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II. Kreisverfassung, Steuerrecht 
 

II-1-a 

1. Neugliederung/Änderung der Landkreisgrenzen 
a) Auszug aus der Verordnung 

zur Neugliederung Bayerns in Landkreise 
und kreisfreie Städte 

 
vom 27. Dezember 1971 (GVBl S. 495) 

 
 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 2 der Verfassung für den Freistaat Bayern, des Art. 11 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung des Ersten Gesetzes zur 
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 27. Juli 1971 (GVBl S. 247), der Art. 5 a 
GO und 2, 8 und 9 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern, jeweils in der Fassung 
des Zweiten Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. Dezember 
1971 (GVBl S. 450), sowie des Art. 5 des Zweiten Gesetzes zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung (a.a.O) erläßt die Bayerische Staatsregierung nach vorheriger Geneh-
migung des Landtags folgende Rechtsverordnung: 
 
 
 

6. Abschnitt 
 
 
Neugliederung des Regierungsbezirks Unterfranken 

 
 
 

§ 26 
 

Kreisfreie Städte und Landkreise 
 
 
Der Regierungsbezirk Unterfranken wird eingeteilt: 
 
 a) in die kreisfreien Städte Aschaffenburg, Schweinfurt und Würzburg 
 
 b) in die Landkreise Aschaffenburg,   B a d  K i s s i n g e n,   Bad Neustadt a.d.Saale,  

    Haßberg-Kreis, Kitzingen, Miltenberg, Mittelmain, Schweinfurt und Würzburg 
 
 

§ 28 
 

Neugliederung der Landkreise 
 
 
Die Landkreise umfassen folgende Gebiete: 
 
 2.  Landkreis Bad Kissingen mit dem Sitz der Kreisverwaltung in Bad Kissingen 
 

a) das Gebiet der Stadt Bad Kissingen, 
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b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bad Kissingen mit Ausnahme des 

Gebiets der Gemeinde Strahlungen und des gemeindefreien Gebiets Jeusing, 
 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bad Brückenau, 
 

d) aus dem bisherigen Landkreis Gemünden a. Main die Gebietsteile der 
Gemeinden Heßdorf, Höllrich, Karsbach und Weyersfeld, die im 
Truppenübungsplatz Hammelburg liegen, 

 
e) das Gebiet des bisherigen  Landkreises Hammelburg  mit Ausnahme des 

Gebiets der Gemeinden Greßthal und Wasserlosen, 
 

f) aus dem bisherigen Landkreis Karlstadt das Gebiet der Gemeinde Gauaschach, 
das Gebiet der Gemeinde Bonnland (abgesiedelt) sowie den Gebietsteil der 
Gemeinde Münster, der im Truppenübungsplatz Hammelburg liegt; 

 
 

§ 29 
 

Eingliederung in kreisangehörige Gemeinden 
 
 
In die Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, werden die Gemeinden Bonnland 
(abgesiedelt) und der Gebietsteil der Gemeinde Münster (bisheriger Landkreis Karlstadt), die 
Gebietsteile der Gemeinden Heßdorf, Höllrich, Karsbach und Weyersfeld (bisheriger 
Landkreis Gemünden a. Main) und die Gebietsteile der Gemeinden Obereschenbach und 
Fuchsstadt sowie das gemeindefreie Gebiet Hundsfeld (bisheriger Landkreis Hammelburg), 
die sämtlich im Truppenübungsplatz Hammelburg liegen, eingegliedert. 
 
 

§ 30 
 

Gesamtrechtsnachfolge 
 
 
Die Gesamtrechtsnachfolge für die bisherigen Landkreise wird wie folgt bestimmt: 
 
 
Bisheriger Landkreis: Gesamtrechtsnachfolger 
 Landkreis: 

 

Bad Brückenau Bad Kissingen 

Bad Kissingen Bad Kissingen 

Hammelburg Bad Kissingen 
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2. Teil 
 

 
Schlussvorschriften 

 
 

§ 36 
 
 

Name und Sitz 
 
 
Die in dieser Verordnung bestimmten Namen der Landkreise und Sitze der 
Kreisverwaltungen sind vorläufig; sie werden endgültig bestimmt nach Anhörung der neuen 
Kreistage. 
 
 

§ 37 
 
 

Inkrafttreten 
 
 
….., im übrigen tritt die Verordnung am 1. Juli 1972 in Kraft. 



II-1-b 
 

b) Auszug aus der Verordnung 
zur Änderung der Grenzen der Regierungsbezirke, 

Landkreise und kreisfreien Städte 
 

vom 12. März 1976 (GVBl S. 37) 
 
 
 

2. Abschnitt 
 

 
Änderungen von Grenzen zwischen Landkreisen 
 
 

§ 9 
 
 

Änderungen im Regierungsbezirk Unterfranken 
 
 … 
 

(3) In den Landkreis Rhön-Grabfeld wird die Gemeinde Burglauer, bisher Landkreis Bad 

Kissingen, eingegliedert. 

 

… 

 
§ 17 

 
 

Inkrafttreten 
 
 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1978 in Kraft. 
 
… 
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c) Verordnung über die Eingliederung des 
gemeindefreien Gebiets "Steinacher Forst links der 
Saale", Landkreis Bad Kissingen, in die Gemeinde 

Burglauer, Landkreis Rhön-Grabfeld 
 

vom 06. Dezember 1984 (GVBl S. 529) 
 
 
Aufgrund des Art. 11 der Gemeindeordnung und des Art. 8 der Landkreisordnung erläßt die 
Bayerische Staatsregierung mit Zustimmung des Bayerischen Landtags folgende 
Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
 
1. Das gemeindefreie Gebiet "Steinacher Forst links der Saale" wird in die Gemeinde 

Burglauer eingegliedert. 
 
2. Gleichzeitig wird das Gebiet der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld geändert. 
 
 

§ 2 
 
 

Diese Verordnung tritt am 01. Januar 1985 in Kraft. 
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d) Änderung des Gebietes des Marktes Wildflecken, 
Landkreis Bad Kissingen, und des Gebietes der 
Stadt Bischofsheim a. d. Rhön, Landkreis Rhön-

Grabfeld 
 
 
Aufgrund der Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und der Art. 8 
und 9 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Regierung von Unterfranken 
folgende 
 
 

Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
 
1. In den Markt Wildflecken wird aus der Stadt Bischofsheim a. d. Rhön eingegliedert: 
 
 das Flurstück der Fläche in m² 
 Gemarkung Haselbach i.d.Rhön 
 
 4023 11.429 
 
2. Gleichzeitig wird das Gebiet der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld geändert. 
 
 

§ 2 
 
 
Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgebenden Gebietskörperschaften außer Kraft 
und das Recht der aufnehmenden Gebietskörperschaften in Kraft. 
 
 

§ 3 
 
 
Das Umgliederungsflurstück ist katastertechnisch im Veränderungsnachweis Nr. 248 der 
Gemarkung Haselbach i. d. Rhön des Vermessungsamtes Bad Neustadt a. d. Saale 
ausgewiesen. Der Veränderungsnachweis liegt beim Vermessungsamt Bad Neustadt a. d. 
Saale auf und kann dort von jedermann eingesehen werden. 
 
 

§ 4 
 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1992 in Kraft. 
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e) Änderung des Gebietes des Marktes Bad Bocklet, 
Landkreis Bad Kissingen und der Gemeinde 

Burglauer, Landkreis Rhön-Grabfeld  

(RABl 1993 S. 232) 
 
 
Aufgrund der Art. 11 und 12 der GO für den Freistaat Bayern und der Art 8 und 9 der LKr0 
für den Freistaat Bayern erläßt die Regierung von Unterfranken folgende 
 
 

Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
 
1. In den Markt Bad Bocklet wird aus der Gemeinde Burglauer das Flurstück 11/1 der 

Gemarkung Burglauer Wald mit einer Fläche von 2.398 m² eingegliedert. 
 
2. Gleichzeitig wird das Gebiet der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld geändert. 
 
 

§ 2 
 
 
Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgegebenen Gebietskörperschaft außer Kraft 
und das Recht der aufnehmenden Gebietskörperschaft in Kraft. 
 
 

§ 3 
 
 
Die Umgliederungsflurstücke sind katastertechnisch im Veränderungsnachweis Nr. 2 der 
Gemarkung Burglauer Wald des Vermessungsamtes Bad Neustadt a. d. Saale und 57 der 
Gemarkung Roth a. d. Saale des Vermessungsamtes Bad Kissingen ausgewiesen. Die 
Veränderungsnachweise liegen bei den jeweiligen Vermessungsämtern auf und können dort 
von jedermann eingesehen werden. 
 
 

§ 4 
 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1994 in Kraft. 
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f) Änderung des Gebietes des Marktes Wildflecken, 
Landkreis Bad Kissingen, und der Stadt 

Bischofsheim a. d. Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld 
 

(RABl 1997 S. 2) 
 
 

Aufgrund der Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und der Art. 8 
und 9 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Regierung von Unterfranken 
folgende 
 
 

Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
 
1. In den Markt Wildflecken werden aus der Stadt Bischofsheim a. d. Rhön folgende 

Flurstücke der Gemarkung Oberweißenbrunn eingegliedert: 
 
 
 Nr. des Flurstücks Fläche in m² 
 
 873/1     13 
 874/1     82 
 875/1   109 
 876/1 1165 
 878/3 1292 
 879/1     27 
 879/2 3994 
 880 2536 
 881/1   712 
 882 1960 
 883 1282 
 885   263 
 886   664 
 887   704 
 889 2102 
 890     59 
 890/2     36 
 891 1870 
 892 2634 
 893 1708 
 894 1646 
 895 2012 
 895/2     35 
 896 2562 
 898/10 6599 
 1985/3 1351 
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2. Gleichzeitig wird das Gebiet der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld geändert. 
 
 

§ 2 
 
 
Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgebenden Gebietskörperschaften außer Kraft 
und das Recht der aufnehmenden Gebietskörperschaften in Kraft. 
 
 

§ 3 
 
 
Die Umgliederungsflurstücke sind katastertechnisch im Veränderungsnachweis Nr. 0028-187 
der Gemarkung Oberweißenbrunn des Vermessungsamtes Bad Neustadt a. d. Saale 
ausgewiesen. Der Veränderungsnachweis liegt bei dem genannten Vermessungsamt auf 
und kann dort von jedermann eingesehen werden. 
 
 

§ 4 
 
 
Diese Verordnung tritt zum 1. Januar 1998 in Kraft. 
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2. Auszug aus der Verordnung 
zur Bestimmung der Namen der Landkreise und der 

Sitze der Kreisverwaltungen 
 

Vom 10. April 1973 (GVBl. S. 218) 
 
 
Aufgrund des Art. 2 Abs. 1 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1972 (GVBl S. 367, ber. S. 419) erläßt die Bayerische 
Staatsregierung mit Zustimmung des Bayerischen Landtags folgende Verordnung: 
 
 

§ 6 
 
 

Regierungsbezirk Unterfranken 
 
 
Die Namen der Landkreise und die Sitze der Kreisverwaltungen werden in der Reihenfolge 
des § 28 der Neugliederungsverordnung wie folgt bestimmt: 
 
 
Name des Landkreises      Sitz der Kreisverwaltung 
         ...                                                                                      ... 
Bad Kissingen       Bad Kissingen 
        ...                                                                                       ... 
 
 

§ 8 
 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1973 in Kraft. 
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3. Satzung über die Verleihung eines Ehrenzeichens 
für Verdienste um den Landkreis Bad Kissingen 

 
 

Vom 05. April 1973 (LRABl Nr. 223), zuletzt geändert durch Satzung vom 22. Juli 2010 
(LRABl Nr. 193) 

 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt aufgrund des Art. 17 der Landkreisordnung für den 
Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1972 (GVBl S. 367) 
folgende 
 

Satzung: 
 
 

§ 1 
 
 
(1) Zur Würdigung von Verdiensten um den Landkreis Bad Kissingen stiftet der Landkreis ein 

Ehrenzeichen. 
 
(2) Dieses Ehrenzeichen ist kein Orden oder Ehrenzeichen im Sinne des Art. 118 Abs. 5 der 

Bayer. Verfassung. 
 
 

§ 2 
 
 
(1) Das Ehrenzeichen des Landkreises wird an Personen verliehen, die sich im politischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Bereich im besonderen Maße um den Landkreis 
Bad Kissingen und seine Bevölkerung verdient gemacht haben. 

 
(2) Das Ehrenzeichen wird in 3 Stufen: 
 

Ehrenzeichen 
Ehrenzeichen in Silber 

 
und für ganz besondere Verdienste um den Landkreis Bad Kissingen 

 
 Ehrenzeichen in Gold 

 
verliehen. 

 
(3) Aus dem Dienst des Landkreises ausscheidenden Landräten kann für hervorragende 

Verdienste um den Landkreis Bad Kissingen als Sonderstufe des Ehrenzeichens der 
 

Ehrenring des Landkreises Bad Kissingen 
 

verliehen werden. 
 
 
 
 
 

 



II-3 
- 2 - 

 
 
(4) Die Zahl der lebenden Inhaber des Ehrenzeichens in Silber soll 60, die Zahl der lebenden 

Inhaber des Ehrenzeichens in Gold 20 nicht übersteigen. 
 
(5) Personen, die sich sonst um den Landkreis Bad Kissingen und seine Bevölkerung 

verdient gemacht haben, erhalten einen Wappenteller. 
 
 

§ 3 
 
 
Über die Verleihung des Ehrenzeichens entscheidet der Kreistag in nichtöffentlicher Sitzung. 
Über die Verleihung des Wappentellers entscheidet der Landrat. 
 
 

§ 4 
 
 
(1) Das Ehrenzeichen des Landkreises besteht aus einer Medaille in Bronze patiniert, in 

Feinsilber bzw. in Feinsilber vergoldet mit einem Durchmesser von 50 mm. Die 
Vorderseite zeigt das Kreiswappen und trägt die Inschrift "Für Verdienste um den 
Landkreis Bad Kissingen". Auf der Rückseite wird der Name des Geehrten mit dem 
Datum des Kreis-tagsbeschlusses eingraviert. 

 
(2) Der Ehrenring des Landkreises besteht aus Gold. Die Wappenplatte des Rings zeigt das 

Kreiswappen. Auf der Innenseite des Rings werden die Inschrift "Für hervorragende Ver- 
dienste um den Landkreis Bad Kissingen" und der Name des Geehrten mit dem Datum 
des Kreistagsbeschlusses eingraviert. 

 
(3) Der Wappenteller trägt die Inschrift: „Für Verdienste um den Landkreis Bad Kissingen". 
 
(4) Im übrigen bestimmt der Landrat die Ausführung des Ehrenzeichens bzw. des Wappentel-

lers. 
 
 

§ 5 
 
 
(1) Das Ehrenzeichen ist dem Auszuzeichnenden in feierlicher Form auszuhändigen. 

Außerdem ist ihm eine vom Landrat unterzeichnete Verleihungsurkunde zu überreichen. 
 
(2) Mit der Aushändigung wird der Ausgezeichnete Eigentümer des Ehrenzeichens und der 

Urkunde. 
 
(3) Beweist sich ein Ausgezeichneter durch sein späteres Verhalten, insbesondere durch 

Begehen einer entehrenden Straftat, der Auszeichnung unwürdig oder wird ein solches 
Verhalten nachträglich bekannt, so kann ihm das Ehrenzeichen durch den Kreistag in 
nicht-öffentlicher Sitzung entzogen werden. 

 
(4) Die Verleihung des Ehrenzeichens ist im Amtsblatt des Landratsamtes bekanntzumachen. 
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§ 6 
 
 
(1) Die aufgrund der außer Kraft getretenen Satzungen der ehemaligen Landkreise Bad 

Kissingen, Hammelburg und Bad Brückenau ausgesprochenen Verleihungen von 
Ehrenzeichen bleiben unberührt. § 5 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 
(2) Verdienste, die um einen der ehemaligen Landkreise oder der früher kreisfreien Stadt Bad 

Kissingen erworben wurden, gelten auch als Verdienste um den neuen Landkreis. 
 
 

§ 7 
 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landratsamtes 
Bad Kissingen in Kraft. 
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4. Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich 
tätiger Personen  

 
Vom 15. 05. 2014 (LRABl Nr. 99) 

 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt aufgrund des Art. 14 a der Landkreisordnung für den 
Freistaat Bayern i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 826, BayRS 2020-
3-1-I), folgende 

 
Satzung 

 
 

§ 1 
 

Entschädigung 
 
 

(1) Kreisräte erhalten für jeden Sitzungstag des Kreistags und seiner Ausschüsse sowie für  
10 Fraktionssitzungen im Jahr, wenn sie ausweislich der Anwesenheitsliste an der 
Sitzung - bei Ausschüssen als ordentliches Mitglied, Fraktionssprecher oder 
stellvertretender Landrat - teilgenommen haben, eine Entschädigung. 

 
Die Entschädigung beträgt je Sitzung 50,00 €, für den Vorsitz im 
Rechnungsprüfungsausschuss zusätzlich  50,00 €. 
 
Die Kreisräte erhalten ferner zur Abgeltung des mit ihrer sonstigen Tätigkeit verbundenen 
Aufwandes eine monatliche Entschädigung von 60,00€, die Fraktionsvorsitzenden von  
130,00 €, zuzüglich einer Entschädigung in Höhe von 5,00 € je Fraktionsmitglied. Evtl. im 
Einzelfall darüber hinaus entstehender Aufwand wird durch Beschluss des 
Kreisausschusses abgegolten. 

 
(2) Weitere ehrenamtlich tätige Personen erhalten monatlich als Aufwandsentschädigung: 
 
   Stand: 01.05.2014 
 
 Jagdberater 201,83 € 

 Stellvertreter der Jagdberater 154,90 € 

 Archivpfleger 201,83 € 

 Heimatpfleger 264,03 € 

 Leiter des Medienzentrums 423,63 € 

 stellvertretender Leiter des Medienzentrums 341,79 € 

 

(3) Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Naturschutzbeirats, des Jagdbeirats und des 
Sportbeirats erhalten für jeden Sitzungstag des Beirats, dessen Mitglied sie sind, wenn sie 
ausweislich der Anwesenheitsliste an der Sitzung teilgenommen haben, eine 
Entschädigung von 50,00 €. 

 
 
 
 
 



II-4 
- 2 - 

 
 

§ 2 
 

Anpassung der Entschädigungen 
 
 

Die Entschädigungen nach § 1 Abs. 2 werden zum gleichen Zeitpunkt und um den gleichen vH-
Satz geändert, an dem bzw. um den sich die Beamtengehälter brutto ändern.  

 
 

§ 3 
 

Reisekosten 
 
 
(1) Kreisräte und alle übrigen ehrenamtlich tätigen Kreisbürger erhalten bei Teilnahme an 

Sitzungen bzw. Tagungen der Gremien, denen sie als ordentliches Mitglied angehören: 
 

a) Fahrtkostenerstattung in entsprechender Anwendung des Art. 5 BayRKG, 
 
b) Wegstreckenentschädigung in entsprechender Anwendung des Art 6 Abs. 1 BayRKG, 
 
c) Mitnahmeentschädigung in entsprechender Anwendung des Art. 6 Abs. 2 BayRKG. 

 
Gleiches gilt, soweit stellvertretende Landräte, Fraktionsvorsitzende oder deren 
Stellvertreter an Sitzungen bzw. Tagungen teilnehmen. 

 
(2) Bei der Ermittlung der Entfernung zwischen der Wohnung des ehrenamtlich Tätigen und 

dem tatsächlichen Sitzungs- und Tagungsort wird die dem Sitzungsort nächstgelegene 
Stadt (Bad Kissingen, Bad Brückenau, Hammelburg, Münnerstadt) zugrunde gelegt. 

 
(3) Für angeordnete Dienstgeschäfte außerhalb des Landkreises wird Reisekostenvergütung 

nach dem Bayer. Reisekostengesetz gewährt. Außerdem erhalten Lohn- und 
Gehaltsempfänger Ersatz für den durch Teilnahme an auswärtigen Dienstgeschäften 
entstandenen Lohn- oder Gehaltsausfall in nachgewiesener Höhe. In anderen Fällen wird 
eine Verdienstausfallentschädigung von 10,00 € je angefangene Stunde, höchstens aber 
40,00 € gewährt. 

 
 

§ 4 
 

Verdienstausfall 
 
 

(1) Angestellten und Arbeitern wird der ihnen entstandene nachgewiesene Verdienstausfall 
ersetzt. 

 
(2) Selbständig Tätige erhalten für die ihnen entstehende Zeitversäumnis eine 

Verdienstausfallentschädigung. Als Entschädigung werden je angefangene Stunde 
einschl. 1 Stunde Wegzeit 10,00 €, höchstens aber 40,00 € gewährt. Entschädigt werden 
Stunden, die werktags einschließlich samstags zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr anfallen. 
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(3) Personen, die keinen Ersatzanspruch nach Abs. 1 oder 2 haben, denen aber im 

beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten je Stunde einschl. 1 Stunde Wegzeit 10,00 €, höchstens aber 
40,00 € als Entschädigung. 

 
 
 

§ 5 
 
 

Geltung für sonstige Mitglieder von Ausschüssen 
 
 

(1) Für Mitglieder von Ausschüssen des Kreistages, die keine Kreisräte sind, gelten § 1 
Absatz 1 sowie die §§ 3 und 4 entsprechend. 

 
(2) Für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, die einem Ausschuss des Kreistags 

aufgrund ihres Amtes angehören, bemisst sich die Höhe der Aufwandsentschädigung 
nach den Vorschriften über die Reisekostenvergütung der Beamten. 

 
 

§ 6 
 
 

Inkrafttreten 
 
 
(1) Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2014 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreisbürger vom 

29.05.2008 (LRABl Nr. 134) außer Kraft. 
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5. Geschäftsordnung für den Kreistag Bad Kissingen 
und seine Ausschüsse 

(einschließlich Richtlinien gemäß Art. 34 Abs. 1 S. 2 LKrO) 
 

Vom 15. Mai 2014 
 
Der Kreistag des Landkreises Bad Kissingen erlässt aufgrund des Art. 40 der 
Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) die folgende Geschäftsordnung: 
 
 

Vorbemerkung 
 

Die entsprechend der Formulierung der Landkreisordnung in dieser Geschäftsordnung in 
männlicher Form gewählten Bezeichnungen schließen auch die weiblichen Vertreter der 
entsprechenden Ämter bzw. Berufsgruppen ein. 
 
 

I. Teil:  Allgemeines 
 
 

§ 1 
 

Umfang der Verwaltung des Landkreises 
 
 
(1) Die Verwaltung des Landkreises erstreckt sich auf alle auf das Kreisgebiet (Art. 7 LKrO) 

beschränkten öffentlichen Aufgaben, die über die Zuständigkeit oder das 
Leistungsvermögen der kreisangehörigen Gemeinden hinausgehen, soweit es sich nicht 
um Staatsaufgaben handelt (Art. 4 LKrO). 

 
(2) Die Verwaltungstätigkeit im Landkreis muss mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland, der Bayerischen Verfassung und den Gesetzen im Einklang stehen. Sie darf 
nur von sachlichen Gesichtspunkten geleitet sein (Art. 50 LKrO). 

 
 

§ 2 
 

Organe des Landkreises 
 
 
(1)Die Verwaltung des Landkreises (Art. 22 LKrO) erfolgt für alle Angelegenheiten des 

eigenen und des übertragenen Wirkungskreises durch 
 

1. den Kreistag (Art. 23 LKrO) 
 

2. den Kreisausschuss (Art. 26 LKrO) 
 

3. weitere Ausschüsse (Art. 29 LKrO) 
 

4. den Jugendhilfeausschuss (§ 70 Abs. 1 und § 71 SGB VIII, Art. 17 ff. AGSG), 
 

5. den Rechnungsprüfungsausschuss (Art. 89 Abs. 2 LKrO), 
 

6. den Landrat (Art. 34, 38 Abs. 2 LKrO). 
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Das Landratsamt ist bezüglich der Verwaltung des Landkreises Kreisbehörde (Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 LKrO) 
 
(2) Die Verwaltung der Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde 

(Kreisverwaltungsbehörde Art. 1 Satz 2 LKrO) erfolgt durch das Landratsamt in seiner 
Eigenschaft als Staatsbehörde (Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LKrO). Diese Aufgaben sind der 
Behandlung durch den Kreistag und die Ausschüsse entzogen. 

 
 

§ 3 
 

Kreistag 
 
 
Der Kreistag ist die durch Wahlen berufene Vertretung der Kreisbürger (Art. 23 LKrO). Er 
überwacht die gesamte Kreisverwaltung in allen Angelegenheiten des eigenen (Art. 5, 51 
LKrO) und des übertragenen Wirkungskreises (Art. 6, 53 LKrO). 
 
 

§ 4 
 

Zuständigkeiten 
 
 
Die Zuständigkeiten des Kreistags und der Ausschüsse sowie des Landrats richten sich nach 
den Gesetzen und den folgenden Bestimmungen dieser Geschäftsordnung. 
 
 

§ 5 
 

Beschlussfassung 
 
 
(1) Die Willensbildung des Kreistags und der Ausschüsse erfolgt durch Beratung und 

Beschlussfassung. 
 
(2) Jede Beschlussfassung setzt einen Antrag voraus. 
 

 
§ 6 

 
Allgemeine Pflichten der Kreisräte; Verlust des Amtes 

 
 
(1) Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig (Art. 13, 24 Abs. 2 Satz 3 LKrO). Sie sind zur 

gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten verpflichtet (Art. 14 Abs. 1 LKrO). Sie 
haben über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren, es sei denn, dass es sich um 
Mitteilungen im amtlichen Verkehr oder um Tatsachen handelt, die offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 LKrO). Sie 
dürfen die Kenntnis der nach Satz 1 geheim zu haltenden Angelegenheiten nicht unbefugt 
verwerten (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Diese Verpflichtungen bestehen auch nach 
Beendigung des Ehrenamtes fort (Art. 14 Abs. 2 Satz 4 LKrO). 
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(2) Kreisräte dürfen ohne Genehmigung über Angelegenheiten, über die sie 

Verschwiegenheit zu bewahren haben, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen 
oder Erklärungen abgeben (Art. 14 Abs. 3 Satz 1 LKrO). 

 
(3) Schuldhafte Zuwiderhandlungen gegen Verpflichtungen der Absätze 1 oder 2 können 

durch den Kreistag im Einzelfall mit Ordnungsgeld bis zu € 250.--, bei unbefugter 
Offenbarung personenbezogener Daten bis zu € 500.--, geahndet werden (Art. 14 Abs. 4 
LKrO). 

 
(4) Auf die übrigen Bestimmungen des Art. 14 Absätze 2 bis 4 LKrO wird hingewiesen. 
 
(5) Die Kreisräte können außer der Teilnahme an den Beratungen und Abstimmungen 

Geschäfte nur übernehmen, soweit sie ihnen vom Kreistag oder einem Ausschuss 
ausdrücklich zur Bearbeitung oder Erledigung übertragen sind (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 
LKrO). 

 
(6) Das Amt eines Kreisrats endet mit dem Ablauf der Wahlzeit (Art. 23 des Gemeinde- und 

Landkreiswahlgesetzes – GLKrWG). Abgesehen davon verliert ein Kreisrat sein Amt, 
wenn er die Wählbarkeit in den Kreistag verliert (Art. 48 Abs. 1 GLKrWG). 

 
 

II. Teil: Sitzungen 
 
 

§ 7 
 

Sitzungszwang, Teilnahme und Abstimmungspflicht 
 
 
(1) Der Kreistag beschließt nur in Sitzungen (Art. 41 Abs. 1 LKrO).  
 
(2) Die Kreisräte sind verpflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen teilzunehmen und 

die ihnen zugewiesenen Geschäfte (auch als Verbandsräte in Zweckverbänden) zu 
übernehmen und auszuüben. Im Kreistag, im Kreisausschuss und in den weiteren 
Ausschüssen darf sich niemand der Stimme enthalten (vgl. auch Art. 42 LKrO). 

 
(3) Gegen die Kreisräte, die sich ihren Verpflichtungen nach Absatz 2 ohne genügende 

Entschuldigung entziehen, kann der Kreistag Ordnungsgeld bis zu € 250,-- im Einzelfall 
verhängen (Art. 42 Abs. 2 LKrO). Die Entscheidung, ob die Entschuldigung genügt, 
obliegt dem Kreistag. 

 
 

§ 8 
 

Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, 
beschränktes Vertretungsrecht 

 
 
(1) Mitglieder des Kreistags können an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, 

wenn der Beschluss ihnen selbst, ihren Ehegatten, ihren Lebenspartnern, einem 
Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten Grade oder einer von ihnen kraft 
Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied des 
Kreistags in anderer als öffentlicher Eigenschaft (als Amtsperson) ein Gutachten abgege- 
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ben hat (Art. 43 Abs. 1 LKrO). Mitglieder des Kreistags, die nach den Umständen 
annehmen müssen, von der Beratung und Abstimmung wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem Vorsitzenden 
unaufgefordert mitzuteilen. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen und für Beschlüsse, mit denen der Kreistag eine Person 

zum Mitglied eines Ausschusses bestellt oder sie zur Wahrnehmung von Interessen des 
Landkreises in eine andere Einrichtung entsendet, dafür vorschlägt oder daraus abberuft. 

 
(3) Ob die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, entscheidet der Kreistag ohne Mitwirkung 

des persönlich Beteiligten (Art. 43 Abs. 3 LKrO); er trifft dabei eine Rechtsentscheidung. 
Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Kreisrats an der 
Abstimmung hat die Ungültigkeit des Beschlusses nur dann zur Folge, wenn sie für das 
Abstimmungsergebnis entscheidend war (Art. 43 Abs. 4 LKrO). 

 
(4) Kreisräte dürfen Ansprüche Dritter gegen den Landkreis nur als gesetzliche Vertreter 

geltend machen (Art. 44 LKrO). 
 
 

§ 9 
 

Aufwandsentschädigung 
 
 
(1) Die Kreisräte und sonstigen ehrenamtlich tätigen Kreisbürger haben Anspruch auf 

angemessene Entschädigung und Ersatzleistungen (Art. 14a LKrO). Sie richten sich nach 
der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreisbürger. 

 
(2) Soweit die Entschädigung und/oder die Ersatzleistung abhängig ist von einer Teilnahme 

an einer Sitzung, erfolgt der Nachweis hierüber durch Eintragung in die 
Anwesenheitsliste, durch Namensaufruf oder Feststellung in der Niederschrift. 

 
 

§ 10 
 

Zusammensetzung des Kreistags, 
Anzahl der Sitzungen 

 
 
(1) Der Kreistag des Landkreises Bad Kissingen besteht aus dem Landrat und den 60 

Kreisräten (Art. 24 LKrO). 
 
(2) Zeitpunkt und Zahl der Kreistagssitzungen richten sich nach dem Bedarf. Es müssen 

mindestens vier Kreistagssitzungen im Jahr durchgeführt werden. 
 
(3) In dringenden Fällen kann der Kreistag zu außerordentlichen Sitzungen einberufen 

werden. Er ist einzuberufen, wenn es der Kreisausschuss oder ein Drittel der Kreisräte 
unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes beantragt (Art. 25 Abs. 2 LKrO). 
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§ 11 
 

Öffentliche Sitzungen 
 
 
(1) Die Sitzungen des Kreistags sind grundsätzlich öffentlich (Art. 46 LKrO). 
 
(2) Zu den öffentlichen Sitzungen hat jedermann Zutritt, soweit Platz vorhanden ist. Erforder- 

lichenfalls wird die Zulassung durch Ausgabe von Platzkarten geregelt. Für die Medien 
müssen stets Plätze freigehalten werden. 

 
(3) Zuhörer haben kein Recht, in irgendeiner Form in den Gang der Verhandlungen 

einzugreifen. Sie können, wenn sie die Ordnung stören, durch den Vorsitzenden 
ausgeschlossen werden (Art. 47 Abs. 1 Satz 2 LKrO). 

 
(4) Aufnahmen in Ton oder Bild sind nach vorheriger Zustimmung des Vorsitzenden und des 

Kreistags nur erlaubt, soweit dadurch die Ordnung nicht gestört wird; Absatz 3 gilt 
sinngemäß. Der Vorsitzende kann die Aufnahmedauer zur Sicherstellung eines 
geordneten Sitzungsablaufes beschränken. Sitzungsteilnehmer können verlangen, dass 
während ihres Redebeitrages Aufnahmen unterbleiben. Aufnahmen von Zuhörern 
bedürfen ihrer vorherigen Einwilligung.  

 
 

§ 12 
 

Ausschluss der Öffentlichkeit 
 
 
(1) Der Kreistag schließt die Öffentlichkeit von der Sitzung aus, wenn das Wohl der 

Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche einzelner der öffentlichen Behandlung 
entgegenstehen (Art. 46 Abs. 2 LKrO). 

 
(2) Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und 

beschlossen (Art. 46 Abs. 2 Satz 2 LKrO). 
 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Landrat oder ein von ihm 

Beauftragter der Öffentlichkeit in einer späteren öffentlichen Kreistagssitzung oder in 
anderer geeigneter Weise bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 
sind (vgl. Art. 46 Abs. 3 LKrO). 

 
 

§ 13 
 

Nichtöffentliche Sitzungen 
 
 
Grundsätzlich sind in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln (vgl. Art. 46 Abs. 2 Satz 3 
LKrO): 
 

1. Grundstücksangelegenheiten 
 

2. Vergabe von Bau- und sonstigen Aufträgen 
 

3. Personalangelegenheiten 
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4. Sparkassenangelegenheiten 
 

5. Steuerangelegenheiten 
 
es sei denn, dass im Einzelfall Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf 
berechtigte Ansprüche einzelner nicht entgegenstehen (Art. 46 Abs. 2 Satz 1 LKrO). 
 
 

§ 14 
 

Form der Sitzung 
 
 
(1) Die äußere Form der Sitzungen ist würdig zu gestalten. Die Kreisräte sind gehalten, 

diesem Grundsatz Rechnung zu tragen. 
 
(2) Die Sitzungsdauer sollte grundsätzlich nicht mehr als dreieinhalb Stunden betragen. 

 
 
 

III. Teil: Geschäftsgang 
 
 
 

§ 15 
 

Ladung 
 
 
(1) Die Einberufung der Kreistagssitzungen erfolgt durch den Landrat (Art. 25 LKrO). 
 
(2) Die Kreisräte werden schriftlich oder mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den 

Sitzungen eingeladen. Im Falle einer elektronischen Einladung wird die Tagesordnung als 
nicht veränderbares Dokument versandt. Das Einverständnis für die elektronische Ladung 
ist schriftlich gegenüber dem Landrat zu erklären; es ist jederzeit widerrufbar. 

 
(3) Bei Versendung durch einfachen Brief gilt die Ladung spätestens am 3. Tag nach der 

Aufgabe zur Post als zugegangen. Im Falle der elektronischen Ladung geht die 
Tagesordnung zu, wenn sie im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei 
seinem Provider abrufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu 
rechnen ist.  

 
(4) Die Ladung und die Tagesordnung haben den Kreisräten spätestens am 7. Tage vor der 

Sitzung zuzugehen. In dringenden Fällen kann diese Frist bis auf den 3. Tag vor der 
Sitzung abgekürzt werden.  

 
(5) Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen beigefügt werden, wenn und soweit dies für 

die Vorbereitung der Beratungen notwendig ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit 
nicht entgegenstehen. Die weiteren Unterlagen können schriftlich oder elektronisch in 
einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich 
(Kreistagsinformationssystem) zur Verfügung gestellt werden. Hat der Kreisrat sein 
Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt, werden die weiteren Unterlagen 
grundsätzlich nur in elektronischer Form bereitgestellt.  
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§ 16 
 

Tagesordnung 
 
 
Die Tagesordnung der Kreistagssitzungen wird vom Landrat aufgestellt. 
 
 

§ 17 
 

Antragstellung 
 
 
(1) Anträge, die in einer Kreistagssitzung behandelt werden sollen, können nur von 

Mitgliedern des Kreistags gestellt werden. Sie sind schriftlich oder nach Möglichkeit 
elektronisch beim Landrat so rechtzeitig einzureichen, dass sie in die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung aufgenommen werden können und ausreichend zu begründen. 

 
(2) Verspätet eingehende, oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte 

Anträge können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn entweder 
die Angelegenheit dringlich ist und der Kreistag der Behandlung mehrheitlich zustimmt, 
oder sämtliche Mitglieder des Kreistags anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung 
widerspricht. Anträge nach Satz 1, die noch Ermittlungen und Prüfungen, Beiziehung von 
Akten oder die Befragung nicht anwesender Sachbearbeiter oder sonstiger 
Auskunftspersonen notwendig machen, werden bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt. 

 
(3) Nicht der Schriftform bedürfen 
 
1. Anträge zur Geschäftsordnung wie z.B. 
 

a) Schließung der Rednerliste, 
 

b) Schluss der Beratung und sofortige Abstimmung, 
 

c) Vertagung eines Tagesordnungspunktes, 
 

d) Nichtbehandlung eines Tagesordnungspunktes (Gegenstandes), 
 

e) Verweisung in einen Ausschuss, 
 

f) Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 
 

g) Verweisung eines Tagesordnungspunktes auf eine nichtöffentliche Sitzung, 
 

h) Einwendungen zur Geschäftsordnung; 
 
2. einfache Sachanträge wie z.B. 
 

a) Änderungsanträge während der Beratung, 
 

b) Zurückziehung von Anträgen, 
 

c)  Wiederaufnahme zurückgezogener Anträge. 
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(4) Anträge, die im Haushaltsplan nicht vorgesehene Ausgaben verursachen, sollen nur 

gestellt werden, wenn gleichzeitig Deckungsvorschläge gemacht werden (Art. 60 Abs. 1 
LKrO) 

 
(5) Anträge von Mitgliedern des Kreistags, für deren Behandlung ein Ausschuss zuständig ist, 

sind vom Landrat in den zuständigen Ausschuss zu verweisen. 
 
 

§ 18 
 

Beiziehung von Bediensteten des Landratsamtes 
 
 
(1) Der Landrat kann nach seinem Ermessen Bedienstete des Landratsamtes oder sonstige 

Auskunftspersonen zu den Sitzungen des Kreistags beiziehen, die gehört werden können. 
 
(2) Ein dem Landratsamt zugewiesener juristischer Staatsbeamter, soll grundsätzlich als 

juristischer Sachverständiger zu den Sitzungen zugezogen werden (Art. 37 Abs. 3 Sätze 1 
und 2 LKrO).  

 
 

§ 19 
 

Sitzungsablauf 
 
 
(1) Der Ablauf der Kreistagssitzungen ist regelmäßig wie folgt: 
 

1. Eröffnung der Sitzung 
 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der Anwesenheit und 

Bekanntgabe vorliegender Entschuldigungen, 
 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit des Kreistags (§ 21), 
 

4. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderlichenfalls Beratung und 
Beschlussfassung hierüber, 

 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte unter 

Zugrundelegung evtl. Ausschussbeschlüsse, 
 

6. Bekanntgabe über Anordnungen oder die Besorgung unaufschiebbarer Geschäfte 
durch den Landrat an Stelle des Kreistags gemäß Art. 34 Abs. 3 LKrO, 

 
7. Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden. 

 
(2) Anträge und Anfragen sind im Rahmen der Geschäftsordnung in der Reihenfolge ihres 

Eingangs zu behandeln. 
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§ 20 
 

Vorsitz, Handhabung der Ordnung 
 
 
(1) Den Vorsitz im Kreistag führt der Landrat (Art 33 LKrO). Ist der Landrat verhindert oder 

persönlich beteiligt, so vertritt ihn sein gewählter Stellvertreter (Art. 32 LKrO). Ist auch 
dieser verhindert, so gilt § 47 Abs. 3 Buchst. a dieser Geschäftsordnung. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und handhabt die Ordnung im Sitzungsraum. 
 
(3) Der Vorsitzende ist berechtigt, Kreisräte mit Zustimmung des Kreistags von der Sitzung 

auszuschließen, wenn sie die Ordnung fortgesetzt erheblich stören (Art. 47 Abs. 1 Satz 3 
LKrO; bezüglich sonstiger Zuhörer vgl. § 11 Abs. 3 Satz 2). 

 
(4) Wird durch einen bereits von einer früheren Sitzung ausgeschlossenen Kreisrat die 

Ordnung innerhalb von zwei Monaten neuerdings erheblich gestört, so kann ihm der 
Kreistag für zwei weitere Sitzungen die Teilnahme untersagen (Art. 47 Abs. 2 LKrO). 

 
(5) Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal nicht anders wiederherzustellen ist, kann der 

Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. Zum äußeren Zeichen der 
Unterbrechung oder Aufhebung verlässt der Vorsitzende den Sitzungsraum, nachdem er 
die Sitzung geschlossen oder die Dauer der Unterbrechung angekündigt hat. Eine 
unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen 
Ladung hierzu bedarf es nicht. Die Beratung ist an dem Punkt, an dem die Sitzung 
unterbrochen wurde, fortzusetzen. 

 
(6) Während der Sitzungen ist den Kreisräten die Benutzung von Mobiltelefonen nicht 

gestattet. Mitgeführte Mobiltelefone sind stumm- oder auszuschalten. 
 
 

§ 21 
 

Beschlussfähigkeit 
 
 
(1) Der Kreistag ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 

und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 41 Abs. 2 LKrO). 
 

(2) Wird der Kreistag wegen Beschlussunfähigkeit aufgrund fehlender Anwesenheitsmehrheit 
zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so 
ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten 
Einladung muss auf diese Regelung des Art. 41 Abs. 3 Satz 1 LKrO hingewiesen werden. 

 
 

§ 22 
 

Beratung 
 
(1) Ein Kreisrat oder ein Bediensteter des Landratsamts darf im Kreistag nur dann sprechen, 

wenn ihm vom Vorsitzenden das Wort erteilt ist. Der Vorsitzende erteilt das Wort in der 
Reihenfolge der Wortmeldung, bei gleichzeitiger Wortmeldung nach seinem Ermessen. 
Bei Wortmeldung „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe im Anschluss an 
einen laufenden Redebeitrag sofort zu erteilen. Der Vorsitzende kann in Ausübung seines  
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Amtes jederzeit das Wort ergreifen. 

 
(2) Die Anrede ist nur an den Vorsitzenden und an die Kreisräte, nicht an die Zuhörer zu 

richten. 
 
(3) Jede Beratung setzt einen Tagesordnungspunkt oder einen Antrag aus der Mitte des 

Kreistags voraus. 
 
(4) Sachanträge sind stets, Anträge zur Geschäftsordnung bei Bedarf zur Beratung zu 

stellen. 
 
(5) Es darf nur zu dem zur Beratung stehenden Antrag oder Tagesordnungspunkt und mit 

einer angemessenen Redezeit gesprochen werden. Andernfalls kann der Vorsitzende das 
Wort entziehen. 

 
(6) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die 

Beratung und die Abstimmung nicht mehr aufgenommen werden, wenn nicht alle 
Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung 
einverstanden sind. 

 
(7) Während der Beratung über einen Antrag oder Tagesordnungspunkt sind nur zulässig 
 

1. Geschäftsordnungsanträge, 
2. Zusatzanträge, Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung. 

 
(8) Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen. Sind diese Anträge Anträge 

auf Schließung der Rednerliste oder auf Schluss der Beratung (vgl. § 17 Abs. 3 Nr. 1 
Buchst. a und b) und ist der Antrag von Erfolg, haben der Vorsitzende und der 
Antragsteller zur Sache das Recht zur Schlussäußerung. 

 
(9) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln für die Beratung ist der Vorsitzende 

berechtigt, zur Ordnung zu rufen, auf den Verstoß aufmerksam zu machen und bei 
Nichtbeachtung solcher Warnungen das Wort zu entziehen. 

 
(10) Ist der Landrat der Auffassung, dass ein in die Tagesordnung aufgenommener Antrag 

rechtlich (z. B. wegen fehlender Zuständigkeit des Kreistags) unzulässig ist, so hat er bei 
Aufruf des Tagesordnungspunktes auf seine Bedenken hinzuweisen. Jedes Mitglied des 
Kreistags - einschließlich des Vorsitzenden - kann einen Antrag zur Geschäftsordnung auf 
Nichtbehandlung gem. § 17 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. d stellen. Dieser Antrag soll kurz 
begründet werden. Findet eine Beratung über diesen Geschäftsordnungsantrag statt, so 
muss sie sich auf die Zulässigkeit des Hauptantrags beschränken. Über einen Antrag auf 
Schluss der Beratung über diesen Geschäftsordnungsantrag ist sofort abzustimmen. 

 
 

§ 23 
 

Beschlüsse, Wahlen 
 
 
(1) Beschlüsse des Kreistags werden in offener Abstimmung mit Mehrheit der Abstimmenden 

gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 45 Abs. 1 LKrO). 
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(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung nach Maßgabe des Art. 45 Abs. 3 LKrO 

vorgenommen. Sie sind nur dann gültig, wenn sämtliche Mitglieder unter Angabe des 
Gegenstandes geladen sind und die Mehrheit von ihnen anwesend und stimmberechtigt 
ist. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Neben 
Neinstimmen und leeren Stimmzetteln gelten auch solche Stimmzettel als ungültig, die 
den Namen des Gewählten nicht eindeutig erkennen lassen. Ist mindestens die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen, so erfolgt Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit 
den höchsten Stimmenzahlen. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das 
Los. 

 
(3) Ein Verzicht auf das Wahlgeheimnis ist unzulässig. 
 
 

§ 24 
 

Abstimmung 
 
 
(1) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so gilt folgende Reihenfolge: 
 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung (vgl. § 22 Abs. 8), 
 

2. Beschlüsse des Kreisausschusses oder der weiteren Ausschüsse zu dem Beratungs-
gegenstand, 

 
3. weitergehende Anträge; dabei sind nur solche Anträge als weitergehend anzusehen, 

die einen größeren Aufwand oder eine stärker einschneidende Maßnahme zum 
Gegenstand haben, 

 
4. zuerst gestellte Anträge, wenn später gestellte nicht unter Ziffer 1 oder 3 fallen. 

 
 

(2) Vor jeder Abstimmung ist der Antrag, über den abgestimmt werden soll, vom 
Vorsitzenden zu wiederholen. 

 
(3) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben oder Betätigung einer elektronischen 

Abstimmungsanlage, die Art. 45 Abs. 1 Satz 1 LKrO entspricht,  abgestimmt. 
 
(4) Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der anwesenden Kreisräte ist namentlich 

abzustimmen.  
 
(5) Jedes Mitglied des Kreistags kann verlangen, dass in der Niederschrift vermerkt wird, wie 

es abgestimmt hat (Art. 48 Abs. 1 LKrO). 
 
(6) Die Stimmenzählung ist durch den Vorsitzenden vorzunehmen. Das Ergebnis ist dem 

Kreistag bekannt zu geben. 
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§ 25 
 

Anfragen 
 
 
(1) Jeder Kreisrat ist berechtigt, während einer Beratung Anfragen zur Sache an den 

Vorsitzenden und mit dessen Zustimmung an anwesende Bedienstete des Landratsamts 
zu richten. Solche Anfragen werden nicht zur Beratung gestellt. 

 
(2) Der Befragte kann mit Zustimmung des Vorsitzenden die sofortige Beantwortung einer 

Anfrage ablehnen, wenn der Gegenstand erst durch Aktenprüfung oder Nachforschungen 
geklärt werden muss. Die Antwort ist dann dem Anfragenden schriftlich zuzuleiten und der 
Niederschrift beizugeben. 

 
 

§ 26 
 

Niederschrift 
 
 
(1) Über jede Kreistagssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Für die Niederschrift ist der 

Vorsitzende verantwortlich. Er bestimmt den Protokollführer. 
 
(2) Die Niederschrift soll den zeitlichen Ablauf der Sitzung zusammenfassend wiedergeben 

(Art. 48 Abs. 1 Satz 2 LKrO). 
 
(3) Die Niederschrift muss ersehen lassen 
 

1. Tag, Ort und Beginn der Sitzung, 
 

2. Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der Sitzung, 
 

3. Namen der anwesenden Kreisräte, 
 

4. Tagesordnung und behandelte Gegenstände, 
 

5. Wortlaut der Anträge und Beschlüsse, 
 

6. Abstimmungsergebnis, 
 

7. Zeit und Grund des etwaigen Ausschlusses eines Kreistagsmitgliedes, 
 

8. Zeitpunkt der Beendigung der Sitzung. 
 
(4) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung durch den Protokollführer und den Vorsitzenden 

zu unterzeichnen. Die unterzeichnete Niederschrift ist eine öffentliche Urkunde. 
 
(5) Zur Erleichterung der Aufnahme der Niederschrift ist es dem Protokollführer gestattet, für 

Aufzeichnungen einen Tonträger zu verwenden. Nach Fertigstellung und Unterzeichnung 
der Niederschrift sind die Tonaufnahmen zu löschen. 
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§ 27 
 

Einsichtnahme durch Kreisräte, Abschriften 
 
 
Die Kreisräte sind berechtigt, jederzeit die Niederschrift über öffentliche und nichtöffentliche 
Sitzungen des Kreistags und der Ausschüsse einzusehen. Sie können beim Landrat die 
Erteilung von Abschriften der Beschlüsse verlangen, die in öffentlicher Sitzung gefasst 
wurden (Art. 48, 49 LKrO). Niederschriften über öffentliche Sitzungen können in ein internes, 
nur Kreisräten zugängliches elektronisches Informationssystem eingestellt werden; das 
Recht aus Satz 2 wird hiervon nicht berührt. 
 
 

§ 28 
 

Einsichtnahme durch Kreisbürger 
 
 
Allen Kreisbürgern steht die Einsichtnahme in die Niederschriften über öffentliche 
Kreistagssitzungen frei (Art. 48 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Die in öffentlichen Sitzungen gefassten 
Beschlüsse können im Internet veröffentlicht werden. 
 
 
 

IV. Teil: Kreistag 
 
 

§ 29 
 

Zuständigkeit des Kreistags, Fraktionen 
 
 
(1) Der Kreistag ist für die in Art. 30 Abs. 1 LKrO genannten Angelegenheiten ausschließlich 

zuständig. 
 
(2) Der Kreistag behält sich ferner vor, über folgende Angelegenheiten zu beschließen: 
 

1. Verhängung von Ordnungsgeld gegen in Kreistagssitzungen säumige Kreisräte (Art. 42 
Abs. 2 LKrO), 

 
2. Entscheidung über die persönliche Beteiligung von Kreisräten in Angelegenheiten, die 

vom Kreistag behandelt werden (Art. 43 Abs. 2 LKrO), 
 

3. Ausschluss von Kreisräten aus einer Kreistagssitzung wegen wiederholter Störung der 
Ordnung (Art. 47 Abs. 2 LKrO), 

 
4. Umwandlung und Aufhebung kreiskommunaler Stiftungen, 

 
5. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit § 43 keine andere 

Regelung trifft, sowie sonstiger Maßnahmen, durch die im Haushaltsplan nicht 
vorgesehene Verbindlichkeiten des Landkreises entstehen können (Art. 60 LKrO), 
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6. Er ist ferner für folgende Angelegenheiten ausschließlich zuständig: 
 

a) Bestellung der vom Landkreis zu berufenden weiteren Mitglieder der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Bad Kissingen (§ 4 
Satzung des Zweckverbandes der Sparkasse Bad Kissingen), 

 
b) Bestellung der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss beim 

Amtsgericht  (§ 40 Abs. 3 GVG), 
 
c) Aufstellung der Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht  

(§ 28 VwGO). 
 
(3) Die im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen können Fraktionen bilden, falls 

sie so stark sind, dass sie mindestens zwei Sitze im Kreistag innehaben. Die Fraktionen 
benennen einen Fraktionsvorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter. 

 
 
 

V. Teil: Ausschüsse 
 
 

§ 30 
 

Vorarbeit für den Kreistag durch den Kreisausschuss 
 
 
(1) Der Kreisausschuss bereitet die Verhandlungen des Kreistags vor (Art. 26 LKrO). 
 
(2) Die Vorbereitung erfolgt durch die Vorberatung des Gegenstandes. Bei Behandlung in 

einem Fachausschuss ist keine Kreisausschussbefassung erforderlich. 
 
 

§ 31 
 

Weitere Zuständigkeit des Kreisausschusses 
 
 
Der Kreisausschuss ist in eigener Verantwortung zuständig für alle Verwaltungsaufgaben, 
die nicht dem Kreistag, weiteren beschließenden Ausschüssen oder dem Landrat 
vorbehalten sind. Damit sind auch die dem Kreistag zustehenden personalrechtlichen 
Befugnisse einschließlich der in Art. 38 Abs. 1 LKrO genannten und ohne die in Art. 30 Abs. 
1 Nr. 12 LKrO genannten übertragen, soweit sie nicht dem Landrat durch besonderen 
Beschluss übertragen worden sind. Er beschließt im Rahmen seiner Zuständigkeit endgültig 
(Art. 26 LKrO). Der Kreistag kann Beschlüsse des Kreisausschusses nur unter den gleichen 
Voraussetzungen ändern oder aufheben, die für die Aufhebung seiner eigenen Beschlüsse 
gelten. 
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§ 32 
 

Einberufung des Kreisausschusses 
 
 
Der Kreisausschuss wird vom Landrat nach Bedarf einberufen. Er muss einberufen werden, 
wenn es die Hälfte der Mitglieder unter Angabe des Beratungsgegenstandes schriftlich 
beantragt (Art. 28 LKrO). 
 
 

§ 33 
 

Bestellung des Kreisausschusses 
 
 
(1) Dem Kreisausschuss gehören der Landrat und zwölf Kreisräte an (Art. 27 LKrO). 
 
(2) Die Mitglieder des Kreisausschusses werden vom Kreistag auf Grund der Vorschläge der 

Parteien und Wählergruppen nach dem Verfahren Hare-Niemeyer ermittelt (vgl. Art. 35 
GLKrWG). Bei gleicher Teilungszahl entscheidet die größere Zahl der bei der Wahl auf 
die betreffenden Parteien oder Wählergruppen abgegebenen Stimmen. Einzelmitglieder 
und kleine Gruppen des Kreistags, die auf Grund des Stärkeverhältnisses im 
Kreisausschuss nicht vertreten wären, können sich zur Entsendung gemeinsamer 
Vertreter in den Kreisausschuss zusammenschließen (Ausschussgemeinschaft i.S. Art. 
27 Abs. 2 Satz 5 LKrO); Ausschussgemeinschaften sollen einen Sprecher und 
mindestens einen Stellvertreter benennen.  

(3) Die Parteien, Wählergruppen oder Ausschussgemeinschaften, auf die Sitze entfallen sind, 
schlagen ihre Bewerber vor, die sodann als Mitglieder des Kreisausschusses zu bestellen 
sind. 

 
(4) Für jeden Kreisrat als Mitglied des Kreisausschusses werden für den Fall seiner 

Verhinderung ein Stellvertreter und für den Fall auch dessen Verhinderung ein weiterer 
Stellvertreter namentlich bestellt. Das Ausschussmitglied hat seinen Stellvertreter im Falle 
der Verhinderung zu verständigen und die ihm zugesandten Ladungsunterlagen zu 
übergeben. Den stellvertretenden Ausschussmitgliedern wird von Amts wegen eine 
Benachrichtigung von der Sitzung zugeleitet. 

 
(5) Während der Wahlzeit im Kreistag eintretende Änderungen des Stärkeverhältnisses der 

Parteien und Wählergruppen sind auszugleichen. Scheidet ein Mitglied aus der von ihm 
vertretenen Partei oder Wählergruppe aus, so verliert es seinen Sitz im Kreisausschuss 
(vgl. Art. 27 Abs. 3 LKrO). 

 
 

§ 34 
 

Jugendhilfeausschuss 
 
 
(1) Der Kreistag bestellt gemäß §§ 70 Abs. 1 und 71 SGB VIII (KJHG) und Art. 17 ff. AGSG 

den Jugendhilfeausschuss als ständigen beschließenden Ausschuss. Ihm gehören 
stimmberechtigte und beratende Mitglieder an.  
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1. Stimmberechtigte Mitglieder (§ 71 Abs. 1 SGB VIII, Art. 18 AGSG) sind  
 

a) der Landrat oder das von ihm bestellte Mitglied des Kreistags als Vorsitzender,  
 

b) acht Mitglieder des Kreistags, 
 

c) sechs vom Kreistag gewählte Frauen und Männer auf Vorschlag der im Bereich des 
Landkreises wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
(insbesondere Jugendverbände und Wohlfahrtsverbände) entsprechend dem 
Umfang und der Bedeutung ihres Wirkens im Jugendamtsbezirk.  

 
2. Beratende Mitglieder (Art. 19 AGSG) sind  

 
a) der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Jugendamts, 

 
b) ein Mitglied, das als Jugend- oder Familien- oder Vormundschaftsrichter tätig ist, 

 
c) ein Mitglied aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung, 

  
d) ein Bediensteter oder eine Bedienstete der zuständigen Arbeitsagentur, 

 
e) eine Fachkraft, die in der Beratung im Sinne des § 28 SGB VIII 

(Erziehungsberatung) tätig ist, 
 

f) die bzw. der für den Jugendamtsbezirk zuständige kommunale 
Gleichstellungsbeauftragte, sofern eine solche bzw. ein solcher bestellt ist, 

 
g) ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin, 

 
h) der bzw. die Vorsitzende des Kreisjugendrings oder eine von ihm bzw. ihr 

beauftragte Person, sofern der oder die Vorsitzende des Kreisjugendrings dem 
Jugendhilfeausschuss nicht bereits als stimmberechtigtes Mitglied angehört, 

 
i) Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des 

öffentlichen Rechts. 
 
(2) Für jedes Mitglied des Jugendhilfeausschusses ist ein Stellvertreter zu bestellen (Art. 18 

Abs. 3, 19 Abs. 3 AGSG). Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied, das nicht dem 
Kreistag angehört, vor Ablauf der Wahlzeit aus, so ist ein Ersatzmitglied zu wählen (Art. 
22 Abs. 3 Satz 1 AGSG).  Scheidet ein beratendes Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus, 
ist nach Art. 19 Abs. 2 AGSG ein Ersatzmitglied zu benennen. 

 
(3) Ein beratendes Mitglied kann nicht Stellvertreter eines stimmberechtigten Mitglieds sein. 

Auf eine ausgewogene Berücksichtigung von Frauen und Männern soll hingewirkt 
werden. 

 
 

§ 35 
 

Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Der Kreistag bildet aus seiner Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss mit sieben 
Mitgliedern und bestimmt ein Ausschussmitglied zum Vorsitzenden (Art. 89 Abs. 2 LKrO). Als 
Ausschussmitglied und als Ausschussvorsitzender kann auch der Landrat bestellt werden.  
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Ferner bestellt der Kreistag für jedes Ausschussmitglied einen Stellvertreter für den Fall 
seiner Verhinderung  und bestimmt, welches Ausschussmitglied bei Verhinderung des 
Ausschussvorsitzenden den Vorsitz führen soll.  
 
 

§ 36 
 

Weitere beschließende oder beratende Ausschüsse 
 
 
(1) Der Kreistag bestellt neben dem Kreisausschuss, dem Jugendhilfeausschuss und dem 

Rechnungsprüfungsausschuss  
 

1. als beschließende Ausschüsse: 
 

a) den Wirtschafts- und Umweltausschuss, 
b) den Kulturausschuss, 

 
2. als vorberatenden Ausschuss  

 
den Geschäftsordnungsausschuss  

 
mit jeweils 14 Kreisräten als Mitglieder. 

 
(2) Für die Einberufung und Bestellung der weiteren Ausschüsse gelten die §§ 32 und 33 

dieser Geschäftsordnung entsprechend. Für die Entsendung von Kreisräten in Gremien 
von Vereinen, Verbänden, Zweckverbänden, Stiftungen und Unternehmen gelten § 33 
Abs. 2 Sätze 1 und 2 dieser Geschäftsordnung entsprechend. 

   
(3) Den weiteren Ausschüssen können nur Kreisräte angehören. Andere Personen können 

als Berater von Fall zu Fall zugezogen werden. 
 
 

§ 37 
 

Wirtschafts- und Umweltausschuss 
 
 
(1) Der Wirtschafts- und Umweltausschuss ist zuständig für 
 

a) Angelegenheiten der Wirtschaft und des Verkehrs, der Landwirtschaft und des 
Fremdenverkehrs sowie des Naturparks und Biosphärenreservats Bayerische Rhön, 

 
b) Angelegenheiten der Regionalplanung und des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes, 

 
c) Angelegenheiten des Straßenbaues und des kreiseigenen Bauhofes, 

 
d) Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs, 

 
e) Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung. 

 
(2) Der Wirtschafts- und Umweltausschuss ist auch Werkausschuss im Sinne des Art. 76 

Abs. 2 LKrO hinsichtlich des Kreisomnibusbetriebes des Landkreises. 
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§ 38 
 

Kulturausschuss 
 
 
Der Kulturausschuss ist zuständig für 
 

a) Angelegenheiten der Berufsschulen, Fachschulen, Fachakademien, Sonder-
volksschulen, Realschulen, Gymnasien und sonstige schulische Einrichtungen, 

 
b) Jugend- und Sportförderung, Kindergärten, 

 
c) Erwachsenenbildung, 

 
d) Kultur- und Gemeinschaftspflege. 

 
 

§ 39 
 

Geschäftsordnungsausschuss 
 
 
Der Geschäftsordnungsausschuss hat die Aufgabe, folgende Angelegenheiten 
vorzubehandeln: 
 

1. Geschäftsordnung für den Kreistag und seine Ausschüsse,  
 

2. Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreisbürger, 
 

3. Übertragung personalrechtlicher Befugnisse auf den Landrat nach Art. 38 Abs. 1 
Satz 3  LKrO, 

 
4. Festsetzung der Besoldung und Aufwandsentschädigung des Landrats und seiner Stell- 

vertreter.  
 
 

§ 40 
 

Geschäftsgang der Ausschüsse 
 
 
(1) Für den Geschäftsgang des Kreisausschusses und der sonstigen Ausschüsse mit 

Ausnahme des Jugendhilfeausschusses gelten die Bestimmungen dieser 
Geschäftsordnung für den Kreistag, insbesondere die §§ 11 bis 28 entsprechend, soweit 
nicht besondere gesetzliche Bestimmungen hierfür bestehen. 
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(2) Kreisräte können auch in nichtöffentlichen Sitzungen von Ausschüssen, denen sie nicht 

angehören, als Zuhörer anwesend sein. Ein Mitspracherecht steht ihnen ebenso wie in 
öffentlicher Sitzung von Ausschüssen, denen sie nicht angehören, nicht zu. Dies gilt nicht 
für Fraktionssprecher und stellvertretende Landräte. In Einzelfällen kann ein Ausschuss 
jedoch Kreisräten als Nichtmitgliedern des Ausschusses zu bestimmten 
Tagesordnungspunkten das Wort erteilen, wenn dies für die Behandlung des 
Beratungsgegenstandes sachdienlich ist; soweit die Kreisräte zu einem 
Beratungsgegenstand einen Sachantrag gestellt haben, soll ihnen dazu das Wort erteilt 
werden. 

 
 
 

VI. Teil: Landrat und Stellvertreter 
 
 

§ 41 
 

Zuständigkeit des Landrats 
 
 
(1) Der Landrat vertritt den Landkreis nach außen (Art. 35 LKrO). 
 
(2) Der Landrat führt den Vorsitz im Kreistag und in den Ausschüssen (Art. 33 LKrO; siehe 

auch § 20 dieser Geschäftsordnung). Soweit es ihm durch Gesetz gestattet ist (vgl. Art. 
17 Abs. 3 AGSG), kann er den Vorsitz auf einen Vertreter übertragen. Für den 
Rechnungsprüfungsausschuss gilt § 35 Satz 2 dieser Geschäftsordnung. Der Landrat 
führt die Geschäfte des Landkreises gemäß den Gesetzen und Beschlüssen der 
Kreisorgane. 

 
(3) Der Landrat bereitet die Sitzungsgegenstände vor; er vollzieht die Beschlüsse und 

beanstandet solche Beschlüsse, die er für rechtswidrig hält, setzt ihren Vollzug aus und 
führt, soweit erforderlich, die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 54 
LKrO); von einer solchen Aussetzung hat er den Kreistag bzw. den beschließenden 
Ausschuss unverzüglich zu verständigen. 

 
(4) Der Landrat ist zuständig für die Regelung der innerdienstlichen Angelegenheiten des 

Landratsamtes (z. B. Dienstanweisungen und Hausordnungen, 
Geschäftsverteilungspläne, Zeichnungsbefugnis, Personen- und Materialeinsatz, 
Arbeitszeitregelung im Rahmen der geltenden Arbeitszeitordnungen, Zahlungsanordnung 
und deren Übertragung). 

 
(5) Der Landrat ist ferner zuständig für die Angelegenheiten der §§ 42 bis 44 dieser 

Geschäftsordnung. 
 
(6) Darüber hinaus kann der Kreistag durch Änderung bzw. Ergänzung dieser 

Geschäftsordnung weitere Verwaltungsaufgaben dem Landrat zur selbständigen 
Erledigung übertragen, soweit es sich nicht um Angelegenheiten im Sinne des Art. 34 
Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 LKrO handelt. Für die Übertragung der 
personalrechtlichen Befugnisse nach Art. 38 Abs. 1 Satz 3  LKrO ist ein Beschluss des 
Kreistags nötig, der der Mehrheit der stimmberechtigten Kreistagsmitglieder bedarf. 
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§ 42 
 

Einzelne Aufgaben des Landrats 
 
 
(1) Der Landrat erledigt in eigener Zuständigkeit  
 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Landkreis keine grundsätzliche 
Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 34 
Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 LKrO), 

 
2. die Angelegenheiten des Landkreises, die im Interesse der Sicherheit der 

Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 34 Abs. 1 Satz 1 
Nummer 2 LKrO), 

 
3. weitere Angelegenheiten, die ihm durch Beschluss des Kreistags übertragen sind 

(Art. 34 Abs. 2 und Art. 38 Abs. 1 Satz 3  LKrO). 
 
(2) Zu den laufenden Angelegenheiten im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 bzw. zu den nach Abs. 1 

Nr. 3 übertragenen Angelegenheiten gehören insbesondere: 
 

1. der Vollzug der Satzungen und Verordnungen des Landkreises, 
 

2. der Abschluss von bürgerlich-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verträgen (z. B. 
Kauf-, Miet-, Pacht-, Werk-, Werklieferungsverträge; Straßenbaukosten-, 
Anschlussgebühren-, Benutzungsverträge) und die Vornahme sonstiger bürgerlich-
rechtlicher und öffentlich-rechtlicher Rechtshandlungen (z. B. Stundung, 
Niederschlagung, Gewährung von Teilzahlungen, grundbuchrechtliche 
Erklärungen, Kündigungen, Mahnungen, Rücktritte) bis zu einer Wertgrenze des 
Rechtsverhältnisses von €  100.000.-- € einmaliger oder €  25.000.--laufender  
jährlicher Belastung. 

 
3. der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen 

oder von nachträglichen Mengenmehrungen zu Bauaufträgen und Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen bis zu einer Wertgrenze von € 100.000 oder €  25.000.-- 
laufender jährlicher Belastung, 

 
4. die Abgabe von Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von 

Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen, wenn der Rechtsstreit für den 
Landkreis keine grundsätzliche Bedeutung hat und der Streitwert voraussichtlich € 
20.000,-- nicht übersteigt, 

 
5. die Gewährung von freiwilligen Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des 

Haushaltsplanes,  soweit sie im Einzelfall den Betrag von € 2.000,-- nicht 
übersteigen. 

 
6. die Genehmigung zur Verwendung des Landkreiswappens. 

 
(3) Soweit Aufgaben nach Abs. 2 nicht unter Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 LKrO fallen, 

werden sie hiermit dem Landrat gemäß Art. 34 Abs. 2 LKrO  zur selbständigen Erledigung 
übertragen. 
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§ 43 
 

Vollzug des Haushaltsplans; 
überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

 
 

(1) Der Landrat vollzieht den Haushaltsplan nach Maßgabe der Beschlüsse des Kreistags, 
des Kreisausschusses oder der weiteren Ausschüsse sowie seiner eigenen 
Zuständigkeit, insbesondere nach §§ 41, 42 und 44 dieser Geschäftsordnung. 

 
(2) Der Landrat ist berechtigt, Kassenkredite im Rahmen des durch die Haushaltssatzung 

(Art. 67 LKrO) festgelegten Höchstbetrages aufzunehmen. 
 
(3) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie 

unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 60 Abs. 1 LKrO). 
 
(4) Für die Genehmigung folgender unerheblicher über- und außerplanmäßiger Ausgaben ist 

der Landrat zuständig. 
 

- überplanmäßige Ausgaben bis zu € 20.000,-- im Einzelfall, 
- außerplanmäßige Ausgaben bis zu € 10.000,-- im Einzelfall. 
 

Im Rahmen der vorgenannten Beträge kann der Landrat auch Deckungsreserven in 
Anspruch nehmen. 
 
(5) Für die Genehmigung folgender über- und außerplanmäßiger Ausgaben ist der 

Kreisausschuss zuständig: 
 

- überplanmäßige Ausgaben bis zu € 100.000,-- im Einzelfall, 
- außerplanmäßige Ausgaben bis zu € 100.000,-- im Einzelfall. 

 
Im Rahmen der vorgenannten Beträge kann der Kreisausschuss auch Deckungsreserven in 
Anspruch nehmen. 
 

- Für über- und außerplanmäßige Ausgaben, die über den vorgenannten Rahmen 
hinausgehen, soweit Mittel aus Deckungsreserven verfügbar sind. 

 
(6) In den übrigen Fällen ist der Kreistag zuständig. 
 
 

§ 44 
 

Dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte 
 
 
(1) Der Landrat ist befugt, anstelle des Kreistags, des Kreisausschusses und der weiteren 

Ausschüsse dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu 
besorgen (Art. 34 Abs. 3 LKrO). Dringliche Anordnungen sind solche, die innerhalb eines 
Zeitraumes erlassen werden müssen, in dem eine Kreistags-, Kreisausschuss- oder 
sonstige Ausschusssitzung nicht stattfinden kann. Unaufschiebbare Geschäfte sind 
solche, deren Aufschub bis zur Erledigung durch den Kreistag, Kreisausschuss oder 
sonstigen zuständigen Ausschuss einen erheblichen Nachteil für die Angelegenheit, den 
Landkreis oder einen einzelnen zur Folge hätte. 

 
 



II-5 
- 22 - 

 
 
(2) Der Landrat hat dem Kreistag oder dem sonstigen zuständigen Ausschuss in der 

nächsten Sitzung von Anordnungen und der Besorgung von Geschäften gemäß Abs. 1 
Kenntnis zu geben (Art. 34 Abs. 3 Satz 2 LKrO). 

 
 

§ 45 
 

Delegation von Aufgaben und Befugnissen auf Personal des Landratsamts 
 
 
(1) Dem Landrat stehen für seine Geschäfte die dem Landratsamt zugewiesenen 

Staatsbediensteten und die Kreisbediensteten zur Seite. Der Landrat weist ihnen ihre 
Aufgaben zu. Er kann seine Befugnisse in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung 
teilweise den Staatsbediensteten oder den Kreisbediensteten übertragen und hierbei 
entsprechende Zeichnungsvollmacht erteilen; eine darüber hinausgehende Übertragung 
bedarf der Zustimmung des Kreistags (Art. 37 Abs. 4 LKrO). Der Landrat kann 
Staatsbediensteten Kreisangelegenheiten und Kreisbediensteten Staatsangelegenheiten 
übertragen, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Er kann ihnen dabei in 
Angelegenheiten der laufenden Verwaltung auch das Zeichnungsrecht übertragen (Art. 37 
Abs. 4 LKrO). Eine Übereinstimmung zwischen Geschäftsverteilung und Regelung des 
Zeichnungsrechts ist anzustreben.  

 
(2) Der Landrat führt die Dienstaufsicht über die Staats- und die Kreisbediensteten, er übt 

ferner die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den Kreisbeamten aus (Art. 37 
Abs. 3, 38 Abs. 3 LKrO). 

 
 

§ 46 
 

Vollzug der Staatsaufgaben 
 
 
Im Vollzug der Staatsaufgaben (§ 2 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung) wird der Landrat als 
Organ des Staates tätig und untersteht lediglich den Weisungen seiner vorgesetzten 
Dienststellen (Art. 37 Abs. 6 LKrO). 
 
 

§ 47 
 

Stellvertreter des Landrats 
 
 
(1) Der Stellvertreter des Landrats hat den Landrat für den Fall seiner Verhinderung in allen 

seinen Obliegenheiten (Staats- und Kreisaufgaben) zu vertreten. Bei kurz dauernder 
Verhinderung des Landrats von voraussichtlich nicht mehr als 3 Arbeitstagen bedarf es 
der Stellvertretung nicht, solange und soweit die laufende Verwaltung des Landratsamtes 
durch die Zeichnungsvollmacht nach Art. 37 Abs. 4 LKrO gewährleistet ist.  

 
(2) Der Landrat soll den Stellvertreter im Hinblick auf den Vertretungsfall laufend über die 

grundsätzlichen Angelegenheiten des Landratsamts informieren. 
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(3) Ist auch der gewählte Stellvertreter verhindert, so vertreten den Landrat die aus der Mitte 

des Kreistags bestellten weiteren Vertreter nach Beauftragung durch den Landrat oder 
den gewählten Stellvertreter. Ist eine Beauftragung unterblieben, so vertreten diese den 
Landrat abwechselnd für jeden Fall der Stellvertretung. Sind auch diese verhindert, so 
vertreten den Landrat 

 
a) im Kreistag und in den Ausschüssen die Fraktionsvorsitzenden in der Reihenfolge der 

Stärke ihrer Fraktion im Kreistag, 
b) im übrigen der juristische Beamte des Landratsamts, den der Landrat bestimmt, bei 

dessen Verhinderung der dienstälteste juristische Beamte. 
 

Zum weiteren Stellvertreter können nur Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes bestellt werden (Art. 36 Halbsatz 2 LKrO). 

 
(4) Der Landrat hat seine Stellvertreter schriftlich besonders zu verpflichten, alle 

Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger 
Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt werden 
dürfen. In gleicher Weise hat der Landrat Bedienstete zu verpflichten, bevor sie mit 
solchen Angelegenheiten befasst werden. 

 
 
 

VII. Teil: Landratsamt 
 
 

§ 48 
 

Landratsamt 
 
 
(1) Das Landratsamt ist Verwaltungsbehörde des Landkreises (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 1) und 

untere staatliche Verwaltungsbehörde (vgl. § 2 Abs. 2). Das Personal des Landratsamts 
erhält Anweisungen ausschließlich vom Landrat und nach Maßgabe der 
Geschäftsverteilung von anderen Vorgesetzten. 

 
(2) Die Geschäftsverteilung richtet sich nach dem vom Landrat zu erlassenden 

Geschäftsverteilungsplan (Art. 40 Abs. 3 LKrO). 
 
(3) Das Landratsamt ist verpflichtet, in Kreisangelegenheiten jedem Kreisrat Auskunft zu 

erteilen, der um eine solche Auskunft beim Landrat nachsucht (Art. 23 Abs. 2 Satz 2 
LKrO). Hierbei kann der Landrat im Einzelfall auch die Akteneinsicht gestatten. 

 
 

VIII. Teil: Schlussbestimmungen 
 
 

§ 49 
 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung am 15. Mai 2014 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die in der Sitzung vom 29. Mai 2008 beschlossene Geschäftsordnung 

außer Kraft. 
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6. Satzung für das Jugendamt des Landkreises Bad 
Kissingen 

 
Vom 09.04.2008 (LRABl Nr. 82), zuletzt geändert mit Satzung vom 15.12.2014 (LRABl Nr. 

300) 
 
Aufgrund des Art. 16 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. 
Dezember 2006 (GVBl. S. 942) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. September 2007 
(GVBl. S. 634) in Verbindung mit Art. 17 der Landkreisordnung (LKrO) vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 826), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8.12.2006 (GVBl. S. 975) erlässt der 
Kreistag Bad Kissingen folgende 
 
 

Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Bezeichnung, Aufgaben und Gliederung des Jugendamtes 
 
 
(1) Das Jugendamt führt die Bezeichnung „Amt für junge Menschen und Familien - 

Jugendamt“. 
 
(2) Dem Jugendamt obliegen 
 

1. die ihm nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch und dem Gesetz zur 
Ausführung der Sozialgesetzbücher (AGSG) zugewiesenen Aufgaben, 

2. die ihm nach anderen Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben. 
 

(3) Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch die 
Verwaltung des Jugendamts wahrgenommen (§ 70 Abs. 1 SGB VIII). 

 
 

§ 2 
 

Verwaltung des Jugendamtes 
 
(1) Die Verwaltung des Jugendamts ist eine Dienststelle des Landratsamtes Bad Kissingen. 
 
(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Jugendamts werden im Auftrag des 

Landrats bzw. der Landrätin von dem dafür bestellten Leiter bzw. Leiterin der Verwaltung 
des Jugendamts (Jugendamtsleiter bzw. Jugendamtsleiterin) geführt. 

 
(3) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung des Jugendamts gehören alle Ver-

waltungsgeschäfte, die regelmäßig oder wiederholt anfallen und nach vorgegebenen 
Regelungen und Grundsätzen zu behandeln sind, sofern ihnen nicht aufgrund ihrer 
politischen, finanziellen oder strukturellen Auswirkungen eine grundsätzliche Bedeutung 
zukommt. 

 
(4) Die Verwaltung des Jugendamts unterstützt den Vorsitzenden des 

Jugendhilfeausschusses bei der Vorbereitung der Sitzungen des Jugendhilfeausschusses 
und bei der Fertigung der Sitzungsniederschriften. 
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(5) Die Verwaltung des Jugendamts unterstützt den Vorsitzenden des 

Jugendhilfeausschusses bei der Vorbereitung der Sitzungen des Jugendhilfeausschusses 
und bei der Fertigung der Sitzungsniederschriften. 

 
 

§ 3 
 
 

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
 
 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmberechtigte und 10 beratende Mitglieder an. 

Die Zahl der beratenden Mitglieder vermindert sich um die Zahl eins, wenn der oder die 
Vorsitzende des Kreisjugendrings dem Jugendhilfeausschuss als stimmberechtigtes 
Mitglied angehört. 

 
(2) Die stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sind 
 

1. der oder die Vorsitzende (Art. 17 Abs. 3 Satz 3 AGSG), 
 
2. 8 Mitglieder des Kreistags (§ 71 Abs. 1 Nr. 1, 1 . Alternative SGB VIII), 
 
3. 6 auf Vorschlag der im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Träger der freien  

Jugendhilfe vom Kreistag gewählte Frauen und Männer (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII). 
 
(3) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeausschuss nach Art. 19 Abs. 1 Ziffern 1 

bis 9 AGSG an: 
 

1. der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Jugendamtes, 
 

2. ein Mitglied, das als Jugend- oder Familien- oder Vormundschaftsrichter bzw. -
richterin tätig ist, 

 
3. ein Mitglied, aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung, 

 
4. ein Bediensteter des zuständigen Arbeitsamtes, 

 
5. eine Fachkraft, die in der Beratung im Sinn des § 28 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch tätig ist, 
 

6. die bzw. der für den Jugendamtsbezirk zuständige kommunale Gleich-
stellungsbeauftragte, sofern eine solche bzw. ein solcher bestellt ist, 

 
7. ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin, 

 
8. der bzw. die Vorsitzende des Kreisjugendrings oder eine von ihm bzw. ihr beauftragte 

Person, sofern der oder die Vorsitzende des Kreisjugendrings dem Jugend-
hilfeausschuss nicht bereits als stimmberechtigtes Mitglied angehört. 

 
9. ein Vertreter der katholischen Kirche, 

 
10. ein Vertreter der evangelisch-lutherischen Kirche. 
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§ 4 
 
 

Wahl und Bestellung der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
 
 
(1) Die dem Kreistag angehörenden stimmberechtigten Mitglieder des 

Jugendhilfeausschusses werden durch Beschluss des Kreistags bestellt. Die übrigen 
stimmberechtigten Mitglieder werden nach Art. 45 Abs. 3 LKrO gewählt. Abweichend von 
Art. 45 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 LKrO erfolgt die Wahl in offener Abstimmung (Art. 17 
Abs. 2 Satz 3 AGSG). 

 
(2) Vorschläge für die Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 

dieser Satzung werden von den im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen 
abgegeben. Wahlvorschläge für die stimmberechtigten Mitglieder nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 
dieser Satzung können nur durch die im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Träger 
der freien Jugendhilfe, insbesondere die Jugendverbände und Wohlfahrtsverbände, 
abgegeben werden. Bei den Wahlvorschlägen und dem Wahlgang soll auf eine 
ausgewogene Berücksichtigung von Frauen und Männern hingewirkt werden (Art. 18 Abs. 
2 Satz 1 AGSG). Bei der Wahl durch die Vertretungskörperschaft sollen die anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe, insbesondere die Jugendverbände und 
Wohlfahrtsverbände, entsprechend dem Umfang und der Bedeutung des Wirkens im 
Jugendamtsbezirk berücksichtigt werden (Art. 18 Abs. 2 Satz 2 AGSG) 

 
(3) Für stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Die beratenden Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (Art. 19 Abs. 1 AGSG) und ihre 

Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen werden durch Beschluss des Kreistags bestellt. 
 
 

§ 5 
 
 

Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 
 
 
(1) Der Jugendhilfeausschuss beschließt über Angelegenheiten der Jugendhilfe und sonstige 

Aufgaben nach § 1 Abs. 2 im Rahmen der dafür im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel 
und der vom Kreistag gefassten Beschlüsse. 

 
(2) Der Jugendhilfeausschuss soll vor jeder Beschlussfassung des Kreistags in Fragen der 

Jugendhilfe und seiner sonstigen Aufgaben nach § 1 Abs. 2 gehört werden. Er soll ferner 
Stellung nehmen vor Entscheidungen des Kreistags und anderer beschließender 
Ausschüsse, die für die Lebensbedingungen junger Menschen und ihrer Familien 
und/oder für die Schaffung und Erhaltung einer kinder-, familienfreundlichen Umwelt von 
Bedeutung sind. Vor der Berufung des Jugendamtsleiters bzw. der Jugendamtsleiterin ist 
der Jugendhilfeausschuss zu hören. 

 
(3) Der Jugendhilfeausschuss hat das Recht, an den Kreistag Anträge zu stellen (§ 71 Abs. 3 

Satz 2 SGB VIII). 
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(4) Der Jugendhilfeausschuss nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 
 

1. Entwicklung von Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe im Kreisgebiet und für die Vernetzung und koordinierte Zusammenarbeit 
der bestehenden Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen, 

 
2. Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien einschließlich 

der Entwicklung von Problemlösungen. 
 

3. Entwicklung von Konzepten zur Erhaltung oder Schaffung positiver 
Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie für  kinder- und 
familienfreundliche Umwelt, 

 
4. Entwicklung und laufende Fortschreibung der örtlichen Jugendhilfeplanung; 

Vorbereitung der Beschlussfassung über die örtliche Jugendhilfeplanung durch den 
Kreistag, 

 
5. Vorberatung des Abschnitts „Jugendhilfe“ des Haushaltsplans, 
 
6. Förderung der Träger der freien Jugendhilfe; der Jugendhilfeausschuss kann hierfür 

Fördergrundsätze oder -richtlinien beschließen, 
 
7. Beschlussfassung über die öffentliche Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe 

im Kreisgebiet nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit Art. 33 Abs. 1 Ziffer 1 AGSG; der 
Jugendhilfeausschuss kann hierfür Anerkennungsgrundsätze oder -richtlinien 
beschließen, 

 
8. Erlass einer Geschäftsordnung für den Jugendhilfeausschuss. 

 
 

§ 6 
 
 

Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit 
 
 
(1) Den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss führt der Landrat bzw. die Landrätin; er bzw. sie 

bestimmt ein Mitglied des Kreistags, das im Verhinderungsfall die Vertretung übernimmt. 
Abweichend von Satz 1 kann der Landrat bzw. die Landrätin ein Mitglied des Kreistags 
zum bzw. zur Vorsitzenden bestimmen; gleichzeitig bestimmt er bzw. sie ein Mitglied des 
Kreistags für die Stellvertretung. 

 
(2) Der Jugendhilfeausschuss tritt nach Bedarf zusammen. Er muss einberufen werden, 

wenn dies ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter Angabe von 
Gründen und des Beratungsgegenstands bei dem bzw. der Vorsitzenden des 
Jugendhilfeausschusses oder bei der Verwaltung des Jugendamts beantragt. Die Sitzung 
soll innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Antrags stattfinden. 

 
(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 

sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend und stimmberechtigt 
ist. 

 
(4) Die stimmberechtigten Mitglieder sind bei der Stimmabgabe an Weisungen und Aufträge 

nicht gebunden (Art. 20 Satz 2 AGSG). 
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(5) Die Sitzungen des Ausschusses sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit 

oder berechtigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger Gruppen 
entgegenstehen (§ 71 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII). Über den Ausschluss der Öffentlichkeit 
wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. 

 
(6) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Jugendhilfeausschusses. 
 
 

§ 7 
 
 

Form der Beschlussfassung 
 
 
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses werden in offener Abstimmung mit der Mehrheit 
der Abstimmenden gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
 
 

§ 8 
 
 

Unterausschüsse 
 
 
(1) Der Jugendhilfeausschuss kann zur Vorbereitung seiner Beschlüsse vorberatende 

Unterausschüsse bilden. Die Arbeitsaufträge legt der Jugendhilfeausschuss fest. 
 
(2) Den Vorsitz eines vorberatenden Unterausschusses soll ein stimmberechtigtes Mitglied 

des Jugendhilfeausschusses führen. Bei Bedarf sollen weitere Fachleute in beratender 
Funk- 
tion zu den Sitzungen des Unterausschusses hinzugezogen werden. 

 
(3) Die vorberatenden Unterausschüsse treten nach Bedarf zusammen. Ihre Sitzungen sind 

nicht öffentlich. 
 
 

§ 9 
 
 

Aufwandsentschädigung 
 
 
(1) Für Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen und Angestellte im öffentlichen 

Dienst, die dem Jugendhilfeausschuss aufgrund ihres Amtes angehören, bemisst sich die 
Höhe der Aufwandsentschädigung nach den Vorschriften über die Reisekostenvergütung 
der Beamten und Richter (Art. 21 Abs. 3 AGSG). 

 
(2) Die übrigen Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erhalten für jede Sitzung, an der sie 

teilnehmen, eine Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie die Kreistagsmitglieder. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für stellvertretende Mitglieder entsprechend, wenn sie im 

Vertretungsfall an Sitzungen des Jugendhilfeausschusses teilnehmen. 
 
(4) Eine Aufwandsentschädigung erhalten auch die Mitglieder der vorberatenden 

Unterausschüsse für jede Sitzung des Unterausschusses, an der sie teilnehmen. Die 
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.  
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§ 10 

 
 

Jugendhilfeplanung 
 
 
(1) Die Entscheidung über die örtliche Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII obliegt dem 

Kreistag. Zur Vorbereitung dieser Beschlussfassung hat der Jugendhilfeausschuss 
 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe im Kreisgebiet 
festzustellen, 

 
2. den Bedarf an Einrichtungen und Diensten unter Berücksichtigung der Wünsche, 

Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten 
im Kreisgebiet für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln, 

 
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend 

zu planen und Prioritäten für die Verwirklichung zu entwickeln. 
 

Der Jugendhilfeausschuss bedient sich dabei in der Regel der Hilfe eines vorberatenden 
Unterausschusses und wird von der Verwaltung des Jugendamts unterstützt; er arbeitet 
mit den im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 
partnerschaftlich zusammen. 

 
(2) An der Jugendhilfeplanung sind die im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Träger der 

freien Jugendhilfe und ihre Zusammenschlüsse, auch wenn sie nicht im 
Jugendhilfeausschuss vertreten sind, in allen Phasen der Planung zu beteiligen. Von 
einer Beteiligung einzelner Träger kann abgesehen werden, wenn deren Interessen 
erkennbar nicht betroffen sind oder von einem Verband, dem der Träger angehört, 
mitvertreten werden. Die Beteiligung beginnt spätestens mit der Erörterung der Ziele und 
Inhalte der Planung sowie des Planungsverfahrens. Die in Satz 1 genannten Träger sollen  
regelmäßig über den Fortschritt der Planung und die jeweilige Beschlusslage unterrichtet 
werden. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, schriftliche Stellungnahmen abzugeben und an 
wichtigen Erörterungen des Jugendhilfeausschusses und ggf. eines vorberatenden 
Unterausschusses teilzunehmen. 

 
(3) Im Kreisgebiet wirkende, nicht anerkannte Träger der freien Jugendhilfe können an der 

Planung beteiligt werden. Über eine Beteiligung und deren Form und Umfang entscheidet 
der Jugendhilfeausschuss. 

 
 

§ 11 
 
 

Inkrafttreten 
 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Landratsamtes Bad Kissingen - Kreisjugendamt - vom  

02.05.1996 (LRABl Nr. 12), geändert mit Satzung vom 16.05.2002 (LRABl Nr. 169) außer 
Kraft. 
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7. Geschäftsordnung des Jugendhilfeausschusses  
 

vom 05. Juni 2008 (LRABl Nr. 137) 
 

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Bad Kissingen gibt sich aufgrund Art. 17 Abs. 4 
des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. September 2007 (GVBl. S. 634) folgende 
 

Geschäftsordnung: 
 
 

I. Allgemeines 
 
 

§ 1 
 

Sitzungszwang 
 

Der Ausschuss beschließt in Sitzungen. 
 
 

§ 2 
 

Öffentliche Sitzungen 
 
 
(1) Die Sitzungen des Ausschusses sind grundsätzlich öffentlich (§ 71 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII 

i. V. m. Art. 46 Abs. 2 LKrO). 
 
(2) Für die Presse sind stets Plätze freizuhalten. 
 
(3) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Er ist berechtigt, 

Zuhörer, die die Sitzung stören, aus dem Sitzungssaal zu verweisen. 
 
 

§ 3 
 

Nichtöffentliche Sitzungen 
 

 
(1) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn es das Wohl der Allgemeinheit oder 

berechtigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger Gruppen es erfordern 
(§ 71 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII). 

 
In nichtöffentlicher Sitzung werden insbesondere behandelt: 
 

1. die Stellungnahme zur Bestellung des Leiters der Verwaltung des Jugendamts, 
 
2. Erziehungsnotstände in Einzelfällen. 

 
 
(2) Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und 

entschieden. 
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II. Vorbereitung der Sitzungen 
 
 

§ 4 
 

Einberufung 
 
 
Der Ausschuss wird durch den Landrat nach Bedarf einberufen. Er ist außerdem binnen vier 
Wochen einzuberufen, wenn es mindestens ein Fünftel seiner stimmberechtigten Mitglieder 
beantragt (§ 71 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII). 
 
 

§ 5 
 

Tagesordnung 
 
 

(1) Der Landrat setzt nach Anhörung des Leiters der Verwaltung des Jugendamts die 
Tagesordnung fest. 

 
(2) Der örtlichen Presse soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt 

werden. 
 
 

§ 6 
 

Einladung zur Sitzung 
 
 
(1) Die Mitglieder des Ausschusses werden schriftlich zu den Sitzungen eingeladen. Die 

Ladung, die Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen sollen so rechtzeitig zugesandt 
werden, dass die Mitglieder mindestens 7 Tage vor der Sitzung in ihrem Besitz sind. 

 
(2) Soll zum zweiten Male über den gleichen Gegenstand verhandelt werden, so muss bei 

der Ladung hierauf unter Bekanntgabe der Tagesordnung und des Inhalts von Art. 41 
Abs. 3 LKrO hingewiesen werden. 

 
 

§ 7 
 

Anträge 
 
 
(1) Schriftlich begründete Anträge der Mitglieder des Ausschusses sind in der nächsten  

Sitzung des Ausschusses zu behandeln, wenn sie spätestens 8 Tage vor der Sitzung 
beim Landrat eingegangen sind. 

 
(2) Der Ausschuss entscheidet darüber, ob später eingehende oder erst unmittelbar vor oder 

während der Sitzung als dringend gestellte Anträge zur Beratung und Abstimmung 
gebracht oder zurückgestellt werden. 

 
 
 



II-7 
- 3 - 

 
 

III. Sitzungsverlauf 
 
 

§ 8 
 

Eintritt in die Tagesordnung 
 
 
(1) Über die einzelnen Punkte der Tagesordnung wird in der dort festgelegten Reihenfolge 

beraten und abgestimmt. Über Abweichungen beschließt der Ausschuss. 
 
(2) Der Vorsitzende oder ein von ihm bestellter Berichterstatter trägt den Sachverhalt der 

einzelnen Sitzungsgegenstände vor. 
 
(3) Über Sitzungsgegenstände, die ein Arbeitsausschuss vorbehandelt hat, ist der Bericht 

des Ausschusses bekannt zu geben. 
 
(4) Auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Beschluss des Ausschusses können bei Bedarf 

Sachverständige und Mitarbeiter des Jugendamts zugezogen und gehört werden. 
 
 

§ 9 
 

Beratung der Sitzungsgegenstände 
 
 
(1) Nach der Berichterstattung ist der Leiter der Verwaltung des Jugendamtes zu hören, 

wenn er nicht Berichterstatter war. Im Anschluss daran eröffnet der Vorsitzende die 
Beratung. 

 
(2) Mitglieder des Ausschusses, die gemäß Art. 43 Abs. 1 LKrO von der Beratung und 

Abstimmung über einen Punkt der Tagesordnung ausgeschlossen sind, haben das dem 
Vorsitzenden vor Beginn der Beratung unaufgefordert mitzuteilen. 

 
(3) Den beratenden Mitgliedern des Ausschusses ist in gleicher Weise wie den 

beschließenden Mitgliedern das Wort zu erteilen. Der Vorsitzende erteilt es in der 
Reihenfolge der Wortmeldungen. Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der 
Vorsitzende über die Reihenfolge. Auf Wortmeldungen "zur Geschäftsordnung" ist das 
Wort außer der Reihe sofort zu erteilen. 

 
(4) Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 
 

a) Anträge zur Geschäftsordnung; 
 
b) Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des beratenen 

Antrags. 
 

Über Änderungsanträge ist sofort zu beraten und abzustimmen; ebenso ist über einen 
Antrag auf Schluss der Beratung sofort abzustimmen. 

 
(5) Der Vorsitzende, der Berichterstatter, der Leiter der Verwaltung des Jugendamtes und der 

Antragsteller haben das Recht zur Schlussäußerung. Die Beratung wird vom 
Vorsitzenden geschlossen. 
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(6) Der Vorsitzende kann Mitglieder des Ausschusses zur Ordnung rufen und ihnen auch das 

Wort entziehen. 
 
(7) Mitglieder, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, können vom Vorsitzenden, mit 

Zustimmung des Jugendhilfeausschusses, von der Sitzung ausgeschlossen werden. 
 
 

§ 10 
 

Abstimmung 
 

 
(1) Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme eines Antrages auf "Schluss der 

Beratung" lässt der Vorsitzende abstimmen. 
 
(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird in der nachstehenden Reihenfolge 

abgestimmt: 
 

1. über Anträge zur Geschäftsordnung, 
 
2. über weitergehende Anträge; als weitergehend sind nur solche Anträge anzusehen, die 

einen größeren Aufwand erfordern oder eine einschneidendere Maßnahme zum 
Gegenstand haben, 

 
3. über zuerst gestellte Anträge, sofern der spätere Antrag nicht unter Nr. 1 oder 2 fällt. 

 
(3) Vor jeder Abstimmunq hat der Vorsitzende die Frage, über die abgestimmt werden soll, so 

zu formulieren, dass sie mit "ja" oder "nein" beantwortet werden kann. 
 
(4) Es wird durch Handaufheben abgestimmt, wenn nicht die Mehrheit der stimmberechtigten 

Mitglieder des Ausschusses namentliche Abstimmung verlangt. 
 
(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, wenn nicht im 

Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt (Art. 45 Abs. 1 LKrO). 

 
(6) Der Vorsitzende zählt die Stimmen und gibt sofort das Ergebnis bekannt. Er stellt fest, ob 

der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 
 
(7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die 

Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden. 
 
 

§ 11 
 

Anfragen 
 
 
Nach Erledigung der Tagesordnung ist in jeder Sitzung den Mitgliedern des Ausschusses 
Gelegenheit zu geben, an den Vorsitzenden, den Leiter der Verwaltung des Jugendamtes 
oder an anwesende Sachbearbeiter Anfragen über solche Gegenstände zu richten, die nicht 
auf der Tagesordnung stehen. Nach Möglichkeit sollen diese Anfragen sofort beantwortet 
werden. Ist das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung beantwortet. 
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IV. Sitzungsniederschrift 
 
 
 

§ 12 
 

Form und Inhalt 
 
 
(1) Form und Inhalt der Niederschrift über die Verhandlungen des Ausschusses bemessen 

sich nach Art. 48 Abs. 1 LKrO.  
 
(2) Ist ein Mitglied des Ausschusses bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist das 

besonders zu vermerken. 
 
(3) Neben der Sitzungsniederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 
 
 

§ 13 
 

Einsichtnahme und Abschrifterteilung 
 
 
Die Mitglieder des Kreistages können jederzeit die Niederschrift einsehen und sich 
Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse erteilen lassen. Die Einsicht in 
die Niederschriften über öffentliche Sitzungen steht auch allen Kreisbürgern frei (Art. 48 Abs. 
2 Satz 2 LKrO). 
 
 
 

V. Schlussbestimmungen 
 
 
 

§ 14 
 

Verteilung der Satzung für das Jugendamt und der Geschäftsordnung 
 
 
Jedem Mitglied des Ausschusses ist ein Exemplar der Satzung für das Jugendamt und 
dieser Geschäftsordnung auszuhändigen. 
 
 

§15 
 
 
Soweit diese Geschäftsordnung keine anderslautenden Regelungen trifft, gilt die 
Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse in der jeweils geltenden Fassung. 
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§ 16 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Landkreises in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 10. Oktober 1996 außer 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II-8 
 

8. Satzung des Lankreises Bad Kissingen zum 
Bayer. Gleichstellungsgesetz (BayGlG) 

 
 

Vom 16. Dezember 1999 (LRABl Nr. 459) 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erläßt aufgrund des Art. 5 Abs. 6 und Art. 20 Abs. 1 Sätze 3 
und 4 des BayGlG folgende 
 
 

Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Inhalt des Gleichstellungskonzepts 
 
 

(1) Grundlage des Gleichstellungskonzepts ist eine Aufstellung der Gesamtzahl der 
Beschäftigten des Landkreises jeweils zum Stichtag 30.06. des Berichtsjahres, 
untergliedert nach 
a) Voll- und Teilzeitbeschäftigten und beurlaubten Beschäftigten, 
b) Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen und 
c) nach Funktionsgruppen (z. B. Abteilungsleitung, Sachgebietsleitung, 

Arbeitsgruppenleitung). 
 
Ferner sind im Berichtszeitraum aufzulisten jeweils die Zahl 
a) der Einstellungen und die hierzu eingegangenen Bewerbungen,  
b) der Beförderungen und Höhergruppierungen und 
c) der zur Ausbildungs-, Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen entsandten 
 Beschäftigten. 

 
In diesen Erhebungen ist jeweils die Anzahl von Frauen und Männern auszuweisen. 
 
(2) Die vorhandenen Unterschiede im Vergleich der Anteile von Frauen und Männern bei den 

Erhebungen nach Abs. 1 sind darzustellen und zu erläutern. 
 
(3) Zur Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen sie in erheblich geringerer Zahl 

beschäftigt sind als Männer, sind Maßnahmen zur Durchsetzung personeller und 
organisatorischer Verbesserungen zu entwickeln. Hierbei sind zeitliche Vorgaben 
aufzustellen. Darüber hinaus sind Initiativen zur Sicherung der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu entwickeln. 

 
(4) Die kostenmäßigen Auswirkungen sind darzustellen. 
 
(5) Der Inhalt des vorstehenden Gleichstellungskonzepts tritt anstelle des Inhalts des 

Gleichstellungskonzepts nach Art. 5 Abs. 1 bis 5 BayGlG. 
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§ 2 
 

Gleichstellungsstelle/ 
Rechtsstellung der/des Gleichstellungsbeauftragten 

 
 

(1) Zur Erfüllung der sich aus dem Bayer. Gleichstellungsgesetz und dieser Satzung 
ergebenden Aufgaben unterhält der Landkreis Bad Kissingen eine Gleichstellungsstelle 
als Stabstelle und stattet sie mit dem erforderlichen Personal und mit den nötigen Sach- 
und Haushaltsmitteln aus. 

 
(2) Der Landkreis Bad Kissingen bestellt die/den Gleichstellungsbeauftragte/n als Leiter/in 

der Gleichstellungsstelle sowie eine/n Stellvertreter/in. 
 
(3) Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar dem Landrat/der Landrätin unterstellt. 
 
(4) Sie/er ist in Erfüllung ihrer/seiner eigentlichen Aufgaben weisungsfrei, unterliegt aber im 

übrigen, soweit nichts anderes bestimmt ist, den für die Beschäftigten des Landratsamtes 
geltenden Vorschriften. Die/der Stellvertreter/in hat im Vertretungsfall die gleiche 
rechtliche Stellung wie die/der Gleichstellungsbeauftragte. 

 
(5) Bevor sich die/der Gleichstellungsbeauftragte in konfliktträchtigen Fällen an andere 

Gleichstellungsbeauftragte, an die Frauenbeauftragte der Staatsregierung oder an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz wendet (vgl. Art. 16 Abs. 4, Art. 18 Abs. 1 Satz 2 
BayGlG), soll sie/er den Landrat/die Landrätin informieren. 

 
(6) Vorstehende Regelungen ergänzen Art. 16 BayGlG. 
 
 

§ 3 
 

Aufgaben, Rechte und Pflichten der/des 
Gleichstellungsbeauftragten 

 
 

(1) Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der/des Gleichstellungsbeauftragten bestimmen sich 
nach Art. 17 bis 19, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

 
(2) Die/der Gleichstellungsbeauftragte wird bei gleichstellungsrelevanten Personal- und 

Organisationsangelegenheiten frühzeitig beteiligt und erhält Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Bei Vorstellungsgesprächen wird sie/er hinzugezogen. 

 
(3) Auf Antrag der/des Gleichstellungsbeauftragten kann der Landrat/die Landrätin im 

Kreistag und seinen Ausschüssen Beschlußvorschläge, Empfehlungen und Anregungen 
der/des Gleichstellungsbeauftragten zur Behandlung vortragen. Die/der 
Gleichstellungsbeauftragte kann an den öffentlichen Sitzungen des Kreistags und seiner 
Ausschüsse zur Erfüllung ihrer/seiner Aufgaben teilnehmen. Sie/er soll die Gelegenheit 
erhalten, ihre/seine Anregungen oder Stellungnahmen selbst zu erläutern. Alle 3 Jahre 
berichtet die/der Gleichstellungsbeauftragte dem Kreistag bzw. dem Kreisausschuß über 
die Umsetzung des Gleichstellungskonzeptes. 
An nichtöffentlichen Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse kann die/der 
Gleichstellungsbeauftragte auf ihren/seinen Antrag im Einzelfall mit Zustimmung des  
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Landrates/der Landrätin teilnehmen. Wird im Einzelfall ihre/seine Teilnahme zugelassen, 
kann sie/er Gelegenheit erhalten, ihre/seine Anregungen oder Stellungnahmen selbst zu 
erläutern. 

 
(4) Die/der Gleichstellungsbeauftragte wirkt im Rahmen der Zuständigkeit und finanziellen 

Leistungsfähigkeit des Landkreises auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in 
Familie, Beruf und Gesellschaft hin (vgl. Art. 20 Abs. 1 Satz 2 BayGlG). Sie/er kann hierzu 
beratend tätig werden, Anregungen vorbringen und Initiativen entwickeln. Die 
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen sowie gleichstellungsbezogener 
Projekte und die Zusammenarbeit mit für die Umsetzung der Gleichberechtigung 
relevanten gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere den Frauengruppen und 
Frauenorganisationen, bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Landrat/die 
Landrätin (vgl. Art. 20 Abs. 1 Satz 4 BayGlG). 

 
 

§ 4 
 

Inkrafttreten 
 
 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landratsamtes Bad 
Kissingen in Kraft. 
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9. Satzung über die/den Behindertenbeauftragte/n 
des Landkreises Bad Kissingen 

 
 

Vom 16. März 2005 (LRABl Nr. 104), 
geändert mit Satzung vom 24. Juli 2008 (LRABl Nr. 202) 

 
 
Aufgrund von Artikel 18 Satz 2 des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BayBGG) vom 09.07.2003 (GVBl. S. 419) in Verbindung mit Artikel 17 der 
Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) (BayRS 2020-3-1-I), erlässt der Landkreis 
Bad Kissingen folgende 
 
 

Satzung 
 
 

§ 1 
 

Bestellung 
 

Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung bestellt der Landkreis 
Bad Kissingen eine Persönlichkeit zur Beratung des Landkreises in Fragen der 
Behindertenpolitik (Beauftragte/r für die Belange der Menschen mit Behinderung – 
Behindertenbeauftragte/r).  
 
 

§ 2 
 

Rechtsstellung 
 
(1) Die Aufgaben werden entweder als kommunales Ehrenamt oder von einer/einem 

Bediensteten des Landratsamtes Bad Kissingen im Rahmen des Dienst- oder 
Beschäftigungsverhältnisses wahrgenommen. 

 
(2) Die/Der Behindertenbeauftragte ist insoweit unabhängig und weisungsungebunden. 
 
 

§ 3 
 

Ziele 
 
Es ist das Ziel des BayBGG, das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung zu 
schützen, ihre Benachteiligung zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, 
ihre Integration zu fördern und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 
Es gilt der Grundsatz der ganzheitlichen Betreuung und Förderung. Besonderen 
Bedürfnissen wird Rechnung getragen (vgl. Art. 1 Abs. 3 BayBGG). 
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§ 4 
 

Aufgaben 
 
(1) Die/Der Behindertenbeauftragte berät den Landkreis bei der Umsetzung der Ziele und 

Aufgaben des BayBGG (insbesondere Gleichstellung und Barrierefreiheit für Behinderte). 
 
(2) Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind die besonderen 

Belange behinderter Frauen zu berücksichtigen und bestehende Benachteiligungen zu 
beseitigen sowie künftige Benachteiligungen zu verhindern (vgl. Art. 3 BayBGG). 

 
(3) Als Verpflichtung zur Gleichstellung und Barrierefreiheit sieht Abschnitt 2 des BayBGG 

vor: 
 

1. Benachteiligungsverbot (Art. 9), 
2. Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr (Art. 10), 
3. Recht auf Verwendung von Gebärdensprache oder anderen Kommunikationshilfen 

(Art. 11), 
4. Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken (Art. 12), 
5. Barrierefreies Internet und Intranet (Art. 13), 
6. Barrierefreie Medien (Art. 14). 

 
 

§ 5 
 

Beteiligungsrecht der/des Behindertenbeauftragten 
 
Die/Der Behindertenbeauftragte wird bei allen Aktivitäten des Landkreises beteiligt, welche 
sich auf Menschen mit Behinderung auswirken. Sie/Er kann auch von sich aus 
Angelegenheiten aufgreifen, um die Aufgaben zu erfüllen. 

 
 

§ 6 
 

Informationspflicht, Akteneinsicht, Berichtspflicht 
 
(1) Die/Der Behindertenbeauftragte erhält zur Wahrnehmung ihrer/seiner Aufgaben unter 

Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften die erforderlichen Unterlagen, 
Akteneinsichten und Informationen. 

 
(2) Die/Der Behindertenbeauftragte berichtet einmal jährlich schriftlich oder mündlich dem 

Kreistag über ihre/seine Tätigkeit. 
 
 

§ 7 
 

Ausgaben, Aufwendungsersatz 
 
Die mit der Aufgabenerledigung notwendigerweise zusammenhängenden Ausgaben trägt 
der Landkreis. Erforderliche Räumlichkeiten (z.B. für die Abhaltung eines Sprechtages oder 
für Beratungsgespräche) stellt der Landkreis zur Verfügung; er leistet notwendige 
Verwaltungshilfe. Für die Entschädigung der/des Behindertenbeauftragten gelten 
gegebenenfalls die Satzungsregelungen des Landkreises für ehrenamtliche Tätigkeit. 
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§ 8 
 

Inkrafttreten, Geltungsdauer 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Bad 
Kissingen in Kraft.  
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10. Satzung zur Verleihung der „Dankesurkunde an 
Pflegeeltern“ 

 
 

Vom 21. Juli 2005 (LRABl Nr. 235) 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt aufgrund Art. 17 und 18 der Landkreisordnung für den 
Freistaat Bayern -(BayRS 2020-3-1-I) folgende 
 
 
 

Satzung 
 
 

§ 1 
 
(1) Der Landkreis Bad Kissingen verleiht für langjährige, außerordentliche Verdienste an 

Pflegeeltern des Amtes für junge Menschen und Familien - Jugendamt - eine 
„Dankesurkunde an Pflegeeltern“, deren Gestaltung vom Landrat und dem 
Jugendhilfeausschuss bestimmt wird.  
 

(2) Die „Dankesurkunde an Pflegeeltern“ wird insbesondere verliehen für Verdienste im 
Bereich des Pflegekinderwesens des Jugendamtes Bad Kissingen.   
 

(3) Die Geehrten müssen Wohnsitz im Landkreis Bad Kissingen haben.   
 

 
§ 2 

 
(1) Voraussetzung für die Verleihung der „Dankesurkunde an Pflegeeltern“ ist insbesondere 

eine mindestens 10 jährige Tätigkeit als Pflegeeltern in einem Pflegeverhältnis nach §§ 
27, 33 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) oder als Bereitschaftspflegefamilie nach  
§ 42 SGB VIII. 
 

(2) Die Voraussetzungen erfüllt auch, wer sich in besonderer Weise um das 
Pflegekinderwesen des Landkreises Bad Kissingen und vor allem für das Wohl der 
anvertrauten Pflegekinder in herausragender Art verdient gemacht hat.  
 

(3) Die „Dankesurkunde an Pflegeeltern“ kann an Einzelpflegepersonen oder Pflegefamilien 
verliehen werden.  
 

(4) Die zu Ehrenden sollen zum Zeitpunkt des Vorschlags noch aktiv tätig sein. 
 
 

§ 3 
 
(1) Vorschlagsberechtigt ist der Landrat, die Mitglieder des Kreistages und der Leiter des 

Jugendamtes. 
 

(2) Vorschläge sind zur jeweils folgenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses möglich. 
 

(3) Vorschläge müssen schriftlich eingereicht und begründet werden. 
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§ 4 
 

Über die Verleihung der „Dankurkunde an Pflegeeltern“ entscheidet der Landrat. 
 
 

§ 5 
 

Die Verleihung erfolgt durch den Landrat bei einer öffentlichen Veranstaltung. 
 
 

§ 6 
 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landratsamtes Bad 
Kissingen in Kraft. 
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11. Geschäftsordnung für den Sportbeirat 
 
 

Vom 10.11.2005 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss erlässt in seiner Sitzung vom 10.11.2005 folgende 
Geschäftsordnung für den Sportbeirat des Landkreises Bad Kissingen  
 
 

G E S C H Ä F T S O R D N U N G 
 
 

§ 1 
 

Aufgaben des Sportbeirats 
 
Der Sportbeirat berät die Landkreisverwaltung in Angelegenheiten des Sportwesens auf 
Landkreisebene. 
 
 

§ 2 
 

Zusammensetzung des Sportbeirats 
 

(1) Der Sportbeirat des Landkreises besteht aus 3 geborenen (§ 2 Abs. 2) sowie entsandten 
(§ 2 Abs. 3) Mitgliedern. Die Amtsperiode der entsandten Mitglieder entspricht der 
Wahlzeit des Kreistages. 

 
(2) Geborene Mitglieder sind der Landrat, die Leitung des Kreisjugendamtes und ein/e 

Kreisjugendpfleger/in, dem/der auch die Geschäftsführung des Sportbeirats obliegt. 
 
(3) In den Sportbeirat werden entsandt: 
 

a) vom Bayer. Landessportverband (BLSV): 5 Mitglieder 
 
b) vom Bayer. Sportschützenbund (BSSB): 1 Mitglied 
 
c) vom Kreisjugendring: 1 Mitglied 
 
d) von den Schulen im Landkreis: 1 Mitglied (i.d.R. der/die Geschäftsführer/in des 

Arbeitskreises Schule und Verein) 
 

e) von den Fraktionen des Kreistages: Je 1 Mitglied 
 

(4) Für alle entsandten Mitglieder des Sportbeirates können Vertreter/innen benannt werden. 
 

 
§ 3 

 
Vorsitz 

 
Den Vorsitz führt der Landrat oder sein/e Vertreter/in. 
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§ 4 
 

Sitzungen 
 
(1) Sitzungen werden vom Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

Sitzungen sollen mindestens einmal im Jahr stattfinden. Auf Antrag von einem Drittel der 
Mitglieder ist der Sportbeirat vom Vorsitzenden einzuberufen. 

 
(2) Die Einladung erfolgt schriftlich mindestens zwei Wochen vor der Sitzung. Jedes Mitglied 

kann beantragen, dass ein von ihm vorgeschlagener Beratungsgegenstand auf die 
Tagesordnung gesetzt wird. Der Antrag muss spätestens zwei Tage vor der Sitzung dem 
Vorsitzenden vorliegen. 

 
(3) Die Sitzungen sind grundsätzlich nicht öffentlich. Zu den Sitzungen können Sachver- 

ständige hinzugezogen werden. Soweit es die Beratungsgegenstände zulassen, soll die 
Presse über das Ergebnis der Sitzung unterrichtet werden. 

 
 

§ 5 
 

Niederschriften 
 
Über die Sitzungen, insbesondere über die beschlussmäßigen Empfehlungen, sind durch 
den/die Geschäftsführer/in Niederschriften zu fertigen. Diese sind den Mitgliedern 
zuzusenden. 
 

 
§ 6 

 
Aufwandsentschädigung 

 
Die entsandten Mitglieder des Sportbeirats erhalten eine Aufwandsentschädigung für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit, die durch die Satzung nach Art. 14 a LKrO geregelt wird. 
 
 

§ 7  
 

Übergangsregelung 
 
Der Sportbeirat in seiner bisherigen Zusammensetzung löst sich mit Inkrafttreten der neuen 
Geschäftsordnung auf. 
 
Für die restliche Amtsperiode der derzeitigen Wahlzeit wird der Sportbeirat gemäß dieser 
Geschäftsordnung neu besetzt. 
 

 
§ 8 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt am 11.11.2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 
vom 29.09.1972 (zuletzt geändert am 09.06.2005) außer Kraft. 
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12. Ehrenordnung der Freiwilligen Feuerwehren des 
Landkreises Bad Kissingen über die Verleihung 
einer Ehrennadel für Verdienste im Brand- und 

Katastrophenschutz 
 

Vom 28. März 1976 („Feuerwehrkurier" 1976, Nr. 3) 
 
 

Art. 1 
 

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Bad Kissingen verleihen für Verdienste im 
Brand- und Katastrophenschutz eine Ehrennadel. 

 
(2) Durch diese Ehrungen werden andere Ehrungen, insbesondere die Verleihung des 

Ehrenzeichens nach dem Gesetz über die Schaffung eines Feuerwehr-Ehrenzeichens 
vom 28.3.1976 (GVBl S. 48 i. d. F. d. Bek. v. 1.3.1973, GVBI S. 74), nicht berührt. 

 
 

Art. 2 
 
(1) Die Ehrennadel besteht aus dem Kreiswappen mit der Umschrift "Freiwillige Feuerwehren 

des Landkreises Bad Kissingen". Um das Wappen mit Umschrift schlingt sich ein 
Lorbeerkranz. 

 
(2) Die Ehrennadel wird in drei Stufen (Bronze, Silber und Gold) verliehen. Die jeweilige Stufe 

ergibt sich aus der Farbe des Lorbeerkranzes. 
 
 

Art. 3 
 
Die Ehrennadel kann bei Verdiensten um den Brand- und Katastrophenschutz verliehen 
werden: 
 

a) in Bronze bei Verdiensten, 
b) in Silber für besondere Verdienste, 
c) in Gold für hervorragende Verdienste. 

 
Art. 4 

 
(1) Die Ehrennadel wird vom Kreisbrandrat auf Vorschlag der Kreisbrandinspektoren 

verliehen. 
 
(2) Die Aushändigung nehmen Landrat und Kreisbrandrat gemeinsam vor. 
 
(3) Über die Verleihung der Ehrennadel wird eine Urkunde ausgefertigt, die von Landrat und 

Kreisbrandrat zu unterzeichnen ist. 
 

Art. 5 
 
Diese Ehrenordnung wurde auf dem Kreisfeuerwehrtag in Münnerstadt am 28. März 1976 
beschlossen. 
Sie tritt rückwirkend zum 01.01.1972 in Kraft. 
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13. Rechtsverordnung  
a) des Landkreises Bad Kissingen zur Übertragung 
einzelner Aufgaben der Abfallentsorgung auf die 

Stadt Bad Kissingen 
 

Vom 16.12.1991 (LRABl Nr. 471) zuletzt geändert durch Verordnung des Landkreises Bad 
Kissingen vom 14.12.1995 (LRABl Nr. 13) 

 
 
Aufgrund des Art. 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen 
Entsorgung von Abfällen und zur Erfassung und Überwachung von Altlasten in Bayern 
(Bayer. Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - BayAbfAlG - BayRS 2129-2-1-U) erläßt der 
Landkreis Bad Kissingen mit Zustimmung der Stadt Bad Kissingen folgende 
Rechtsverordnung: 
 
 

§ 1 
 
 
(1) Der Landkreis Bad Kissingen überträgt der Stadt Bad Kissingen die Aufgaben des 

Einsammelns, Beförderns und stofflichen Verwertens der in ihrem Gebiet anfallenden 
Abfälle im Sinne des § 1 des Abfallgesetzes (AbfG) vom 27.08.1986 (BGBl. I S. 1410) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.09.1994 (BGBl. I S. 2771),soweit sie von den 
Besitzern nach § 3 Abs. 1 AbfG der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen sind und 
von der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Bad Kissingen in der jeweils gültigen 
Fassung erfaßt und nicht von der Abfallentsorgung durch den Landkreis Bad Kissingen 
ausgeschlossen sind. 

 
Hinsichtlich der im Siedlungsabfall enthaltenen biologisch abbaubaren nativ- und 
derivativ- organischen Abfallbestandteilen (Bioabfall) im Sinne der Dritten Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum AbfG (TA Siedlungsabfall vom 14. Mai 1993) wird der Stadt 
Bad Kissingen nur die Aufgabe des Einsammelns und Beförderns übertragen. 
 
Satz 2 gilt nicht für Bioabfälle, die auf dafür zugelassenen Grüngutsammel- und 
Häckselplätzen verwerten werden können. Insoweit obliegt der Stadt auch die Verwertung 
dieser Abfälle. 

 
Die eingesammelten Abfälle sind, sofern die Verwertung übertragen ist, nach Maßgabe 
des § 3 Abs. 2 Satz 3 AbfG zu verwerten (§ 1a Abs. 2 AbfG); dies umfaßt das stoffliche 
Verwerten von Abfällen sowie das Entsorgen von Abfällen im Sinne des Art. 3 Abs. 3 
BayAbfAlG (Problemabfälle). 

 
(2) Die Stadt Bad Kissingen erläßt in Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben eine 

Abfallwirtschaftssatzung und eine Gebührensatzung, die mit den entsprechenden 
Satzungen des Landkreises Bad Kissingen abzustimmen sind. 
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§ 2 

 
 
(1) Die Stadt Bad Kissingen hat die stofflich nicht verwertbaren Abfälle zu der vom Landkreis 

Bad Kissingen auf den Grundstücken Flurnummern 581 der Gemarkung Wirmsthal und 
5117 der Gemarkung Arnshausen betriebenen Abfallbeseitigungsanlage zu verbringen. 
Bei Anlieferung ist die Benutzungsordnung für die Abfallbeseitigungsanlage zu beachten. 

 
(2) Der Landkreis Bad Kissingen kann aus zwingenden Gründen verlangen, daß die von der 

Stadt Bad Kissingen dem Landkreis zu überlassenden Abfälle, zu einer anderen als der in 
Abs. 1 genannten Abfallbeseitigungsanlage verbracht werden. 

 
 

§ 3 
 
 
(1) Die Gebühren für die Entsorgung der von der Stadt Bad Kissingen eingesammelten 

Abfälle werden von der Stadt Bad Kissingen nach Maßgabe ihrer Gebührensatzung 
erhoben. Die Gebühren für die Entsorgung der Abfälle, die von den Abfallbesitzern aus 
dem Gebiet der Stadt Bad Kissingen nach Maßgabe der Abfallwirtschaftssatzung des 
Landkreises Bad Kissingen unmittelbar zur Abfallbeseitigungsanlage verbracht werden, 
erhebt der Landkreis Bad Kissingen nach Maßgabe seiner Gebührensatzung. 

 
(2) In die Gebühren nach Abs. 1 Satz 1 ist der ansatzfähige Aufwand einzurechnen, der dem 

Landkreis Bad Kissingen für die Entsorgung der von der Stadt Bad Kissingen 
angelieferten Abfälle in der Beseitigungsanlage sowie für die Verwertung der durch die 
Stadt Bad Kissingen eingesammelten Bioabfälle entsteht. Das Verfahren über die 
Feststellung und Verteilung sowie über die Abrechnung dieses ansatzfähigen Aufwandes 
wird in einer gesonderten Vereinbarung geregelt. 

 
(3) Die Stadt Bad Kissingen ist berechtigt, ausscheidbare Mehrkosten, die durch die 

Regelung nach § 2 Abs. 2 entstehen, anzurechnen. 
 
 

§ 4 
 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am 01.01.1992 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung 
des Landkreises Bad Kissingen zur Übertragung des Einsammelns und Beförderns von Ab- 
fällen auf die Stadt Bad Kissingen vom 29. September 1977 (LRABl Nr. 369) außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II-13-b 
 

b) des Landkreises Bad Kissingen zur Übertragung 
einzelner Aufgaben der Abfallentsorgung auf die 
Große Kreisstadt Bad Kissingen, die Städte Bad 
Brückenau, Hammelburg und Münnerstadt, die 

Märkte Bad Bocklet, Geroda, Schondra, Burkardroth, 
Elfershausen, Sulzthal, Maßbach, Oberthulba, 

Wildflecken, Zeitlofs und die Gemeinden 
Oberleichtersbach, Riedenberg, Fuchsstadt, Aura, 

Ramsthal, Rannungen, Thundorf, Motten, Nüdlingen 
und Wartmannsroth 

 
Vom 22.11.1994 (LRABI. Nr. 399) 

 
 
Aufgrund des Art. 5 Abs. 1 des Bayer. Abfallwirtschafts- und Altlastengesetzes (BayAbfAIG) 
erläßt der Landkreis Bad Kissingen folgende Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen hat den in der Überschrift bezeichneten Städten, Märkten und 
Gemeinden mit deren Zustimmung die Aufgabe der Entsorgung von Erdaushub und 
Bauschutt durch entsprechende Rechtsverordnungen übertragen. Ab 01.04.1994 hat der 
Landkreis seinerseits die Entsorgung von Bauschutt in der zweiten Satzung zur Änderung 
der Abfallwirtschaftssatzung vom 28.03.1994 ausgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt sind die 
o.a. Übertragungsverordnungen hinsichtlich der Entsorgung von Bauschutt gegenstandslos 
geworden und die entsprechenden Städte, Märkte und Gemeinden für die Entsorgung 
lediglich von Erdaushub zuständig. Diese Verordnung dient damit ausschließlich der 
Klarstellung der o.g. Rechtslage. 
 
 

§ 2 
 
 
Der Landkreis Kissingen überträgt der Großen Kreisstadt Bad Kissingen, 
 
den Städten Bad Brückenau, Hammelburg und Münnerstadt, 
 
den Märkten Bad Bocklet, Geroda, Schondra, Burkardroth, Elfershausen, Sulzthal, Maßbach, 
Oberthulba, Wildflecken, Zeitlofs und 
 
den Gemeinden Oberleichtersbach, Riedenberg, Fuchsstadt, Aura, Ramsthal, Rannungen, 
Thundorf, Motten, Nüdlingen und Wartmannsroth 
 
die Aufgabe der Entsorgung des im jeweiligen Hoheitsgebiet anfallenden Erdaushubs, soweit 
die genannten Abfälle von der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises erfaßt und nicht von 
der Entsorgung durch den Landkreis ausgeschlossen sind. 
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§ 3 

 
 
(1) Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Erdaushub errichten und betreiben die in § 2 

genannten Städte, Märkte und Gemeinden geeignete Abfallentsorgungsanlagen. Mit 
Errichtung und Betrieb dieser Anlagen darf erst nach der Erteilung der erforderlichen 
abfallrechtlichen Genehmigung durch die zuständige Behörde begonnen worden. 

 
 
(2) Die in § 2 genannten Städte, Märkte und Gemeinden erlassen in Erfüllung der ihnen 

übertragenen Aufgaben entsprechende Abfallwirtschafts- und Gebührensatzungen. 
 
 

§ 4 
 
 
Die Übertragung der Entsorgung von Erdaushub auf die in § 2 genannten Städte, Märkte und 
Gemeinden hat nur so lange Gültigkeit, als in der jeweiligen Gebietskörperschaft eine 
zugelassene Abfallentsorgungsanlage zur Verfügung steht. 
 
 

§ 5 
 
 
Diese Rechtsverordnung tritt mit Wirkung vom 01.04.1994 in Kraft. Gleichzeitig treten außer 
Kraft die Rechtsverordnungen: 
 
 
 

  1. vom 16.12.1980 (LRABI Nr. 436) gegenüber Markt Bad Bocklet 
  2. vom 05.03.1987 (LRABI Nr. 125) gegenüber Markt Maßbach 
  3. vom 27.04.1989 (LRABI Nr. 194) gegenüber Gemeinde Rannungen 
  4. vom 06.08.1982 (LRABI Nr. 127) gegenüber Gemeinde Thundorf 
  5. vom 06.08.1982 (LRABI Nr. 260) gegenüber Große Kreisstadt Bad Kissingen 
  6. vom 22.11.1982 (LRABI Nr. 406) gegenüber Markt Schondra 
  7. vom 23.07.1983 (LRABI Nr. 264) gegenüber Gemeinde Wartmannsroth 
  8. vom 23.07.1983 (LRABI Nr. 264) gegenüber Markt Oberthulba 
  9. vom 25.07.1990 (LRABI Nr. 278) gegenüber Markt Burkardroth 
10. vom 27.04.1980 (LRABI Nr. 129) gegenüber Gemeinde Motten 
11.   vom 16.11.1985 (LRABI Nr. 472) gegenüber Markt Zeitlofs 
12. vom 21.03.1986 (LRABI Nr. 128) gegenüber Markt Elfershausen 
13. vom 21.03.1986 (LRABI Nr. 129) gegenüber Stadt Bad Brückenau 
14. vom 05.03.1987 (LRABI Nr. 119) gegenüber Gemeinde Aura 
15. vom 05.03.1987 (LRABI Nr. 120) gegenüber Gemeinde Fuchsstadt 
16. vom 05.03.1987 (LRABI Nr. 126) gegenüber Stadt Münnerstadt 
17. vom 05.03.1987 (LRABI Nr. 129) gegenüber Gemeinde Ramsthal 
18. vom 05.03.1987 (LRABI Nr. 130) gegenüber Markt Sutzthal 
19. vom 27.04.1989 (LRABI Nr. 189) gegenüber Stadt Hammelburg 
20. vom 27.04.1989 (LRABI Nr. 190) gegenüber Markt Geroda 
21. vom 27.04.1989 (LRABI Nr. 191) gegenüber Markt Wildflecken 
22. vom 25.07.1991 (LRABI Nr. 279) gegenüber Gemeinde Oberleichtersbach 
23. vom 17.04.1989 (LRABI Nr. 195) gegenüber Gemeinde Riedenberg 
24. vom 27.04.1989 (LRABI Nr. 193) gegenüber Gemeinde Nüdlingen 
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14. Auszug aus der Sechzehnten Verordnung über 
den Vollzug des Lastenausgleichsgesetzes 

Vom 26. Februar 1980 (GVBI S. 137) 
 
 
Aufgrund der §§ 305, 306, 308 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und § 309 Abs. 4 Satz 2 des 
Lastenausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1969 (BGBl 
I S. 1909), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 1979 (BGBl I S. 181), erläßt die  
Bayerische Staatsregierung folgende  
 
 

Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
 
§ 2 der Verordnung über den Vollzug des Lastenausgleichsgesetzes vom 27. September 
1952 (BayBS IV S. 763), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Februar 1979 (GVBI S. 
24), wird wie folgt geändert: 
 
„(1) Bei nachstehenden Landratsämtern wird als Bestandteil der staatlichen Verwaltung ein 
Ausgleichsamt für den angeführten Zuständigkeitsbereich eingerichtet: 
 
..... 
6. Im Regierungsbezirk Unterfranken ist zuständig das Landratsamt 
..... 
 

b) Schweinfurt              für die Landkreise Bad Kissingen 
                                                                       Haßberge 

                                    Rhön-Grabfeld 
          Schweinfurt 

                                              und die kreisfreie Stadt Schweinfurt.“ 
 
 
 

§ 2 
 
 
Im übrigen tritt diese Verordnung am 1. Mai 1980 in Kraft. 
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15. Satzung zur Verleihung eines Kulturehrenbriefes 
 

Vom 28.06.1994 (LRABI. Nr. 234), zuletzt geändert durch Satzung  
vom 26.07.2007 (LRABl. Nr. 196) 

 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt aufgrund der Art. 17 und 18 der Landkreisordnung für 
den Freistaat Bayern (BayRS 2020-3-1-1) folgende: 
 
 

Satzung 
 
 

§ 1 
 

 
(1) Der Landkreis Bad Kissingen verleiht für langjährige, außerordentliche Verdienste auf 

kulturellem Gebiet einen Kulturehrenbrief, dessen Gestaltung vom Landrat und vom 
Kulturausschuss bestimmt wird. 

 
(2) Der Kulturehrenbrief wird insbesondere verliehen für Verdienste im Bereich der Musik, 

Denkmal- und Landschaftspflege, der Heimatliteratur und für die Erhaltung des 
Brauchtums. 

 
(3) Die Geehrten sollen Wohnsitz im Landkreis Bad Kissingen haben. Ausnahmen sind bei 

Personen möglich, die sich um kulturelle Beziehungen zu Vereinen oder Verbänden im 
Landkreis besondere Verdienste erworben haben oder sonst auf kulturellem Gebiet eng 
mit dem Landkreis Bad Kissingen verbunden sind. 

 
(4) Die Zahl der Geehrten soll jährlich neun nicht überschreiten. 
 
 

§ 2 
 
 
(1) Voraussetzung für die Verleihung des Kulturehrenbriefs sind neben hervorragenden 

Einzelleistungen auch eine mindestens 15jährige aktive ehrenamtliche Tätigkeit als 
Chorleiter/in, Dirigent/in, Leiter/in einer musisch-kulturellen Gruppe oder Vorsitzende/r in 
einem Verein oder Verband. Der Charakter einer ehrenamtlichen Tätigkeit wird durch 
Zahlung einer Aufwandsentschädigung nicht berührt. 

 
(2) Die zu Ehrenden sollen zum Zeitpunkt des Vorschlags noch aktiv tätig sein. 
 
(3) Die in Absatz 1 genannten Tätigkeiten, die neben hervorragenden Einzelleistungen 

Voraussetzung für die Verleihung des Kulturehrenbriefes sind, müssen bei solchen 
Personen, die bedeutsame Leistungen im Bereich der Denkmal- und Landschaftspflege, 
der Heimatliteratur, der Erhaltung des Brauchtums, der gestaltenden Kunst oder der 
Malerei aufzuweisen haben, nicht nachgewiesen werden. 

 
(4) Neben Einzelpersönlichkeiten kann auch kulturellen Gruppen der Kulturehrenbrief 

verliehen werden. Die Voraussetzungen für die Verleihung des Kulturehrenbriefs (§1 
Absätze 1 – 3) bleiben unberührt. 
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§ 3 

 
 
(1) Vorschlagsberechtigt sind die jeweiligen Dachverbände oder Vereine. Vorschläge sind bis 

Ende November eines jeden Jahres an den Landrat einzureichen. 
 
(2) Dem Landrat, Mitgliedern des Kreistages sowie den Gemeinden steht das Recht zu,  

eigene Vorschläge einzubringen. 
 
(3) Die Vorschläge müssen schriftlich eingereicht und begründet werden. 
 
 

§ 4 
 
 
Über die Verleihung des Kulturehrenbriefes beschließt der Kulturausschuss des Kreistags in 
nichtöffentlicher Sitzung. 
 
 

§ 5 
 
 
(1) Die Verleihung erfolgt durch den Landrat bei einer öffentlichen Veranstaltung. 
 
(2) Die Verleihung des Kulturehrenbriefes wird im Amtsblatt des Landratsamtes bekanntge- 

geben 
 
 

§ 6 
 
 
(1) Bei ehrenrührigem Verhalten kann der Kulturehrenbrief aberkannt und die Rückgabe 

gefordert werden. 
 
(2) Für das Verfahren der Aberkennung gilt § 4 entsprechend. 
 
 

§ 7 
(überholt) 

 
 

§ 8 
 
 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landratsamtes Bad 
Kissingen in Kraft (bezieht sich auf die Satzungen vom 06.08.1982 (LRABI Nr. 261), vom 
21.03.1986 (LRABI Nr. 125) und vom 12.04.1994 (LRABI Nr. 106). 
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16. Satzung zur Verleihung eines Sportler-
Ehrenbriefes 

 
Vom 14.12.1992 (LRABl Nr. 467) 

 

 
Der Landkreis Bad Kissingen erläßt aufgrund der Art. 17 und 18 der Landkreisordnung für 
den Freistaat Bayern (BayRS 2020-3-1-I) folgende 
 
 

Satzung 
 
 

§ 1 
 
 
(1) Der Landkreis Bad Kissingen verleiht für langjährige außerordentliche Verdienste auf 

sportlichem Gebiet einen Sportler-Ehrenbrief, dessen Gestaltung vom Landrat und vom 
Kulturausschuß bestimmt wird. 

 
(2) Der Sportler-Ehrenbrief wird insbesondere verliehen für Verdienste im Bereich des 

Landkreissportes und der sportlichen Jugendarbeit. 
 
(3) Die Geehrten sollen Wohnsitz im Landkreis Bad Kissingen haben. Ausnahmen sind bei 

Personen möglich, die sich um sportliche Beziehungen zu Vereinen oder Verbänden im 
Landkreis besondere Verdienste erworben haben oder sonst auf sportlichem Gebiete eng 
mit dem Landkreis Bad Kissingen verbunden sind. 

 
 

§ 2 
 
 
(1) Voraussetzung für die Verleihung des Sportler-Ehrenbriefes ist eine langjährige aktive 

ehrenamtliche Tätigkeit z. B. als Vereinsvorsitzender oder Mitglied der Vorstandschaft  
eines Sportvereins. Der Charakter einer ehrenamtlichen Tätigkeit wird durch Zahlung 
einer Aufwandsentschädigung nicht berührt. 

 
(2) Der/die zu Ehrende soll zum Zeitpunkt des Vorschlags noch eine aktive, ehrenamtliche 

Funktion im Sport wahrnehmen. 
 
 

§ 3 
 
 
(1) Vorschlagsberechtigt sind die jeweiligen Dachverbände oder Vereine. Vorschläge sind 

jeweils bis Ende Dezember eines jeden Jahres an den Landrat einzureichen. 
 
(2) Dem Landrat sowie Mitgliedern des Kreistages steht das Recht zu, eigene Vorschläge 

einzubringen. 
 
(3) Die Vorschläge müssen schriftlich eingereicht und begründet werden. 
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§ 4 

 
 
Über die Verleihung des Sportler-Ehrenbriefes beschließt der Kulturausschuß des Kreistags 
in nichtöffentlicher Sitzung. 
 
 

§ 5 
 
 
(1) Die Verleihung erfolgt durch den Landrat bei einer öffentlichen Veranstaltung. 
 
(2) Die Verleihung des Sportler-Ehrenbriefs wird im Amtsblatt des Landratsamtes 

bekanntgegeben. 
 
 

§ 6 
 
 
(1) Bei ehrenrührigem Verhalten kann der Sportler-Ehrenbrief aberkannt und die Rückgabe 

gefordert werden. 
 
(2) Für das Verfahren der Aberkennung gilt § 4 entsprechend. 
 
 

§ 7 
 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landratsamtes Bad 
Kissingen in Kraft. 
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17. Satzung zur Verleihung einer Ehrenurkunde und 
eines Ehrenzeichens für Verdienste der 

Feldgeschworenen 
 

Vom 15. Dezember 2005 (LRABl Nr. 390) 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt aufgrund der Art. 17 und 18 der Landkreisordnung für 
den Freistaat Bayern (BayRS 2020-3-1-1) folgende 
 
 

Satzung 
 
 

§ 1 
 
(1) Der Landkreis Bad Kissingen verleiht für langjährig im Landkreis tätige 

Feldgeschworene eine Ehrenurkunde und ein Ehrenzeichen. 
 
(2) Die Geehrten sollen ihren Wohnsitz im Landkreis Bad Kissingen haben. 
 
 

§ 2 
 
(1) Die Gestaltung der Ehrenurkunde und des Ehrenzeichens wird vom Landrat bestimmt. 

Die Ehrenurkunde wird vom Landrat unterzeichnet. 
 
(2) Die Ehrenurkunde und das Ehrenzeichen können für folgende langjährige Verdienste 

verliehen werden: 
 

a) 25 Jahre Feldgeschworener: Ehrenurkunde 
b) 40 Jahre Feldgeschworener: Ehrenzeichen und Ehrenurkunde 
c) 50 Jahre und länger (Ehrungsschritte alle 5 Jahre) Feldgeschworener: 

Ehrenurkunde 
 
 

§ 3 
 
(1) Die Ehrung wird vom Landrat im Rahmen der Feldgeschworenentagungen 

vorgenommen. 
 
(2) Die Verleihung der Ehrungen wird im Amtsblatt des Landratsamtes bekannt gegeben. 
 
(3) Bei ehrenrührigem Verhalten kann die Ehrung aberkannt und die Rückgabe gefordert 

werden. 
 
 

§ 4 
 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landratsamtes Bad 
Kissingen in Kraft. 
 
 
 



II - Anhang 

Anhang: Genehmigungsschreiben für Kreiswappen 
und Kreisfahne 

 
 
Regierung von Unterfranken                                                       8700 Würzburg, 29. Mai 1973 
Nr. 230 - 1058 b 8                                                                                  Peterplatz 9 
(Im Antwortschreiben bitte angeben) 
 
 
 
Landkreis 
 
Bad Kissingen 
 
 
 
Dem Landkreis 
 
 

Bad Kissingen 
 
 
 
wird auf Antrag nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 der Landkreisordnung die Zustimmung zur 
Annahme eines Wappens nach dem vorgelegten Entwurf erteilt. Die Wappenbeschreibung 
lautet: 
 
 
"Unter blauem Schildhaupt mit drei silbernen Schalenbrunnen gespalten; vorne über 
von Rot und Silber geschachtem Schildfuß in Gold ein wachsender schwarzer, 
rotbewehrter Doppeladler am Spalt, hinten in Silber ein schwarzes Tatzenkreuz." 
 
 
Das Dienstsiegel des Landkreises muß folgende Umschrift enthalten: 
 
Im oberen Halbbogen "Bayern" 
im unteren Halbbogen "Landkreis Bad Kissingen". 
 
Die Dienstsiegel sind ausschließlich beim Bayer. Hauptmünzamt, 8 München 22, Hofgraben 
4, zu beziehen (§ 9 Abs. 6 NHGV). 
Ein Siegelabdruck ist der Regierung von Unterfranken auf dem Dienstweg noch vorzulegen. 
 
Die Regierung erteilt dem Landkreis Bad Kissingen nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 der 
Landkreisordnung außerdem die Zustimmung zur Führung einer Fahne. 
 
Die Fahne zeigt drei Streifen in der Farbenfolge Rot-Weiß-Schwarz; sie soll nur mit dem auf-
gelegten Kreiswappen geführt werden. Auf Nr. 27 Absatz 3 NHG-Bek. wird verwiesen. 
 
 

                                                                       Dr. Meixner 
                                                                      Regierungspräsident 
 
 
Anmerkung: 
 
Das neue Kreiswappen ist farbig auf dem Ordner abgebildet 



III. Kreiseinrichtungen 
 

III-1-a 

1. Schulen 
a) Satzung über die Auflösung der 

nichtlandwirtschaftlichen Kreisberufsschulen in Bad 
Brückenau und Hammelburg und die Errichtung 

einer einheitlichen gewerblichen, kaufmännischen 
und hauswirtschaftlichen Kreisberufsschule Bad 

Kissingen 
 

Vom 28. September 1972 (LRABl n. F. 1972, Nr. 28)* 
 

 
Der Landkreis Bad Kissingen erläßt aufgrund Art. 6 Abs. 2 des Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (EUG) vom 9. März 1960 (GVBl S. 19) folgende 
 
 

S a t z u n g : 
 
 

§ 1 
 
 
Die nichtlandwirtschaftlichen Kreisberufsschulen in Hammelburg und Bad Brückenau sowie 
die Städt. Berufsschule Bad Kissingen werden aufgelöst. 
 
 

§ 2 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen errichtet eine einheitliche gewerbliche, kaufmännische und 
hauswirtschaftliche Kreisberufsschule in Bad Kissingen, Schulorte sind die Städte Bad 
Kissingen, Hammelburg und Bad Brückenau. Der Landkreis unterhält weiter eine 
Berufsaufbauschule der Form I am Schulort Hammelburg. 
 
 

§ 3 
 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend am 1. August 1972 in Kraft.** 
 
 
 
 
 
  * Genehmigt mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 22. November 72 Nr. II/16  
     - 3535 a 23 
 
 **Gegenstandslos durch Verstaatlichung der Kreisberufsschule am 1. August 1974  

(s. III-1-d!) 



III-1-b 
 

b) Satzung über die Umwandlung der Fachschule für 
Sozialpädagogik in Münnerstadt in eine 

Fachakademie für Sozialpädagogik* 
 

Vom 14. Juni 1973 (LRABl n. F. 1973, Nr. 27) 
 

 
Der Landkreis Bad Kissingen erläßt aufgrund Art. 67 des Gesetzes über das berufliche 
Schulwesen (GbSch) vom 15. Juli 1972 (GVBl S. 189) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 des 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (EUG) vom 9. März 1960 (GVBl S. 
19) folgende 
 
 

S a t z u n g : 
 
 

§ 1 
 
 
Die Fachschule für Sozialpädagogik in Münnerstadt wird aufgelöst. 
 
 

§ 2 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen errichtet eine Fachakademie für Sozialpädagogik in 
Münnerstadt. 
 
 

§ 3 
 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend am 1. Januar 1973 in Kraft. 
 
 
 
* Diese Satzung wurde gem. Art. 19 Satz 2 LKrO mit Schreiben der Regierung von Unter- 

 franken vom 7. Juni 1973 Nr. 240-3573 17 rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III-1-c 
 

c) Verordnung über die Neugliederung der 
Sondervolksschulen für Lernbehinderte in Bad 
Kissingen, Münnerstadt und Bad Neustadt a. d. 

Saale 
 

Vom 24. Juni 1977 (RABI 1977, S. 155) 
 
Aufgrund der Art. 1 und 4 des Gesetzes über die Errichtung und den Betrieb von 
Sonderschulen (SoSchG) vom 25.06.1965 (GVBl S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.06.1972 (GVBI S. 189), i. V. m. Art. 14 und 16 des Volksschulgesetzes (VoSchG) vom 
17.11.1966 (GVBl S. 402), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.1976 (GVBl S. 570), 
erläßt die Regierung von Unterfranken folgende 
 
 

Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
 
Die Sondervolksschule für Lernbehinderte Münnerstadt wird aufgelöst. 
 
 

§ 2 
 
 
(1) Der Sprengel der Sondervolksschule für Lernbehinderte Bad Kissingen* wird um das 

Gebiet der Stadt Münnerstadt, des Marktes Maßbach und der Gemeinden Rannungen, 
Rothhausen sowie Thundorf i.Ufr. erweitert. 

 
(2) Die Stadt Münnerstadt ist weiterer Schulort dieser Schule, soweit Raumbedarf besteht 

oder die Schülerzahlen es zulassen. 
 
 

§ 3 
 
 
Der Sprengel der Sondervolksschule für Lernbehinderte Bad Neustadt a. d. Saale wird um 
das Gebiet der Gemeinde Burglauer erweitert. 
 
 

§ 4 
 
 
Diese Verordnung tritt am 01.08.1977 in Kraft. 
 
 
*  festgesetzt mit Verordnung vom 02.07.1973 (RABl S. 104) für das Gebiet der Stadt Bad 

Kissingen, der Märkte Bad Bocklet, Burkardroth, Steinach a. d. Saale und Oberthulba (nur 
die Gemeindeteile Hassenbach und Schlimpfhof) sowie das Gebiet der Gemeinde Nüd-
lingen, Oerlenbach, Premich und Stangenroth. 

 
 



III-1-d 
 

d) Auszug aus der Verordnung über die Errichtung 
staatlicher Berufsschulen in Unterfranken 

 
Vom 23. Juli 1974 (RABl 1974 S. 99) 

 
 
Aufgrund der Art. 15 Abs. 2, Art. 18 Abs. 3 und Art. 46 Abs. 2 des Gesetzes über das 
berufliche Schulwesen (GbSch) vom 15. Juni 1972 (GVBl S. 189) in Verbindung mit Art. 5 
Abs. 1 des Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen vom 9. März 1960 (GVBl 
S. 19), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 1972 (GVBl S. 189), erläßt die Regierung 
von Unterfranken mit Zustimmung des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
folgende 
 
 

V e r o r d n u n g : 
 
 

§ 1 
 
 
Mit Wirkung vom 1. August 1974 werden folgende bisher kommunale Berufsschulen als 
staatliche Berufsschulen errichtet: 
 
 
a) Staatliche, gewerbliche, kaufmännische, hauswirtschaftliche Berufsschule mit 

Berufsaufbauschule Bad Kissingen in Bad Kissingen, Maxstraße 24, mit einer 
gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Abteilung. 

 
 

§ 2 
 
 
Bis auf die Staatliche kaufmännische Berufsschule Schweinfurt werden an allen in § 1 
genannten Berufsschulen Berufsaufbauschulen geführt. 
 
 

§ 3 
 
 
(1) Träger des Schulaufwands im Sinne des Art. 4 Abs. 2 Satz 2 GbSch ist bei den in § 1 

angeführten Berufsschulen bei Buchstaben a mit c der jeweils zuständige Landkreis. 
 
(2) Die Regierung von Unterfranken ist vorgesetzte Behörde im Sinne der 

Reichswirtschaftsbestimmungen. 
 
 

§ 4 
 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 1974 in Kraft. 
 
 
 



III-1-e 
 

e) Rechtsverordnung über die Erweiterung des 
Schulsprengels der Sondervolksschule für 

Lernbehinderte Hammelburg 
 
 
Vom 8. September 1969 (RABI S. 216), geändert durch Verordnungen vom 30. August 1973 
(RABI S. 134), vom 23. Oktober 1975 (RABI S. 264) und vom 27. September 1977 (RABI S. 
207). 
 
 
Aufgrund Art. 1, 2, 4 und 6 des Gesetzes über die Errichtung und den Betrieb von 
Sonderschulen -SoSchG- vom 25.06.1965 (GVBI S. 93) und der Art. 14 und 16 des 
Volksschulgesetzes -VoSchG- vom 17.11.1966 (GVBI S. 402) erläßt die Regierung von 
Unterfranken folgende 
 
 

Verordnung: 
 

§ 1 
 
 
(1) Der Schulsprengel der mit Entschließung der Regierung von Unterfranken vom 

29.07.1966 Nr. II/7 - 4275 a 13 errichteten Sonderschule für Lernbehinderte für den 
Landkreis Hammelburg wird auf das gesamte Gebiet des Landkreises Hammelburg 
erweitert.* 

 
(2) Der Schulsprengel der Sondervolksschule für Lernbehinderte für den Landkreis 

Hammelburg wird auf das Gebiet der Gemeinde Gauaschach ausgedehnt.** 
 
(3) Das Gebiet des Gemeindeteiles Heiligkreuz der Gemeinde Wartmannsroth wird in den 

Sprengel der Sondervolksschule für Lernbehinderte Hammelburg eingegliedert.*** 
 
 

§ 2 
 
 
Die Sonderschule führt die Bezeichnung "Sondervolksschule für Lernbehinderte 
Hammelburg“****. Sie hat auch weiterhin ihren Sitz in der Stadt Hammelburg. 
 
 

§ 3 
 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Regierung von Unterfranken in Kraft*****. 
 
 
        *  Fassung der Verordnung vom 08.09. 1969 
       **  Fassung der Verordnung vom 30.08.1973 
      ***  Fasssung der Verordnung vom 27.09.1977 
    ****  Fassung der Verordnung vom 23.10.1975 
   *****  Fassung der Verordnung vom 15.09.1977 
 
 



III-1-f 
 

f) Auszug aus der Verordnung über die 
Neugliederung der landwirtschaftlichen 

Berufsschulen in Unterfranken 
 

Vom 14. August 1973 (RABl S. 123), geändert durch Verordnung vom 14. Juli 1975  
(RABI S. 129). 

 
 
Aufgrund der Art. 15 Abs. 2, 21 Abs. 1 des Gesetzes über das berufliche Schulwesen 
(GbSch) vom 15. Juni 1972 (GVBI S. 189), geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 1974 
(GVBl S. 503), in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 des Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen vom 9. März 1960 (GVBI S. 19), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
Juli 1974 (GVBl S. 354), erläßt die Regierung von Unterfranken mit Zustimmung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus folgende 
 
 

Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
Es werden aufgelöst die landwirtschaftlichen Berufsschulen in den bisherigen Landkreisen 
 
Bad Brückenau.... 
Hammelburg  .... 
 
 

§ 2 
 
Die in Unterfranken verbleibenden landwirtschaftlichen Berufsschulen mit den ihnen 
angeschlossenen Berufsaufbauschulen und Berufsfachschulen führen folgende 
Bezeichnung: 
 
Staatliches Berufsbildungszentrum für Hauswirtschaft - Kinderpflege in Münnerstadt mit  
folgenden Schulen: 
 

a) Hauswirtschaftliche Berufsschule 
b) Zweijährige Berufsfachschule für Hauswirtschaft (Züge A und B) 
c) Zweijährige Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege (Züge A und B). 

 
 
Die Regierung von Unterfranken bildet durch Bekanntmachung für jede der vorbezeichneten 
Berufsschulen den Schulsprengel, der für die örtliche Erfüllung der Berufsschulpflicht 
maßgebend ist. Die Bekanntmachung wird im Amtlichen Schulanzeiger für den 
Regierungsbezirk Unterfranken veröffentlicht. 
 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 1975 in Kraft.* 
 
* betrifft Änderungsverordnung vom 14.07.1975 
 
 
 



III-1-g 
 

g) Verordnung über die Angliederung einer 
landwirtschaftlichen Abteilung am Staatl. 

Berufsbildungszentrum für Hauswirtschaft-
Kinderpflege Münnerstadt 

 
Vom 3. September 1979 (RABI S. 269) 

 
 
Aufgrund des Art. 15 des Gesetzes über das berufliche Schulwesen vom 15.06.1972 (GVBI 
S. 189), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.08.1978 (GVBI S. 527) i. V. m. Art. 5 Abs. 1 
des Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen vom 09.03.1960 (GVBI S. 19), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.1977 (GVBI S. 349) erläßt die Regierung von 
Unterfranken im Einvernehmen mit dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
folgende 
 
 

Verordnung 
 
 

§ 1 
 
 
Der hauswirtschaftlichen Berufsschule im Staatl. Berufsbildungszentrum für Hauswirtschaft-
Kinderpflege Münnerstadt wird eine landwirtschaftliche Abteilung angegliedert. 
 
 

§ 2 
 
 
Die in Münnerstadt zusammengefaßten staatlichen beruflichen Schulen führen die 
Bezeichnung "Staatl. Berufsbildungszentrum für Landwirtschaft-Hauswirtschaft-Kinderpflege 
Münnerstadt". 
 
 

§ 3 
 
 
Für die im Berufsfeld Agrarwirtschaft eingerichteten Klassen der Grund- und Fachstufe wird 
der Schulsprengel durch Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken gebildet. 
 
 

§ 4 
 
 
Die Verordnung tritt am 01.09.1979 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 



III-1-h 
 

h) Satzung über die Errichtung einer 
Berufsfachschule für Altenpflege in Münnerstadt 

 
Vom 20. März 2003 (LRABI Nr. 100) 

 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt aufgrund Art. 27 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.05.2000 (GVBl. S. 414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.07.2002 (GVBl. S. 326) 
folgende 
 
 
 
 

Satzung: 
 
 
 

§ 1 
 
Der Landkreis Bad Kissingen errichtet zum 01.08.2003 im Berufsbildungszentrum 
Münnerstadt als kommunale Schule eine Berufsfachschule für Altenpflege. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Bad 
Kissingen in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III-1-i 
 

i) Satzung des Landkreises Bad Kissingen zur 
Auflösung der Fachakademie für Sozialpädagogik  

in Münnerstadt 
 

Vom 28. 07. 2014 (LRABl Nr. 164) 
 

 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt aufgrund des Art. 17 Landkreisordnung i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 826, BayRS 2020-3-1-I) i.V.m. Art. 27 Abs. 2 
Satz 1 des Bayer. Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, S. 632, BayRS 2230-1-1-UK), folgende 
 
 

S a t z u n g : 
 
 

§ 1 
 
 
Die mit Beschluss des Kreistages Bad Kissingen vom 14. Juni 1973 eingerichtete 
Fachakademie für Sozialpädagogik wird aufgelöst.  
 
 

§ 2 
 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.08.2014 in Kraft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III-1-j 
 

j) Satzung des Landkreises Bad Kissingen zur 
Auflösung der Berufsfachschule für Altenpflege in 

Münnerstadt 
 
 

Vom 28. 07. 2014 (LRABl Nr. 165) 
 

 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt aufgrund des Art. 17 Landkreisordnung i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 826, BayRS 2020-3-1-I) i.V.m. Art. 27 Abs. 2 
Satz 1 des Bayer. Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, S. 632, BayRS 2230-1-1-UK), folgende 
 
 

S a t z u n g : 
 
 

§ 1 
 
 
Die mit Beschluss des Kreistages Bad Kissingen vom 20. März 2003 eingerichtete 
Berufsfachschule für Altenpflege wird aufgelöst. 
 
 

§ 2 
 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.08.2014 in Kraft. 
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2. Tagespflege 
a) Satzung über die Einrichtung von qualifizierter 

Tagespflege im Landkreis Bad Kissingen 
(Tagespflegesatzung) 

 
Vom 26.07.2007 (LRABl Nr. 194) zuletzt geändert mit Satzung vom 15.12.2014 (LRABl Nr. 

299) 
 
 
 
 
Aufgrund von Artikel 17 und Artikel 18 Abs. 1 Nr. 1 der Landkreisordnung für den Freistaat 
Bayern (LKrO) (BayRS 2020-3-1-I) erlässt der Landkreis Bad Kissingen folgende  
 
 

Satzung 
 
 
 

§ 1 Gegenstand der Satzung; Öffentliche Einrichtung 
 

(1) Der Landkreis Bad Kissingen betreibt die qualifizierte Tagespflege i.S.d. §§ 23, 24 SGB 
VIII und Art. 20 BayKiBiG als eine öffentliche Einrichtung durch qualifizierte 
Tagespflegepersonen. Die Nutzung der Tagespflege ist freiwillig. 
 
(2) Sinn und Zweck der Kindertagespflege sowie der Umfang des gesetzlichen 
Förderauftrages sind in § 22 Abs. 2 und 3 SGB VIII sowie Art. 2 Abs. 4 BayKiBiG geregelt. 
 
(3) Der Landkreis Bad Kissingen kann sich zur Erfüllung seines gesetzlichen Auftrages, 
ausgenommen hoheitlicher Aufgaben, eines freien Trägers bedienen. Näheres bleibt den 
Regelungen eines sog. Kooperationsvertrages vorbehalten.  
 
(4) Gegenstand der öffentlichen Einrichtung ist nach Maßgabe des § 24 SGB VIII die 
Vermittlung von Kindern (im Alter von 0 – 14 Jahren) zu einer geeigneten Tagespflegeperson 
(§ 23 Abs. 1 und 3 SGB VIII), soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person 
nachgewiesen wird. Die qualifizierte Tagespflege ist die Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern (im Alter von 0 - 14 Jahren) im Sinne des Artikels 2 Abs. 4 und Art. 20 des 
Bayer. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG). Hierzu zählt auch das Angebot 
zur Überbrückung von ungedeckten Betreuungsbedarfszeiten in einem geringfügigen 
Stundenumfang von weniger als 10 Stunden wöchentlich, welche insbesondere in 
Verbindung mit dem Besuch einer Kindertagesstätte und/oder der Schule auftreten kann, 
sowie ausnahmsweise gelegentliche Schlafzeiten „über Nacht“. Zweck der Tagespflege ist 
ferner die fachliche Beratung und Begleitung sowohl der/des Erziehungsberechtigten sowie 
der Tagespflegeperson als auch die weitere Qualifizierung bzw. Fortbildung sowie die 
Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson (§ 23 Abs. 1 SGB VIII).  
 
(5) Es sind im bedarfsgerechten Umfang, orientiert an der gesetzlichen Regelung zur 
Inanspruchnahme (§ 24 SGB VIII) geeignete Tagespflegepersonen und geeignete 
Ersatzbetreuungsangebote (§ 23 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII, Art. 20 Ziff. 2 BayKiBiG) 
vorzuhalten. Die Zuständigkeit für die hierzu notwendige Bedarfsplanung zur 
Kindertagespflege nach Art. 7 Abs. 1 und 2 BayKiBiG und § 80 SGB VIII liegt aufgrund 
Delegation der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Bad Kissingen aus dem Jahre 
2006 beim Landkreis Bad Kissingen. 
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§ 2 Personal 

 
(1) Der Landkreis Bad Kissingen gewährleistet aufgrund § 79 SGB VIII insbesondere, dass  

o die vermittelte Tagespflegeperson den Anforderungen des § 23 Abs. 4 SGB VIII 
entspricht, 

o die Tagespflegeperson über eine Tagespflegeerlaubnis i.S.d. § 43 SGB VIII 
verfügt, d.h. geeignet ist hinsichtlich 
 Persönlichkeit, 
 Sachkompetenz, 
 Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen 

Tagespflegepersonen, 
 Verfügbarkeit kindgerechter Räumlichkeiten und 
 Vorhandensein vertiefter Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der 

Kindertagespflege, erworben in qualifizierten Lehrgängen oder in anderer 
Weise. 

o die Tagespflegeperson fortlaufend im geforderten Umfang an geeigneten 
Qualifizierungsmaßnahmen, die sich an den Bildungs- und Erziehungszielen des 
Art. 13 BayKiBiG orientieren, teilnimmt, 

o für Ausfallzeiten der Tagespflegeperson eine gleichermaßen geeignete 
Ersatzkraft sichergestellt wird (§ 23 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII, Art. 20 Ziff. 2 
BayKiBiG), 

o die Tagespflegeperson fachlich begleitet und beraten wird und 
o keine der persönlichen Eignung i.S.d. § 72a SGB VIII entgegenstehenden 

Straftaten bekannt sind. 
 
(2) Der Landkreis Bad Kissingen vergütet im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des § 23 
Abs. 2 SGB VIII und der landesrechtlichen Bestimmungen – insbesondere Art. 20 Ziff. 5 
BayKiBiG - sowie der entsprechenden Richtlinien des Landkreises Bad Kissingen zum 
Umfang und der Höhe der laufenden Geldleistung „Empfehlungen des Bayerischen 
Landkreistages und des Bayerischen Städtetages die Tagespflege nach dem SGB VIII„ vom 
28.März 2006 Gesch.Z. V-431-20/ks das für die Tagespflege notwendige qualifizierte 
Tagespflegepersonal. Die durch den Jugendhilfeausschuss beschlossenen und in Kraft 
gesetzten ergänzenden Regelungen sind verbindlich. 
 
(3) Das Personal (qualifizierte Tagespflegepersonen), dessen sich der Landkreis Bad 
Kissingen bedient, ist nicht beim Landkreis Bad Kissingen arbeits- bzw. dienstvertraglich 
angestellt. Es besteht insbesondere keine organisatorische Einbindung und 
Weisungsbefugnis. Der Landkreis Bad Kissingen übt jedoch im Rahmen des § 43 SGB VIII 
und  
§ 8a SGB VIII die öffentliche Fachaufsicht über die Tagespflegepersonen aus.  
 
 

§ 3 Betreuung durch qualifizierte Tagespflege - Verfahren 
 
(1) Die Betreuung eines Kindes setzt die schriftliche Anmeldung durch die 
Personensorgeberechtigten beim Landratsamt –Jugendamt- oder einer hierzu vom 
Landkreis Bad Kissingen beauftragten Stelle (freier Träger der Jugendhilfe) voraus. Die/Der 
Anmeldende ist verpflichtet, bei der Anmeldung die erforderlichen Angaben zur Person des 
zu betreuenden Kindes und des/der Personensorgeberechtigten zu machen und ggf. die 
notwendigen Nachweise vorzulegen.  
 
(2) Die/Der Personensorgeberechtigte ist zur unverzüglichen Mitteilung von Tatsachen 
verpflichtet, welche einen veränderten Betreuungsbedarf i.S.d. § 24 Abs. 3 Ziff. 1 SGB VIII 
begründen. 
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(3) Die Aufnahme/Betreuung bei einer qualifizierten Tagespflegeperson setzt die 
Feststellung der Bedarfsnotwendigkeit für eine Kindertagespflege voraus. Diese nimmt 
aufgrund der delegierten Bedarfsplanung für die Kindertagespflege der Landkreis Bad 
Kissingen im Einzelfall vor. Die Dauer der Bedarfsanerkennung nach Art. 7 Abs. 1 BayKiBiG 
deckt sich insoweit mit dem Ausspruch der Bewilligung der Leistung nach §§ 23 und 24 SGB 
VIII. 
 
(4) Die Aufnahme/Betreuung bedingt die Vermittlung des Landkreises Bad Kissingen bzw. 
der hierzu beauftragten Stelle (freier Träger der Jugendhilfe) zwischen Sorgeberechtigten 
und der qualifizierten Tagespflegeperson. Weitere Details der individuellen Gestaltung des 
Tagespflegeverhältnisses und der Kooperation sind dem Abschluss der privatrechtlichen 
sog. „Tagespflege-Vereinbarung“ zwischen den Sorgeberechtigten und der 
Tagespflegeperson vorbehalten. 
 
(5) Die Aufnahme/Betreuung durch eine qualifizierte Tagespflegeperson erfolgt nach 
Maßgabe der zur Belegung zur Verfügung stehenden qualifizierten Tagespflegepersonen. 
Hierbei wird den Personensorgeberechtigten im Rahmen des § 23 Abs. 1 und Abs. 4 SGB 
VIII und der Verfügbarkeit ein Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII) eingeräumt. 
 
(6) Kommt ein Kind nicht zum angemeldeten Termin und wird es nicht schriftlich 
entschuldigt, kann der Platz im nächsten Kalendermonat anderweitig vergeben werden. Das 
Tagespflegeverhältnis endet nach Maßgabe des § 6. 
 
 

§ 4 Nachweis der ärztlichen Untersuchung 
 
Spätestens bei der Aufnahme (Beginn der Betreuung) ist durch ärztliches Zeugnis 
nachzuweisen, dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist und ärztliche Bedenken 
gegen die Betreuung bei einer qualifizierten Tagespflegeperson nicht bestehen. Dieses 
Attest darf nicht älter als 4 Wochen sein. 
 
 

§ 5 Betreuungszeiten 
 
Die Betreuungszeiten der qualifizierten Tagespflegepersonen werden durch den Landkreis 
Bad Kissingen nach Absprache mit den Personensorgeberechtigten und der jeweiligen 
Tagespflegeperson, aufgrund des individuellen Bedarfs nach Maßgabe der Kriterien des § 
24 Abs. 2 und 3 SGB VIII, anerkannt und festgesetzt. 
 
 

§ 6 Beendigung, Kündigung, Änderung des Betreuungsbedarfs 
 
(1) Die Kündigung des Tagespflegeplatzes erfolgt durch schriftliche Abmeldung seitens 
des/der Personensorgeberechtigten.  
 
(2) Eine Kündigung des Tagespflegeplatzes zum Ende des Schuljahres/ Kindergartenjahres 
muss spätestens bis 30. Juni erfolgen. Die Kündigung aus wichtigem Grund (z.B. Umzug; 
Veränderungstatbestände des § 24 Abs. 3 Ziff. 1 SGB VIII) ist während des 
Schuljahres/Kindergartenjahres zum Monatsende unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen 
möglich. 
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(3) Ein vom Jugendamt nach § 24 Abs. 3 SGB VIII anerkannter und zum bisherigen Umfang 
gesteigerter zeitlicher Betreuungsbedarf ist nach Möglichkeit innerhalb von zwei Wochen 
nach formeller schriftlicher Anmeldung bzw. bekannt werden der/dem/den Sorgeberechtigten 
zur Verfügung zu stellen. Ein Anspruch auf die Leistungen durch die gleiche qualifizierte 
Tagespflegeperson besteht nicht (sh. § 3 Abs. 5). 
 
(4) Eine seitens der/des Personensorgeberechtigten gewünschte Reduzierung des 
Betreuungskontingents wird 2 Wochen nach der formellen schriftlichen Meldung gegenüber 
dem Jugendamt wirksam. 
 
(5) Soweit das Jugendamt unter Würdigung des § 24 Abs. 3 SGB VIII einen verringerten 
Betreuungsbedarf feststellt, ist dieses berechtigt, ab dem Eintritt des zugrunde liegenden 
Ereignisses die Anerkennung des Betreuungsumfanges von Amts wegen auf das 
notwendige Maß zu reduzieren ggf. erlischt der Betreuungsanspruch ganz. 
 
(6) Unberührt von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 bleiben die den Veränderungen ggf. 
anzupassenden Regelungen der privatrechtlichen Tagespflege-Vereinbarung. 
 
 

§ 7 Ausschluss 
 
(1) Ein Kind kann von der weiteren Betreuung durch eine qualifizierte Tagespflegeperson 
insbesondere dann ausgeschlossen werden, wenn 
 

a) es innerhalb von 3 Monaten insgesamt über ununterbrochen 2 Wochen 
unentschuldigt gefehlt hat; 
 
b) es wiederholt mit beachtlicher Verzögerung nicht pünktlich gebracht oder abgeholt 
wurde; 
 
c) erkennbar ist, dass die Personensorgeberechtigten an einer regelmäßigen 
Betreuung ihres Kindes nicht interessiert sind; 
  
d) die Personensorgeberechtigten die Kooperation (Mitwirkung nach § 10) mit der 
Tagespflegeperson, dem Jugendamt und der/oder beauftragten Stelle (freier Träger) 
nicht in dem an § 22 Abs. 2 SGB VIII orientierten und zum Wohl des 
Tagspflegekindes gebotenen Umfang wahrnehmen und dadurch eine gedeihliche 
Zusammenarbeit behindert oder unmöglich gemacht wird, 
 
e) das Kind aufgrund schwerer Verhaltensstörungen sich oder Andere gefährdet, 
 
f) die Personensorgeberechtigten ihren Zahlungsverpflichtungen (z.B. Entzug der 
Abbuchungsermächtigung § 3 Abs. 2 Tagespflegegebührensatzung) trotz Mahnung 
innerhalb der Mahnfrist, nicht nachgekommen sind. 

 
Vor dem Ausschluss sind die Personensorgeberechtigten des Kindes zu hören. 
 
 

§ 8 Krankheit, Anzeige 
 
(1) Kinder, die den gesundheitlichen Anforderungen des § 34 Infektionsschutzgesetzes nicht 
entsprechen, dürfen die jeweilige qualifizierte Tagespflegeperson während der Dauer der 
Erkrankung zur Vorbeugung von Ansteckungen nicht besuchen. 
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(2) Bei einer ansteckenden Krankheit ist die qualifizierte Tagespflegeperson unverzüglich zu 
benachrichtigen. In diesem Fall kann verlangt werden, dass die Gesundung durch 
Bescheinigung des behandelnden Arztes nachgewiesen wird. 
 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn ein Mitglied der Familie des Kindes bzw. des näheren 
Umfeldes des Kindes an einer ansteckenden Krankheit leidet. 
 
(4) Erkrankungen, welche Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Betreuungszeiten haben, 
sind der qualifizierten Tagespflegeperson unverzüglich unter Angabe des Krankheitsgrundes 
mitzuteilen. Von der voraussichtlichen Dauer der Erkrankung und dem Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme der Betreuung, ist die qualifizierte Tagespflegeperson umgehend zu 
unterrichten. 
 
 

§ 9 (gestrichen) 
 

 
§ 10 Mitarbeit der Personensorgeberechtigten 

 
Eine wirkungsvolle Betreuungs- und Erziehungsarbeit hängt entscheidend von der 
verständnisvollen Mitarbeit und engagierten Mitwirkung der Personensorgeberechtigten ab. 
Diese sollen daher regelmäßig, insbesondere während der Bring- und Abholzeiten, den 
Austausch mit den qualifizierten Tagespflegepersonen, die ihr Kind betreuen, suchen. Die 
Personensorgeberechtigten und die qualifizierten Tagspflegepersonen haben die 
vermittelten Beratungsangebote des Jugendamtes anzunehmen um die positive Gestaltung 
des Betreuungsverhältnisses zu gewährleisten sowie die förderliche Entwicklung des Kindes 
zu unterstützen. 
 
 

§ 11 Betreuung auf dem Wege 
 
(1) Die Personensorgeberechtigten haben für die sichere Verbringung und Betreuung der 
Kinder auf dem Weg zur sowie von der qualifizierten Tagespflegeperson nach Hause zu 
sorgen.  
 
(2) Kinder dürfen den Weg zur Tagespflegeperson und nach Hause nur dann alleine 
zurücklegen, wenn diese aufgrund ihrer Gesamtpersönlichkeit und –reife sowie unter 
Würdigung der verkehrstechnischen Strecke diese Anforderungen ohne Gefahr bewältigen 
können.  
 
(3) Solange und soweit eine Begleitperson benötigt wird, muss eine schriftliche 
ermächtigende Erklärung der/des Personensorgeberechtigten hierzu der qualifizierten 
Tagespflegeperson vorgelegt werden. Die Abholung ist immer rechtzeitig zum Ende der 
vereinbarten Betreuungszeit sicher zu stellen; im Verhinderungsfall sind mit der qualifizierten 
Tagespflegeperson individuelle Regelungen zu vereinbaren. 
 
 

§ 12 Unfallversicherungsschutz 
 
(1) Kinder, die bei qualifizierten Tagespflegepersonen betreut werden, sind bei Unfällen auf 
direktem Weg zur oder von der Tagespflegeperson nach Hause sowie während des 
Aufenthalts bei der qualifizierten Tagespflegeperson im gesetzlichen Rahmen 
unfallversichert. Die Personensorgeberechtigten haben Wegeunfälle unverzüglich dem 
Jugendamt zu melden. 
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(2) Für Kinder, die im Elternhaus durch eine qualifizierte Tagespflegeperson betreut werden, 
besteht Unfallversicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Übernahme der Betreuung und 
endet mit der Übergabe des/der Kind/er in die Obhut der Eltern oder eines Elternteiles. 
 
 

§ 13 Haftung 
 
Der Landkreis haftet für Schäden, die sich aus der Nutzung der qualifizierten Tagespflege 
ergeben nur dann, wenn einer Person, derer sich der Landkreis zur Erfüllung seiner 
Verpflichtungen bedient (qualifizierte Tagespflegeperson) Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt und dies in direktem Zusammenhang mit den Gewährleistungen in  
§ 2 steht. Insbesondere haftet der Landkreis nicht für Schäden, die Benutzern durch Dritte 
zugefügt werden. 
 
 

§ 14 Auflösung und Änderung der Zweckbestimmung 
 
Bei Auflösung oder Aufhebung der qualifizierten Tagespflege oder Wegfall der 
Zweckbestimmung ist das verbleibende, die Einlagen übersteigende Vermögen, durch den 
Landkreis Bad Kissingen für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 
 
 

§ 15 Gebührenhöhe 
 
Die Höhe der Nutzungsgebühr richtet sich nach der „Tagespflegegebührensatzung“. 
 
 

§ 16 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Bad 
Kissingen in Kraft. 
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b) Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Nutzung der qualifizierten Tagespflege des 

Landkreises Bad Kissingen 
(Tagespflegegebührensatzung) 

 
Vom 26.07.2007 (LRABl Nr. 195) 

 
Aufgrund von Artikel 2 und Artikel 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der 
Landkreis Bad Kissingen folgende  
 

Satzung 
 
 

§ 1 Gebührenpflicht 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erhebt für die Betreuung von Kindern in der qualifizierten 
Tagespflege des Landkreises Bad Kissingen (§ 1 der Tagespflegesatzung) Gebühren. 
 
 

§ 2 Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist/sind: 
 

a) die/der Personensorgeberechtigte/n des Kindes, das bei einer qualifizierten  
    Tagespflegeperson betreut wird, 
 
b) diejenigen/derjenige, die/der das Kind zur Aufnahme/Betreuung bei einer  
    qualifizierten Tagespflegeperson angemeldet haben/hat. 

 
(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner (§ 421 BGB) und haften für die 
Forderung gemeinsam. 
 
 

§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Gebühren im Sinne von § 5 und § 6 entstehen erstmals mit der Aufnahme/Betreuung 
des Kindes (§ 3 der Tagespflegesatzung) bei einer qualifizierten Tagespflegeperson. Im 
Übrigen entstehen diese Gebühren jeweils fortlaufend mit Beginn eines Kalendermonats. 
 
(2) Die Gebühren werden jeweils am letzten Werktag eines Kalendermonats für den 
gesamten Folgemonat bzw. bei Neuaufnahme ab Betreuungsbeginn fällig. Die/Der 
Gebührenschuldner/in ist/sind verpflichtet, dem Landkreis Bad Kissingen eine 
Einzugsermächtigung über ihr/sein Konto zu erteilen. Laufende Barzahlung und 
Überweisung sind nicht möglich. 
 
(3) Soweit ein Kind nicht –mehr- zum angemeldeten Termin vorgestellt und nicht schriftlich 
entschuldigt wird, bleibt die Gebührenpflicht bis zur Wirksamkeit der ordnungsgemäßen 
formellen schriftlichen Kündigung (§ 6 Abs. 1 und 2 Tagespflegesatzung) bestehen. Jegliche 
Ausfallzeiten, welche in der Person der Sorgeberechtigten bzw. des Kindes begründet sind, 
wie z.B. Familienurlaub, Erkrankung (§ 8 Tagespflegesatzung), etc. gehen zu Lasten der 
Gebührenschuldner, d.h. die Gebühren für die nicht in Anspruch genommenen gebuchten 
Betreuungszeiten sind zu entrichten. 
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(4) Die aufgrund eines benötigten höheren Betreuungsumfangs (§ 6 Abs. 3 
Tagespflegesatzung) gesteigerten Gebührensätze werden erstmalig mit dem erweiterten 
Betreuungstag fällig. Bereits abgebuchte Gebühren werden mit der neuen Forderung 
verrechnet. 
 
(5) Soweit seitens der/des Personensorgeberechtigten eine Reduzierung des 
Betreuungskontingents (§ 6 Abs. 4 Tagespflegesatzung) gewünscht wird, entsteht die 
verringerte Gebührenpflicht nach 2 Wochen ab der formellen schriftlichen Meldung 
gegenüber dem Jugendamt. Bereits abgebuchte Gebühren werden mit der neuen Forderung 
verrechnet. 
 
(6) Soweit das Jugendamt unter Würdigung des § 24 Abs. 3 SGB VIII einen verringerten 
Betreuungsbedarf feststellt und von Amts wegen von der Möglichkeit der pflichtgemäßen 
Reduzierung des Betreuungsumfangs –ggf. der Aufhebung eines Betreuungsanspruchs- 
Gebrauch macht, treten die Änderungen in der Gebührenpflicht mit der bestandskräftigen 
behördlichen Entscheidung ein. 
 
 

§ 4 Gebührenmaßstab 
 
Die Höhe der Gebühren im Sinne des § 5 richtet sich nach der Betreuungsform und der 
Dauer des Betreuungsumfanges (Buchungszeit) bei einer qualifizierten Tagespflegeperson, 
soweit sich nicht aufgrund späterer Wirksamkeit aus § 6 Tagespflegesatzung i.V.m. § 3 
Tagespflegegebührensatzung etwas anderes ergibt. 
 
 

§ 5 Gebührensatz für die qualifizierte Tagespflege 
 
Für jeden angefangenen Monat werden folgende Gebühren erhoben: 
 
Für alle Kinder in Tagespflege 
 

Durchschnittliche 
Betreuungszeit täglich: 

entspricht einer 
durchschnittlichen 

wöchentlichen 
Betreuungszeit: 

Elternbeitrag / 
Gebührensatz: 

1 bis 2 Stunden max. 10 Stunden 70,00 Euro 

mehr als 2 bis  
max. 3 Stunden: 11 – 15 Stunden 90,00 Euro 
mehr als 3 bis  

max. 4 Stunden: 16 – 20 Stunden 115,00 Euro 
mehr als 4 bis  

max. 5 Stunden: 21 – 25 Stunden 140,00 Euro 
mehr als 5 bis  

max. 6 Stunden: 26 – 30 Stunden 165,00 Euro 
mehr als 6 bis  

max. 7 Stunden: 31 – 35 Stunden 190,00 Euro 
mehr als 7 bis  

max. 8 Stunden: 36 – 40 Stunden 215,00 Euro 
mehr als 8 bis  

max. 9 Stunden: 41 – 45 Stunden 240,00 Euro 

mehr als 9 Stunden:  mehr als 45 Stunden 265,00 Euro 
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§ 6 Gebührengrundlage 
 
(1) Grundlage der von den Sorgeberechtigten gebuchten Zeiten (Buchungszeiten) ist - 
unbeschadet der Regelungen des § 3 Abs. 3 bis 6 Tagespflegegebührensatzung - die 
tatsächliche Nutzung der qualifizierten Tagespflege im Rahmen der mittels 
Tagspflegevereinbarung geregelten Betreuungszeit. Eine Buchung in der Kategorie von 4 – 
5 Stunden bedeutet z.B., dass das Kind in der Regel bzw. im Wochendurchschnitt diese Zeit 
auch tatsächlich bei der qualifizierten Tagespflegeperson betreut wird.  
 
(2) Soweit ein Kind „über Nacht“, d.h. von 20.00 Uhr abends bis 7.00 Uhr früh, zu betreuen 
ist (§ 1 Abs. 4 Satz 2 Tagespflegesatzung), wird die tatsächlich zu erbringende 
Betreuungszeit zu ½ als Buchungszeit berechnet. 
 
(3) Wenn es die örtlichen Voraussetzungen bei der qualifizierten Tagespflegeperson 
erlauben und dies mit der qualifizierten Tagespflegeperson abgestimmt ist, kann die 
Buchungszeit auch zu wechselnden Uhrzeiten eingesetzt werden. 
 
(4) Unberührt bleiben ferner im Einzelfall mit dem Träger der qualifizierten Tagespflege 
(Landkreis Bad Kissingen) und der qualifizierten Tagespflegeperson abgestimmte 
Änderungen des Aufenthalts bei der qualifizierten Tagespflegeperson (z.B. wegen 
Arztbesuch oder sonstiger Verhinderung der Eltern, usw.). Im Verhinderungsfall stellt der 
Landkreis Bad Kissingen ein Ersatzbetreuungsangebot zur Verfügung. 
 
(5) Bei Veränderungen der Betreuungszeit im Laufe des Jahres – nach Maßgabe des  
§ 3 Abs. 3 bis 6 Tagespflegegebührensatzung - sind auch die Buchungen entsprechend 
flexibel anzupassen. Urlaubs- und Krankheitszeiten bleiben dabei unberücksichtigt. Bei 
unterschiedlichen Betreuungszeiten unter der Woche werden Wochendurchschnitte gebildet. 
 
 

§ 7 Gebührenermäßigung 
 
(1) Gebührenermäßigungen im Sinne dieser Gebührenordnung werden nicht gewährt. 
 
(2) Sollten die nach § 5 dieser Gebührensatzung zu erhebenden Gebühren für die/den 
Gebührenschuldner/in im Sinne des § 90 Abs. 3, 4 SGB VIII nicht zumutbar sein, sind diese 
auf die Möglichkeit der Beantragung der so genannten Individualförderung beim Landratsamt 
Bad Kissingen hinzuweisen. Bei einer ergänzenden Tagespflege bezieht sich dies auch auf 
die Beiträge der Kindertageseinrichtung. 
 
 

§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Bad 
Kissingen in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. (entfallen) 
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4. Jugendzeltplätze, Freizeiteinrichtungen 
 

a) Satzung zur Aufhebunq der Satzung für die 
Jugendzeltplätze "Totnansberg" und 

"Farnsbergsee" 
 

Vom 20. November 1980 (LRABI Nr. 403) 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erläßt aufgrund der Artikel 17 und 18 der Landkreisordnung für 
den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 31. Mai 1978 (GVBI S. 377) folgende 
 
 

Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung für die Jugendzeltplätze "Totnansberg" und "Farnsbergsee" i. d. F. d. Bek. vom 
12.01.1979 (LRABI Nr. 22) wird, soweit sie nicht bereits zum 31.12.1979 außer Kraft 
getreten ist, aufgehoben. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.1981 in Kraft. 
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b) Satzung über die Gemeinnützigkeit des Wander- 
und Erholungsheimes "Berghaus Rhön“ und der 

Jugendzeltplätze "Totnansberg" und 
"Farnsbergsee" 

 
Vom 21. Mai 1974 (LRABI Nr. 314), geändert durch Satzung vom 14. Dezember 1978  

(LRABI 1979 Nr. 1) 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erläßt auf Grund der Art. 17 und 18 Abs. 1 Ziff. 1 der 
Landkreis-ordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. der Bek. vom 31. Mai 1978 (GVBI S. 377) 
folgende 
 
 

Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Das Wander- und Erholungsheim "Berghaus Rhön" und die Jugendzeltplätze "Totnansberg" 
und "Farnsbergsee" sind Einrichtungen des Landkreises Bad Kissingen und werden durch 
den Landkreis Bad Kissingen verwaltet und vertreten. 
 
 

§ 2 
 
Die in § 1 genannten Einrichtungen des Landkreises verfolgen ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Ziffer 2 AO 1977 und zwar auf 
dem Gebiet der Erholung für die Allgemeinheit und des Sports, insbesondere des Wanderns 
und der Jugendhilfe. Die Benutzungsentgelte im "Berghaus Rhön" haben diesen 
Zielsetzungen zu entsprechen. 
 
 

§ 3 
 
Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der 
Landkreis Bad Kissingen erhält keine Gewinnanteile und in seiner Eigenschaft als 
Eigentümer auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der obengenannten 
Einrichtungen. 
 
 

§ 4 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erhält bei Auflösung oder Aufhebung der vorgenannten 
Einrichtungen nicht mehr als seine eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 
seiner geleisteten Sacheinlagen zurück. 
 
 

§ 5 
 
Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken der vorgenannten 
Einrichtungen fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
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§ 6 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landratsamtes 
Bad Kissingen in Kraft. 
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c) Benutzungsordnung für die Jugendzeltplätze 
"Schloß Saaleck", "Totnansberg", "Farnsberg", "An 

der Zent"  
 

Vom 04.12.2008 (LRABl Nr. 319) 
 
 

I. 
 

Allgemein 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen unterhält vier Jugendzeltplätze: 
 
1. Den Jugendzeltplatz „Totnansberg“ auf dem Grundstück Fl. Nr. 2000 der Gemarkung 

Salzforst. 
 
2. Den Jugendzeltplatz „Farnsberg“ auf dem Grundstück Fl. Nr. 2189/3 der Gemarkung 

Oberriedenberg. 
 
3. Den Jugendzeltplatz „Schloß Saaleck" auf dem Grundstück Fl. Nr. 4572 der Gemarkung 

Hammelburg. 
 
4. Den Jugendzeltplatz „An der Zent“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 5113 der Gemarkung  

Münnerstadt. 
 
Diese Zeltplätze stehen vorrangig geschlossenen Jugendgruppen zur Verfügung. Sie sind 
eine Einrichtung zur Förderung der Jugendhilfe. 
 
 

II. 
 

Benutzung 
 
 
1. Die Leitung der Gruppen muss Personen obliegen, die über 18 Jahre alt sind. 
 
2. Der Landkreis Bad Kissingen übernimmt keine Verantwortung für straf- und zivilrechtlich 

relevante Handlungen der Gruppen. 
 
3. Wenn die Zeltplätze durch Jugendgruppen nicht belegt sind, können sie auch anderen 

Gruppen überlassen werden. 
 
4. Die maximale Aufnahmekapazität der Jugendzeltplätze beträgt für: 
 
 

"Farnsberg" ca. 200 Personen 
"Totnansberg" ca. 100 Personen 
"Schloß Saaleck" ca. 120 Personen 
"An der Zent" ca. 120 Personen 
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5. In der Regel werden die Jugendzeltplätze an nur eine Gruppe vergeben. Eine 

Doppelbelegung durch Kleingruppen ist dennoch möglich, wenn sich die Gruppen 
untereinander verständigen und eine verantwortliche Gruppe der Landkreisverwaltung 
benennen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Sie untereinander die 
Nebenkostenübernahme klären und die Benutzung der Versorgerhäuser (Küche, 
Duschen etc.) miteinander absprechen. Die verantwortliche Gruppe ist für die Entrichtung 
der gesamten Benutzungsgebühren und der Nebenkosten sowie für die Endreinigung 
verantwortlich. 

 
6. Jede gewerbliche Betätigung Dritter im Bereich der Jugendzeltplätze bedarf der 

Genehmigung des Landkreises. 
 
 

III. 
 

Benutzungsgebühren  
 
 
Die Benutzungsgebühren betragen je Teilnehmer und Übernachtung 
 
1. für die Jugendzeltplätze "An der Zent", "Schloss Saaleck" u. “Totnansberg" 
 
 

pro Tag/Person Mindesttagessatz gilt für 

€ 2,00 € 60,00 Jugendgruppen aus dem  
Landkreis Bad Kissingen 

€ 3,00 € 90,00 Jugendgruppen von außerhalb des 
Landkreises Bad Kissingen 

 
 
2.  für den Jugendzeltplatz "Farnsberg" (Holzhäuser: 92 + 4 Betten) 
 

pro Tag/Person Mindesttagessatz gilt für 

€ 3,70 € 110,00 Jugendgruppen aus dem  
Landkreis Bad Kissingen 

€ 4,70 € 140,00 Jugendgruppen von außerhalb des 
Landkreises Bad Kissingen 

 
Für Gruppen mit mehr als 96 Personen gilt für jeden weiteren Teilnehmer die 
Gebührenordnung wie 1).  
 
 

3. Nebenkosten 
 
Die Nebenkosten müssen am letzten Tag der Belegung beim Zeltplatzwart bar 
bezahlt werden: 
 
• Stromverbrauch (z. Zt. € 0,35/kwh)  
• Wasserverbrauch (nur Zeltplatz Totnansberg: z. Zt. € 3,--/cbm) 
• Holzgeld: Bitte beachten Sie die Hinweise in den Beschreibungen der 

Jugendzeltplätze 
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IV. 
 

Anmeldeverfahren 
 
 
1. Über E-Mail: monika.kiesel@landkreis-badkissingen.de nur Info-Anfragen möglich! 
 
2. Jugendgruppen und sonstige Benutzer melden sich beim Landratsamt unter Angabe der 

Teilnehmerzahl und der gewünschten Belegungszeit schriftlich an.  
Jugendgruppen aus dem Landkreis Bad Kissingen haben bis zum 30. September 
eines jeden Jahres das Vorbelegungsrecht für das folgende Kalenderjahr. In den 
bundesdeutschen Ferienzeiten können in der Regel keine Kurz- und 
Wochenendbelegungen vorgenommen werden. 

 
 Die Gruppen erhalten somit frühestens Mitte Oktober eine verbindliche 

Anmeldebestätigung, wenn die gewünschte Belegung möglich ist. Über die Belegung 
entscheidet die Landkreisverwaltung. Soweit einem Belegungswunsch nicht 
entsprochen werden kann, bietet die Landkreisverwaltung andere Belegzeiten oder 
andere Zeltplätze an. 

 
3. Anmeldungen/-Buchungen sind weder mündlich noch per Telefon oder E-Mail möglich 
 
4. Mit der Anmeldebestätigung erhält die Gruppe eine Gebührenberechnung. Ein Exemplar 

der Anmeldebestätigung muss innerhalb von 14 Tagen unterzeichnet an uns 
zurückgesandt werden; ansonsten erlischt das Belegungsrecht.  
Die Gebühren müssen zwei Wochen vor der Benutzung des Jugendzeltplatzes auf das 
Konto des Landratsamtes (Konto- Nr. 34 bei der Sparkasse Bad Kissingen BLZ 793 510 
10) mit dem Vermerk -Zeltplatzgebühren, Beleg-Nr...... - überwiesen werden. Ansonsten 
besteht kein Belegungsrecht. 

 
5. Änderungen des Belegungsvertrages müssen durch schriftliche Erklärung an das 

Landratsamt Bad Kissingen erfolgen und werden mit dem Posteingang verbindlich. Tritt 
eine Gruppe ganz oder teilweise, aus Gründen, die das Landratsamt nicht zu vertreten 
hat, von der Buchung zurück, werden folgende Rücktrittsgebühren in Rechnung 
gestellt. Berechnungsgrundlage ist die in der Anmeldebestätigung angegebene 
Personenzahl: 

 
bis 16 Wochen vor Belegungsbeginn: € 20,-- Bearbeitungsgebühr (Mindestsatz) 
16 - 8 Wochen vor Belegungsbeginn:   30 % der Benutzungsgebühr 
  8 - 1 Wochen vor Belegungsbeginn:   60 % der Benutzungsgebühr 
  1 - 0 Wochen vor Belegungsbeginn: 100 % der Benutzungsgebühr 

 
6. Die gemeldete Teilnehmerzahl wird vom Platzwart überprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:monika.kiesel@landkreis
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V. 
 

Befugnisse des Platzwartes 
 
 
1. Jeder Jugendzeltplatz wird von einem Platzwart betreut, der den Gruppen den 

Jugendzeltplatz übergibt und diesen bei Abreise wieder übernimmt. 
 
2.  Für die einzelnen Zeltplätze sind folgende Personen die zuständigen Platzwarte: 
 

• An der Zent: Konrad Schreiner 
Strahlunger Weg 2 
97702 Münnerstadt 
Tel.: 09733/4071 
 

• Farnsberg: Yvonne Hergenröder 
Kreuzbergstr. 68 
97792 Riedenberg 
Tel.: 09749/1518 
 

• Schloss Saaleck: Günter Gaul 
Münchner Str. 21 
97762 Hammelburg 
Tel.:  09732/1657 
 

• Totnansberg: Irma Müller 
Höhenstr. 21 
97705 Burkardroth-Stangenroth 
Tel./Fax: 09734/1031 

 
3. Jeder Platzwart übt für den Landkreis Bad Kissingen das Hausrecht aus. 
 
4. Rechtzeitig vor Verlassen des Platzes hat der/die verantwortliche Gruppenleiter/in mit 

dem Platzwart eine gemeinsame Abnahme durchzuführen, wobei auch die Schlüssel 
zurückzugeben und die Nebenkosten zu entrichten sind (siehe III, 3.). 

 
 Vor der Abnahme durch den Zeltplatzwart sind die Einrichtungen des 
Jugendzeltplatzes, das Gelände und das Versorgerhaus gründlich zu reinigen. 

 
Alle mobilen Gegenstände und Geräte des Jugendzeltplatzes (z.B. Tische, Bänke, 
Reinigungsgeräte etc.) sind wieder an die dafür vorgesehenen Stellen 
zurückzubringen. 

 
5. Bei unsorgfältiger Reinigung werden den verantwortlichen Gruppen 

Reinigungspauschalen in Rechnung gestellt. 
 

Reinigung des Zeltplatzes: €  25,00 
Reinigung des Versorgerhauses: €  40,00 
Reinigung der Hütten auf dem Jugendzeltplatz Farnsberg: 
- große Hütte: 
- kleine Hütte: 

 
€  25,00 
€  15,00 

 
Die Reinigungspauschalen sind an den Zeltplatzwart in bar zu entrichten. 
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6.  Entstandene Schäden sind dem Zeltplatzwart umgehend zu melden. Die Abrechnung 

der Schäden erfolgt über die Landkreisverwaltung. 
 

 
7. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass die Entfernung von Graffitis in Rechnung 

gestellt wird. 
 
8.  Die Übergabe und Übernahme der Zeltplatzanlage hat vor 18.00 Uhr zu erfolgen. 
 
 

VI. 
 

Verhalten auf den Zeltplätzen 
 
 
1. Jeder Benutzer hat die Einrichtungen der Zeltplätze zu schonen. Für beschädigte 

Gegenstände ist Ersatz zu leisten. Mutwillige Beschädigungen werden strafrechtlich 
verfolgt. 

 
2. Die angrenzenden Wälder dürfen zwar betreten werden, auf die forstrechtlichen 

Bestimmungen (Verbot, Bäume und Sträucher zu beschädigen, Abfall und Unrat 
wegzuwerfen, zu rauchen und offenes Feuer im Wald anzuzünden) wird hingewiesen. 
Außerdem ist auf die Belange der Jagdberechtigten Rücksicht zu nehmen. 

 
3. Die angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen (Zeltplätze Saaleck, Zent und 

Farnsberg) sind Privateigentum und dürfen ohne Genehmigung der Eigentümer nicht 
betreten werden. 

 
4.  Auf den Info-Tafeln der Jugendzeltplätze finden Sie Hinweise zur jeweiligen Abfall- 

und Wertstoffentsorgung.  
 
5.  Für ein Lagerfeuer dürfen nur die dafür vorgesehenen Stellen benutzt werden. 

Brennholz wird entweder durch den zuständigen Zeltplatzwart (nur Zeltplätze 
Totnansberg und Farnsberg) zum Selbstkostenpreis zugewiesen bzw. der 
Zeltplatzwart hilft beim Holzkauf, oder Holz kann selbst mitgebracht werden. Der 
Holzgeldpreis wird jährlich neu festgelegt und muss sofort nach Zuweisung des 
Holzes an den Zeltplatzwart gezahlt werden. Eigenmächtiges Fällen von Bäumen und 
Sträuchern ist verboten. 
Die Feuerstelle ist bis zum vollständigen Erlöschen der Glut unter Kontrolle zu halten. 
In den Feuerstellen darf nur unbehandeltes Holz verbrannt werden. Die 
Jugendgruppenleiter werden darauf hingewiesen, bei Lagerfeuern entsprechendes 
Löschmaterial bereitzustellen. Bei aufkommendem stärkeren Wind ist die Feuerstelle 
zu löschen. Um gefährlichen Funkenflug zu vermeiden, dürfen keine größeren 
Mengen Papier, Stroh oder ähnliche leicht entflammbare Stoffe verbrannt werden. 
Dies ist auch aus Umweltschutzgründen verboten. 
 

6.  Soweit Kraftfahrzeuge für die Durchführung des Lagers notwendig sind, dürfen diese 
nur auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz abgestellt werden. 
  

7.  Der Einsatz von elektroakustischen Geräten im Freien ist nicht erlaubt. Über 
Ausnahmen entscheidet die Landkreisverwaltung. Diese Regelung gilt nicht für 
Radios, CD-Player usw, wenn sie mit Kopfhörern betrieben werden. 
Die Nachtruhe ab 22.00 Uhr ist strikt einzuhalten. 
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8. Mit Wasser und Strom muss auch im eigenen Interesse der Gruppen (Nebenkosten!) 

sparsam umgegangen werden. 
 
9. Die Gruppen können während der Belegzeit in Ausübung des Hausrechts Störungen 

und Beeinträchtigungen ihres Lagers strafrechtlich zur Anzeige bringen. Die 
Landkreisverwaltung sollte über solche Vorfälle benachrichtigt werden. 

 
10. Von den Gruppen gebaute Lagerkreuze, Fahnenmasten und ähnliche Einrichtungen 

sind bei Beendigung des Lagers zu entfernen. 
 
11. Das Anbringen von Haken, Schrauben, Nägeln o.ä. in die Wände und Holzteile der 

Anlagen ist strikt untersagt. 
 
12. Zum 01.01.2008 trat in Bayern das „Gesetz zum Schutz der Gesundheit“ in Kraft. 

Damit ist auf den Jugendzeltplätzen sowohl in den Innenräumen als auch auf dem 
Außengelände das Rauchen verboten. 
Wir weisen darauf hin, dass Verstöße als Ordnungswidrigkeit geahndet werden 
können. 

 
 

VII. 
 

Besonderheiten 
 
 
1. Für den Jugendzeltplatz Totnansberg wird Propan- oder Butangas zur 

Energieversorgung (Warmwasser, Küche, Licht) benötigt. Flaschengas kann 
mitgebracht werden oder bei einer Verkaufsstelle in der Umgebung bezogen werden. 
Bei Schäden an der Gasanlage sind die Versorgungsflaschen umgehend zu 
schließen und der Zeltplatzwart bzw. die Landkreisverwaltung sind sofort zu 
informieren. 
Der  Zeltplatz  Totnansberg  hat  keinen  Stromanschluss. 

 
2. Der dem Jugendzeltplatz Farnsberg nahegelegene Farnsbergsee befindet sich in 

Privatbesitz. Das Betreten des gesamten Geländes ist verboten und kann ggf. als 
Hausfriedensbruch geahndet werden. 
Der See ist aufgrund der Topographie des Geländes und der extremen 
Temperaturschwankungen des Wassers ohnehin zum Baden zu gefährlich und sollte 
schon aus aufsichtsrechtlichen Gründen unbedingt gemieden werden. 

 
3. Beim Zeltplatz "Schloss Saaleck" wird um Rücksichtnahme auf die Gäste im nahe 

gelegenen Hotel "Schloss Saaleck" gebeten. 
Das direkt an den Zeltplatz angrenzende Wasserbecken und das dazugehörende 
umzäunte Gelände darf auf keinen Fall betreten werden. Das Betreten der Anlage 
und Sachbeschädigungen an dieser Anlage werden strafrechtlich verfolgt. 
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VIII. 

 
Haftung des Landkreises 

 
 
1.  Der Landkreis Bad Kissingen und seine Beauftragten haften nicht für Schäden, die 

den Benutzern mittel- oder unmittelbar bei der Benutzung der Jugendzeltplätze 
entstehen, es sei denn, dass dem Landkreis oder seinen Beauftragten Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen ist. 

 
2. Jeder Benutzer, der einen Schadensersatzanspruch gegen den Landkreis oder gegen 

eine von ihm beauftragte Person geltend machen will, hat das Schadensereignis 
sofort dem Platzwart und anschließend der Landkreisverwaltung schriftlich 
mitzuteilen. 

 
 

IX. 
 

Beschwerden, Anregungen 
 
 
Beschwerden über das Verhalten des Platzwarts oder sonstiger Kreisbediensteter sowie 
über den Zustand des Zeltplatzes sind unmittelbar an die Landkreisverwaltung zu richten. 
 
 

X. 
 

Fundgegenstände 
 
 
Fundgegenstände, deren Eigentümer innerhalb des Lagers nicht ermittelt werden können, 
sind beim Platzwart abzuliefern. 
 
 

XI. 
 

Betriebszeiten 
 
 
Da die Jugendzeltplätze nicht winterfest sind (Wasserversorgung und Abwasser), müssen 
sie während der Winterzeit nach den bayerischen Herbstferien (Anfang November) bis zum 
Beginn der Osterferien (Ende März/ Anfang April) des darauf folgenden Jahres geschlossen 
werden. Ausnahmen sind nicht möglich. 
 
 

XII. 
 

Gültigkeit der Benutzungsordnung 
 
 
Diese Benutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Bad Kissingen in Kraft. Gleichzeitig treten die bisher geltenden 
Benutzungsordnungen außer Kraft. 
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XIII. 

 
Schlussbemerkung 

 
 
Um eine ordnungsgemäße Nutzung der Jugendzeltplätze zu gewährleisten, ist die 
vorstehende Benutzerordnung nicht zu vermeiden. 
 
Der Landkreis Bad Kissingen bittet seine Gäste, die Benutzungsrichtlinien aus eigener 
Verantwortlichkeit heraus ernst zu nehmen, da ihre Beachtung auch im Interesse der 
nachfolgenden Jugendgruppen liegt. 
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5. Medienzentrum 
a) Benutzungssatzung des Medienzentrums des 

Landkreises Bad Kissingen 
 

Vom 13.12.2001 (LRABl Nr. 437), zuletzt geändert mit Satzung vom 09.12.2004 
(LRABl Nr. 340) 

 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt aufgrund der Art. 17 und 18 Abs. 1 Nr. 1 der 
Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22.08.1998 (GVBl S. 862 
BayRS 2020-3-1-I) folgende 
 
 

Satzung 
 
 

§ 1 
 

Öffentliche Einrichtung, Rechtsträger 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen betreibt als öffentliche Einrichtung im eigenen Wirkungskreis 
ein Medienzentrum. Es führt die Bezeichnung: Medienzentrum des Landkreises Bad 
Kissingen (ehem. Kreisbildstelle): 
 
 

§ 2 
 

Aufgaben, Benutzungsberechtigte 
 

 
(1) Das Medienzentrum erfüllt nach näherer Maßgabe des Absatzes 4 für den Landkreis die 

Aufgaben, die sich aus der Verwendung von audiovisuellen Geräten, audiovisuellen 
Arbeitsmitteln, Filmen, Lichtbildern, Tonträgern und den elektronischen Medien in 
Wissenschaft, Erziehung, Jugendarbeit und Volksbildung ergeben. 
 Insbesondere obliegt ihm die Förderung der Unterrichtsmedien. Es soll hierfür eine enge 
Zusammenarbeit mit dem ISB* und der ALP** pflegen. 

 
      *ISB: Institut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, München 
      **ALP: Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, Dillingen 
 
(2) Das Medienzentrum erfüllt darüber hinaus im Rahmen seiner Möglichkeiten die in Absatz 

1 umschriebenen Aufgaben auch im außerschulischen Bereich, soweit sie nicht 
gewerblicher Art sind und ihre Förderung im öffentlichen Interesse liegt. 
 Dies gilt insbesondere für den Bereich  der Jugendarbeit und der Erwachsenenbildung 
sowie im Rahmen der personellen und materiellen Möglichkeiten für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises, der Gemeinden und der öffentlichen Einrichtungen 
im Landkreis Bad Kissingen. 

 
(3) Neben den Schulen des Landkreises Bad Kissingen sind alle Organisationen des 

Landkreises Bad Kissingen, die sich mit kulturellen und Bildungsaufgaben befassen, zur 
Benutzung der Ausstattung des Medienzentrums berechtigt. Den Vorrang haben bei 
gleichzeitigen Anforderungen die Schulen. 
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(4) Dem Medienzentrum obliegen insbesondere folgende Einzelaufgaben: 
 

1. Ankauf, Sammlung, Verwaltung, Pflege, Bereitstellung und Ausgabe von 
audiovisuellen Medien, (analoge und digitale Medien) sowie von audiovisuellen 
Arbeitsmitteln. 

2. Unterweisung von Lehr- und Hilfskräften in der Handhabung von audiovisuellen 
Hilfsmitteln einschließlich Beratung und Vermittlung bei ihrem Ankauf. 

3. Fachliche Beratung der Benutzer in allen Fragen der Medienpädagogik und 
Medientechnik (auch EDV). 

4. Führung eines Katalogs seiner Medien und Bekanntgabe an die Schulen und 
sonstigen Träger von Bildungsarbeit. Die Bekanntgabe erfolgt nur in digitaler Form 
durch Disketten bzw. CD-ROM und/oder per Internet. 

5. Sammlung und Produktion von Film-, Bild- und Tondokumenten aus dem Landkreis 
und seinen Gemeinden. 

 
(5) Die pädagogischen Aufgaben des Medienzentrums sind vom Bayer. Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus für den Bereich der Schulen festgelegt. Sie werden vom 
Medienzentrum im Rahmen seiner Tätigkeit wahrgenommen. 

 
 

§ 3 
 

Benutzungsbedingungen 
 
 

Für die Inanspruchnahme von audiovisuellen Arbeitsmitteln, Filmen, Lichtbildern, Tonträgern 
und elektronischen Medien gelten die Benutzungsbedingungen (Anlage 1), die Bestandteil 
dieser Satzung sind. Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Be- 
nutzung des Medienzentrums des Landkreises Bad Kissingen erhoben. 
 
 

§ 4 
 

Leitung des Medienzentrums; personelle und sachliche Ausstattung 
 
 

(1) Der Kulturausschuss bestellt nach Anhörung des fachlichen Leiters des Staatl. 
Schulamtes den Leiter des Medienzentrums und seinen Stellvertreter widerruflich auf 
unbestimmte Dauer. 

 
(2) Der Leiter und sein Stellvertreter sollen fachlich geeignete Lehrkräfte sein, die im 

Landkreis tätig sind. Ihnen ist eine angemessene Vergütung zu gewähren, die sich aus 
der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreisbürger ergibt. 

 
(3) Der Landkreis Bad Kissingen trägt die Verantwortung für eine angemessene räumliche 

und personelle Ausstattung des Medienzentrums. 
 
(4) Für die Benutzung durch die öffentlichen Schulen wird ein Fahrtendienst eingerichtet. 
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§ 5 
 

Aufwand 
 
 

Die Einnahmen des Medienzentrums setzen sich wie folgt zusammen: 
 
1. Zuschüsse des Staates sowie sonstige Zuwendungen. 
 
2. Benutzungsgebühren nach Maßgabe der Gebührensatzung für die Benutzung des 

Medienzentrums des Landkreises Bad Kissingen. Die Einnahmen und Ausgaben des 
Medienzentrums sind im Haushaltsplan des Landkreises zu veranschlagen. Der Leiter 
des Medienzentrums hat dazu jeweils rechtzeitig vor Beginn der Haushaltsberatungen 
den Mittelbedarf anzumelden. 

 
3. Haushaltsmittel des Landkreises. 
 
 

§ 6 
 

Inkrafttreten 
 
 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises in 
Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.03.1990 (LRABl Nr. 129) außer Kraft. 
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b) Benutzungsbedingungen des Medienzentrums 
des Landkreises Bad Kissingen 

 
Vom 13.12.2001(LRABI Nr. 437) 

 
I. 

 
Benutzung 

 
(1) Die vom Medienzentrum überlassenen Gegenstände dürfen nur für Aufgaben auf dem 

Gebiet der Wissenschaft, Erziehung und Bildung verwendet werden. 
 
(2) Die Überlassung erfolgt nur, wenn der Benutzer die Benutzungsbedingungen des 

Medienzentrums anerkennt. 
 
(3) Das Medienzentrum ist berechtigt, die AV-Medien jederzeit zurückzufordern. Die 

Rückgabe der Geräte und des Zubehörs hat bis zum vereinbarten Termin zu erfolgen. 
 
 

II. 
 

Übergabe der Gegenstände 
 
(1) Falls der Benutzer des Medienzentrums nicht namentlich bekannt ist, hat er einen 

amtlichen Lichtbildausweis vorzulegen, wenn er die Gegenstände abholt. Mit schriftlicher 
Vollmacht des Benutzers kann auch ein Dritter Gegenstände abholen. Die Gegenstände 
können innerhalb der Öffnungszeiten überlassen werden oder werden durch den 
Fahrtendienst überbracht bzw. abgeholt. 

 
(2) Über die überlassenen Gegenstände wird eine Empfangsbestätigung in zweifacher 

Ausfertigung ausgestellt. 
 
(3) Der Benutzer ist verpflichtet, die überlassenen Gegenstände schonend zu behandeln. 

Jede Selbsthilfe bei beschädigten Medien ist zu unterlassen. Reparaturen werden durch 
das Medienzentrum selbst durchgeführt oder bei Fachwerkstätten in Auftrag gegeben. 

 
 

III. 
 

Rückgabe 
 
(1) Das Medienzentrum und der Benutzer haben bei der Rückgabe gemeinsam zu prüfen, ob 

die Gegenstände entsprechend dem Inhalt der Empfangsbestätigung zurückgegeben 
wurden und ob sie sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. 

 
(2) Bildreihen sind geordnet unter Beachtung des Querstriches zurückzugeben. 
 
 

IV. 
 

Gebrauch der Gegenstände 
 
(1) Der Benutzer ist verpflichtet, die Geräte nur durch Personen bedienen zu lassen, die 

entsprechend ausgebildet sind. 
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(2) Es ist untersagt, die überlassenen Gegenstände ohne vorherige Genehmigung durch das 

Medienzentrum an Dritte weiterzugeben. Die Überlassungsgegenstände dürfen nur 
innerhalb des Versorgungsgebietes des Medienzentrums Bad Kissingen verwendet 
werden. Ausnahmegenehmigungen sind in besonders gelagerten Fällen möglich und 
werden durch den Leiter des Medienzentrums erteilt. 

 
 

V. 
 

Haftung 
 
(1) Der Benutzer haftet während der Dauer der Überlassung für Verlust und Beschädigung 

der benutzten Gegenstände. 
 
(2) Die Höhe des Schadenersatzes richtet sich 
 

a) bei Verlust nach dem Verkehrswert, 
b) bei Beschädigung nach den Wiederherstellungskosten. 

 
Sind die benutzten Gegenstände nicht mehr reparabel, ist der Neupreis zu ersetzen, 
wobei der Grundsatz „neu für alt" gilt. 
Sind die benutzten Gegenstände nicht mehr zu beschaffen, ist der Verkehrswert zu er- 
setzen. 
 

(3) Schäden werden durch das Medienzentrum festgestellt. Es  teilt dem Benutzer den 
Schaden mit, ehe er behoben wird. Der Benutzer kann innerhalb einer Woche die 
Überprüfung des Schadens durch einen amtlich zugelassenen Sachverständigen auf 
seine Kosten bean-tragen. Instandsetzungen und Wiederbeschaffungen werden durch 
das Medienzentrum auf Kosten des Benutzers veranlasst. 

 
 

VI. 
 

Zuwiderhandlungen 
 
(1) Benutzer, die gegen diese Bestimmungen verstoßen, oder den Anordnungen des 

Personals der Kreisbildstelle zuwiderhandeln, haften für den evtl. daraus entstehenden 
Schaden und können von der Benutzung der Kreisbildstelle für bestimmte Zeit oder bei 
besonders schwerem Verstoß für dauernd ausgeschlossen werden. 

 
(2) Solange ein Benutzer mit der Rückgabe von Gegenständen in Verzug ist, oder fällige 

Gebühren nicht entrichtet hat, ist er von einer weiteren Benutzung der Kreisbildstelle 
ausgeschlossen. 

 
 

VII. 
 
Die Benutzungsbedingungen gemäß LRABl Nr. 131 vom März 1990 werden mit 
Bekanntgabe im Amtsblatt aufgehoben. 
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c) Gebührensatzung für die Benutzung des 
Medienzentrums des Landkreises Bad Kissingen 

 
Vom 13.12.2001 (LRABl Nr. 436) 

 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt gem. Art. 1, 2 Abs. 1 und 8 des Kommunalen 
Abgabengesetzes (KAG, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.08.1989 
(GVBl S. 368), folgende 
 
 

Satzung 
 
 

§ 1 
 

Gebührenerhebung 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erhebt für die Benutzung von Geräten, Bild- und Tonträgern 
des Medienzentrums Bad Kissingen Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
 

Gebührensätze 
 
 

Für die Benutzung von Geräten, Bild- und Tonträgern werden folgende Gebühren erhoben: 
 
1. Film - 16 mm - und Super 8, 
 Stummfilmkopien, schwarz/weiß  5,00 € 
 Tonfilmkopien, schwarz/weiß, bis 150,00 m 8,00 € 
 Tonfilmkopien, schwarz/weiß, bis 300,00 m 12,00 € 
 Tonfilmkopien, schwarz/weiß, bis 500,00 m 19,00 € 
 Tonfilmkopien, schwarz/weiß, bis 1.000,00 m   22,00 € 
 Tonfilmkopien, schwarz/weiß, über 1.000,00 m 30,00 € 
 

Farbfilmkopien, stumm 5,00 € 
Tonfilmkopien, Farbe, bis 300,00 m 16,00 € 
Tonfilmkopien, Farbe, bis 500,00 m 25,00 € 
Tonfilmkopien, Farbe, bis 1.000,00 m 30,00 € 
Tonfilmkopien, Farbe, über 1.000,00 m 54,00 € 

 
Videokassetten, pro Minute 0,30 € 
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2. Lichtbildreihen je Bild 5 x 5, schwarz/weiß oder farbig     0,20 € 
 
3. Tonträger Tonband/Kassette 4,00 € 
 
4. Zubehörleinwand bis zu 2,00 m Länge 10,00 € 

Projektionstisch           10,00 € 
 
5. Geräte (nur in Ausnahmefällen) 

Schmalfilmprojektor 16 mm 20,00 € 
Schmalfilmprojektor 8 mm, Stumm 10,00 € 
Schmalfilmprojektor 8 mm, Ton 14,00 € 
Overheadprojektor 10,00 € 
Diaprojektor (5 x 5) Einzelbild 5,00 € 
Diaprojektor (5 x 5) Automat 10,00 € 
Kassettenrecorder 5,00 € 
Radiorecorder 10,00 € 
Videorecorder 20,00 € 
Videoprojektor                                                                                                        50,00 € 
DVD-Player                                                                                                            30,00 € 

 
 
Die angegebenen Gebühren gelten für einen Tag je Gegenstand der Überlassung. Für eine 
Überlassungsdauer von mehr als einem Tag beträgt die Gebühr: 
 
 
1. Für 2 bis 3 Tage das 1 1/2fache. 
 
2. Für 4 Tage bis zu einer Woche das 2fache. 
 
3. Für mehr als 1 Woche (bis zu 2 Wochen) das 4fache. 
 
4. Für mehr als 2 Wochen (bis zu 3 Wochen) das 5fache. 
 
5. Für mehr als 3 Wochen (bis zu 1 Monat) das 7fache. 
 
6. Für mehr als 1 Monat (Zeit müsste vereinbart werden) das 10fache der festgesetzten 

Gebühren. 
 

§ 3 
 

Gebührenschuldner 
 
 
Gebührenschuldner ist, wer die in § 2 aufgeführten Gegenstände vom Medienzentrum 
benutzt. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 
 

Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld 
 
 
Die Gebühren entstehen mit der Übergabe der Gegenstände und sind vier Wochen nach 
Zustellung des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. 
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§ 5 
 

Gebührenbefreiung 
 
 
(1) Von der Zahlung der Gebühr sind befreit: 
 

Alle öffentlichen Schulen sowie staatlich anerkannten Schulen im Sinne des Bayer. 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). 

 
(2) Gebühren werden nicht erhoben, wenn AV-Geräte und AV-Arbeitsmittel überlassen 

werden für: 
 

a) Veranstaltungen der vorschulischen Kindererziehung in nach Art. 8 des Bayer. 
Kindergartengesetzes anerkannten oder vorläufig anerkannten Kindergärten, 

 
b) Veranstaltungen der Jugendbildung von nach § 75 des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) anerkannten Trägern, 
 
c) Veranstaltungen der Erwachsenenbildung an Volkshochschulen und sonstigen 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung, soweit deren Träger kommunale 
Körperschaften oder gemeinnützig wirkende juristische Personen sind, 

 
d) Veranstaltungen, die der Lehrerfortbildung dienen, 
 
e) Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen, die als gemeinnützig anerkannt 

sind, 
 
f) Ausbildungsveranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr. 

 
 

§ 6 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft, gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.03.1990 
(LRABl Nr. 130) außer Kraft. 
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6. Satzung für den Kreisomnibusbetrieb Bad 
Kissingen 

 
Vom 19.04.1993 (LRABl Nr. 139), zuletzt geändert mit Satzung vom 25.03.2004  

(LRABl. Nr. 77) 
 
 
Aufgrund von Artikel 17 Satz 1 und Art. 76 Abs. 5 der Landkreisordnung für den Freistaat 
Bayern (LKrO) (BayRS 2020-3-1-I),erlässt der Landkreis Bad Kissingen folgende 
 
 

Betriebssatzung 
 
 

§ 1 
 

Eigenbetrieb, Name, Stammkapital 
 
 
(1) Der Kreisomnibusbetrieb Bad Kissingen wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und 

finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) des Landkreises Bad Kissingen geführt. 

 
(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen Kreisomnibusbetrieb Bad Kissingen. Der Landkreis tritt 

in Angelegenheiten des Eigenbetriebes unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- 
und Rechtsverkehr auf. Die Firmenkurzbezeichnung lautet KOB. 

 
(3) Das Stammkapital des Kreisomnibusbetriebes beträgt 250.000,00 €. 
 
 

§ 2 
 

Gegenstand des Unternehmens 
 
 
Aufgabe des Kreisomnibusbetriebes ist die entgeltliche Bereitstellung von Bussen, 
Betriebsvorrichtungen und Gebäuden (Betriebshöfe) sowie die Gestellung von Personal an 
die KOB GmbH entsprechend dem Personalgestellungsvertrag. 
 
 

§ 3 
 

Für den Kreisomnibusbetrieb zuständige Organe 
 
 
Zuständige Organe für die Angelegenheiten des Kreisomnibusbetriebs sind: 
 

Betriebsleitung (§ 4) 
Werkausschuss (§ 5) 
Kreistag (§ 6) 
Landrat (§ 7) 
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§ 4 
 

Betriebsleitung 
 
 
(1) Die Betriebsleitung besteht aus 1 Mitglied (Betriebsleiter). 
 
(2) Die Betriebsleitung führt die laufenden Geschäfte des Kreisomnibusbetriebes. Laufende 

Geschäfte sind insbesondere: 
 

1. Die selbständige verantwortliche Leitung des Kreisomnibusbetriebes einschließlich 
Organisation und Geschäftsleitung. 

 
2. (gestrichen) 
 
3. (gestrichen) 
 
4. Gestellung des Personals an die KOB GmbH nach Maßgabe des 

Personalgestellungsvertrages. 
 
5. Im übrigen gilt für die Betriebsleitung § 43 der Geschäftsordnung für den Kreistag 

und seine Ausschüsse entsprechend. 
 
(3) Die Betriebsleitung bereitet in den Angelegenheiten des Kreisomnibusbetriebes die 

Beschlüsse des Kreistages und des Werkausschusses verwaltungsmäßig vor. Kreistag 
und Werkausschuss geben ihr in Angelegenheiten des Kreisomnibusbetriebes die 
Möglichkeit zum Vortrag. 

 
(4) Die Betriebsleitung hat dem Landrat und dem Werkausschuss halbjährlich einen Bericht 

über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des 
Vermögensplanes schriftlich vorzulegen. 

 
 

§ 5 
 

Zuständigkeit des Werkausschusses 
 
 
(1) Der nach § 31 der Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss und die 

weiteren Ausschüsse gebildete Wirtschaftsausschuss ist Werkausschuss im Sinne des 
Art. 76 LKrO. 

 
(2) Der Werkausschuss kann jederzeit von der Betriebsleitung über den Gang der Geschäfte 

und die Lage des Unternehmens Berichterstattung verlangen. 
 
(3) Der Werkausschuss ist als vorberatender Ausschuss in allen Angelegenheiten des Kreis- 

omnibusbetriebes tätig, die dem Beschluss des Kreistages unterliegen. 
 
(4) Der Werkausschuss entscheidet als beschließender Ausschuss über alle 

Betriebsangelegenheiten, soweit nicht die Betriebsleitung (§ 4), der Kreistag (§ 6) oder 
der Landrat (§ 7) zuständig sind, insbesondere: 
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1. Den Erlass einer Dienstanweisung für die Betriebsleitung. 

 
2. Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes, die 10 % des 

Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 15.000,00 € übersteigen. 
 

3. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen (§ 14 Abs. 3 EBV), soweit sie den Betrag 
von 5.000,00 € übersteigen. 

 
4. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, insbesondere 

Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten sowie die Gewährung von Darlehen, wenn der 
Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 10.000,00 € überschreitet. 

 
5. Aufnahme von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften sowie über den Abschluss 

sonstiger Rechtsgeschäfte, die einer Aufnahme von Darlehen wirtschaftlich 
gleichkommen. 

 
6. Die Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Vermögensplanes, 

wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 200.000,00 € übersteigt. 
 

7. Erlass und Stundung von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen 
Vergleichen, soweit der Gegenstandswert im Einzelfall mehr als 500,00 € beträgt. 

 
8. Die Einleitung eines Rechtsstreites (Aktivprozess), soweit der Streitwert mehr als  

500,00 € im Einzelfall beträgt. 
 

9. Personalangelegenheiten (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 LKrO), so nicht der Kreistag, der 
Landrat oder die Betriebsleitung zuständig ist. 

 
10. Den Vorschlag, an den Kreistag den Jahresabschluss festzustellen und über die 

Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden. 
 

11. Die Gewährung von Gehaltsvorschüssen und Darlehen an die Mitglieder der Werk- 
leitung und deren Stellvertreter. 

 
 

§ 6 
 

Zuständigkeit des Kreistages 
 
 
(1) Der Kreistag beschließt über: 
 

1. Erlass und Änderung der Betriebssatzung 
 
2. Bestellung des Werkausschusses und seiner Mitglieder 
 
3. Bestellung der Betriebsleitung sowie Berufung und Abberufung ihrer Mitglieder und 

deren Stellvertreter sowie Regelung der Dienstverhältnisse 
 

4. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes 
 
5. Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 
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6. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresgewinns, 

Behandlung des Jahresverlustes sowie Entlastung der Betriebsleitung 
 
7. Die Rückzahlung von Eigenkapital 
 
8. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung zu insbesondere Erwerb, 

Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 100.000,00 € 
überschreitet sowie die Veräußerung von Vermögensgegenständen unter ihrem 
Wert und die Verpflichtung hierzu 

 
9. Wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges des Kreisomnibusbetriebes, 

insbesondere die Übernahme von neuen Aufgaben 
 

10. Die Änderung der Rechtsform des Kreisomnibusbetriebes. 
 
(2) Der Kreistag kann die Entscheidung in weiteren Angelegenheiten, für die der 

Werkausschuss zuständig ist, im Einzelfall an sich ziehen. 
 
 

§ 7 
 

Zuständigkeit des Landrates 
 
 
(1) Der Landrat ist Vorsitzender des Werkausschusses. 
 

Er ist Dienstvorgesetzter der im Eigenbetrieb verwendeten Beamten, soweit er seine 
Befugnisse nicht auf die Betriebsleitung übertragen hat. 

 
(2) Der Landrat erlässt anstelle des Kreistages und des Werkausschusses für den 

Kreisomnibusbetrieb dringliche Anordnungen und besorgt für diese unaufschiebbare 
Geschäfte. 

 
 

§ 8 
 

Beauftragung von Dienststellen der Kreisverwaltung 
 
 

Die Betriebsleitung kann mit Einverständnis des Landrates Fachdienststellen der 
Kreisverwaltung gegen Kostenerstattung mit der Bearbeitung einschlägiger Geschäftsvorfälle 
betrauen. 
 
 

§ 9 
 

Vertretungsbefugnis 
 
 

(1) Die Betriebsleitung vertritt den Landkreis in Betriebsangelegenheiten gerichtlich und 
außergerichtlich. 
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(2) Die Betriebsleitung kann ihre Vertretungsbefugnis für bestimmte Angelegenheiten 

allgemein oder im Einzelfall auf Bedienstete des Kreisomnibusbetriebes übertragen. 
 
(3) Die Vertretungsberechtigten nach Abs. 1 und ihre Stellvertreter sind bekanntzugeben. 

Das geschieht durch Mitteilung im LRABl. 
 
 

§ 10 
 

Verpflichtungserklärungen 
 
 

(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform; die Unterzeichnung erfolgt unter 
dem Namen "Kreisomnibusbetrieb Bad Kissingen“ durch den Vertretungsberechtigten. 

 
(2) Der Betriebsleiter unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertreterzusatzes, der 

Stellvertreter mit dem Zusatz „in Vertretung", andere Vertretungsberechtigte mit dem 
Zusatz „im Auftrag“. 

 
 

§ 11 
 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
 
 
(1) Der Kreisomnibusbetrieb ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Die 

Verkehrsleistung hat so gut und preiswert wie möglich zu erfolgen. Im übrigen gelten die 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen, 
soweit nicht Eigenbetriebe befreit sind (§ 2 EBV). 

 
(2) Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht 

bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres aufzustellen, zu 
unterschreiben und vorzulegen (§ 25 EBV). 

 
 

§ 12 
 

Wirtschaftsjahr 
 
 
Das Wirtschaftsjahr des Kreisomnibusbetriebes ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 13 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Betriebssatzung des Kreisomnibusbetriebes Bad Kissingen vom 15.12.1976 außer Kraft. 
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7. Entschädigungsordnung für die Inanspruchnahme 
eines Fachberaters für Gartenbau und Landespflege 

 
Vom 22. Februar 1979 (LRABI Nr. 75) 

 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erläßt aufgrund der Art. 15 ff der Landkreisordnung für den 
Freistaat Bayern in der Fassung vom 31. Mai 1978 (GVBI S. 377) folgende 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 
 

I. 
 
 
Der Landkreis erhebt für die Inanspruchnahme eines Fachberaters für Gartenbau und 
Landespflege ein bürgerlich-rechtliches Entgelt. 
 
 

II. 
 
 
Zur Zahlung des Entgeltes ist derjenige verpflichtet, der die Tätigkeit eines Fachberaters für 
Gartenbau und Landespflege in Anspruch nimmt. 
 
 

III. 
 
 
Das Entgelt beträgt 5 v. H. des ermittelten Schätzwertes oder des Wertes des begutachteten 
Objekts, mindestens jedoch 20 DM. 
 
 

IV. 
 
 
Zusätzlich werden erhoben die tatsächlich angefallenen Fahrtauslagen bzw. bei Benutzung 
eines Dienstkraftwagens die Entschädigung für die gefahrene Wegstrecke, wobei der 
gefahrene Kilometer mit dem jeweils gültigen Satz zu verrechnen ist, sowie Tagegelder nach 
den Bestimmungen des Bayer. Reisekostengesetzes. Bei gekoppelten Geschäften sind die 
zusätzlichen Unkosten (Reisekosten und Tagegelder) nur einmal zu berechnen und auf die 
beteiligten Antragsteller anteilmäßig umzulegen. 
 
 

V. 
 
 
Kosten werden nicht erhoben für: 
 
a) Vorträge und Beratungen der Vereine für Gartenbau und Landespflege im Landkreis 

sowie für Vereine mit ähnlicher Zielsetzung, z. B. Ortsverschönerungsvereine; 
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b) Beratungen von kreisangehörigen Gemeinden; 
 
c) Beratungen von Einzelpersonen und Betrieben von kurzer Zeitdauer im Rahmen der 

Beratungen nach Ziff. a) und b). 
 
 

VI. 
 
 
Das Entgelt nach Ziff. III. wird mit dem Abschluß der Inanspruchnahme des Fachberaters, 
die Auslagen nach Ziff. IV. sofort nach ihrer Entstehung fällig. Entgelt und Auslagen werden 
durch Rechnung geltend gemacht. 
 
 

VII. 
 
 
Diese Entschädigungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landratsamtes Bad Kissingen in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung (Gebührenordnung) für die Inanspruchnahme des Referates 
Gartenbau und Landschaftspflege des Landratsamtes Bad Kissingen vom 26.03.1974 
(LRABI Nr. 188) außer Kraft. 
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8. Abfallentsorgung 
a) Satzung über die Vermeidung, Verwertung und 

sonstige Entsorgung von Abfällen im Landkreis Bad 
Kissingen (Abfallwirtschaftssatzung) 

 
Vom 25.11.2013 (LRABl 2013 Nr. 267) 

 
 

Aufgrund des Art. 3 Abs. 2 und des Art. 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Vermeidung; Verwertung 
und sonstigen Entsorgung von Abfällen in Bayern (Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz – 
BayAbfG, BayRS 2129-2-1-U) in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 der 
Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO, BayRS 2020-3-1-I) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 
der Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen 
erlässt das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen - Anstalt des 
öffentlichen Rechts folgende  
 
 
 

Satzung 
 
 
 

1. Abschnitt 
 
 
 

Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
 

Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich 
 
(1) 1Abfälle im Sinne dieser Satzung sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr 
Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss (§ 3 Abs. 1 Satz 1 
Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG). 2Abfälle, die verwertet werden, sind Abfälle zur 
Verwertung (Wertstoffe); Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 
Abs. 1 Satz 2 KrWG). 3Keine Abfälle i. S. dieser Satzung sind die in § 2 Abs. 2 KrWG 
genannten Stoffe. 4Nicht von dieser Satzung erfasst wird Erdaushub aus den Gemeinden des 
Landkreises, denen die entsprechende Entsorgungsverpflichtung übertragen wurde; 
Erdaushub wird in diesem Falle nach Maßgabe einer gemeindlichen Satzung entsorgt. 
 
(2) Die Abfallentsorgung im Sinn dieser Satzung umfasst die Abfallverwertung und die 
Abfallbeseitigung sowie die hierzu erforderlichen Maßnahmen des Einsammelns, Beförderns, 
Behandelns, Lagerns und Ablagerns der Abfälle. 
 
(3) 1Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem 
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder 
Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. ²Rechtlich verbindliche 
planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 
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(4) 1Grundstückseigentümern im Sinn dieser Satzung stehen Erbbauberechtigte, 
Nießbraucher und ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleich.  2Von 
mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner. 
 
 
(5) 1Abfälle aus privaten Haushaltungen im Sinne dieser Satzung sind Abfälle, die in privaten 
Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführungen anfallen, insbesondere in Wohnungen 
und zugehörigen Grundstücks- und Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren 
Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. 2Alle nicht unter 
Absatz 5, Satz 1 zuordenbaren Abfälle sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen. 

 
(6) Gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne dieser Satzung sind Siedlungsabfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung 
über das Europäische Abfallverzeichnis vom 10. Dezember 2001 (BGBl I S. 3379) aufgeführt 
sind, insbesondere 
 

a) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen 
aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie 

b) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Absatz 5 
Satz 1 genannten Abfälle. 

 
(7) Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind kompostierbare organische Abfälle aus 
Haushaltungen und Gewerbebetrieben, die über die Biotonne eingesammelt werden. 
 
(8) Gefährliche Abfälle im Sinne dieser Satzung sind Abfälle aus privaten Haushaltungen und 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die nach ihrer Art und 
Beschaffenheit nicht zusammen mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt 
werden können, insbesondere Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, öl- und 
lösemittelhaltige Stoffe, Lacke, Desinfektions- und Holzschutzmittel, Chemikalienreste, 
Trockenbatterien, Leuchtstoffröhren, Säuren, Laugen und Salze sowie Arzneimittel. 
 
(9) Beschäftigte im Sinne dieser Satzung sind alle in einem anderen Herkunftsbereich als 
private Haushaltungen Tätige (z.B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende 
Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte.  

 
 

§ 2 
 

Abfallvermeidung 
 

(1) 1Jeder Benutzer der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung hat die Menge der bei ihm 
anfallenden Abfälle und ihren Schadstoffgehalt so gering wie nach den Umständen möglich 
und zumutbar zu halten. 
2Das Kommunalunternehmen des Landkreises berät Bürger und Inhaber von 
Gewerbebetrieben über die Möglichkeiten zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen; 
insbesondere bestellt es hierzu Abfallberater. 
3Organische Bestandteile des Hausmülls sind, soweit möglich, auf den Grundstücken und 
Hausgärten durch Eigenkompostierung zu verwerten. 
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(2) 1Das Kommunalunternehmen des Landkreises und der Landkreis wirken bei der 
Gestaltung von Arbeitsabläufen in ihren Dienststellen und Einrichtungen und bei ihrem 
sonstigen Handeln, insbesondere im Beschaffungs- und Auftragswesen und bei Bauvorhaben 
darauf hin, dass möglichst wenig und möglichst schadstoffarmer Abfall entsteht, entstehender 
Abfall verwertet und die Verwendung von Produkten aus wiederverwerteten und 
wiederverwertbaren Stoffen gefördert wird. 2Bei Veranstaltungen in ihren Einrichtungen und 
auf ihren Grundstücken einschließlich öffentlicher Verkehrsflächen dürfen Speisen und 
Getränke nur in pfandpflichtigen und wiederverwendbaren Behältnissen und mit 
wiederverwendbaren Bestecken abgegeben werden, soweit nicht Gründe der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung entgegenstehen. 3Im Rahmen ihrer Möglichkeiten veranlassen das 
Kommunalunternehmen des Landkreises und der Landkreis, dass Gesellschaften des 
privaten Rechts, an denen sie beteiligt sind, entsprechend verfahren. 
2Stand  
 
 

§ 3 
 

Abfallentsorgung durch das Kommunalunternehmen des Landkreises 
 

(1) Das Kommunalunternehmen des Landkreises entsorgt nach Maßgabe der Gesetze und 
dieser Satzung durch eine öffentliche Einrichtung die im Gebiet des Landkreises angefallenen 
und ihm überlassenen Abfälle. 
 
(2) Zur Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 kann sich das Kommunalunternehmen des 
Landkreises Dritter, insbesondere privater Unternehmen, bedienen. 
 
 

§ 4 
 

Ausnahmen von der Abfallentsorgung durch das Kommunalunternehmen des 
Landkreises  

 
(1) Von der Abfallentsorgung durch das Kommunalunternehmen des Landkreises sind 
ausgeschlossen: 
 
1.  Eis und Schnee, 
 
2.  leicht entzündliche oder explosionsgefährliche Stoffe (wie z. B. Feuerwerkskörper, 

Munition, Munitionsteile, Sprengkörper, Druckgasflaschen), 
 
3. folgende Abfälle aus der ärztlichen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (z. B. 

aus Krankenhäusern, Dialysestationen und -zentren, Entbindungsstationen, Sanatorien, 
Kur- und Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, medizinischen Laboren, 
Blutspendediensten und  banken, Vorsorgeeinrichtungen, Hygieneinstituten, Praxen der 
Heilpraktiker und der physikalischen Therapie, Apotheken, tierärztliche Praxen und 
Kliniken, Tierversuchsanstalten) 

 
a)  infektiöse Abfälle  

 
- Abfälle, die nach dem Bundesseuchengesetz behandelt werden müssen (AVV-Schl.  
 180103* und 180202*), 
- mikrobiologische Kulturen (AVV-Schl. 180103* und 180202*), 
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-  Versuchstiere, deren Beseitigung nicht durch das Tierkörperbeseitigungsgesetz gere- 
 gelt ist, soweit eine Verbreitung von Erregern meldepflichtiger übertragbarer Krankhei- 
 ten zu befürchten ist (AVV-Schl. 180202*), 
-  Streu und Exkremente aus Versuchstieranlagen, soweit eine Verbreitung von 

Erregern meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten zu befürchten ist (AVV-Schl. 
180202), 

- sonst. Abfälle, die unter die AVV-Schl. 180103 und 180202 fallen, 
 
b) gefährliche Abfälle nach AVV-Schlüssel, insbesondere Laborabfälle, Chemikalien und -

reste, Desinfektionsmittel, Zytostatika (AVV-Schl. 180106*, 180108*, 180110*; 
200131*), 

 
c)  Körperteile und Organabfälle einschließlich gefüllter und leerer Blutbeutel und 

Blutkonserven (AVV-Schl. 180102). 
 
4.  Altkraftfahrzeuge und Altöl, 
 
5.  pflanzliche Abfälle aus der Land-, Forst- und Almwirtschaft und der 

Straßenbewirtschaftung sowie aus dem Erwerbsgartenbau, soweit haushaltsübliche 
Mengen überschritten werden, 

 
6.  Klärschlamm mit einem Wassergehalt von mehr als 65 % und Fäkalschlamm, Dung, Mist, 

Jauche und Gülle, 
 
7. Abfälle, die aufgrund oder im Zusammenhang mit einer nach § 25 KrWG erlassenen 

Rechtsverordnung zurückgenommen werden, 
 
8. unbelasteter Bauschutt und Straßenaufbruch,  
 
9. technische Geräte, Gegenstände, Bauteile sowie Werkstoffe, bei denen aufgrund der 

Beschaffenheit der Inhaltsstoffe besondere Risiken für Gesundheit und Umwelt zu 
besorgen sind, ohne entsprechende Vorbehandlung. Das Kommunalunternehmen des 
Landkreises stellt jeweils im Einzelfall fest, welche Vorbehandlung erforderlich ist und gibt 
bei Bedarf Auskunft über diejenigen Betriebe, die über die notwendige Fachkunde und die 
erforderlichen technischen Voraussetzungen verfügen, 

 
10. Abfälle, die in der als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt sind, soweit 

das Kommunalunternehmen des Landkreises die Entsorgung der Abfälle generell oder im 
Einzelfall ablehnt, 

 
11. sonstige Abfälle, die mit Zustimmung der Regierung von Unterfranken im Einzelfall wegen 

ihrer Art oder Menge von der Abfallentsorgung durch den Landkreis ausgeschlossen sind, 
 
12. Großkühlgeräte aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. 

 
(2) Vom Einsammeln und Befördern im Holsystem durch das Kommunalunternehmen des 
Landkreises sind ausgeschlossen: 
 
1. Abfälle, die schwerer als 50 kg sind und/oder eine Kantenlänge von mehr als 2m x 1m x 

1m haben, 
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2. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die wegen ihrer Art, 

Menge oder Beschaffenheit nicht in den zugelassenen Abfallbehältnissen oder jedermann 
zugänglichen Sammelbehältern gesammelt oder mit den Hausmüllfahrzeugen oder 
sonstigen Sammelfahrzeugen transportiert werden können, soweit sie nicht durch die 
Sperrmüllabfuhr (§ 17) entsorgt werden,  

 
3. Klärschlamm, Papierschlamm oder sonstige Schlämme, 
 
4. sonstige Abfälle, die mit Zustimmung der Regierung von Unterfranken im Einzelfall wegen 

ihrer Art oder Menge vom Einsammeln und Befördern durch den Landkreis 
ausgeschlossen worden sind, 

 
5.  Elektronikgeräte im Sinne des Elektro- und Elektronikgesetzes (Bsp. Bildschirmgeräte und 

Elektrospeicherheizgeräte) mit Ausnahme von Haushaltsgroßgeräten (Bsp. 
Waschmaschinen), 

 
6.  soweit nicht aufgrund gemeindlicher Satzungen zu entsorgen, Bodenaushub. 
 
(3) 1Bei Zweifeln darüber, ob und inwieweit ein Abfall vom Kommunalunternehmen des 
Landkreises zu entsorgen ist, entscheidet das Kommunalunternehmen des Landkreises oder 
dessen Beauftragter. 2Dem Kommunalunternehmen des Landkreises ist auf Verlangen 
nachzuweisen, dass es sich nicht um einen von der kommunalen Entsorgung ganz oder 
teilweise ausgeschlossenen Abfall handelt; die Kosten hierfür hat der Nachweispflichtige zu 
tragen. 
 
(4) 1Soweit Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch das Kommunalunternehmen des 
Landkreises ausgeschlossen sind (Absatz 2), dürfen sie ohne besondere schriftliche 
Vereinbarung mit dem Kommunalunternehmen des Landkreises weder der Müllabfuhr 
übergeben noch in den jedermann zugänglichen Sammelbehältern überlassen werden. 
2Soweit Abfälle darüber hinaus vom Behandeln, Lagern und Ablagern durch das 
Kommunalunternehmen des Landkreises ausgeschlossen sind (Absatz 1), dürfen sie auch 
nicht gemäß § 18 überlassen werden. 3Geschieht dies dennoch, so kann das 
Kommunalunternehmen des Landkreises neben dem Ersatz des ihm entstehenden Schadens 
die Rücknahme der Abfälle oder die Erstattung der Aufwendungen verlangen, die ihm für eine 
ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle entstanden sind. 
 
 

§ 5 
 

Anschluss- und Überlassungsrecht 
 

(1) 1Die Grundstückseigentümer im Kreisgebiet sind berechtigt, den Anschluss ihrer 
Grundstücke an die öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung des Kommunalunternehmens 
des Landkreises zu verlangen (Anschlussrecht). 2Ausgenommen sind die Eigentümer solcher 
Grundstücke, auf denen Abfälle, für die nach Absatz 2 ein Überlassungsrecht besteht, nicht 
oder nur ausnahmsweise anfallen. 

 
(2) 1Die Anschlussberechtigten und sonstige zur Nutzung eines anschlussberechtigten 
Grundstücks Berechtigte, insbesondere Mieter und Pächter, haben das Recht, den gesamten 
auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfall nach Maßgabe der §§ 10 bis 
17 der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung des Kommunalunternehmens des 
Landkreises zu überlassen (Überlassungsrecht). 2Soweit auf nicht anschlussberechtigten 
Grundstücken Abfälle anfallen, ist ihr Besitzer berechtigt, sie in geeigneter Weise der 
öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen. 
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(3) Vom Überlassungsrecht nach Absatz 2 sind die in § 4 Abs. 1 genannten Abfälle 
ausgenommen. 
 
 

§ 6 
 

Anschluss- und Überlassungszwang 
 

(1) 1Die Grundstückseigentümer im Kreisgebiet sind verpflichtet, ihre Grundstücke an die 
öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung des Kommunalunternehmens des Landkreises 
anzuschließen (Anschlusszwang). 2Ausgenommen sind die Eigentümer solcher Grundstücke, 
auf denen Abfälle, für die nach den Absätzen 2 und 3 ein Überlassungszwang besteht, nicht 
oder nur ausnahmsweise anfallen. 
 
(2) 1Die Anschlusspflichtigen und sonstige zur Nutzung eines anschlussberechtigten 
Grundstücks Berechtigte, insbesondere Mieter und Pächter, haben nach Maßgabe des § 17  
KrWG und mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Abfälle den auf ihren Grundstücken 
oder sonst bei ihnen anfallenden Abfall gemäß den näheren Regelungen der §§ 10 bis 17 der 
öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung des Kommunalunternehmens des Landkreises zu 
überlassen (Überlassungszwang). 2Soweit auf nicht anschlusspflichtigen Grundstücken 
überlassungspflichtige Abfälle i. S. des Satzes 1 anfallen, sind diese von ihrem Besitzer 
unverzüglich und in geeigneter Weise der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung zu 
überlassen. 
 
 
(3) Vom Überlassungszwang nach Absatz 2 sind ausgenommen: 
 
1. die in § 4 Abs. 1 genannten Abfälle, 
 
2. die durch Verordnung nach § 28 Abs. 3 KrWG zur Beseitigung außerhalb von Anlagen i. S. 

des § 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Abfälle, soweit diese nach den Vorschriften der 
Verordnung beseitigt werden,  

 
3. die durch Einzelfallentscheidung nach § 28 Abs. 2 KrWG zur Beseitigung außerhalb von 

Anlagen i. S. des § 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Abfälle, soweit diese gemäß den 
Anforderungen der Einzelfallentscheidung beseitigt werden, 

 
4. die Abfälle, deren Beseitigung dem Inhaber einer Abfallbeseitigungsanlage nach § 29 Abs. 

2 KrWG übertragen worden ist. 
 
(4) Im Rahmen ihrer Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 dürfen die Anschluss- und 
Überlassungspflichtigen auf ihren Grundstücken Anlagen zur Beseitigung von Abfällen weder 
errichten noch betreiben. 
 
 

§ 7  
 

Mitteilungs- und Auskunftspflichten 
 

(1) 1Die Anschlusspflichtigen müssen dem Kommunalunternehmen des Landkreises oder 
einer von ihm bestimmten Stelle zu den durch Bekanntmachung festgelegten Zeitpunkten für 
jedes anschlusspflichtige Grundstück die für die Abfallentsorgung und die 
Gebührenberechnung wesentlichen Umstände mitteilen; dazu gehören insbesondere 
Angaben über den Grundstückseigentümer und die sonstigen zur Nutzung des 
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anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten sowie über die Art, die Beschaffenheit und die 
Menge und Herkunft der Abfälle, die dem Kommunalunternehmen des Landkreises 
überlassen werden müssen. 2Wenn sich die in Satz 1 genannten Gegebenheiten ändern oder 
wenn auf einem Grundstück erstmals überlassungspflichtige Abfälle anfallen, haben die 
Anschlusspflichtigen unaufgefordert und unverzüglich entsprechende Mitteilungen zu machen 
und auf Verlangen entsprechende Unterlagen vorzulegen. 
 
(2) 1Unbeschadet des Absatzes 1 kann das Kommunalunternehmen des Landkreises von 
den Anschluss- und den Überlassungspflichtigen jederzeit Auskunft über die für die 
Abfallentsorgung und die Gebührenberechnung wesentlichen Umstände verlangen. 2Dies gilt 
auch für solche Abfälle, die gemäß § 4 Abs. 1 und 2 von der Entsorgung bzw. vom 
Einsammeln und Befördern ausgeschlossen sind. 
 
(3) Bediensteten des Kommunalunternehmens des Landkreises und beauftragten Dritten ist 
ungehinderter Zutritt zu den anschlusspflichtigen Grundstücken und Anlagen zu gewähren, 
um die für die Abfallentsorgung und die Gebührenberechnung wesentlichen Umstände in 
Erfahrung bringen zu können. 
 
(4) 1Das Kommunalunternehmen des Landkreises kann auf Kosten des Abfallbesitzers die 
chemisch-physikalische Beschaffenheit von Abfällen untersuchen oder untersuchen lassen, 
wenn schädliche Verunreinigungen zu besorgen sind, die eine Entsorgung der Abfälle in den 
Entsorgungsanlagen erschweren können. 2Die Abfallbesitzer sind zur Duldung der 
Untersuchung verpflichtet. 
 
 

§ 8 
 

Störungen in der Abfallentsorgung 
 

(1) 1Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, behördlicher Verfügungen, 
Betriebsstörungen, betriebsnotwendiger Arbeiten oder sonstiger betrieblicher Gründe 
vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so besteht kein 
Anspruch auf Gebührenminderung oder Schadensersatz. 2Die unterbliebenen Maßnahmen 
werden so bald wie möglich nachgeholt. 
 
(2) 1Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfälle sind bei Störungen i. S. des Abs. 1, die 
länger als einen Tag andauern, von den Überlassungspflichtigen wieder zurückzunehmen. 
2Müllbehälter sind an ihren gewöhnlichen Standplatz zurückzustellen. 
 
 

§ 9  
 

Eigentumsübertragung 
 

1Der Abfall geht mit dem Verladen auf das Sammelfahrzeug oder mit der Überlassung in 
einem jedermann zugänglichen Sammelbehälter oder einer sonstigen Sammeleinrichtung in 
das Eigentum des Kommunalunternehmens des Landkreises über. 2Wird Abfall durch den 
Besitzer oder für diesen durch einen Dritten zu einer Abfallentsorgungsanlage des 
Kommunalunternehmens des Landkreises gebracht, so geht der Abfall mit der Übernahme 
zur Entsorgung in das Eigentum des Kommunalunternehmens des Landkreises über. 3Im 
Abfall gefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. 
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2. Abschnitt 

 
 

Einsammeln und Befördern der Abfälle 
 

§ 10  
 

Formen des Einsammelns und Beförderns 
 
1Die vom Kommunalunternehmen des Landkreises ganz oder teilweise zu entsorgenden 
Abfälle werden eingesammelt und befördert 
 
1.  durch das Kommunalunternehmen des Landkreises oder von ihm beauftragte Dritte 
 
 a)  im Rahmen des Bringsystems (§§ 11 und 12) oder 
 
 b)  im Rahmen des Holsystems (§§ 13 bis 17) oder 
 
2.  durch den Besitzer selbst oder ein vom ihm beauftragtes Unternehmen (§ 18). 
 
2Soweit einzelne Abfallfraktionen über Hol- und Bringsystem erfasst werden, kann der 
Überlassungspflichtige das Sammelsystem auswählen, soweit im folgenden nichts anderes 
geregelt ist. 
 

§ 11 
 

Bringsystem 
 

(1) Beim Bringsystem werden die Abfälle nach Maßgabe des § 12 in jedermann zugänglichen 
Sammelbehältern oder sonstigen Sammeleinrichtungen erfasst, die das 
Kommunalunternehmen des Landkreises in zumutbarer Entfernung für die Abfallbesitzer 
bereitstellt. 
 
(2) Dem Bringsystem unterliegen 
 
1. folgende Wertstoffe 
 

a)  Glas, farblich getrennt in Weiß-, Grün- und Braunglas (nur Hohlglas, z. B. Flaschen und 
Gläser, kein Flachglas, z. B. Fenster- bzw. Autoscheiben), 

 
b)  Weißblech, 

 
c)  Papier, Pappe und Kartonagen (PPK), 
 
d)  Altreifen, 
 
e)  pflanzliche Abfälle, 
 
f)  sonstige Stoffe (z. B. Metall, Styropor, Altschuhe, Alttextilien, Korken), für die vom 

Kommunalunternehmen des Landkreises, den Gemeinden oder privaten 
Entsorgungsunternehmen Annahmemöglichkeiten eingerichtet sind oder nach 
entsprechender öffentlicher Bekanntmachung eingerichtet werden, 

 
g) Elektronikgeräte im Sinne des Elektro- und Elektronikgesetzes (Bsp. Bildschirmgeräte)  
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2.  Abfälle aus privaten Haushaltungen und Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen 

Herkunftsbereichen, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen beseitigt werden können (Problemabfälle), insbesondere 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, öl- oder lösemittelhaltige Stoffe, 
Lacke, Desinfektions- und Holzschutzmittel, Chemikalienreste, Batterien, 
Leuchtstoffröhren, Säuren, Laugen und Salze. 

 
 

§ 12 
 

Anforderungen an die Abfallüberlassung im Bringsystem 
 

(1) 1Die in § 11 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis g aufgeführten Abfälle sind in die vom 
Kommunalunternehmen des Landkreises dafür bereitgestellten und entsprechend 
gekennzeichneten Sammelbehälter einzugeben bzw. an besonderen Sammelstellen 
abzugeben. 2Andere als die nach der jeweiligen Aufschrift vorgesehenen Stoffe dürfen weder 
in die Sammelbehälter eingegeben noch neben diesen zurückgelassen werden; 
Entsprechendes gilt für die Sammelstellen (z. B. Grüngutsammelplätze und Wertstoffhöfe). 
3Abfälle dürfen nicht neben den Sammelbehältern bzw. in oder neben Sammelstellen 
zurückgelassen werden. 4Die Benutzung der Sammelbehälter ist nur zu den vom 
Kommunalunternehmen des Landkreises festgelegten und am Standort deutlich lesbar 
angegebenen Einfüll- und Öffnungszeiten zulässig. 5Die in Satz 1 genannten Abfälle dürfen 
auch zu den vom Kommunalunternehmen des Landkreises bekannt gegebenen zentralen 
Sammeleinrichtungen gebracht werden.  
 
(2) 1Gefährliche Abfälle im Sinn des § 11 Abs. 2 Nr. 2 sind dem Personal an den speziellen 
Sammelfahrzeugen in den ortsfesten Sammeleinrichtungen zu übergeben. 2 Die jeweiligen 
Standorte und Annahmezeiten der Sammelfahrzeuge/Sammeleinrichtungen werden vom 
Kommunalunternehmen des Landkreises bekannt gegeben. 3Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend. 
 
 

§ 13 
 

Holsystem 
 

(1) Beim Holsystem werden die Abfälle nach Maßgabe des § 14 am oder auf dem 
Anfallgrundstück abgeholt. 
 
(2) Dem Holsystem unterliegen 
 
1.  folgende Wertstoffe 
 
 a)  Papier, Pappe und Kartonagen (PPK), 
 
 b)  Metallschrott, 
 
 c)  Bioabfälle (insbesondere organische Küchen- und Gartenabfälle), 
 
 d)  Kunststoff-, Verbund- und Aluminiumverpackungen. 
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2. Abfälle aus privaten Haushaltungen (§ 2 Nr. 2 der Gewerbeabfallverordnung), die wegen 

ihrer Sperrigkeit, auch nach zumutbarer Zerkleinerung, nicht in die zugelassenen 
Abfallbehältnisse aufgenommen werden können oder das Entleeren dieser Behältnisse 
erschweren und auch nicht über die bereitgestellten Wertstofferfassungseinrichtungen 
entsorgt werden können (Sperrmüll), getrennt nach den Fraktionen 

 
a) Holz 
b) Metall 
c) Sonstiger Sperrmüll 

 
in haushaltsüblichen Mengen bis zu 8 m³ pro Jahr je angeschlossenem Grundstück. 

 
3. Abfälle zur Beseitigung, die nicht nach den Nrn. 1 bis 2 oder § 11 Abs. 2 getrennt erfasst 

werden (Restmüll). 
 
 

§ 14 
 

Anforderungen an die Abfallüberlassung im Holsystem 
 

(1) 1Die in § 13 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis d aufgeführten Abfälle sind getrennt in den jeweils 
dafür bestimmten und nach Satz 3 zugelassenen Behältnissen zur Abfuhr bereitzustellen; 
andere als die dafür bestimmten Abfälle dürfen in die Behältnisse nicht eingegeben werden. 
2Andere als die zugelassenen Behältnisse und Behältnisse, die dafür nicht bestimmte Abfälle 
enthalten, werden unbeschadet des Absatzes 3 nicht entleert. 3Zugelassen sind folgende 
Behältnisse: 
 
1.  braune Tonne mit 60 l, 80 l, 120 l bzw. 240 l Füllraum für Bioabfälle, 
 
2.  gelbe Kunststoffsäcke mit 90 l Füllraum für Kunststoff-, Verbund- und 

Aluminiumverpackungen, 
 
3.  blaue Tonne mit 240 l Füllraum bzw. Müllgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum für Papier und 

Kartonagen. 
 
(2) 1Restmüll im Sinn des § 13 Abs. 2 Nr. 3 ist in den dafür bestimmten und nach Satz 3 
zugelassenen Restmüllbehältnissen zur Abfuhr bereitzustellen; nach Absatz 1 oder § 12 
gesondert zu überlassende Abfälle dürfen in die Restmüllbehältnisse nicht eingegeben 
werden. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 3Zugelassen sind folgende Restmüllbehältnisse: 
 
1. graue Tonnen mit 60 l Füllraum, 
 
2. graue Tonnen mit 80 l Füllraum, 
 
3. graue Tonnen mit 120 l Füllraum, 
 
4.  graue Tonnen mit 240 l Füllraum, 

 
5.  Müllgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum, 
 
6.  Müllgroßbehälter mit 5.000 l Füllraum, 
 
7.  Restmüllsäcke mit 70 l Füllraum. 
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(3) 1Fallen vorübergehend so viele Abfälle an, dass sie in den zugelassenen Behältnissen 
nicht untergebracht werden können, so sind die weiteren Abfälle in Restmüllsäcken zur 
Abholung bereitzustellen. 2Das Kommunalunternehmen des Landkreises gibt bekannt, 
welche Abfallsäcke für den jeweiligen Zweck zugelassen sind und wo sie zu erwerben sind. 
 
(4) 1Sperrmüll im Sinn des § 13 Abs. 2 Nr. 2 wird vom Kommunalunternehmen des 
Landkreises oder dessen Beauftragten zweimal jährlich abgeholt. 2Von der Sperrmüllabfuhr 
ausgeschlossen sind Abfälle, die aufgrund ihrer Größe oder ihres Gewichts nicht verladen 
werden können (§ 4 Abs. 2 Satz 2). ³Sperrmüll und Kühlgeräte dürfen von den Besitzern auch 
zu den vom Kommunalunternehmen des Landkreises bekannt gegebenen zentralen 
Sammeleinrichtungen gebracht werden. 4Die in den Sätzen 1 und 3 genannten Abfälle sind 
zu den vom Kommunalunternehmen des Landkreises oder dessen Beauftragten bekannt 
gegebenen Zeitpunkten vor dem Grundstück unmittelbar zur angrenzenden öffentlichen 
Verkehrsfläche so zur Abholung bereitzustellen, dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht 
behindert oder gefährdet werden. 

 
(5) Für die weiteren gem. § 13 dem Holsystem unterliegenden Abfälle gibt das 
Kommunalunternehmen des Landkreises die Anforderungen im einzelnen rechtzeitig 
bekannt. 
 
(6) 1Das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen setzt zur Feststellung von 
Störstoffen in der Biotonne bei den Abfuhren ein Detektionssystem („elektronischer 
Müllsheriff“) ein. 2Bei der Feststellung von Störstoffen bekommt die Biotonne eine „Rote 
Karte“ und wird nicht geleert. 3Wird dieselbe Biotonne bei einer erneuten Leerung 
beanstandet, folgt automatisch eine „Rote Karte“ und die Biotonne wird gleichzeitig nicht 
geleert. 4Der Anschlusspflichtige hat die Störstoffe auszusortieren oder durch Kauf eines 
Restmüllsackes des Kommunalunternehmens des Landkreises die Biotonne einmalig bei der 
nächsten Restmülltonnenleerung zur Entsorgung bereitzustellen. 5Als Kennzeichnung für die 
bezahlte Leerungsgebühr dient der sichtbar eingelegte Restmüllsack in den Deckel der 
bereitgestellten Biotonne. § 8 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. 
 
 

§ 15 
 

Kapazität, Beschaffung, Benutzung und Bereitstellung 
der Abfallbehältnisse im Holsystem 

 
(1) 1Die Anschlusspflichtigen haben dem Kommunalunternehmen des Landkreises oder einer 
von ihm bestimmten Stelle Art, Größe und Zahl der benötigten Wertstoff- und 
Restmüllbehältnisse zu melden. 2Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück muss 
mindestens ein Restmüllbehältnis nach § 14 Abs. 2 Satz 3 vorhanden sein. 3Für jeden 
Bewohner eines anschlusspflichtigen Grundstücks muss für Restmüll eine 
Mindestbehältniskapazität von 15 l pro Leerung zur Verfügung stehen. 4Die 
Mindestbehältniskapazität kann auf das nächstkleinere Restmüllbehältnis bei geringfügigen 
Überschreitungen von bis zu insgesamt 10 l abgerundet werden. 5Die Anschlusspflichtigen 
können darüber hinaus Größe und Zahl der Restmüllbehältnisse grundsätzlich selbst 
bestimmen. 6Als Bewohner im Sinn des Satzes 3 gilt jede Person, die ihren Hauptwohnsitz 
auf dem betreffenden Grundstück hat. 7Das Kommunalunternehmen des Landkreises kann 
Art, Größe oder Zahl der verwendeten Abfallbehältnisse durch Anordnung für den Einzelfall 
abweichend von der Meldung nach Satz 1 festlegen; zusätzliche oder größere Behältnisse 
können nur gefordert werden, wenn die vorhandene Behältniskapazität für die Aufnahme der 
regelmäßig anfallenden Abfälle nicht oder nicht mehr ausreicht. 8Auf Antrag der betroffenen 
Anschlusspflichtigen können für benachbarte Grundstücke gemeinsame Behältnisse 
zugelassen werden; für das Restmüllbehältnis gilt dies nur, wenn sich einer der 
Anschlusspflichtigen durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Kommunalunternehmen 
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des Landkreises zur Zahlung der insoweit anfallenden Abfallentsorgungsgebühren 
verpflichtet; die Sätze 3 bis 5 gelten entsprechend. 9Als benachbarte Grundstücke gelten 
dabei nur solche Grundstücke, die in derselben öffentlichen Straße unmittelbar 
nebeneinander angrenzen. 10Benachbarte Grundstücke sind insbesondere nicht 
Grundstücke, die lediglich eine gemeinsame rückwärtige Grundstücksgrenze haben.11Für 
Grundstücke, auf denen Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen 
anfallen, wird die über Satz 1 hinausgehende Behältniskapazität nach den Verhältnissen des 
Einzelfalles berechnet. 12Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere der Herkunftsbereich, 
die Betriebsfläche und die dort beschäftigten Personen. 
 
(2) 1Für alle Einrichtungen aus anderen Herkunftsbreichen wird gemäß § 7 Satz 4 GewAbfV 
die mindestens erforderliche Restmüllbehälterkapazität pro Woche nach folgenden 
Grundsätzen ermittelt: 
Alle Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen  
als privaten Haushaltungen      3,0 l je Beschäftigten 
zusätzlich: 

a) Krankenhäuser, Kliniken; Beherbergungsbetriebe, Hotels, 
Internate und ähnliche Einrichtungen   2,5 l je Bett/Platz 

 b) Gaststätten, Imbisstuben     5,0 l je Beschäftigten 
 c)  Industrie-, Handwerksbetriebe, Lebens- 
        mittelhandel und Arztpraxen     2,5 l je Beschäftigten 

 d) Schulen Kindergärten, Bildungsstätten und 
      ähnliche Einrichtungen     1,0 Liter je Schüler/Kind 

 
2Für Einrichtungen mit überwiegendem Anfall von Freizeit- und Reisemüll bzw. 
Veranstaltungen wie z.B. Messen, Jahrmärkte, Konzerte etc. wird die 
Restmüllbehälterkapazität im Einzelfall entsprechend der Zahl und dem anzunehmenden 
Entsorgungsverhalten der Nutzer ermittelt. 
 
3In begründeten Ausnahmefällen können durch das Kommunalunternehmen zur 
bedarfsgerechten Festlegung des Behältervolumens abweichende Regelungen getroffen 
werden. 
 
 
(3) 1Die Anzahl und das Fassungsvermögen des Behältnisses für Bioabfälle entspricht dem 
der Restmüllbehältnisse, wie sie sich aus § 15 Abs. 1 für das anschlusspflichtige Grundstück 
ergeben. 2Für das Einsammeln von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) wird für jedes 
anschlusspflichtige Grundstück bis zu einem vorhandenen Gesamtrestmüllbehältervolumen 
von weniger als 240 l mindestens ein Behältnis mit 240 l Füllraum bereitgestellt 
(Regelausstattung). Bei einem Gesamtrestmüllbehältervolumen von mehr als 240 l bis 1.100 l 
wird das doppelte Papierbehältervolumen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 zur Verfügung gestellt 
(Beispiel: 1 x 240 l Restmüllbehälter und 2 x 240 l Papierbehälter). 3Auf Wunsch können für 
das anschlusspflichtige Grundstück für Bioabfälle und für Papier, Pappe und Kartonagen 
auch mehrere Behältnisse oder ein Behältnis mit einem größeren Fassungsvermögen 
bereitgestellt werden, wenn gegenüber dem Kommunalunternehmen glaubhaft gemacht wird, 
das die vorhandene Behälterkapazität nicht ausreicht. 4Dies ist beim Kommunalunternehmen 
des Landkreises entsprechend schriftlich zu beantragen. 5Die damit verbundene Erhöhung 
der  Abfallentsorgungsgebühr bei der Erfassung von Bioabfällen ergibt sich aus § 4 Abs. 3 
der Gebührensatzung. 
 
(4) 1Das Kommunalunternehmen des Landkreises bzw. dessen Beauftragter stellt den 
Anschlusspflichtigen die nach § 14 Abs. 1 und 2 zugelassenen Abfallbehältnisse in der nach 
Abs. 1 festgelegten Art, Größe und Zahl zur Verfügung; dies gilt nicht für Abfallsäcke, die von 
 
 
 



III-8-a 
- 13 - 

 
den Anschluss- oder Überlassungspflichtigen bei einer zugelassenen Verkaufsstelle zu 
erwerben sind. 2Die Anschlusspflichtigen haben dafür zu sorgen, dass die Abfallbehältnisse 
den zur Nutzung des anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten zugänglich sind und von 
diesen ordnungsgemäß benutzt werden können. 
 
(5) 1Die Behältnisse dürfen nur zur Aufnahme der jeweils dafür bestimmten Abfälle verwendet 
und nur so weit gefüllt werden, dass sich der Deckel  noch schließen lässt; sie sind stets 
geschlossen zu halten. 2Abfälle dürfen in die Behältnisse nicht eingestampft werden; 
brennende, glühende oder heiße Abfälle sowie sperrige Gegenstände, die Behältnisse, 
Sammelfahrzeuge oder Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhnlich 
verschmutzen können, dürfen nicht eingegeben werden. 3Der Betrieb von Verdichtungs- und 
Verkleinerungsgeräten zur Behandlung von Abfällen ist nicht zulässig. 4Müllpressbehälter 
dürfen nur mit Genehmigung des Kommunalunternehmens des Landkreises verwendet 
werden; die Genehmigung ist rechtzeitig vor dem beabsichtigten Einsatz der Geräte 
schriftlich zu beantragen. 
 
(6) 1Die Behältnisse sind nach den Weisungen der mit der Abholung beauftragten Personen 
am Abholtag auf oder vor dem Grundstück unmittelbar zur angrenzenden öffentlichen 
Verkehrsfläche so aufzustellen, dass sie ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust entleert 
werden können. 2Nach der Leerung sind sie unverzüglich an ihren gewöhnlichen Standplatz 
zurückzubringen. 3Können Grundstücke vom Abfuhrfahrzeug nicht oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten angefahren werden, haben die Überlassungspflichtigen die Behältnisse 
selbst zur nächsten vom Abfuhrfahrzeug erreichbaren Stelle zu verbringen; Satz 2 gilt 
entsprechend. 4Fahrzeuge und Fußgänger dürfen durch die Aufstellung der Behältnisse nicht 
behindert oder gefährdet werden. 
 
 

§ 16 
 

Häufigkeit und Zeitpunkt der Wertstoff- und der Restmüllabfuhr 
 

(1) 1Biomüll und Restmüll werden abwechselnd jeweils vierzehntägig abgeholt, Papier und 
Kartonagen im Abstand von jeweils vier Wochen. 2Der für die Abholung in den einzelnen 
Teilen des Kreisgebiets vorgesehene Wochentag und, soweit möglich, auch die 
voraussichtlichen Tagesstunden werden vom Kommunalunternehmen des Landkreises 
bekannt gegeben. 3Fällt der vorgesehene Wochentag auf einen gesetzlichen oder staatlich 
geschützten Feiertag, so erfolgt die für diesen Tag und für die folgenden Tage der gleichen 
Woche vorgesehene Abholung jeweils am folgenden Werktag. 4Fallen in eine Kalenderwoche 
zwei oder mehr gesetzlich oder staatlich geschützte Feiertage, so wird der Zeitpunkt der 
Abholung durch rechtzeitige Bekanntmachung geregelt. 5Gleiches gilt, wenn der Zeitpunkt der 
Abholung aus anderen Gründen verlegt werden muss. 
 
(2) 1Das Kommunalunternehmen des Landkreises kann im Einzelfall oder generell für 
bestimmte Abfallarten oder Abfuhrbereiche eine längere oder kürzere Abfuhrfolge festlegen. 
2In diesem Fall gilt Absatz 1 Satz 2 bis 5 entsprechend. 
 
(3) Für die weiteren gemäß § 13 dem Holsystem unterliegenden Abfälle und Wertstoffe gibt 
das Kommunalunternehmen des Landkreises die Abfuhrtage und die für die Abholung in den 
einzelnen Teilen des Kreisgebiets vorgesehenen Wochentage gesondert bekannt. 
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§ 17 

 
Sperrmüllabfuhr 

 
(1) 1Abfälle gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2  werden von Grundstücken, die gem. §§ 5 oder 6 an die 
öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen sind, im Rahmen der Sperrmüllabfuhr abgeholt. 
2Der Besitzer hat die Abholung der o.g. Abfälle unter Angabe von Art und Menge mit einer 
Sperrmüllkarte, per Internet oder telefonisch bei dem vom Kommunalunternehmen des 
Landkreises beauftragten Unternehmen zu beantragen; das vom Kommunalunternehmen 
beauftragte Unternehmen bestimmt den Abholtag und teilt ihn dem Besitzer mit. 3Bei der 
Abholung sollte der Besitzer oder dessen Beauftragter anwesend sein. 4Jeder Haushalt, der 
über ein oder mehrere Abfallbehältnisse des Landkreises verfügt, hat das Recht, zwei 
Sperrmüllabholungen (je bis zu 4 m³) oder eine Sperrmüllabholung (bis zu 8 m³) pro Jahr zu 
beantragen. 
 
(2) Das Kommunalunternehmen des Landkreises verteilt die Sperrmüllkarten jeweils zum 
Jahresende für das kommende Jahr an die Anschluss- oder Überlassungspflichtigen. 
 
(3) 1Von der Sperrmüllabfuhr ausgenommen sind, unbeschadet des § 4 Abs. 1 und 2, Abfälle, 
die aufgrund ihrer Größe (länger als 2 m) oder ihres Gewichts (über 50 kg) nicht verladen 
werden können oder die technischen Einrichtungen am Sperrmüllsammelfahrzeug stören 
oder beschädigen könnten, sowie folgende Stoffe: 
 

1. Restmüll und Behältnisse, angefüllt mit Restmüll, der gem. § 14 in zugelassene 
Abfallbehältnisse zu verbringen ist; 

 
2. Abfälle, die gem. § 11 Abs. 2 oder § 13 Abs. 2 Nr. 1a, c, d und 3 anderen 

Erfassungssystemen unterliegen; 
 

3. Baustellenabfälle. 
 
2Überschreitet die Menge des Sperrmülls das haushaltsübliche Maß (mehr als 4 m³ pro 
Sperrmüllkarte), so sind die Übermengen vom Einsammeln und Befördern durch das 
Kommunalunternehmen des Landkreises ausgeschlossen. 
 
(4) 1Die einzelnen Abfallarten, die über die Sperrmüllsammlung erfasst werden, sind getrennt 
bereitzustellen; dies gilt auch für die in § 13 Abs. 2 Nr. 2 genannten Fraktionen. § 15 Abs. 6 
gilt entsprechend. 2Verunreinigungen, die durch die Abfuhr der Abfälle verursacht werden, 
sind unbeschadet der Verpflichtungen aus der jeweiligen kommunalen 
Straßenreinigungssatzung vom Anschluss- und Überlassungsberechtigten zu beseitigen. 
 
(5) Die in Absatz 1 genannten Abfälle dürfen von den Besitzern auch selbst oder durch 
Beauftragte unter Vorlage der entsprechenden Sperrmüllkarte(n) zum 
Abfallwirtschaftszentrum des Landkreises Bad Kissingen gebracht werden; hierbei darf 
jedoch ein Höchstgewicht von 800 Kilogramm nicht überschritten werden. ²Für Mengen über 
800 Kilogramm ist vom Besitzer die aktuelle Gebühr für Haus- und Sperrmüll zu entrichten; § 
18 gilt entsprechend. 
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§ 18 

 
Selbstanlieferung von Abfällen durch den Besitzer 

 
(1) 1Im Rahmen ihrer Verpflichtungen nach § 6 Abs. 2 und 3 haben die Besitzer die in § 4 
Abs. 2 aufgeführten Abfälle selbst oder durch beauftragte Dritte zu den vom 
Kommunalunternehmen des Landkreises dafür jeweils bestimmten Anlagen zu bringen. 2Das 
Kommunalunternehmen des Landkreises informiert die Besitzer durch Bekanntmachung und 
auf Anfrage über die Anlagen im Sinn des Satzes 1. 3Es kann die Selbstanlieferung durch 
Anordnung für den Einzelfall abweichend von Satz 1 und 2 regeln. 
 
(2) 1Abfälle zur Beseitigung dürfen keine Wertstoffe oder gefährliche Abfälle enthalten. 2Die 
Anlieferung soll in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen. 3Werden offene Fahrzeuge 
verwendet, so müssen die Abfälle gegen Herunterfallen gesichert sein. 4Belästigungen, 
insbesondere durch Geruch, Staub oder Lärm sind zu vermeiden. 5Das 
Kommunalunternehmen des Landkreises kann im Einzelfall Anforderungen stellen, 
insbesondere um Gesundheitsgefahren für das Betriebspersonal auszuschließen. 6Thermisch 
behandelbare und thermisch nicht behandelbare Abfälle sind getrennt anzuliefern. 
 
 
 

3. Abschnitt 
 
 

Schlussbestimmungen 
 
 

§ 19 
 

Bekanntmachungen 
 
1Die in dieser Satzung vorgesehenen Bekanntmachungen erfolgen im Amtsblatt des 
Landkreises. 2Sie können außerdem in regelmäßig erscheinenden Druckwerken und in 
ortsüblicher Weise in den kreisangehörigen Gemeinden veröffentlicht werden. 
 
 

§ 20 
 

Gebühren 
 
Das Kommunalunternehmen des Landkreises erhebt für die Benutzung seiner öffentlichen 
Abfallentsorgungseinrichtung Gebühren nach Maßgabe einer besonderen Gebührensatzung. 
 
 

§ 21 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Nach Art. 18 Abs. 2 Satz 2 LKrO kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
 
1. gegen die Überlassungsverbote in § 4 Abs. 4 Satz 1 oder 2 verstößt, 
 
2. den Mitteilungs- oder Auskunftspflichten nach § 7 nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig  

oder mit unrichtigen Angaben nachkommt, 
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3. gegen die Vorschriften in §§ 12 oder 14 über Art und Weise der Überlassung der 

einzelnen  
Abfallarten im Bring- und Holsystem verstößt, 

 
4.  den Vorschriften über die Meldung, Beschaffung, Benutzung oder Bereitstellung der Abfall- 
 behältnisse (§ 15 Abs. 1 bis 4) zuwiderhandelt, 
 
5.  unter Verstoß gegen § 17 Abs. 1 und 2 Abfälle zu anderen als den vom 

Kommunalunternehmen des Landkreises bestimmten Anlagen oder Einrichtungen bringt 
oder nicht von Wertstoffen oder Problemabfällen getrennt anliefert. 

 
(2) Andere Straf- und Bußgeldvorschriften, insbesondere § 326 Abs. 1 StGB und § 69 KrWG 
bleiben unberührt. 
 

 
§ 22 

 
Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel 

 
(1) Das Kommunalunternehmen des Landkreises kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 
 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, Duldungen oder 
Unterlassungen gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes. 
 
 

§ 23 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Vermeidung, Verwertung und sonstige Entsorgung von Abfällen im Landkreis Bad Kissingen 
vom 18.12.2008 (LRABI 2009, Nr. 10) außer Kraft.  



Anlage III-8-a 
 Anlage A: gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 10 der Abfallwirtschaftssatzung: 
 Ausschließbare Abfallarten sind nur solche mit sechsstelliger Ziffer. 

 
Abfall-

schlüssel 
gem. AVV  

Abfallbezeichnung (Abfallarten einschließlich Eigenschaften und Inhaltsstoffe) 
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Abfallarten sind besonders überwachungsbedürftig im Sinne des § 41 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG). 

  
01 Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von 

Bodenschätzen entstehen 

  

0103 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen 

010304* Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz 
010305* andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten 
010306 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 010304 und 010305 fallen 
010307* andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen 

Bodenschätzen 

010308 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 010307 fallen 
010309 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rotschlamm, der unter 010307 fällt 

010399 Abfälle anders nicht genannt 
  
0104 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 

010407* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von 
nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 

010410 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 010407 fallen 
010411 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 010407 fallen 

010412 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 010407 und 010411 fallen 

010499 Abfälle anders nicht genannt 
  
0105 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle 

  
010505* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle [>3% Öl]+B973 
010506* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
010507 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 010505 und 010506 fallen 

010508 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 010505 und 010506 fallen 

010599 Abfälle anders nicht genannt 
  
02 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und 

Verarbeitung von Nahrungsmitteln 

  

0201 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei 

020102 Abfälle aus tierischem Gewebe 
020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 
020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 
020106 tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt 

gesammelt und extern behandelt 

020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft 
020108* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten 
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020109 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 020108 fallen 

020110 Metallabfälle 
020199 Abfälle anders nicht genannt 
  
0202 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprunges 

020201 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen 
020202 Abfälle aus tierischem Gewebe 
020203 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
020204 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
020299 Abfälle anders nicht genannt 
  
0203 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee Tee und 

Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und 
Fermentierung von Melasse 

020301 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennungsprozessen 
020302 Abfälle von Konservierungsstoffen 
020303 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln 
020304 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
020305 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
020399 Abfälle anders nicht genannt 
  
0204 Abfälle aus der Zuckerherstellung 

020403 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
020499 Abfälle anders nicht genannt 
  
0205 Abfälle aus der Milchverarbeitung 

020501 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
020502 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
020599 Abfälle anders nicht genannt 
  
0206 Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren 

020601 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
020602 Abfälle von Konservierungsstoffen 
020603 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
020699 Abfälle anders nicht genannt 
  
0207 Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) 

020701 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung von mechanischen Zerkleinerungen des Rohmaterials 
020702 Abfälle aus der Alkoholdestillation 
020703 Abfälle aus der chemischen Behandlung 
020704 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
020705 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
020799 Abfälle anders nicht genannt 
  
03 Abfälle aus der Holzverarbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe 

  
0301 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln 

030101 Rinden und Korkabfälle 
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030104* Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten 

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen 

030199 Abfälle anders nicht genannt 
  
0302 Abfälle aus der Holzkonservierung 

030201* halogenfreie organische Holzschutzmittel 
030202* chlororganische Holzschutzmittel 
030203* metallorganische Holzschutzmittel 
030204* anorganische Holzkonservierungsmittel 
030205* andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
030299 Holzschutzmittel anders nicht genannt 
  
0303 Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe 

030301 Rinden- und Holzabfälle 
030302 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) 
030305 Deinking-Schlämme aus dem Papierrecycling 
030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen 
030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling 
030309 Kalkschlammabfälle 
030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung 
030311 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 030310 fallen 

030399 Abfälle anders nicht genannt 
  
04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie 

  

0401 Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie 

040101 Fleischabschabungen und Häuteabfälle 
040102 geäschertes Leimleder 
040103* Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase 
040104 chromhaltige Gerbereibrühe 
040105 chromfreie Gerbereibrühe 
040106 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
040107 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
040108 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) 
040109 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish 
040199 Abfälle anders nicht genannt 
  
0402 Abfälle aus der Textilindustrie 

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) 
040210 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) 
040214* Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten 
040215 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 040214 fallen 
040216* Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten 
040219* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
040220 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 040219 fallen 

040299 Abfälle anders nicht genannt 
  
05 Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse 

  
0501 Abfälle aus der Erdölraffination 
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050102* Entsalzungsschlämme 
050103* Bodenschlämme aus Tanks 
050104* saure Alkylschlämme 
050105* verschüttetes Öl 
050106* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung 
050107* Säureteere 
050108* andere Teere 
050109* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
050110 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 050109 fallen 

050111* Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen 
050112* säurehaltige Öle 
050113 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung 
050114 Abfälle aus Kühlkolonnen 
050115* gebrauchte Filtertone 
050116 schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung 
050117 Bitumen 
050199 Abfälle anders nicht genannt 
  
0506 Abfälle aus der Kohlepyrolyse 

050601* Säureteere 
050603* andere Teere 
050604 Abfälle aus Kühlkolonnen 
050699 Abfälle anders nicht genannt 
  
0507 Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport 

050701* quecksilberhaltige Abfälle 
050702 schwefelhaltige Abfälle 
050799 Abfälle anders nicht genannt 
  
06 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen 

  

0601 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren 

060101* Schwefelsäure und schweflige Säure 
060102* Salzsäure 
060103* Flusssäure 
060104* Phosphorsäure und phosphorige Säure 
060105* Salpetersäure und salpetrige Säure 
060106* andere Säuren 
060199 Abfälle anders nicht genannt 
  
0602 Abfälle aus HZVA von Basen 

060201* Calciumhydroxid 
060203* Ammoniumhydroxid 
060204* Natrium- und Kaliumhydroxid 
060205* andere Basen 
060299 Abfälle anders nicht genannt 
  
0603 Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden 

060311* feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten 
060313* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten 
060314 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 060311 und 060313 fallen 
060315* Metalloxide, die Schwermetalle enthalten 
060316 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 060315 fallen 
060399 Abfälle anders nicht genannt 
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0604 Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 0603 fallen 

060403* arsenhaltige Abfälle 
060404* quecksilberhaltige Abfälle 

 

060405* Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten 
060499 Abfälle anders nicht genannt 
                                                                                                      
0605 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

060502* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
060503 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 060502 fallen 

  
0606 Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie und Entschwefelungsprozessen 

060602* Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten 
060603 sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 060602 fallen 
060699 Abfälle anders nicht genannt 
  
0607 Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie 

060701* asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse 
060702* Aktivkohle aus der Chlorherstellung 
060703* quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme 
060704* Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure 
060799 Abfälle anders nicht genannt 
  
  
0608 Abfälle aus HZVA von Silizium und Siliziumverbindungen 

060802 * gefährliche Chlorsilane enthaltende Abfälle 
060899 Abfälle anders nicht genannt 
  
0609 Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien aus der Phosphorchemie 

060902 phosphorhaltige Schlacke 
060903* Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten 
060904 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 060903 fallen 
060999 Abfälle anders nicht genannt 
  
0610 Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien aus der Stickstoffchemie und der Herstellung von Düngemitteln 

061002* Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
061099 Abfälle anders nicht genannt 
  
0611 Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern 

061101 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Titandioxidherstellung 
061199 Abfälle anders nicht genannt 
  
0613 Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a.n.g. 

061301* anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide 
061302* gebrauchte Aktivkohle (außer 060702) 
061303 Industrieruß 
061304* Abfälle aus der Asbestverarbeitung 
061305* Ofen- und Kaminruß 
061399 Abfälle anders nicht genannt 
  
07 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen 
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0701 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien 

070101* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070103* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070104* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070107* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
070108* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
070109* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070110* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070111* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
070112 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070111 fallen 

070199 Abfälle anders nicht genannt 
  
0702 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern 

070201* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070203* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070204* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070207* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
070208* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
070209* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070210* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070211* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
070212 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070211 fallen 

070214* Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten 
070215 Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 070214 fallen 
070216 * gefährliche Silicone enthaltende Abfälle 
070217 siliconhaltige Abfälle, andere als die in 070216 genannten 
070299 Abfälle anders nicht genannt 
  
  
0703 Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 0611) 

070301* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070303* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070304* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070307* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
070308* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
070309* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070310* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070311* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
070312 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070311 fallen 

070399 Abfälle anders nicht genannt 
  
0704 Abfälle aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer 020108 und 020109), Holzschutzmitteln (außer 0302) 

und anderen Bioziden 

070401* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070403* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070404* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070407* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
070408* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
070409* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070410* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
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070411* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
070412 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070411 fallen 

070413* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
070499 Abfälle anders nicht genannt 
  
0705 Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika 

070501* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
 

070503* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070504* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070507* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
070508* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
070509* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070510* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070511* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
070512 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070511 fallen 

070513* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
070514 feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 070513 fallen 
070599 Abfälle anders nicht genannt 
  
0706 Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln 

070601* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070603* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070604* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070607* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
070608* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
070609* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070610* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070611* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
070612 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070611 fallen 

070699 Abfälle anders nicht genannt 
  
0707 Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a.n.g. 

070701* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070703* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070704* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 
070707* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände 
070708* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
070709* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070710* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien 
070711* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
070712 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070711 fallen 

070799 Abfälle anders nicht genannt 
  
08 Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben 

  
0801 Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken 

080111* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 
  
080113* Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 
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080115* wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten 

080117* Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

  
080119* wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen 

enthalten 

080121* Farb- oder Lackentfernerabfälle 
080199 Abfälle anders nicht genannt 
  
0802 Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe) 

080201 Abfälle von Beschichtungspulver 
080202 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten 
080203 wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten 
080299 Abfälle anders nicht genannt 
  
0803 Abfälle aus der HZVA von Druckfarben 

080307 wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten 
080308 wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten 
080312* Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
080314* Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten 
080316* Abfälle von Ätzlösungen 
080317* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
080319* Dispersionsöl 
080399 Abfälle anders nicht genannt 
  
0804 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien) 

080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

080411* klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

  
080413* wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen 

enthalten 

080415* wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen 
Stoffen enthalten 

080417* Harzöle 
080499 Abfälle anders nicht genannt 
  
0805 Nicht unter 08 aufgeführte Abfälle 
080501* Isocyanatabfälle 
  
  
09 Abfälle aus der fotografischen Industrie 

0901 Abfälle aus der fotografischen Industrie 

090101* Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis 
090102* Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis 
090103* Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis 
090104* Fixierbäder 
090105* Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder 
090106* silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle 
090107 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten 
090111* Einwegkameras mit Batterien, die unter 160601, 160602 oder 160603 fallen 

 



Anlage III-8-a 
- 9 - 

090112 Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 090111 fallen 
090113* wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen, die unter 090106 

fallen 

090199 Abfälle anders nicht genannt 
  
10 Abfälle aus thermischen Prozessen 

  
1001 Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) 

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 100104 fällt 

100102 Filterstäube aus Kohlefeuerung 
100103 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz 
100104* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung 
100105 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form 
100107 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen 

100109* Schwefelsäure 
100113* Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen 
100114* Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 

100116* Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 
100117 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100116 fallen 
100118* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
100119 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100105, 100107 und 100118 fallen 

100120* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
100121 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100120 fallen 

100122* wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten 
100123 wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100122 fallen 

100124 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung 
100125 Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kolekraftwerke 
100126 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
100199 Abfälle anders nicht genannt 
  
1002 Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie 

100201 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke 
100202 unverarbeitete Schlacke 
100207* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
100208 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100207 fallen 
100210 Walzzunder 
100211* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
100212 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100211 fallen 
100213* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
100214 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100213 fallen 

100215 andere Schlämme und Filterkuchen 
100299 Abfälle anders nicht genannt 
  
1003 Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie 

100302 Anodenschrott 
100304* Schlacken aus der Erstschmelze 
100305 Aluminiumoxidabfälle 
100308* Salzschlacken aus der Zweitschmelze 
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100309* schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze 
100315* Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt 

100316 Abschaum mit Ausnahme derjenigen, der unter 100315 fällt 
100317* teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung 
100318 Abfälle aus der Anodenherstellung die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 100317 fallen 

100319* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
100320 Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 100319 fällt 
100321* andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten 

100322 Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 100321 fallen 

100323* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
100324 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100323 fallen 
100325* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
100326 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100325 fallen 

100327* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
100328 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100327 fallen 
100329* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen 

100330 Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 100329 
fallen 

100399 Abfälle anders nicht genannt 
  
1004 Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie 

100401* Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
100402* Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) 
100403* Calciumarsenat 
100404* Filterstaub 
100405* andere Teilchen und Staub 
100406* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
100407* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
100409* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
100410 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100409 fallen 
100499 Abfälle anders nicht genannt 
  
1005 Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie 

100501 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
100503* Filterstaub 
100504 andere Teilchen und Staub 
100505* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
100506* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
100508* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
100509 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100508 fallen 
100510* Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge 

abgeben 

100511 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 100510 fallen 
100599 Abfälle anders nicht genannt 
  
1006 Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie 

100601 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
100602 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) 
100603* Filterstaub 
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100604 andere Teilchen und Staub 
100606* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
100607* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
100609* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
100610 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100609 fallen 
100699 Abfälle anders nicht genannt 
  
1007 Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie 

100701 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
100702 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) 
100703 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
100704 andere Teilchen und Staub 
100705 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
100707* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
100708 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100707 fallen 
100799 Abfälle anders nicht genannt 
  
1008 Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie 

100804 Teilchen und Staub 
100808* Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
100809 andere Schlacken 
100810* Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge 

abgeben 

100811 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 100810 fallen 
100812* teerhaltige Abfälle F668aus der Anodenherstellung  
100813 kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen 

100814 Anodenschrott 
100815* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
100816 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 100815 fällt 
100817* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
100818 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100817 fallen 

100819* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung 
100820 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100819 fallen 
100899 Abfälle anders nicht genannt 
  
1009 Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl  

100903 Ofenschlacke 
100905* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 
100907* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 
100909* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
100910 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 100909 fällt 
100911* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten 
100912 Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 100911 fallen 
100913* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten 
100914 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 100913 fallen 
100915* Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten 
100916 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 100915 fallen 
100999 Abfälle anders nicht genannt 
  
1010 Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen 

101003 Ofenschlacke 
101005* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 
101007* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 
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101009* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
101010 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 101009 fällt 
101011* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten 
101012 Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 101011 fallen 
101013* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten 
101014 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 101013 fallen 
101015* Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten 
101016 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 101015 fallen 
101099 Abfälle anders nicht genannt 
  
1011 Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen 

  
101105 Teilchen und Staub 
101109* Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen 
101111* Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus Elektronenstrahlröhren) 

101113* Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten 
101114 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 101113 fallen 
101115* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
101116 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 101115 fallen 
101117* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
101118 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 101117 fallen 

101119* feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
101120 feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 101119 fallen 

101199 Abfälle anders nicht genannt 
  
1012 Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug 

101203 Teilchen und Staub 
101205 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
101209* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
101210 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 101209 fallen 
101211* Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten 
101213 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
101299 Abfälle anders nicht genannt 
  
1013 Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen 

101301 Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen  
101304 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk 
101306 Teilchen und Staub (außer 101312 und 101313) 
101307 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
101309* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement 
101310 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 101309 fallen 

101311 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 101309 und 
101310 fallen 

101312* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
101313 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 101312 fallen 
101399 Abfälle anders nicht genannt 
1014 Abfälle aus Krematorien 
101401* quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung 
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11 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; 
Nichteisen-Hydrometallurgie 

1101 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen (z.B. 
Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatieren, alkalisches Entfetten und Anodisierung) 

110105* saure Beizlösungen 
110106* Säuren anders nicht genannt 
110107* alkalische Beizlösungen 
110108* Phosphatierschlämme 
110109* Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten 
110110 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 110109 fallen 
110111* wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten 
110112 wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 110111 fallen 
110113* Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten 
110114 Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 110113 fallen 
110115* Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthalten 

110116* gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze 
110198* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
110199 Abfälle anders nicht genannt 
  
1102 Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie 

110202* Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit) 
110203 Abfälle aus der Herstellung  von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse 
110205* Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe enthalten 
110206 Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 110205 allen 

110207* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
110299 Abfälle anders nicht genannt 
  
1103 Schlämme und Feststoffe aus Härteprozessen 

110301* cyanidhaltige Abfälle 
110302* andere Abfälle 
  
1105 Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung 
110501 Hartzink 
110502 Zinkasche 
110503* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
110504* gebrauchte Flussmittel 
110599 Abfälle anders nicht genannt 
  
12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen 

Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen 

1201 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen 
Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen 

120101 Eisenfeil- und -drehspäne 
120102 Eisenstaub und -teile 
120103 NE-Metallfeil- und -drehspäne 
120104 NE-Metallstaub und -teilchen 
120105 Kunststoffspäne und -drehspäne 
120106* halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) 
120107* halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) 
120108* halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 
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120109* halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 
120110* synthetische Bearbeitungsöle 
120112* gebrauchte Wachse und Fette 
120113 Schweißabfälle 
120114* Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten 
120115 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 120114 fallen 
120116* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
120118* ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschllämme) 
120119* biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle 
120120* gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
120121 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 120120 fallen 
120199 Abfälle anders nicht genannt 
  
1203 Abfälle aus der Wasser- und Dampfentfettung (außer 11) 

120301* wässrige Waschflüssigkeiten 
120302* Abfälle aus der Dampfentfettung 
  
13 Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter die Kapitel 05, 12 und 19 

fallen) 

1301 Abfälle von Hydraulikölen 

130101* Hydrauliköle, die PCB (1) enthalten 
130104* chlorierte Emulsionen 
130105* nichtchlorierte Emulsionen 
130109* chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis 
130110* nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis 
130111* synthetische Hydrauliköle 
130112* biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle 
130113* andere Hydrauliköle 
  
1302 Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen 

130204* chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 
130205* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 
130206* synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
130207* biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
130208* andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
  
1303 Abfälle von Isolier- und Wärmeübertragungsölen 

130301* Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB (1)enthalten 
130306* chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 130301 fallen 

130307* nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis 
130308* synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle 
130309* biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle 
130310* andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle 
  
1304 Bilgenöle 

130401* Bilgenöle aus der Binnenschiffahrt 
130402* Bilgenöle aus Molenablaufkanälen 
130403* Bilgenöle aus der übrigen Schiffahrt 
  
1305 Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern 

130501* feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern    [>3 % Öl] 
130502* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern  [> 3 % Öl] 
130506* Öle aus Öl-/Wasserabscheidern 
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130507* öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern 
130508* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern   [>3 % Öl] 
  
1307 Abfälle aus flüssigen Brennstoffen 
130701* Heizöl und Diesel 
130702* Benzin 
130703* andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) 
  
1308 Ölabfälle anders nicht genannt 
130801* Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern 
130802* andere Emulsionen 
130899* Abfälle anders nicht genannt 
  
14 Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer 07 und 08) 

1406 Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen 

140601* Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW 
140602* andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische 
140603* andere Lösemittel und Lösemittelgemische 
140604* Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten 
140605* Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten 
  
15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g.) 

1501 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) 

150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

150111* Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter 
Druckbehältnisse 

  
1502 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung 

150202* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.) Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche 
Stoffe verunreinigt sind    [>3 % Öl] 

  
  
16 Abfälle die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind 

1601 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von 
Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 1606 und 1608) 

160103 Altreifen 
160104* Altfahrzeuge 
160106 Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten 
160107* Ölfilter 
160108* quecksilberhaltige Bestandteile 
160109* Bestandteile, die PCB enthalten 
160110* explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) 
160111* asbesthaltige Bremsbeläge 
160112 Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 160111 fallen 
160113* Bremsflüssigkeiten 
160114* Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
160115 Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 160114 fallen 
160116 Flüssiggasbehälter 
160117 Eisenmetalle 
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160118 Nichteisenmetalle 
160119 Kunststoffe 
160120 Glas 
160121* gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 160107 bis 160111, 160113 und 160114 fallen 

160122 Bauteile anders nicht genannt 
160199 Abfälle anders nicht genannt 
  
1602 Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten 

160209* Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten 
160210* gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 160209 fallen 

160211* gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten 
160212* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten 
160213* gefährliche Bestandteile (2) enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 160209 bis 160212 

fallen 

160214 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 160209 bis 160213 fallen 
160215* aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile 
160216 aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 160215 fallen 

  
1603 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse 

160303* anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
160305* organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
160306 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 160305 fallen 
  
1604 Explosivabfälle 

160401* Munition 
160402* Feuerwerkskörperabfälle 
160403* andere Explosivabfälle 
  
1605 Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien 

160504* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) 
160505 Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 160504 fallen 
160506* Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von 

Laborchemikalien 

160507* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

160508* gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

160509 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 160507 oder 160508 fallen 
  
1606 Batterien und Akkumulatoren 

160601* Bleibatterien 
160602* Ni-Cd-Batterien 
160603* Quecksilber enthaltende Batterien 
160604 Alkalibatterien (außer 160603) 
160605 andere Batterien und Akkumulatoren 
160606* getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren 
  
1607 Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks und Fässern (außer 05 und 13) 

160708* ölhaltige Abfälle 
160709* Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten 
160799 Abfälle anders nicht genannt 
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1608 Gebrauchte Katalysatoren 

160801 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 
160807) 

160802* gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle (3) oder deren Verbindungen enthalten 

160803 gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, anders nicht genannt 

160804 gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 160807) 
160805* gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten 
160806* gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet wurden 
160807* gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
  
1609 Oxidierende Stoffe 

160901* Permanganate, z.B. Kaliumpermanganat 
160902* Chromate, z.B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natriumdichromat 
160903* Peroxide, z.B. Wasserstoffperoxid 
160904* oxidierende Stoffe anders nicht genannt 
  
1610 Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung 

161001* wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
161002 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 161001 fallen 
161003* wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten 
161004 wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 161003 fallen 
  
1611 Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien 

161101* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

161103* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

161105* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

  
  
17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) 

1701 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik 

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 

  
1702 Holz, Glas und Kunststoff 

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

  
1703 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische 
170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte 
  
1704 Metalle (einschließlich Legierungen) 

170401 Kupfer, Bronze, Messing 
170402 Aluminium 
170403 Blei 
170404 Zink 
170405 Eisen und Stahl 
170406 Zinn 
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170407 gemischte Metalle 
70409* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
170410* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten 
  
1705 Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut 

170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 
170505* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 
170507* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 
  
1706 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 

170601* Dämmmaterial, das Asbest enthält [Annahme nur in verpacktem Zustand] 
170603* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält [je nach Art Annahme nur in 

verpacktem Zustand] 

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 170601 und 170603 fällt [je nach Art Annahme nur in verpacktem 
Zustand] 

170605 * asbesthaltige Baustoffe(1) [Annahme nur in verpacktem Zustand] 
  
  
1708 Baustoffe auf Gipsbasis 

170801* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
  
1709 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 

170901* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten 
170902* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf 

Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) 

170903* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten 

  
  
18 Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und 

Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) 

1801 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen 

180101 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 180103) [Annahme: ggf. sicher verpackt]  
180102 Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 180103) 
180103* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden 

180104 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt 
werden (z.B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 

180106* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 
180107 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 180106 fallen 
180108* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 
180109 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 180108 fallen 
180110* Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin 
  
1802 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren 

180201 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 180202 fallen 
180202* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden 

180203 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver  Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt 
werden 
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180205* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 
180206 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 180205 fallen 
180207* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 
180208 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 180207 fallen 
  
  
19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser 

für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke 

1901 Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen 

190102 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt 
190105* Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
190106* wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle 
190107* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 
190110* gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung 
190111* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten 
190113* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
190114 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, die unter 190113 fallen 
190115* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
190116 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 190115 fällt 
190117* Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
190199 Abfälle a.n.g. 
  
1902 Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, 

Cyanidentfernung, Neutralisation) 

190204* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten 
  
190205* Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
190207* Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen 
190208* flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
190209* feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
190210 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 190208 und 190209 fallen 
190211* sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
190299 Abfälle anders nicht genannt 
  
1903 Stabilisierte und verfestigte Abfälle (4) 

190304* als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte (5) Abfälle 
190306* als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle 
  
1904 Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung 

190402* Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung 
190403* nicht verglaste Festphase 
190404 wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern 
  
1905 Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen 

190501 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen 
190502 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen 
190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost 
190599 Abfälle anders nicht genannt 
  
1906 Abfälle aus der anaeroben Behandlung von festen Abfällen 

190603 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen 
190604 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen [Annahme von geruchsfreien ist 

gesichert.] 
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190605 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen 
190606 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen [Annahme von 

geruchsfreien ist gesichert.] 

190699 Abfälle anders nicht genannt 
  
1907 Deponiesickerwasser 

190702* Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält 
  
1908 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen, anders nicht genannt 

  
190806* gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze 
190807* Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von  Ionenaustauschern 
190808* schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen 
190809 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten 

190810* Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 190809 fallen 

190811* Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten 

190813* Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten 

  
190899 Abfälle anders nicht genannt 
  
1909 Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser 

190905 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze 
190906 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 
190999 Abfälle anders nicht genannt 
  
1910 Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen 

191001 Eisen und Stahlabfälle 
191002 NE-Metall-Abfälle 
191003* Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten 
191004 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 191003 fallen 
191005* andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten 
191006 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 191005 fallen 
  
1911 Abfälle aus der Altölaufbereitung 

191101* gebrauchte Filtertone 
191102* Säureteere 
191103* wässrige flüssige Abfälle 
191104* Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen 
191105* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
191106 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 191105 fallen 

191107* Abfälle aus der Abgasreinigung 
191199 Abfälle anders nicht genannt 
  
1912 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) anders 

nicht genannt 

191202 Eisenmetalle 
191203 Nichteisenmetalle 
191206* Holz, das gefährliche Stoffe enthält 
191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen 
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191211* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 191211 fallen 

  
1913 Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser 

191301* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 
191303* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 
191305* Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten 
191307* wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

  
  
20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), 

einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen 

2001 Getrennt eingesammelte Fraktionen (außer 1501) 

200113* Lösemittel 
200114* Säuren  
200115* Laugen 
200117* Fotochemikalien 
200119* Pestizide 
200121* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle 
200123* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten 
200125 Speiseöle und -fette 
200126* Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 200125 fallen 
200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten 
200129* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
200130 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 200129 fallen 
200131* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 
200132 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 200131 fallen 
200133* Batterien und Akkumulatoren, die unter 160601, 160602 oder 160603 fallen, sowie gemischte Batterien und 

Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten 

200134 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 200133 fallen 
200135* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile (6) enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 200121 und 200123 fallen 

200136 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 200121, 200123 und 200135 
fallen 

200137* Holz, das gefährliche Stoffe enthält 
200140 Metalle 
200141 Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen 
200199 sonstige Fraktionen anders nicht genannt 
  
2002 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) 

  
2003 Andere Siedlungsabfälle 

200304 Fäkalschlamm 
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b) Gebührensatzung für die öffentliche 
Abfallentsorgung im Landkreis Bad Kissingen 

 
Vom 25.11.2013 (LRABl Nr. 268) 

 
Aufgrund des Art. 7 Abs. 2 und 5 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen 
Entsorgung von Abfällen in Bayern (Bayer. Abfallwirtschaftgesetz - BayAbfG  
BayRS 2129-2-1-UG) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 der Unternehmenssatzung für das 
Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen erlässt das Kommunalunternehmen 
des Landkreises Bad Kissingen - Anstalt des öffentlichen Rechts 
folgende  
 
 

Gebührensatzung 
 
 

§ 1 
 

Gebührenerhebung 
 
Das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen erhebt für die Benutzung der 
öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen Gebühren. 
 
 

§ 2 
 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist, wer die Abfallentsorgungseinrichtungen des 

Kommunalunternehmens des Landkreises Bad Kissingen benutzt. 
 
(2) 1Bei der Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem gilt der Eigentümer oder der 

dinglich Nutzungsberechtigte der an die Abfallentsorgung des Kommunalunternehmens 
des Landkreises Bad Kissingen angeschlossenen Grundstücke als Benutzer. 2Bei 
Verwendung von Restmüllsäcken ist der Erwerber Benutzer. 3Bei der Selbstanlieferung 
von Abfällen an den vom Kommunalunternehmen betriebenen Abfallentsorgungsanlagen 
(z.B. Abfall-wirtschaftszentrum bei Wirmsthal) gelten als Benutzer im Sinne dieser 
Satzung auch: 

 
a) der Anlieferer 
b) der Halter des anliefernden Fahrzeuges 
c) derjenige, in dessen Auftrag Abfälle angeliefert werden 
d) der Abfallerzeuger. 

 
4Die Abfallentsorgung des Kommunalunternehmens des Landkreises Bad Kissingen 
benutzt auch derjenige, dessen unzulässig behandelte, gelagerte oder abgelagerte 
Abfälle das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen entsorgt. 

 
(3) 1Mehrere Benutzer sind Gesamtschuldner. ²Dies gilt insbesondere für Wohnungs- oder 

Teileigentümer i. S. des Wohnungseigentumsgesetzes. ³Der Gebührenbescheid über die 
gesamte Gebührenforderung kann an die Wohnungseigentumsverwaltung gerichtet 
werden. 
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§ 3 
 

Gebührenmaßstab 
 
(1) Die Gebühr für die Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem bestimmt sich nach der 

Zahl und dem Fassungsvermögen der Restmüllbehältnisse und der Zahl der Abfuhren 
bzw. nach der Zahl der Restmüllsäcke. 

 
(2) Bei Selbstanlieferung von Abfällen und bei der Entsorgung unzulässig behandelter, 

gelagerter oder abgelagerter Abfälle (§ 2 Abs. 2 Satz 3) bestimmt sich das zu zahlende 
Entgelt nach der Menge der Abfälle, gemessen in Tonnen. 

 
 

§ 4 
 

Gebührensatz 
 
(1) 1Die Gebühr für die Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem beträgt bei 14tägiger 

Abfuhr der Restmüllbehältnisse jährlich für: 
 
 
 1.  1 Müllnormtonne (60 l)    115,32 € 
 2.  1 Müllnormtonne (80 l)    153,72 € 
 3.  1 Müllnormtonne (120 l)    230,64 € 
 4.  1 Müllnormtonne (240 l)    461,28 € 
 5.  1 Müllgroßbehälter (1100 l)           2.113,80 € 
 6.  1 Müllgroßbehälter (5000 l)           9.608,04 € 
 
 

²Bei wöchentlicher Abfuhr der Müllgroßbehälter werden die in Satz 1 geregelten 
Gebühren verdoppelt und bei wöchentlich zweimaliger Abfuhr vervierfacht. 

 
(2) 1Die Gebühr für die Abfallentsorgung im Bring- und Holsystem für die Abfälle aus anderen 

Herkunftsbereichen im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 2 Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz beträgt bei 14-tägiger Abfuhr der Abfallbehältnisse für 

 
   1.  1 Müllgroßbehälter (1.100 l)               1.948,20 € 
   2.  1 Müllgroßbehälter (5.000 l)            8.755,44 € 
 

²Bei wöchentlicher Abfuhr der Müllgroßbehälter werden die in Satz 1 geregelten 
Gebühren verdoppelt und bei wöchentlich zweimaliger Abfuhr vervierfacht; bei 
vierwöchentlicher Abfuhr werden die Gebühren halbiert. ³Für Erzeuger und Besitzer 
gewerblicher Siedlungsabfälle kann im Einzelfall eine Sonderregelung getroffen werden. 

 
(3) 1Die Gebühr gemäß Abs. 1 und 2 beinhaltet die Abfuhr der Behältnisse für Bioabfälle 

(braune Tonne) in dem Umfang, wie sie der Zahl, dem Fassungsvermögen und dem 
Leerungsturnus der Restmüllbehältnisse entspricht sowie die Abfuhr der Behältnisse für 
Papier und Kartonagen (blaue Tonne). 
²Die zusätzliche Gebühr für die Abfuhr von Behältnissen für Bioabfälle, die Zahl, 
Fassungsvermögen und Leerungsturnus nach Absatz 1 und Absatz 2 übersteigen, beträgt 
bei 14-tägiger Abfuhr je Liter des übersteigenden Fassungsvermögens 0,48 €. 
³Bei wöchentlicher Abfuhr werden die Gebühren gemäß Satz 2 verdoppelt und bei 
wöchentlich zweimaliger Abfuhr vervierfacht. 
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(4) 1Für den Umtausch von Abfallbehältnissen kann bei Müllnormtonnen eine 

Umtauschgebühr in Höhe von 10,30 €, bei Müllgroßbehältern in Höhe von 20,50 € 
erhoben werden. ²Die vorübergehende Abmeldung von bis zu drei Monaten gilt als 
Umtausch. ³Von dieser Regelung ausgenommen ist der Umtausch von Müllnormeimern in 
größervolumige Gefäße. 

 
(5) 1Wird Abfall im Bring- oder Holsystem vom Benutzer mit technischen Mitteln verpresst, 

erhöhen sich die Gebühren um den Faktor, der sich aus dem Verhältnis der spezifischen 
Dichte der Abfälle vor und nach dem Verpressen ergibt. ²Sofern der Benutzer ein 
bestimmtes Verpressungsverhältnis nicht nachweist, ist von einem Faktor 3 auszugehen. 

 
(6) Die Gebühr für die Abfallentsorgung unter Verwendung von Restmüllsäcken beträgt für 

jeden Sack 2,50 €. 
 
(7) 1Die Gebühr für die Entsorgung von selbstangelieferten Abfällen beträgt je Tonne:  

  1. für Haus- und Sperrmüll aus der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung 
      für Verbrennungsanlagen je Tonne  156,60 € 
  2. für Leichtstofffraktionen und Sortierreste aus Verpackungsmaterial für 
      spezielle Verbrennungsanlagen sowie teer-/bitumenhaltige Dachbahnen  
      je Tonne         178,50 € 
  3. für sonstige Abfälle aus privaten Haushaltungen und gewerblichen  
      Anfallstellen für Verbrennungsanlagen je Tonne  135,40 € 
  4. für gefährliche Abfälle für Verbrennungsanlagen je Tonne  205,00 € 
  5. für festgebundenen Asbest oder entsprechend  
      verfestigten Asbest je Tonne     90,00 € 
  6. für Abfälle die ohne thermische Behandlung abgelagert  
      werden können (z.B. Inertabfälle) je Tonne    65,00 € 
  7. deponiefähige Leichtstofffraktionen, die abgelagert 
      werden (z. B. Glaswolle) je Tonne   135,40 € 
  8. Altholz je Tonne    51,00 € 

       9. für Pkw-Reifen ohne Felgen pro Stück       3,00 € 
10. für Pkw-Reifen mit Felgen pro Stück       5,50 € 
11. für Reifen über 1 m Durchmesser ohne Felge, pro Stück     10,50 € 
12. für Reifen über 1 m Durchmesser mit Felge, pro Stück     26,00 €, 

 
           mindestens jedoch 10,00 € je Anlieferung nach Ziffern 1 - 8. 
 

²Bei Ausfall oder Störungen der Waage wird das Gewicht vom Personal des 
Kommunalunternehmens des Landkreises Bad Kissingen oder dessen Beauftragten  
geschätzt.  
³Bei vermischt angelieferten Abfällen bestimmt die teuerste Einzelfraktion den 
Gebührensatz für die gesamte Anlieferung. 
4In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere sofern sich angelieferte Abfälle als 
Material im Rahmen der Baumaßnahmen oder zur deponietechnischen Verwertung in der 
Deponie Wirmsthal eignen, kann unter Berücksichtigung der spezifischen Dichte, der 
Belastung des Materials und des Einbauaufwandes von den Gebührensätzen des Satzes 
1 abgewichen werden. 

 
(8) Die Gebühr für die Entsorgung von unzulässig behandelten, gelagerten oder abgelagerten 

Abfällen (§ 2 Abs. 2 Satz 3) beträgt je Tonne 178,50 €, mindestens jedoch 10,00 €. 
 
(9) 1Das Entgelt für Abfälle (§ 4 Abs. 7 Ziff. 3, 5 und 6) richtet sich unter anderem nach 

Behandlungsaufwand, angelieferter Menge und spezifischer Dichte. ²Es wird im Einzelfall 
durch das Kommunalunternehmen des Landkreises festgelegt. 
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§ 5 
 

Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld, Zahlungsweise 
 
(1) 1Bei der Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem entsteht die Gebührenschuld 

jeweils zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres, für später hinzugekommene 
Gebührenschuldner erstmals mit Beginn des auf den Eintritt des Gebührentatbestandes 
folgenden Monats. ²Angefangene Kalendermonate gelten für die Gebührenberechnung 
als volle Kalendermonate. 

 
(2) Bei der Abfallentsorgung unter Verwendung von Restmüllsäcken entsteht die 

Gebührenschuld mit der Abgabe des Sackes an den Benutzer. 
 
(3) Bei Selbstanlieferung entsteht die Gebührenschuld mit der Übergabe der Abfälle. 
 
(4) Bei der Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle (§ 2 

Abs. 2 Satz 3) entsteht die Gebührenschuld mit dem Abtransport der Abfälle durch das 
Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen. 

 
(5) 1Die Gebühr für die Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem ist mit der auf das 

laufende Kalenderjahr entfallenden Gebühr am 01. Juli jeden Jahres fällig. 2Wird der 
Gebührenbescheid nach dem 01. Juni bekannt gegeben, so wird die Gebühr für das 
laufende Kalenderjahr einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  

 
(6) Bei der Abfallentsorgung unter Verwendung von Restmüllsäcken, bei Selbstanlieferung 

und bei der Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle (§ 2 
Abs. 2 Satz 3) wird die Gebühr mit ihrem Entstehen fällig. 

 
(7) Die Zahlung der Müllgebühren hat grundsätzlich im Lastschrifteinzugsverfahren zu 

erfolgen. 
 
 

§ 6 
 

Erhebung von Verwaltungskosten 
 
(1) Das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen erhebt für Tätigkeiten im 

Bereich der Abfallentsorgung (eigener Wirkungskreis), die es in Ausübung hoheitlicher 
Gewalt vornimmt /Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und Auslagen). 

 
(2) 1Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostenverzeichnis (Kommunales 

Kostenverzeichnis, KommKVz), das auszugsweise Anlage zu dieser Satzung ist. ²Für 
Amtshandlungen, die nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr 
erhoben, die nach den im Kostenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen 
zu bemessen ist. ³Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, so wird eine Gebühr von 
sechzig Cent bis fünfundzwanzigtausendsechshundertvierundsechzig EURO erhoben. 
4Unberührt bleiben Gebührenregelungen, die schon in anderen Satzungen oder in 
Verordnungen getroffen sind. 
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§ 7 
 

Inkrafttreten 
 
1Diese Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die 
öffentliche Abfallentsorgung im Landkreis Bad Kissingen vom 19.12.2009 (LRABl Nr. 354) 
außer Kraft. 
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Anlage zur Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises Bad 
Kissingen 
 
Auszug aus dem Kommunalen Kostenverzeichnis (Gemeinsame Bekanntmachung der 
Bayer. Staatsministerien des Innern und der Finanzen vom 23.09.1996 Nr. I B 3-1052-1 und 
Änderung vom 20.01.1999 Nr. I B 3-1052-4 
 
 
Tarifgruppe Tarif-Nr. Gegenstand    Gebühr 
 
00  000  Anordnungen für den Einzelfall      15,00 € bis 600,00 € 
 
70 Allgemeine Amtshandlungen 
 

700  Befreiung vom Anschluss- und/oder      10,00 € bis 400,00 € 
   Benutzungszwang      
  

 
701 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung   10,00 € bis 1250,00 € 

aufgrund einer Satzung 
 

702 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme 10,00 € bis 600,00 € 
bzw. Widerruf einer Erlaubnis oder 
Ausnahmebewilligung nach Tarif-Nr. 701 

 
703 Anordnung zur Erfüllung einer 10,00 € bis 600,00 € 

satzungsmäßigen Verpflichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. (entfallen) 
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10. Satzung über Gebühren für Sondernutzungen an 
Kreisstraßen 

 
Vom 12. Januar 1985 (LRABl Nr. 3), zuletzt geändert mit Satzung vom 07. April 2011 (LRABl 

Nr. 82) 
 
 
Aufgrund der Art. 18 Abs. 2 a Satz 4 und 22 a des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) in Verbindung mit Art. 17, 18 Abs. 1 der Landkreisordnung für den Freistaat 
Bayern (LKrO) erläßt der Kreistag des Landkreises Bad Kissingen folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 
 
(1) Für Sondernutzungen nach Art. 18 und 21 BayStrWG an Kreisstraßen (Sondernutzungen 

nach öffentlichem Recht) innerhalb des Landkreises werden Sondernutzungsgebühren 
nach dieser Satzung erhoben. 

 
(2) Auch für Sondernutzungen nach Art. 22 Abs. 1 BayStrWG (Sondernutzungen nach 

bürgerlichem Recht) werden Sondernutzungsgebühren nach dieser Satzung erhoben. 
 
 

§ 2 
 

Gebührenhöhe 
 
 
(1) Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem anliegenden Gebührenverzeichnis. Bei 

Rahmensätzen sind zu berücksichtigen: 
 

1. Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch   
sowie 
2. das wirtschaftliche Interesse des Gebührenschuldners. 

 
(2) Ist eine Sondernutzung im Gebührenverzeichnis nicht enthalten, richtet sich die Gebühr 

nach einer im Verzeichnis enthaltenen vergleichbaren Sondernutzung. Fehlt auch eine 
solche, so ist eine Gebühr von 20,-- bis 25.000,-- € je nach Art und Ausmaß der 
Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie nach dem wirtschaftlichen 
Interesse des Gebührenschuldners zu erheben. 

 
(3) Bei jährlichen Gebühren werden für angefangene Kalenderjahre anteilige Gebühren 

erhoben; dabei wird jeder angefangene Monat mit einem Zwölftel des Jahresbetrages 
berechnet. 

 
(4) Der geschuldete Gesamtbetrag ist auf volle Euro aufzurunden. 
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§ 3 
 

Gebührenschuldner 
 
 
(1) Gebührenschuldner sind 
 

1. der Erlaubnis- oder Genehmigungsinhaber oder deren Rechtsnachfolger oder 
2. wer die Sondernutzung tatsächlich ausübt oder in seinem Interesse ausüben läßt. 

 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 
 

Entstehung und Ende der Gebührenpflicht 
 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Zeitpunkt, von dem an die Sondernutzungserlaubnis 

erteilt wird oder von dem an eine Sondernutzung unerlaubt ausgeübt wird. 
 
(2) Die Gebührenpflicht endet bei erlaubten Sondernutzungen mit dem zeitlichen Ablauf oder 

mit dem Widerruf der Erlaubnis. Bei unerlaubten Sondernutzungen endet die 
Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt, zu dem die Sondernutzung tatsächlich eingestellt 
wird. 

 
 

§ 5 
 

Fälligkeit der Gebühren 
 
 
(1) Die Gebühren werden zwei Wochen nach Zustellung des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Bei wiederkehrenden Gebühren werden der anteilige Betrag für den laufenden 

Bemessungszeitpunkt zwei Wochen nach der Zustellung des Gebührenbescheides und 
die folgenden Beträge jeweils mit Beginn des Bemessungszeitraumes fällig. 

 
(3) Dem Gebührenschuldner kann die Ablösung wiederkehrender Gebühren durch einmalige 

Zahlung gestattet werden. Von Amts wegen kann die Ablösung verlangt werden, wenn sie 
dem Gebührenschuldner unter Berücksichtigung der Höhe des einmaligen Betrages und 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zuzumuten ist. Dem Kapitalisierungsfaktor ist 
die abzugeltende Dauer der Sondernutzung und ein jährlicher Zinssatz von 6 % zugrunde 
zu legen. Ist die Benutzung nicht befristet, so ist von einer Dauer von 20 Jahren 
auszugehen. 

 
 

§ 6 
 

Gebührenfreiheit 
 
 
(1) Von den Gebühren sind befreit 
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1. die Bundesrepublik Deutschland 
 

2. der Freistaat Bayern 
 

3.Gemeinden, Landkreise, Bezirke, Zweckverbände und sonstige kommunale 
Körperschaften des öffentlichen Rechts, wenn sie nicht berechtigt sind, die Gebühren 
einem Dritten aufzuerlegen. Für die genannten Körperschaften gilt die 
Gebührenbefreiung nur, sofern sie ihrerseits dem Landkreis entsprechende 
Gebührenfreiheit gewähren. Die Befreiung gilt ferner nicht für Träger einer 
Mischkanalisation, in die das Oberflächenwasser einer Kreisstraße eingeleitet wird, 
soweit der Landkreis hierfür ein Entgelt oder Gebühren bzw. Beiträge bezahlt. 

 
(2) Sonstige Sondernutzungen im überwiegenden öffentlichen Interesse sind gebührenfrei. 
 
 

§ 7 
 

Erstattung 
 
 
Wird die Sondernutzung aufgegeben oder die Erlaubnis oder Genehmigung 
zurückgenommen oder widerrufen, so werden auf Antrag die im voraus entrichteten 
Gebühren anteilig erstattet. Der Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten nach 
Beendigung der Sondernutzung gestellt werden. Beträge unter 50,-- DM werden nicht 
erstattet. 
 
 

§ 8 
 

Übergangsbestimmungen 
 
 
(1) Diese Satzung ist auch auf solche Sondernutzungen anzuwenden, die vor ihrem 

Inkrafttreten erlaubt, genehmigt oder begonnen worden sind. 
 
(2) Gebühren werden nach dieser Satzung rückwirkend erhoben, wenn das in der Erlaubnis 

oder Genehmigung vorbehalten worden ist. 
 
 

§ 9 
 

Inkrafttreten 
 
 
(1) Diese Satzung tritt am 01.02.1985 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen des 

Landkreises Bad Kissingen vom 20.03.1975 außer Kraft. 
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Gebührenverzeichnis 
 

zu § 2 Abs. 1 der Sondernutzungsgebührensatzung 
 
 

Nr.       Nutzungsart                                                                         Jahressatz (bzw. Tages- 
oder Stundensatz) der 
Gebühr in € 

__________________________________________________________________________ 
 
1 Kreuzungen 
 

1.1 Leitungen aller Art (über- oder unterirdisch) mit Zubehör, 
 soweit sie gewerblichen Zwecken dienen 

   bis 15 cm Durchmesser 20 -   50 
   bis 30 cm Durchmesser 40 - 100 
   bis 50 cm Durchmesser 60 - 150 
   bis 80 cm Durchmesser 100 - 250 
   über 80 cm Durchmesser 160 - 500 
 
 

1.2  Schienenbahnen und Seilbahnen (die nicht dem  
   öffentlichen Verkehr dienen) 

 1.2.1 höhengleiche Kreuzungen 150 - 2000 
 1.2.2 höhenfreie Kreuzungen 100 - 1000 

 
 
    1.3  Förderbänder und ähnliches, einschl. Masten, Schächte und 100 - 1000 
            dgl. 
 
 
    1.4  Über- und Unterführungen privater Wege 130 - 1000 
 
 
2. Längsverlegungen 
 
     2.1  Leitungen aller Art (über- und unterirdisch) 
            mit Zubehör, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen 
 
            bis 15 cm Durchmesser 20 -   50 
            bis 30 cm Durchmesser 40 - 100 
            bis 50 cm Durchmesser 60 - 150 
            bis 80 cm Durchmesser 100 - 250 
            über 80 cm Durchmesser 160 - 500 
            je angefangene 100 m  
 
     2.2  Gleise, je angefangene 100 m 150 - 2000 
 
 
3. Bauliche Anlage (einschl. Pfosten, Masten u. ä.) 
 
    3.1 Kioske, Imbißstände, sonstige Verkaufsstände 
          je m² in Anspruch genommener Verkehrsfläche 100 - 500 

    3.2 Automaten 70 - 500 
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Nr.                  Nutzungsart                                                                    Jahressatz (bzw. 

Tages- oder 
Stundensatz) der 
Gebühr in DM 

__________________________________________________________________________ 
 
3.3 Verladestellen 100 -  500 
 
   3.4 vorübergehende Baustelleneinrichtungen, z. B. Baukräne 
         Gerüste, Bauzäune, Baracken, Maschinen, Geräte, Fahr- 
         zeuge, Hilfseinrichtungen, Lagerplätze 
         je m² in Anspruch genommener Verkehrsfläche 50 -   240 
 
   3.5 Schilder, Transparente, Fahnen einschl. Pfosten und Masten 130 - 1000 
 
 
 
4. Besondere Benutzungen im Sinne der StVO 
 
   4.1 Motorsportliche Veranstaltungen (Rennen, Sonderprüfungen 
         mit Renncharakter) oder Versuchsfahrten je km 
 
        4.1.1 wenn eine Verkehrsbeschränkung oder -umleitung       10 je angef. Std.; mind. 
50,- 
       angeordnet wird 
        4.1.2 im übrigen                                                                        5 je angef. Std.; mind. 25,- 
 
   4.2 Werbefahrten und sonstige Werbeveranstaltungen                30 - 400 täglich 
 
   4.3 Gewerbsmäßiges Anbieten von Waren oder Leistungen 
         ohne bauliche Anlagen                                                           40 - 400 täglich 
 
   4.4 Drehaufnahmen für Film und Fernsehen 
 
      4.4.1 wenn eine Verkehrsbeschränkung oder Umleitung 
               angeordnet wird                                                               40 je angef Std.; mind. 150 
 
      4.4.2 im übrigen                                                                       20 je angef. Std.; mind. 100 
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11. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Leistungen des Zweckverbandes 

Tierkörperverwertung Unterfranken 
(Gebührensatzung) 

 
 

Vom 17. Juli 2015 (RABI Nr. 14/2015, S. 117) 
 
 
Der Zweckverband Tierkörperverwertung Unterfranken erlässt aufgrund von § 11 Abs. 3 des 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes – TierNebG – vom 25. Januar 2004 (BGBl. 
I. 2004 S. 82), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 91 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 
(BGBl. I. 2011 S. 3044) und aufgrund von Art. 4 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes – AGTierNebG – vom 11. August 1978 
(GVBl. S. 525), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 22.05.2015 (GVB. S. 158) i. V. 
m. Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – 
KommZG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (BayRS 2020-6-1-I), 
zuletzt geändert durch § 1 Nr. 41 der Verordnung vom 22.07.2014 (GVBl. S. 286) folgende  
 

 
Gebührensatzung 

 
 

§ 1 
 

Aufgabenträger 
 
Der Zweckverband TKVU hat durch Verbandssatzung die Pflichtaufgabe seiner 
Verbandsmitglieder übernommen, tierische Nebenprodukte abzuholen, zu sammeln, zu 
befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten und zu beseitigen (§ 3 Abs. 1 TierNebG, 
Art. 1 Abs. 1 AGTierNebG). 
 
 

§ 2 
 

Begriffsbestimmungen 
 
Die Begriffsbestimmungen richten sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des 
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21. Oktober 2009 (Amtsblatt der 
Europäischen Union, DE, v. 14.11.2009, L 300/1 ff.) in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 

§ 3 
 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist der Besitzer tierischer Nebenprodukte, der die Leistungen des 

Zweckverbandes in Anspruch nimmt. 
 
(2) Gebührenschuldner bei öffentlichen und privaten Schlachthöfen, deren sich verschiedene 

Benutzer bedienen, ist der Schlachthofbetreiber. 
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(3) Werden die Leistungen des Zweckverbandes von mehreren in Anspruch genommen, die 

gemeinsame Besitzer der zu beseitigenden tierischen Nebenprodukte sind, so haften sie 
als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 4 
 

Entstehung der Gebührenschuld 
 
Die Gebührenschuld entsteht mit der Abholung bzw. Anlieferung der tierischen 
Nebenprodukte. 
 
 

§ 5 
 

Gebühren für die Beseitigung (Verarbeitung) von ganzen Tieren 
 
(1) Für die Verarbeitung einzeln erfassbarer Tiere (Tierkörper) von Vieh im Sinne des 

Tierseuchengesetzes werden erhoben: 
 

Art der Tierkörper   Regelgewicht (kg)   Gebühr 
 

Rind: 
Kalb < 7 Tage/Totgeburt      40    0,60 Euro 
Kalb > 7 Tage bis 3 Monate     55    0,83 Euro 
Jungvieh/Fresser über 3 bis 12 Monate  180    2,70 Euro 
Rinder über 12 bis 48 Monate   500    7,50 Euro 
Rinder über 48 Monate    625    9,38 Euro 
 
Pferd: 
Fohlen/Pony     100    1,50 Euro 
Pferd      450    6,75 Euro 
 
Schwein: 
Saugferkel/Totgeburt        5    0,08 Euro 
Läufer/Absatzferkel      30    0,45 Euro 
Schwein        75    1,13 Euro 
Zuchtschwein     180    2,70 Euro 
 
Schaf: 
Lamm bis 6 Monate      10    0,15 Euro 
Schaf über 6 bis 18 Monate     50    0,75 Euro 
Schaf über 18 Monate      60    0,90 Euro 
 
Truthuhn          8    0,12 Euro 
 
Huhn          1    0,02 Euro 
 
Kameliden: 
Kamel, Lama, Trampeltier    250    3,75 Euro 
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Andere Einhufer: 
Esel, Maulesel, Maultier, etc.   120    1,80 Euro 
 
Wildklauentier (Gehegewild)     50    0,75 Euro 
 
Ziege        40    0,60 Euro 
 
Hase/Kaninchen         3    0,05 Euro 
 
Laufvogel (Strauß, Emu, etc.)     40    0,60 Euro 
 
Wassergeflügel (Gans, Ente)       3    0,05 Euro 
 
Sonstiges Geflügel (Fasan, Perlhuhn,      1    0,02 Euro 
Taube, Wachtel) 
 
Tierkörper – Ablieferung in Behälter: 
Tonnen à 120 l       70    1,05 Euro 
Tonnen à 240 l     140    2,10 Euro 
Tonnen à 1100 l     650    9,75 Euro 
 

(2) Abs. 1 gilt nicht für abholpflichtiges Vieh im Sinne des Tierseuchengesetzes, das der 
gesetzlichen Testpflicht auf TSE oder BSE unterliegt oder aufgrund einer 
anzeigenpflichtigen Tierseuche verendet oder getötet worden ist (Art. 3 Abs. 3 Satz 1 
AGTierNebG). 

 
 

§ 6 
 

Gebühren der Abholung und Beseitigung von sonstigen tierischen Nebenprodukten 
 
(1) Für die Abholung und Beseitigung von sonstigen tierischen Nebenprodukten, die vom 

Erzeuger in Behälter gefüllt bereitgestellt werden, werden folgende Gebühren erhoben: 
 

Fassungsvermögen des Behälters Regelgewicht (kg)     Gebühr 
 
     60 l          50        5,68 Euro 
     80 l           70        8,21 Euro 
   120 l        100      11,73 Euro 
   240 l        200      23,45 Euro 
1.100 l      1000    117,27 Euro 

 
(2) Bei Selbstanlieferung in der Tierkörperbeseitigungsanstalt Walsdorf, Hetzentännig 2 in 

96194 Walsdorf, mit einem Gewicht von mehr als 10 Tonnen/Monat werden 52,89 Euro 
pro Tonne verrechnet. 

 
(3) Für die Entsorgung von Schlachtblut und Federn sowie von Erzeugnissen tierischen 

Ursprungs werden je angefangene hundert Kilo 11,73 € berechnet. 
 
(4) Die Kosten der Öffnung und der Entfernung der Umhüllung oder Verpackung werden dem 

Gebührenschuldner in Rechnung gestellt, soweit er diese nicht selbst von Umhüllungen 
oder Verpackungen befreit hat (§ 11 Abs. 4 TierNebG). 
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(5) Die in §§ 5 und 6 dieser Gebührensatzung genannten Behälter (Tonnen) müssen den 

handelsüblichen Müllnormbehältern entsprechen und sind vom Gebührenschuldner selbst 
zu stellen. 

 
(6) Für die Abholung von Tierkörpern, die nicht in einem Behälter bereitgestellt werden 

(insbesondere Heim- und Wildtiere) bemisst sich die Gebühr nach dem nächstgrößten 
Behälter nach Abs. 1 bezogen auf das Schätzgewicht des Tieres. 

 
(7) In begründeten Ausnahmefällen kann von den unter Abs. 1 genannten Gebührensätzen 

abgewichen werden. 
 
 

§ 7 
 

Fälligkeit der Gebühren 
 
Die Gebühren werden 10 Tage nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig 
 
 

§ 8 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von 

Unterfranken in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperverwertung 

Unterfranken vom 10. 07 2014 (RABI Nr. 13/2014, S. 83 f.) außer Kraft. 
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12. Unternehmenssatzung für das 
Kommunalunternehmen des Landkreises Bad 

Kissingen  
 

Vom 09.12.2004, zuletzt geändert mit Satzung vom 25.04.2013 (LRABl Nr. 110) 
 

Aufgrund von Art. 17 Satz 1, Art. 77 Abs. 1, 2 und 3 der Landkreisordnung für den Freistaat 
Bayern (LKrO – BayRS 2020-3-1-I) erlässt der Landkreis Bad Kissingen folgende 
 
 

SATZUNG 
 

 
 

§ 1 
 

Name, Sitz, Stammkapital 
 
(1) Das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen (KU) ist ein selbständiges 

Unternehmen des Landkreises Bad Kissingen in der Rechtsform einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts. 

 
(2) Das KU führt den Namen „Das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen“ 

mit dem Zusatz „Anstalt des öffentlichen Rechts“. Es tritt unter diesem Namen im 
gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. 

 
(3) Das KU hat seinen Sitz in Bad Kissingen. 
 
(4) Das Stammkapital beträgt 1.000.000.-- €. 
 
 

§ 2 
 

Gegenstand des Kommunalunternehmens 
 
(1) Der Landkreis Bad Kissingen überträgt dem KU 
 

1. den bisher als Eigenbetrieb des Landkreises geführten Abfallwirtschaftsbetrieb mit 
sämtlichen diesem übertragenen Aufgaben, Rechten und Befugnissen.  

 
2. die Aufgabe der Betriebsführung des Eigenbetriebs des Landkreises 

„Kreisomnibusbetrieb Bad Kissingen“. 
 

3. die Aufgabe der Erzeugung elektrischer Energie aus regenerativen Energieträgern 
zur Deckung des Bedarfs der Liegenschaften des Landkreises. 

 
4. die Aufgabe, folgende Liegenschaften zu erwerben und, soweit kein Eigenbedarf für 

das Kommunalunternehmen des Landkreises besteht, dem Landkreis, bei 
Übernahme des Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwandes durch den Landkreis, für 
seine Aufgabenerfüllung durch Vermietung/Verpachtung zur Verfügung zu stellen: 

 
• Grundstück Fl. Nr. 201 der Gemarkung Bad Kissingen 
• Grundstück Fl. Nr. 696/2 der Gemarkung Bad Kissingen 
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(2) Dem KU wird das Recht eingeräumt, anstelle des Landkreises Satzungen und - soweit 

Landesrecht zu deren Erlass ermächtigt - auch Verordnungen für das gemäß Absatz 1 
Nr. 1 übertragene Aufgabengebiet zu erlassen. 

 
(3) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann das KU im Rahmen der Gesetze Neben- und 

Hilfsbetriebe einrichten und unterhalten, die die Aufgaben des KU fördern und 
wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Das KU kann im Rahmen der Gesetze, 
insbesondere des Art. 75 LKrO, hierfür auch andere Unternehmen errichten und sich an 
anderen Unternehmen beteiligen. 

 
(4) Das KU kann im Rahmen der Gesetze Aufgaben auch für andere öffentlichrechtliche 

Körperschaften und sonstige Dritte wahrnehmen, soweit die Aufgaben mit den dem KU 
übertragenen Tätigkeiten und Aufgaben in Zusammenhang stehen. 

 
 

§ 3 
 

Organe 
 

(1) Organe des KU sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. 
 
(2) Für die Organe werden Geschäftsordnungen erlassen. 
 
 

§ 4 
 

Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus einem Vorstandsmitglied. Weitere Vorstandsmitglieder 

können durch den Verwaltungsrat bestellt werden. Vorstandsmitglieder werden auf die 
Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt; eine erneute Bestellung ist zulässig. Jedes 
Vorstandsmitglied wird vertraglich verpflichtet, die ihm im Geschäftsjahr jeweils 
gewährten Bezüge im Sinne von § 285 Nr. 9 Buchst. a HGB dem Landkreis jährlich zur 
Veröffentlichung mitzuteilen. 

 
(2) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so wird für den Fall seiner Verhinderung ein 

Stellvertreter des Vorstands bestellt. Der Vorstand vertritt das KU nach außen.  
 
(3) Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird ein Vorstandsmitglied zum 

Vorstandssprecher bestellt. Der Vorstandssprecher ist alleinvertretungsberechtigt; die 
weiteren Vorstandsmitglieder vertreten das KU gemeinschaftlich. 

 
(4) Der Vorstand leitet das KU eigenverantwortlich, sofern nicht gesetzlich oder durch diese 

Unternehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist. Der Vorstand hat den 
Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten und auf 
Anforderung dem Verwaltungsrat über alle Angelegenheiten des KU Auskunft zu geben. 

 
(5) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjährlich Zwischenberichte über die 

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben sowie über die Abwicklung des Vermögens- 
und des Erfolgsplans schriftlich vorzulegen. 
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§ 5 

 
Verwaltungsrat 

 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Landrat des Landkreises Bad Kissingen als 

Vorsitzendem und sieben Kreistagsmitgliedern als weiteren Mitgliedern. Für jedes 
weitere Mitglied ist für den Fall seiner Verhinderung ein Stellvertreter und für den Fall 
auch dessen Verhinderung ein weiterer Stellvertreter zu bestellen.  

 
(2) Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats sowie deren Stellvertreter werden vom 

Kreistag für die Dauer von sechs Jahren bestellt. Ihre Amtszeit endet spätestens mit 
dem Ende ihrer Wahlzeit oder dem Zeitpunkt ihres vorzeitigen Ausscheidens aus dem 
 

 
Kreistag des Landkreises Bad Kissingen. Bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder üben 
sie ihr Amt weiter aus. 

 
(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für die Teilnahme an Sitzungen eine 

Entschädigung in entsprechender Anwendung der Vorschriften, die die Entschädigung 
von Kreistagsmitgliedern für die Teilnahme an Ausschusssitzungen regeln. 

 
 

§ 6 
 

Zuständigkeit des Verwaltungsrats 
 
(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. 
 
(2) Der Verwaltungsrat ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

1. Erlass von Satzungen und Verordnungen im Rahmen des Aufgabenbereichs des 
KU 

 
2. Bestellung und Abberufung des Vorstands  

 
3. Regelung der Dienstverhältnisse des Vorstands  

 
4. Errichtung anderer Unternehmen und Beteiligung an anderen Unternehmen.  

 
5. Festsetzung allgemeiner Benutzungsbedingungen sowie allgemeiner Tarife und 

Entgelte 
 

6. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans 
 

7. Bestellung des Abschlussprüfers 
 

8. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und des Lageberichts, 
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung sowie Entlastung des Vorstands 

 
9. Aufnahme von langfristigen Darlehen, die im Einzelfall den Betrag von 250.000 € 

überschreiten 
 

10. Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband 
 

11. Erlass der Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Verwaltungsrat 
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12. Entscheidung über die erstmalige Ablagerung von Abfallarten auf der Deponie 

Wirmsthal 
 

13. Grundlegende Änderungen des Abfallkonzepts 
 
(3) Vor Entscheidungen im Sinne von Absatz 2 Nrn. 1, 2, 4, 10 und 13 ist der Kreistag 

rechtzeitig mit der Angelegenheit zu befassen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind 
insoweit an Weisungen des Kreistags gebunden. 

 
(4) Dem Vorstand gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats das KU 

gerichtlich und außergerichtlich. Er vertritt das KU auch, wenn noch kein Vorstand 
vorhanden oder der Vorstand handlungsunfähig ist. 

 
 

§ 7 
 

Einberufung und Beschlussfassung des Verwaltungsrats 
 
(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung des Vorsitzenden zusammen. Die 

Einladung muss Tagungszeit und -ort sowie die Tagesordnung angeben und den 
Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. Der 
Tag der Sitzung und der Tag der Absendung des Ladungsschreibens werden in die Frist 
nicht eingerechnet. In dringenden Fällen kann die Frist bis auf 24 Stunden abgekürzt 
werden oder eine andere Form gewählt werden. 

 
(2) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal einzuberufen. Er muss außerdem 

einberufen werden, wenn es mindestens die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrats 
unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt. 

 
(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. Der 

Verwaltungsrat tagt in nichtöffentlicher Sitzung. Soweit in Sitzungen des 
Verwaltungsrats Satzungen und Verordnungen beraten und beschlossen werden, die 
Rechte und Pflichten Dritter begründen, gilt Art. 46 LKrO entsprechend. 

 
(4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 

geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden oder 
seines Stellvertreters anwesend und stimmberechtigt ist. Über andere als in der 
Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst 
werden, wenn 
 
1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Behandlung  

mehrheitlich zustimmt oder 
 

2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats anwesend sind und kein Mitglied der  
Behandlung widerspricht. 

 
(5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand 

zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Folge hingewiesen werden. 

 
(6) Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat eine Stimme. 
Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden oder im Falle seiner Abwesenheit die seines Stellvertreters den 
Ausschlag. 
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(7) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist befugt, anstelle des Verwaltungsrats dringliche 

Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. Hiervon hat er 
dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

 
(8) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist 

vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu unterzeichnen. Die Niederschrift ist dem 
Verwaltungsrat bis zur nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 

 
(9) Der Vorstand ist berechtigt und verpflichtet, an den Sitzungen des Verwaltungsrats 

teilzunehmen. Die Teilnahmepflicht entfällt, wenn der Verwaltungsrat dies beschließt. 
 

(10) Erklärungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden abgegeben, und zwar unter 
der Bezeichnung „Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens des Landkreises Bad 
Kissingen“. 

 
 

§ 8 
 

Verpflichtungserklärungen 
 
(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform; die Unterzeichnung erfolgt unter 

dem Namen „Das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen“, „Anstalt 
des öffentlichen Rechts“, durch den Vorstand. 

 
(2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes; andere 

Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „im Auftrag“. 
 
 

§ 9 
 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
 
(1) Das KU ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des öffentlichen Zwecks zu 

führen. 
 
(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht 

innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach 
Durchführung der Abschlussprüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des Datums 
zu unterzeichnen. 

 
(3) Das Wirtschaftsjahr des KU ist das Kalenderjahr. 
 
(4) Im übrigen gelten die Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) 

sowie Art. 79 LKrO. 
 
 

§ 10 
 

Gleichstellung 
 
(1) Die Zuständigkeit der oder des Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Bad 

Kissingen erstreckt sich auch auf das KU und die Unternehmen, an denen 
ausschließlich das KU beteiligt ist. Dies gilt entsprechend für das 
Gleichstellungskonzept des Landkreises Bad Kissingen. 
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(2) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte ist im Rahmen ihrer/seiner Zuständigkeit 

berechtigt, dem Verwaltungsrat und den Aufsichtsorganen der Unternehmen, an denen 
ausschließlich das KU beteiligt ist, Bericht zu erstatten. 

 
 

§ 11 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2005 in Kraft. 
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13. Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen 

Wirkungskreis des Landkreises Bad Kissingen 
 

Vom 13.12.2001 (LRABl Nr. 439) 
 
 

K o s t e n s a t z u n g 
 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt auf Grund von Art. 20 des Kostengesetzes und Art. 17 
der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) (BayRS 2020-3-1-I) folgende Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis: 
 
 

§ 1  
 
Der Landkreis Bad Kissingen erhebt für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, die er in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt vornimmt (Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und 
Auslagen). 
 
 

§ 2 
 
Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostenverzeichnis (Kommunales 
Kostenverzeichnis, KommKVz), das Anlage zu dieser Satzung ist. Für Amtshandlungen, die 
nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr erhoben, die nach im 
Kostenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine 
vergleichbare Amtshandlung, beträgt die Gebühr fünf bis fünfundzwanzigtausend Euro (€). 
 
 

 
§ 3 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.07.1999 
außer Kraft. 
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Anlage zur Kostensatzung des Landkreises Bad Kissingen vom 13.12.2001 zur Erhebung von Verwaltungskosten für 
Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis entsprechend der gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien des Innern und der Finanzen vom 23.09.1996 Nr. I B 3-1052-1 und Änderung vom 20.01.1999 Nr. I B 3-
1052-4 
 

Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz)  
 
Tarif-
grup-

pe 

Ta-
rif-
Nr. 

Gegenstand Gebühr (Euro) 

0  Allgemeine Verwaltung  
00  Allgemeine Amtshandlungen 

Vorschriften der Tarifgruppen  
01-8 des Kostenverzeichnisses gehen den Vorschriften der Tarifgruppe 00 
vor. 

 

 000 Anordnungen für den Einzelfall  15,00 € bis 600,00 € 
 001 Beglaubigungen1): 

Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien und dgl. von eigenen, dem 
eigenen Wirkungskreis zuzurechnenden2) Urkunden, 
 
1. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fotokopien und dgl. nicht 
        vom Landratsamt selbst hergestellt sind 
 
 
 
2. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fotokopien und dgl. vom 

Landratsamt selbst hergestellt sind 

 
 
 
 
0,75 €  je angefangene Seite,  
bis zu der für die Erteilung des 
Originals vorgesehenen Gebühr 
mindestens 5,00 €. 
 
5,00 € im Einzelfall. 
Werden mehrere Abschriften, 
Fotokopien u. dgl. gleichzeitig 
beglaubigt, so kann die Gebühr auf die 
Hälfte, ermäßigt werden.  

 002 Bescheinigungen: 
Erteilung einer Bescheiniung über steuerlich absetzbare Spenden 
 
 
Erteilung einer sonstigen Bescheinigung  

 
kostenfrei (vgl. Bek. vom 02.08.2000 
AllMBl S. 571)  
 
5,00 € bis 75,00 € 

  
 
 
 
 
 

00 

Einsicht in Akten und amtliche Bücher: 
Einsicht in Akten und Bücher, soweit diese nicht in einem 
gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird. 
Die Gebühr erhöht sich um die Hälfte, wenn seit dem Abschluss der Akten 
oder Bücher mehr als zehn Jahre vergangen sind. Gebührenfrei ist die 
Einsicht in Rechtsvorschriften, Flächennutzungspläne und ähnliche für die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit bestimmte Schriftstücke oder Pläne. 

 
0,75 € 
je Akt oder Buch, mindestens 5,00 € 
 

 004 Fristverlängerungen: 
1. Verlängerungen einer Frist, deren Ablauf einen neuen Antrag auf 

Erteilung einer gebührenpflichtigen Genehmigung, Erlaubnis oder 
Bewilligung erforderlich machen würde. 

2. Fristverlängerung in anderen Fällen 

 
1/10 bis ¼ der für die Genehmigung, 
Erlaubnis o. Bewilligung vorgesehenen 
Gebühr, mindestens 5,00 € 
5,00 € bis 60,00 € 

 005 Zweitschriften: 
Erteilung einer Zweitschrift 

 
1/10 bis ½ der für die Erstschrift 
vorgesehenen Gebühr, mindestens 
5,00 €. Ist für die Erstschrift eine 
Gebühr von 0,50 € bis 5,00 € 
vorgesehen, so ist diese Gebühr zu 
erheben; ist die Erteilung der 
Erstschrift gebührenfrei, so beträgt  
die Gebühr 0,50 € je angefangene 
Seite, mindestens 5,00 €. 

00 006 Niederschriften:  7,50 € bis 75,00 € 
für jede angefangene Stunde  

  Besondere Amtshandlungen   
02  Hauptverwaltung  
 020 Kommunalgesetze 

1. Genehmigung zur Führung kommunaler Wappen und Fahnen (Art. 4 
Abs. 3 GO, Art. 3 Abs. 3 LKrO, Art. 3 Abs. 3 BezO) 

2. Amtshandlungen bei der Durchführung von Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheiden (Art. 18a GO, Art. 25a, LKrO) 

 
10,00 € bis 2.500,00 € 
 
kostenfrei (in Analogie zu Art. 3 Abs. 1 
Nr. 12 KG) 
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 021 Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren  
1. Androhung von Zwangsmitteln (Art. 36 VwZVG), soweit sie nicht mit dem 

Verwaltungsakt verbunden ist, durch den die Handlung, Duldung oder 
Unterlassung aufgegeben wird 

2. Anwendung der Zwangsmittel Ersatzvornahme (Art. 32, 35 VwZVG) oder 
unmittelbarer Zwang (Art. 34, 35 VwZVG) 

3. Pfändungsbeschluß gemäß Art. 26 Abs. 5 VwZVG 
 
4. Entscheidung über unzulässige oder unbegründete Einwendungen 

gegen die Vollstreckung, die den zu vollstreckenden Anspruch be- 
treffen (Art. 21 VwZVG) 

4.0 bei Geldansprüchen  
 
4.1 sonst  

 
12,50 € bis 150,00 € 
 
 
50,00 € bis 2.500,00 € 
 
1 Pfändungsgebühr nach § 339 Abs. 4 
Abgabenordnung (AO 1977) 
 
 
 
½ Pfändungsgebühr nach § 339 Abs. 
4 AO 1977, mindestens 10,00 € 
12,50 € bis 200,00 € 

03  Finanzverwaltung  
 031 Anmahnung rückständiger Beträge4) 4,50 € bis 150,00 € 

1  Öffentliche Sicherheit und Ordnung   
11  Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen 

(insbesondere im Vollzug des LStVG, des BayIMSchG und der aufgrund 
dieser Gesetze ergangenen Verordnungen)5) 

 

 110 Erteilung einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung 15,00 € bis 1.250,00 € 
 111 Nachträgliche Auflagen, Zurücknahme oder Widerruf einer Erlaubnis oder 

Ausnahmebewilligung6) 
15,00 € bis 600,00 € 

63  Vollzug des Bayer. Straßen- u. Wegegesetzes (BayStrWG)  
 630 Erlaubnis für Sondernutzungen an gemeindlichen Straßen, Wegen und 

Plätzen (Art. 18, 19 und 22a BayStrWG) 
10,00 € bis 150,00 € 

 631 Anordnung nach Art. 18a Abs. 1 Satz 1 BayStrWG 10,00 €  bis 600,00 € 
 632 Ersatzvornahme nach Art. 18a Abs. 1 Satz 2 BayStrWG 50,00 € bis 2.500,00 € 
 633 Bescheid über die Umlegung des Aufwands aus der Baulast für öffentliche 

Feld- und Waldwege auf die Beteiligten (Art. 54 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 2 
BayStrWG) 

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 

7  Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung   
70  Allgemeine Amtshandlungen11)   
 700 Befreiung vom Anschluß- und/oder Benutzungszwang  10,00 € bis 400,00 € 
 701 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung aufgrund einer Satzung  10,00 € bis 1.250,00 € 
 702 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme bzw. Widerruf einer Erlaubnis oder 

Ausnahmebewilligung nach Tarif-Nr. 701 12) 
10,00 € bis 600,00 € 

 703 Anordnung zur Erfüllung einer satzungsmäßigen Verpflichtung  10,00 € bis 600,00 € 
 
 
 
 
1) Die Beglaubigungen anderer als eigener Urkunden sowie von Unterschriften und Handzeichen ist, soweit die Gemeinden 

dafür zuständig sind (vgl. § 1 der Verordnung über die zur amtlichen Beglaubigung befugten Behörden - BayRS 2010-1-1-1- 
in Verbindung mit Art. 33, 34 BayVwVfG), dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnen. 

2) Tarif-Nr. 001 gilt auch, wenn eine Verwaltungsgemeinschaft Urkunden einer Mitgliedsgemeinde beglaubigt. 
3) Im Bedarfsfall können hier die gleichen Regelungen wie in Tarif-Nr. 4.I.3 des staatlichen Kostenverzeichnisses 

aufgenommen werden. 
4) Gilt auch für Anmahnung durch öffentliche Bekanntgabe nach § 122 Abs. 3, 4 AO 1977. 
5) Vgl. Nrn. 1.3.2.1 und 1.3.2.2 der  Bekanntmachung vom 20.01.1999 (AllMBl S. 135) 
6) Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob nicht nach Art. 20 Abs. 3 KG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG von einer 

Kostenerhebung abzusehen ist. 
7) Gilt für Tarifgruppe 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Kreiskommunale Stiftungen 
IV-1-a 

1. Carl von Heß’sche Stiftungen Hammelburg 
a) Satzung Carl von Heß’sche Sozialstiftung 

Hammelburg  
 

Vom 17. 11. 2003 (LRABl. Nr. 313) 
 
A) Stiftungsgeschichte 
 
Durch Testament vom 15.08.1870 hat Carl von Heß (geb. am 17.10.1788 zu Fulda, 
verstorben am 2.10.1872 in Bad Kissingen und beigesetzt in der von Heß’schen 
Familiengruft im Stadtfriedhof zu Hammelburg) sein Erbvermögen für wohltätige Zwecke zur 
Verfügung gestellt und letztwillig u. a. zu seinem einzigen und Haupterben ein in der Stadt 
Hammelburg zu gründendes Distrikts-Kranken- und Pfründnerspital bestimmt (Ziff. II des 
Testaments). 
 
 
Gleichzeitig ordnete der Stifter letztwillig an, dass das zu gründende Distrikts-Kranken- und 
Pfründnerspital in Hammelburg eine dem wahren Bedürfnis entsprechende 
Kleinkinderbewahranstalt für die Stadt Hammelburg und eine Rettungs- und 
Erziehungsanstalt für Kinder im vor- und grundschulpflichtigen Alter zu gründen und zu 
unterhalten hat. 
 
 
Abschließend in seinem Testament hat der Erblasser Carl von Heß den jeweiligen Distrikts-
Verwaltungsrat des vormaligen Bezirks Hammelburg zur Verwaltung des 
Stiftungsvermögens bestimmt. 
 
 
Die Carl von Heß’sche Kranken- und Pfründnerspitalstiftung in Hammelburg ist am 2. März 
1873 landesherrlich genehmigt worden. Die Genehmigung wurde im Amtsblatt des 
Königlichen Staatsministeriums des Innern Nr. 23 vom 13.3.1873 bekanntgegeben. 
 
 
Die Stiftungsverwaltung hat im Vollzug des Stifterwillens im Jahre 1876 ein Waisenhaus, 
1878 ein Krankenhaus mit Pfründnerabteilung und 1954 einen Kindergarten errichtet. In das 
Kranken- und Pfründnerspital durften seinerzeit nur 3 männliche und 3 weibliche Pfründner 
aufgenommen werden. Die Anstalt hatte den Hauptzweck, kranke Dienstboten, Gesellen und 
Lehrlinge aus dem ganzen Distrikt Hammelburg aufzunehmen, zu pflegen und zu verpflegen. 
 
 
Der sich ausdehnende Krankenpflegebetrieb erforderte im Jahre 1900 den Anbau eines 
Isolierhauses und im Jahre 1913 die Einrichtung eines den neuzeitlichen Anforderungen 
entsprechenden neuen Operationszimmers. 
 
 
Bedingt durch die Nachkriegsverhältnisse, insbesondere durch die Errichtung von 2 
Vertriebenen- und Flüchtlingslagern (Landesdurchgangslager und 
Regierungsflüchtlingslager) wurde in den Jahren 1946 bis zum 14.8.1956 neben dem 
Kranken- und Pfründnerspital ein Zweigkrankenhaus im Regierungsflüchtlingslager 
Hammelburg betrieben und unterhalten. 
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Im Jahre 1956 wurde, da das Kranken- und Pfründnerspital in der Stadt Hammelburg mit 
dem Zweigkrankenhaus im Regierungsflüchtlingslager Hammelburg den erhöhten 
Bedürfnissen und dem Fortschritt der Medizin nicht mehr entsprachen, vom Landkreis 
Hammelburg ein neues Kreiskrankenhaus errichtet und teilweise ausgestattet. Es wurde am 
15.8.1956 seiner Zweckbestimmung übergeben und wird seit dieser Zeit von der Carl von 
Heß’schen Kranken- und Pfründnerspitalstiftung unterhalten und betrieben. Mit dem gleichen 
Tage ist das im Jahre 1878 errichtete Kranken- und Pfründnerspital von der Stiftung dem 
Landkreis Hammelburg als Kreisaltenheim überlassen worden. 
 
 
In Ergänzung des Stiftertestaments hat der Landkreis Hammelburg am 30. Dezember 1959 
eine Stiftungssatzung erlassen, die mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern vom 7. März 1960 Nr. I A 4 - 539 - 4/H/7 - genehmigt worden ist. Im Zuge der 
Landkreisreform wurde mit Wirkung vom 1. Juli 1972 der Landkreis Bad Kissingen 
Rechtsnachfolger des ehemaligen Landkreises Hammelburg. 
 
B) Stiftungssatzung 
 
Aufgrund von Art. 9 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.12.2001 (BayRS 282-1-I-UK/WFK) erlässt der Landkreis Bad Kissingen folgende, mit 
Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 02.10.2003 Nr. 240-1222.02-12/03 
genehmigte 
 
 

Satzung 
 

Vorbemerkung 
 
Die in dieser Satzung in männlicher Form gewählten Bezeichnungen schließen auch die 
weiblichen Vertreter der entsprechenden Ämter bzw. Funktionen ein. 
 
 

§ 1 
 

Name, Sitz und Rechtsform der Stiftung 
 
 
Die Stiftung führt den Namen „Carl von Heß’sche Sozialstiftung Hammelburg". Sie ist eine 
rechtsfähige, kreiskommunale Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Hammelburg. 
Der Stiftung steht das Recht zu, Dienstherr von Beamten zu sein. Die Stiftung führt das 
Familienwappen des Stifters. 
 
 

§ 2 
 

Stiftungszweck 
 
 
(1) Die Stiftung fördert das öffentliche Gesundheitswesen und die Altenhilfe durch den 

Betrieb eines Krankenhauses und von Seniorenheimen. Sie verfolgt damit ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
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(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht: 
 
 

 Betrieb des Dr. Maria Probst-Seniorenheimes Hammelburg einschließlich aller 
Nebenbetriebe, 

 
 Betrieb des Seniorenzentrums „St. Elisabeth“ Münnerstadt einschließlich aller 

Nebenbetriebe, 
 

 Betrieb des Seniorenheimes „Haus Waldenfels“ Bad Brückenau einschließlich aller 
Nebenbetriebe. 

 
 
(3) Im Rahmen der Zweckerfüllung kann die Stiftung weitere Einrichtungen der stationären, 

teilstationären oder ambulanten Versorgung oder Betreuung errichten, unterhalten, 
betreiben und gegebenenfalls auch schließen. 

 
(4) Der Wirkungskreis der Stiftung beschränkt sich ausschließlich auf das Gebiet des 

Landkreises Bad Kissingen. Die Aufnahme in die Einrichtungen wird durch Allgemeine 
Vertragsbedingungen bzw. durch Benutzer- und Heimordnungen geregelt. 

 
(5) Durch den Einsatz der Stiftungsmittel sollen keine Pflichtaufgaben der öffentlichen Hand 

im weitesten Sinne finanziert werden. 
 
 

§ 3 
 

Einschränkungen 
 
 
(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, 
Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen. 

 
(2) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses 

besteht nicht. 
 
 

§ 4 
 

Grundstockvermögen 
 
 
(1) Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Bestand dauernd und 

ungeschmälert zu erhalten. Der Wert des Grundstockvermögens ergibt sich aus der 
beigefügten Anlage. 

 
(2) Zuwendungen zum Grundstockvermögen sind zulässig. Zuwendungen ohne 

Zweckbestimmung aufgrund einer Verfügung von Todes wegen können dem 
Grundstockvermögen zugeführt werden. 
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§ 5 
 

Stiftungsmittel, Geschäftsjahr 
 
 
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben 
 

a. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, 
 

b. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Aufstockung des 
Grundstocksvermögens bestimmt sind; § 4 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

 
(2) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
 
(3) Im Rahmen der steuerrechtlichen Bestimmungen dürfen Rücklagen gebildet werden. 
 
(4) Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 6 
 

Stiftungsorgane 
 
 
Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat (§§ 7 - 9) und der Vorstand (§ 10). 
 
 

§ 7 
 

Stiftungsrat 
 
 
(1) Der Stiftungsrat besteht aus 15 Mitgliedern.  
 
(2) Den Vorsitz führt der Landrat des Landkreises Bad Kissingen. Im Verhinderungsfall wird 

der Vorsitzende durch den gewählten Stellvertreter des Landrats vertreten. 
Stimmberechtigte Mitglieder des Stiftungsrates sind außerdem 14 Kreisräte, die vom 
Kreistag des Landkreises Bad Kissingen berufen werden. Für jedes Mitglied ist für den 
Fall seiner Verhinderung ein Stellvertreter und für den Fall auch dessen Verhinderung 
ein weiterer Stellvertreter zu benennen. Die Mitglieder des Stiftungsrates sowie deren 
Stellvertreter werden für die Dauer von sechs Jahren bestellt. Ihre Amtszeit endet 
spätestens mit dem Ende ihrer Wahlzeit oder dem Zeitpunkt ihres vorzeitigen 
Ausscheidens aus dem Kreistag des Landkreises Bad Kissingen. 

 
(3) Dem Stifterwillen entsprechend ist der jeweilige katholische Stadtpfarrer von 

Hammelburg zu hören und zu den Sitzungen des Stiftungsrates mit beratender Stimme 
einzuladen, wenn wichtige Angelegenheiten der Stiftung zu entscheiden sind. An 
Abstimmungen darf er nicht teilnehmen. 
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§ 8 
 

Zuständigkeiten des Stiftungsrates 
 
 
(1) Der Stiftungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. 
 
(2) Der Stiftungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle Angelegenheiten der Stiftung 

Berichterstattung verlangen. 
 
(3) Der Stiftungsrat entscheidet über alle grundsätzlichen Angelegenheiten der Stiftung. Er 

beschließt insbesondere über: 
 

a. Satzungsänderungen, Anträge auf Umwandlung oder Aufhebung der Stiftung 
 

b. Änderungen des Betriebsumfangs der Stiftungseinrichtungen, soweit diese 
Auswirkungen auf den Krankenhausplan des Freistaates Bayern und den 
Bedarfsplan für stationäre Altenpflegeeinrichtungen des Landkreises Bad Kissingen 
haben, und die Auslagerung wesentlicher Betriebsbestandteile 

 
c. Die Gründung von eigenen bzw. Beteiligung der Stiftung an anderen Unternehmen 

 
d. Bestellung und Abberufung des Vorstandes und dessen Vertreters sowie Regelung 

des Dienstverhältnisses des Vorstandes 
 

e. Erlass einer Geschäftsordnung jeweils für den Stiftungsrat und den Vorstand 
 

f. Einstellung und Entlassung von leitenden Kräften und deren Stellvertretern 
(Chefärzte, Verwaltungs- bzw. Heimleiter) 

 
g. Festsetzung Allgemeiner Vertragsbedingungen für die Krankenhäuser sowie 

Benutzer- und Heimordnungen für die Altenpflegeeinrichtungen 
 

h. Genehmigung des Wirtschafts-, Finanz- und Stellenplans sowie deren Änderungen 
 

i. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und Behandlung des 
Jahresergebnisses sowie Entlastung des Vorstandes 

 
j. Bestellung des Abschlussprüfers 

 
k. Verfügungen über Anlagevermögen und Verpflichtungen hierzu, wenn der 

Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 100.000 € überschreitet und die 
Verfügung nicht im Wirtschaftsplan enthalten ist 

 
l. Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten 
 

m. Aufnahme und Gewährung von Darlehen außerhalb des Wirtschaftsplanes sowie 
Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die einer Darlehensaufnahme gleichkommen, 
soweit sie den Betrag von 50.000 € überschreiten 

 
n. Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Ruhestandsversetzung und 

Entlassung von Beamten der Stiftung. 
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Wird die Stiftung durch den vom Stiftungsrat bestellten Vertreter des Vorstandes geleitet, 
kann der Stiftungsrat den Abschluss weiterer Geschäftsvorfälle von seiner 
Genehmigungabhängig machen. 

 
(4) Der Geschäftsgang des Stiftungsrates ist in einer gesonderten Geschäftsordnung für den 

Stiftungsrat geregelt. 
 
(5) Der Vorsitzende des Stiftungsrates vertritt die Stiftung gegenüber dem Vorstand 

gerichtlich und außergerichtlich. 
 
 

§ 9 
 

Weisungsgebundenheit der in den Stiftungsrat berufenen Vertreter des Kreistages 
 

 
In den Fällen des § 8 Abs. 3 Buchst. a bis d und i unterliegen die in den Stiftungsrat 
berufenen Mitglieder des Kreistages dem Weisungsrecht des Kreistages des Landkreises 
Bad Kissingen. 
 
Der Vorsitzende des Stiftungsrates unterrichtet vor Stimmabgabe insoweit den Kreistag. 
 
 

§ 10 
 

Vorstand 
 
 

(1) Der Vorstand besteht aus einer Person. Er muss Kreisbediensteter sein. 
 
(2) Der Vorstand wird vom Stiftungsrat auf die Dauer von fünf Jahren bestellt; eine erneute 

Bestellung ist zulässig. 
 
(3) Für den Vorstand ist ein ständiger Vertreter vom Stiftungsrat zu bestellen. Die 

Vertretung des Vorstandes wird in der Geschäftsordnung für den Vorstand näher 
geregelt. 

 
(4) Der Vorstand leitet die Stiftung eigenverantwortlich nach Maßgabe der Gesetze, der 

Stiftungssatzung und der vom Stiftungsrat zu erlassenden Geschäftsordnungen für den 
Stiftungsrat und den Vorstand. 

 
(5) Der Vorstand hat den Stiftungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu 

unterrichten und auf Anforderung dem Stiftungsrat über alle Angelegenheiten der 
Stiftung Auskunft zu geben. Er hat darüber hinaus dem Stiftungsrat halbjährlich 
Zwischenberichte über die Abwicklung des Vermögens- und Finanzplans schriftlich 
vorzulegen. Des weiteren hat er den Stiftungsrat zu unterrichten, wenn bei Ausführung 
des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mehraufwendungen oder Mindererträge zu 
erwarten sind. 

 
(6) Geschäfte, die in die Zuständigkeit des Stiftungsrates fallen, dürfen erst nach einer 

durch dieses Organ erteilten Zustimmung durchgeführt werden. Ausnahmsweise kann 
der Stiftungsratsvorsitzende den Vorstand zum Abschluss eines Geschäftes, das nach 
der Satzung der Zustimmung des Stiftungsrates bedarf, ermächtigen, wenn das 
Geschäft keinen Aufschub duldet und ein rechtzeitiger Beschluss des Stiftungsrates 
nicht herbeigeführt werden kann. Derart durchgeführte Geschäfte müssen dem 
Stiftungsrat in seiner nächsten Sitzung bekannt gegeben werden. 
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(7) Der Vorstand ist der Stiftung gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, 

die ihm hinsichtlich der Ausübung und des Umfangs seiner Geschäftsführungsbefugnis 
durch die Stiftungssatzung, die Geschäftsordnungen für den Stiftungsrat und den 
Vorstand und den Anstellungsvertrag auferlegt werden. 

 
 

§ 11 
 

Gesetzliche Vertretung, Schriftform 
 
 

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Ist kein Vorstand 
bestellt, der Vorstand und sein Vertreter abberufen oder handlungsunfähig, vertritt der 
Vorsitzende des Stiftungsrates die Stiftung. 

 
(2) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform, soweit es sich nicht um ständig 

wiederkehrende Geschäfte des täglichen Lebens handelt, die finanziell von 
unerheblicher Bedeutung sind. 

 
 

§ 12 
 

Verwaltungskosten 
 
 
Bei Leistungen, die die Stiftung vom Landkreis Bad Kissingen in Anspruch nimmt, erstattet 
die Stiftung die Verwaltungskosten. 
 
 

§ 13 
 

Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung, Rechnungswesen, Prüfungswesen 
 
 
(1) Die Stiftungseinrichtungen sind sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des in dieser 

Satzung bestimmten Zwecks zu führen. Für die Einrichtungen sind Wirtschafts-, 
Vermögens- und Finanzpläne nach den Verordnungen über die Wirtschaftsführung 
kommunaler Krankenhäuser bzw. kommunaler Pflegeeinrichtungen zu führen. 

 
(2) Die Stiftung wendet die kaufmännische Buchführung an. Der Vorstand hat den 

Jahresabschluss und einen Lagebericht nach §§ 264 ff. HGB innerhalb von vier Monaten 
nach Beendigung des Geschäftsjahres aufzustellen und nach Durchführung der 
Abschlussprüfung dem Stiftungsrat zur Feststellung vorzulegen. Der Jahresabschluss 
und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der 
Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht über die Abschlussprüfung sind der 
Regierung von Unterfranken  - Stiftungsaufsicht -  zuzuleiten. 

 
(3) Die Jahresabschlüsse unterliegen einer erweiterten jährlichen Abschlussprüfung nach 

den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften unter entsprechender 
Anwendung des § 53 HGrG. 
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(4) Der Landkreis Bad Kissingen hat das Recht, sich zur Klärung von Fragen, die im 

Zusammenhang mit der Verlustdeckung nach § 14 auftreten oder zur Ausübung des 
Weisungsrechts nach § 9 unmittelbar zu unterrichten und zu diesem Zweck den Betrieb, 
die Bücher und die Schriften der Stiftung einzusehen und zu prüfen. Dieses Recht wird 
auch dem überörtlichen Prüfungsorgan des Landkreises Bad Kissingen eingeräumt. 

 
 

§ 14 
 

Verlustdeckung 
 
 
(1) Jahresfehlbeträge der in § 2 Abs. 2 genannten Einrichtungen sind vom Landkreis Bad 

Kissingen bis zu einem Betrag von je 100.000 € auszugleichen, soweit sie nicht durch 
vorhandene Überschüsse aus den Vorjahren ausgeglichen werden können und soweit 
sie nicht auf neue Rechnung vorgetragen und aus Überschüssen der nächsten fünf 
Jahre abgedeckt werden. 

 
(2) Unabhängig von der Regelung des Abs. 1 ist der Landkreis Bad Kissingen bei 

durchzuführenden Baumaßnahmen gehalten, Finanzmittel darlehenshalber oder als 
Zuschuss zur Verfügung zu stellen, soweit die Stiftung diese Baumaßnahmen nicht mit 
eigenen Mitteln, durch Einsatz staatlicher Fördermittel oder durch anderweitige 
Zuschüsse oder Darlehen zu finanzieren in der Lage ist. 

 
 

§ 15 
 

Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung 
 
 
(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte 

Verhältnisse geboten erscheinen. Soweit sie sich auf die Steuerbegünstigung der 
Stiftung auswirken können, sind sie der zuständigen Finanzbehörde zur Stellungnahme 
vorzulegen. 

 
(2) Änderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn seine Erfüllung unmöglich wird 

oder sich die Verhältnisse derart ändern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht 
mehr sinnvoll erscheint. Umwandlung und Aufhebung der Stiftung richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 

 
 

§ 16 
 

Vermögensanfall 
 
 
Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung fällt das Stiftungsvermögen an den Landkreis 
Bad Kissingen, der es unter Beachtung des Stiftungszweckes unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu verwenden hat. Dem ursprünglichen 
Stifterwillen entsprechend kommt hierfür insbesondere der Raum Hammelburg in Betracht. 
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§ 17 
 

Stiftungsaufsicht 
 
 
(1) Die Stiftung unterliegt der Aufsicht der Regierung von Unterfranken. 
 
(2) Der Stiftungsaufsichtsbehörde sind Änderungen der Anschrift, der 

Vertretungsberechtigung und der Zusammensetzung der Stiftungsorgane unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
 

§ 18 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landratsamtes 
Bad Kissingen in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisher geltende Satzung vom 06.10.1977 außer Kraft. 
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b) Satzung der Carl von Heß’schen Familien- und 
Kirchhofskapellenstiftung in Hammelburg 

 
Vom 30.04.2004 (LRABl Nr. 108) 

 
 
 

- Stiftungsgeschichte - 
 
 
Durch Notariatsurkunde vom 18.10.1869, Registernummer 1917, hat Carl von Heß, geb. 
17.07.1788 zu Fulda, verstorben am 02.10.1872 in Bad Kissingen, Mittel zur Errichtung einer 
Familiengruft mit Leichenhofskapelle bestimmt. Durch allerhöchste Entschließung des 
Königlichen Staatsministeriums des Innern zu München vom 29.12.1869 Nr. 11 481 wurde 
diese Stiftung landesherrlich genehmigt. In seinem Testament vom 15.08.1870 hat Carl von 
Heß diese Verfügung wiederholt und den jeweiligen Distrikts- und Verwaltungsrat (Kreistag) 
des Bezirks (Kreises) Hammelburg zur Verwaltung des Stiftungsvermögens berufen. Die 
Friedhofskapelle wurde in den Jahren 1872 bis 1875 nach den vom Stifter genehmigten 
Plänen am Friedhof in Hammelburg errichtet. 
 
 
Im Vollzug der Landkreisreform wurde mit Wirkung vom 1. Juli 1972 der Landkreis Bad 
Kissingen Rechtsnachfolger des Landkreises Hammelburg. 
 
 
Aufgrund von Art. 9 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.12.2001 (BayRS 282-1-I-UK/WFK) erlässt der Landkreis Bad Kissingen folgende, mit 
Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 23.04.2002 Nr. 241-1222.02-13/04 
genehmigte 
 
 

Satzung 
 
 
 
 

§ 1 
 

Name, Sitz und Rechtsform der Stiftung 
 
 
(1) Die Stiftung führt den Namen „Carl von Heß’sche Familien- und Friedhofskapellenstiftung 

in Hammelburg", hat ihren Sitz in Hammelburg und führt das Familienwappen des Stifters. 
 
 
(2) Sie ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts, deren Verwaltung 

von der Carl von Heß´schen Sozialstiftung Hammelburg geführt wird. 
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§ 2 
 

Stiftungszweck 
 
 
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar einen gemeinnützigen Zweck im Sinne 
der Abgabenordnung (AO 2002) durch Unterhaltung der Carl von Heß’schen Familien- und 
Kirchhofskapelle, die zur Abhaltung von Gottesdiensten der Allgemeinheit zur Verfügung 
steht. 
 
 

§ 3 
 

Gemeinnützigkeit 
 
 
Die Stiftung darf keine Erwerbsabsichten verfolgen; etwaige Gewinne dürfen nur für 
satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Sie darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, 
Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen. 
 
 

§ 4 
 

Stiftungsmittel und Stiftungsvermögen 
 
 
Zur Erfüllung des Stiftungszwecks stehen nur die Erträgnisse des eingebrachten 
Stiftungsvermögens zur Verfügung. Dieses Vermögen ist unangreifbares 
Grundstockvermögen. Es besteht aus Kapital- und Besitzwerten, wie sie in der Anlage, die 
Bestandteil dieser Satzung ist, ausgewiesen sind. 
 
 

§ 5 
 

Stiftungsorgane und Stiftungsverwaltung 
 
 
1. Die Stiftung wird von den zuständigen Organen der Carl von Heß´schen Sozialstiftung 

Hammelburg gerichtlich und außergerichtlich vertreten und verwaltet. 
 
2. Hinsichtlich der Kassen- und Rechnungsprüfung der Stiftung gelten die für die Carl von 

Heß’ sche Sozialstiftung Hammelburg maßgeblichen Vorschriften. 
 
3. Dem Stifterwillen entsprechend ist der jeweilige katholische Stadtpfarrer von Hammelburg 

zu hören und zu den Stiftungsratssitzungen mit beratender Stimme einzuladen, wenn 
wichtige Verwaltungsangelegenheiten zur Beratung und Beschlussfassung anstehen. 

 
4. Für die Verwaltung der Stiftung gelten die Bestimmungen des Stiftungsgesetzes und der 

hierzu erlassenen Ausführungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung. 
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§ 6 
 

Stiftungsaufsicht 
 
 
Die Aufsicht über die Stiftung wird von der Regierung von Unterfranken in Würzburg 
wahrgenommen (Art. 18 StG). 
 
 

§ 7 
 

Satzungsänderungen 
 
 
Die Änderung der Satzung oder des Stiftungszwecks sowie die Auflösung der Stiftung 
bedürfen eines Beschlusses des Stiftungsrates der Carl von Heß´schen Sozialstiftung 
Hammelburg und der Genehmigung der Regierung von Unterfranken in Würzburg. 
 
 

§ 8 
 

Anfallsberechtigung 
 
 
Im Falle des Erlöschens der Stiftung fällt das noch vorhandene Vermögen an den Landkreis 
Bad Kissingen. Der Anfallsberechtigte hat es tunlichst in einer dem Stiftungszweck 
entsprechenden Weise nach näherer Bestimmung durch die Genehmigungsbehörde zu 
verwenden. 
 
 

§ 9 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Bad 
Kissingen in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom vom 05.12.1975, geändert am 
10.11.1980 außer Kraft. 
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2. Kreishilfskasse Bad Brückenau 
a) Satzung der Stiftung „Kreishilfskasse Bad 

Brückenau“ 
 

Vom 21.07.2005 (LRABl. Nr. 274) 
 
 

A 
 

Stiftungsgeschichte 
 
 
König Ludwig I. von Bayern weilte in der Zeit von 1818 - 1862 insgesamt 
sechsundzwanzigmal in Bad Brückenau zur Kur. Den Ausbau des Staatsbades machte er 
während seiner Regierungzeit zu seinem persönlichen Anliegen. 
 
Aus Verbundenheit mit Bad Brückenau und der dortigen Bevölkerung stiftete König Ludwig 
I. mit Schreiben vom 15. Mai 1838 eine Summe von 16.000 Gulden zur Gründung einer 
„Hülfskasse für unsere Unterthanen im Landgerichtsbezirk Brückenau in Rücksicht auf den 
tiefgesunkenen Wohlstand derselben“. Die Summe von 16.000 Gulden wurde aus der 
Gewinnhälfte entnommen, welche die Münchener-Aachener-Mobilar-Feuer-Versicherungs-
Gesellschaft zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke abzuliefern hatte. Als Zweck dieser 
„Hülfskasse" bestimmte König Ludwig I. in diesem Schreiben, dass „vorzugsweise 
angemessene Darlehen an bedrängte Unterthanen zur Sicherung derselben gegen Wucher 
gegeben werden sollen“. 
 
Die k. Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg erließ im Auftrag des Königs am 27. 
Juni 1838 Instruktionen für die Hilfskasse. Nach den von der k. Regierung von Unterfranken 
und Aschaffenburg mit Schreiben vom 27. Juni 1851 erlassenen Statuten ist es die 
Bestimmung der Hilfskasse, den "tiefgesunkenen Wohlstand des Landgerichtsbezirks 
Brückenau zu heben und insbesondere bedrängte redliche und fleißige Unterthanen dieses 
Gerichtsbezirkes durch Gewährung angemessener Darlehen mit mäßiger Verzinsung und 
allmählicher Zurückzahlung gegen Wucher zu sichern und in unverschuldeten 
Unglücksfällen bei häuslichen Ehren zu erhalten. Von den Ansprüchen auf solche 
Unterstützungen sind alle an beweglichem oder unbeweglichem Gute durch Brand 
Geschädigte ausgeschlossen. Die Fälle, in welchen Unterstützungen aus dieser Kasse 
angesprochen werden können, lassen sich zwar nicht einzeln bestimmen, doch sind Mangel 
des zum Landwirtschaftsbetriebe oder zur Familiennahrung nötigen Viehes, Mangel an 
Samen und Speisefrüchten, Anschaffung von Handwerkszeug und Gerätschaften zur 
Doppelspinnerei, notwendige Neubauten und Hauptreparaturen an Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden darunter zu zählen“. 
 
Die Darlehen konnten nur gegen dingliche Sicherung oder gleichwertige Bürgschaft 
ausgegeben werden. Diese Statuten sind bei Beurteilung von Anträgen und 
Auslegungsfragen auch heute noch von entscheidender und grundlegender Bedeutung. 
 
Der Bezirkstag Brückenau hat mit Beschluss vom 09.04.1936 die fiduziarischen Fonds 
Altfuldaische Hilfskasse, Distriktsgetreidemagazinfonds und Bezirksarmenfonds als 
Zustiftungen in die rechtlich selbständige Stiftung „Distriktshilfskasse Brückenau“ 
eingebracht. Die Satzung der Stiftung wurde vom Kreistag und Kreisausschuss Brückenau 
am 29.05.1957 und am 07.11.1960 neu gefasst. Sie führt seitdem den Namen 
„Kreishilfskasse Brückenau“. 
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Die Einbeziehung des Landkreises Bad Brückenau in den Landkreis Bad Kissingen nach § 
28 Nr. 2 c der Verordnung vom 27.12.1971 (GVBl S. 945) erforderte eine Anpassung der 
Verfassung der Stiftung an diese Rechtslage. 
 
In den Jahren nach der Änderung vom 18.12.1973 stellte sich heraus, dass in Anbetracht der 
allgemein ständig besser werdenden sozialen Sicherung der Bevölkerung der 
Anwendungsbereich der Stiftung immer mehr eingeengt wurde. Dennoch sollte mit der 
Satzungsänderung 1986 ein Versuch der „Wiederbelebung" unternommen werden, wobei als 
Leistungsempfänger entsprechend dem Stifterwillen nur natürliche Personen in Betracht 
kommen sollten. Auch wurde das Grundstockvermögen erhöht. 
 
Der Landkreis Bad Kissingen gab daher der Stiftung „Kreishilfskasse Bad Brückenau“ eine 
neue Satzung, die mit Schreiben vom 23.04.1987 Nr. I-AG-1222.1B-3/84 vom Bayer. 
Staatsministerium des Innern genehmigt wurde. Das Stiftungsvermögen bestand und besteht 
aus einem Grundstockvermögen von 60.000,00 DM, welches in Sparkassenbriefen angelegt 
ist und jährliche Zinserträge von rd. 4.000,00 DM erbringt. 
 
Nachdem in den Jahren ab 1987 in Anbetracht der sozialen Sicherung der Bevölkerung der 
Anwendungsbereich der Stiftung nicht zum Tragen kam und die weitere Gemeinnützigkeit 
der Stiftung durch die Finanzbehörden in Frage gestellt wurde, war Handlungsbedarf 
angesagt. Die vom Kreistag angestrebte Aufhebung der Stiftung wurde von der 
Stiftungsaufsichtsbehörde - Regierung von Unterfranken - ablehnend verbeschieden. Es 
wurde vielmehr eine Ausweitung des Stiftungszweckes gem. § 2 Abs. 4 der jetzigen 
Stiftungssatzung empfohlen. 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.05.1996 der Satzungsänderung hinsichtlich der 
Erweiterung der Leistungsmöglichkeiten nach dem Stiftungszweck einstimmig seine 
Zustimmung erteilt. Die vom Kreistag des Landkreises Bad Kissingen beschlossene 
Änderung der Satzung der „Kreishilfskasse Bad Brückenau“ hat die Regierung von 
Unterfranken gem. Art. 8 Abs. 3, Art. 29 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes mit 
Schreiben vom 09.09.1996 Nr. 241-1222.02-1/95 genehmigt. 
 
In seiner Sitzung am 21.07.2005 hat der Kreistag erneut einer Erweiterung der 
Leistungsmöglichkeiten nach dem Stiftungszweck seine Zustimmung erteilt. Die vom 
Kreistag des Landkreises Bad Kissingen beschlossene Änderung der Satzung der 
„Kreishilfskasse Bad Brückenau“ hat die Regierung von Unterfranken gem. Art. 9 Abs. 3, Art. 
28 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes mit Schreiben vom 09.08.2005 Nr. 16-1222.02-
7/05 genehmigt. 
 
 

B 
 
 
Aufgrund der beschlossenen und genehmigten Änderung hat die Satzung der Stiftung 
„Kreishilfskasse Bad Brückenau“ folgenden neuen Wortlaut: 
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Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Name, Rechtsstand und Sitz 
 
Die Stiftung führt den Namen „Kreishilfskasse Bad Brückenau“. Sie ist eine rechtsfähige 
kreiskommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Bad Kissingen. 
 
 

§ 2 
 

Stiftungszweck 
 
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke 

im Sinne der steuerrechtlichen Vorschriften und ist selbstlos tätig. Sie leistet Hilfe zur  
Selbsthilfe in Notfällen, die erhebliche finanzielle Schwierigkeiten für einzelne Personen i. 
S. des § 53 AO mit sich brachten. Dies erfolgt insbesondere durch die Gewährung von 

 
a) Darlehen oder 
b) Zuschüssen 

 
an natürliche Personen, die ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind, dadurch 
hilfsbedürftig geworden sind, und ihren 1. Wohnsitz im Gebiet des ehemaligen 
Landkreises Bad Brückenau haben. 

 
(2) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung besteht nicht. 
 
(3) Die Stiftung verfolgt nicht eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf niemanden durch 

Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen. 

 
(4) Soweit an den vorgenannten Personenkreis keine Hilfeleistungen zu gewähren sind, wird 

der jährliche Ertrag aus dem Grundstockvermögen der Sozialeinrichtung des Landkreises 
Bad Kissingen, dem Altenheim „Haus Waldenfels“ in Bad Brückenau und gemeinnützigen 
Vereinen mit sozialer Zielsetzung im Altlandkreis Bad Brückenau, für soziale 
Aufgabenleistungen zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind nachweislich zu 
steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Über die Vergabe entscheidet der 
Kreisausschuss des Landkreises Bad Kissingen. 

 
 

§ 3 
 

Vollzugsvorschriften 
 
Die Vorschriften zum Vollzug dieser Satzung sind vom Kreistag Bad Kissingen zu erlassen. 
Sie bedürfen der aufsichtlichen Prüfung der Regierung von Unterfranken. 
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§ 4 
 

Stiftungsvermögen 
 
(1) Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert 

zu erhalten. Es besteht aus einem Kapital in Höhe von 30.750,00 €. 
 
(2) Zustiftungen sind zulässig. 
 
 

§ 5 
 

Stiftungsmittel 
 
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben 
 

a) aus den Erträgen und sonstigen Nutzungen des Grundstockvermögens 
 
 

b) aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des 
Grundstockvermögens bestimmt sind. 

 
(2) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Es 

dürfen Rücklagen gebildet werden, wenn und solange dies erforderlich ist, um die 
satzungsge- 
mäßen Zwecke der Stiftung nachhaltig erfüllen zu können. 

 
 

§ 6 
 

Stiftungsorgane und Verwaltung 
 
(1) Die Stiftung wird von den Organen des Landkreises Bad Kissingen verwaltet und 

vertreten. 
 
 
(2) Das Nähere regeln die Geschäftsordnung für den Kreistag Bad Kissingen und seine 

Ausschüsse und die nach § 3 dieser Satzung erlassenen Vollzugsvorschriften. 
 
 

§ 7 
 

Satzungsänderung, Stiftungsaufhebung 
 
Anträge auf Genehmigung zur Änderung der Satzung sowie Anträge auf Umwandlung und 
Aufhebung der Stiftung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder 
des Kreistags. Die Änderungen dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht 
beeinträchtigen oder aufheben. Sie sind der Stiftungsaufsichtsbehörde (§ 8) zuzuleiten, die 
die Genehmigung oder Entscheidung der Genehmigungsbehörde einholt. 
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§ 8 
 

Stiftungsaufsicht 
 
Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von Unterfranken. 
 
 

§ 9 
 

Vermögensanfall 
 
Bei Aufhebung der Stiftung fällt das Restvermögen an den Landkreis Bad Kissingen. Dieser 
hat es in einer dem Stiftungszweck entsprechenden Weise zu verwenden oder ersatzweise 
einer Einrichtung mit ähnlicher, gemeinnütziger oder mildtätiger Zweckbestimmung 
zuzuführen. 
 
 

§ 10 
 

Inkrafttreten 
 
Die Stiftungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Bad Kissingen in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Satzung außer Kraft. 
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b) Vollzugsvorschriften für die Stiftung 
„Kreishilfskasse Bad Brückenau" 

 
 
Der Kreistag des Landkreises Bad Kissingen erlässt gem. § 3 der Satzung der Stiftung 
Kreishilfskasse Bad Brückenau zum Vollzug dieser Satzung folgende 
 
 

V o l l z u g s v o r s c h r i f t e n : 
 
 

I. 
 

Antragsvoraussetzung 
 
(1) Die Kreishilfskasse hilft nicht von Amts wegen. Darlehen oder Zuschüsse werden 

grundsätzlich nur auf Antrag gewährt. Der Antrag kann auch von dritter Seite gestellt 
werden. 

 
(2) Anträge zur Förderung aus der Kreishilfskasse sind schriftlich bei der 

Landkreisverwaltung Bad Kissingen einzureichen. Die Notlage ist durch entsprechende 
Unterlagen nachzuweisen und von der zuständigen Gemeinde zu bestätigen. 

 
(3) In Eilfällen kann ein Antrag auch mündlich gestellt werden, er bedarf jedoch der 

schriftlichen Bestätigung. 
 
 

II. 
 

Entscheidung 
 
Über die Vergabe von Darlehen oder Zuschüssen aus der Kreishilfskasse entscheidet der 
Kreisausschuss des Landkreises Bad Kissingen in nichtöffentlicher Sitzung. 
 
 

III. 
 

Art und Höhe der Hilfeleistung 
 
Der Kreisausschuss entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über die Art der 
Hilfeleistung nach § 2 der Satzung und über die Höhe, wobei einerseits die finanziellen 
Verhältnisse der Stiftung, andererseits die persönliche, wirtschaftliche Situation des 
Antragstellers zu berücksichtigen sind. 
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IV. 
 

Sicherheitsleistungen 
 
(1) Darlehen aus der Kreishilfskasse werden grundsätzlich nur gegen entsprechende 

Sicherheit ausgegeben. 
 
(2) Im Regelfall ist ein Darlehen durch Eintragung einer Grundschuld oder Hypothek auf 

einem Grundstück des Antragstellers zu sichern. 
 
(3) Aus dem Grundstockvermögen der Stiftung dürfen keine Darlehen vergeben werden. 
 
(4) Der Kreisausschuss kann sowohl von der Bestimmung des Absatzes 1 als auch von der 

des Absatzes 2 Ausnahmen zulassen. 
 
 

V. 
 

Zinsen und Tilgung 
 
(1) Darlehen der Kreishilfskasse sind mit 5 % unter dem Zinssatz der Kreissparkasse für 

langfristige Darlehen im Zeitpunkt der Darlehensgewährung, mindestens aber mit 4 % zu 
verzinsen. 

 
(2) Die Darlehen sind in 10 gleichmäßigen Raten innerhalb von 10 Jahren zurückzuzahlen. 

Die 1. Tilgungsrate ist am 01.07. des auf die Auszahlung folgenden Rechnungsjahres 
fällig, die weiteren Raten jeweils am 01.07. der folgenden Jahre. Vorzeitige Tilgungen sind 
zulässig. 

 
 

VI. 
 

Zuschüsse 
 
Zuschüsse werden als verlorene Zuschüsse gewährt. 
 
 

VII. 
 

Aufhebung der Entscheidung im Einzelfall 
 
Die Kreishilfskasse Bad Brückenau hat das Recht, die Entscheidung über die gewährte Hilfe 
nach den entsprechend angewandten Vorschriften des Bayer. 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG - BayRS 2010-1-I), soweit diese sinngemäß auf 
Stiftungen des privaten Rechts angewandt werden können, aufzuheben. 
 
 

VIII. 
 

Außerkrafttreten der alten Vollzugsvorschriften 
 
Die bisher geltenden Vollzugsvorschriften treten außer Kraft. 
 
 
 



V. Zweckverbände unter Beteiligung des 
Landkreises 
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1. Sparkasse Bad Kissingen 
a) Satzung des Zweckverbandes Sparkasse Bad 

Kissingen 
 

Vom 14. Dezember 1995 (RABl 1996 S. 31),  
zuletzt geändert mit Satzung vom 06. Oktober 2008 (RABl 2008 S. 256) 

 
 
Der Zweckverband Sparkasse Bad Kissingen erlässt aufgrund von Art. 44 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch 
§ 4 des Gesetzes zur Regelung von Fragen kommunaler Entschädigungen und Vergütungen 
sowie zur Änderung des Sparkassengesetzes vom 10.08.1994 (GVBl S. 761) durch 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 07. Dezember 1995 mit Genehmigung der 
Regierung von Unterfranken (Schreiben vom 13.12.1995 Nr. 230-1462.00-2/84) folgende 
Satzung: 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
 

Verbandsmitglieder und Aufgaben 
 
 
(1) Mitglieder des Zweckverbandes sind der Landkreis und die Stadt Bad Kissingen. 
 
(2) Aufgabe des Zweckverbands ist nach Maßgabe des Sparkassengesetzes die 

Trägerschaft für die Sparkasse Bad Kissingen. 
 
(3) Der Zweckverband ist Mitglied des Sparkassenverband Bayern. 
 
(4) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, die Errichtung einer weiteren Sparkasse oder 

eines ähnlichen Unternehmens und die Unterstützung eines solchen Unternehmens zu 
unterlassen; als Unterstützung gilt nicht die Unterhaltung eines Verrechnungskontos bei 
einem anderen Kreditinstitut. 

 
 

§ 2 
 

Name, Sitz, Wirkungsbereich 
 
 
(1) Der Zweckverband führt den Namen 
 
 

Zweckverband Sparkasse Bad Kissingen. 
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(2) Er hat seinen Sitz in Bad Kissingen. 
 
(3) Sein räumlicher Wirkungsbereich erstreckt sich auf das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. 
 
 

II. Verfassung und Verwaltung 
 
 

§ 3 
 

Verbandsorgane 
 
 
Organe des Zweckverbandes sind 
 

1. die Verbandsversammlung (§§ 4 bis 8), 
2. der Verbandsvorsitzende (§ 9). 

 
 

§ 4 
 

Zusammensetzung der Verbandsversammlung; Amtsdauer 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung besteht einschließlich des Verbandsvorsitzenden und des 

stellvertretenden Verbandsvorsitzenden aus vierzehn Verbandsräten. 
 

Es entsenden 
 

das Verbandsmitglied Landkreis Bad Kissingen      acht, 
das Verbandsmitglied Stadt Bad Kissingen             sechs 
 
Verbandsräte. 

 
(2) Zum Verbandsrat kann nur bestellt werden, wer die sparkassenrechtlichen 

Voraussetzungen für die Bestellung zum Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse 
erfüllt; die Art. 9 und 10 Abs. 1 des Sparkassengesetzes (SpkG) gelten für die bestellten 
Verbandsräte entsprechend. Das Amt als bestellter Verbandsrat endet, wenn eine dieser 
Voraussetzungen während der Amtszeit wegfällt. 

 
(3) Die Amtszeit der bestellten Verbandsräte dauert sechs Jahre. Bei Mitgliedern der 

Vertretungskörperschaft eines Verbandsmitglieds endet das Amt als Verbandsrat mit dem 
Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus der Vertretungskörperschaft, 
bei berufsmäßigen Gemeinderatsmitgliedern mit der Beendigung des 
Beamtenverhältnisses. Im Übrigen kann die Bestellung aus wichtigem Grund widerrufen 
werden. Die Verbandsräte üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte 
weiter aus. 

 
(4) Alle Verbandsräte haben über die ihnen amtlich oder aus Anlass ihrer Amtsführung 

bekanntgewordenen Tatsachen Verschwiegenheit zu bewahren; Art. 10 Abs. 2 Satz 2 
SpkG gilt entsprechend. 
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(5) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter. Verbandsräte können sich nicht untereinander 

vertreten. Ist ein Verbandsrat endgültig oder vorübergehend verhindert, so vertritt ihn sein 
Stellvertreter, bis ein neuer Verbandsrat auftreten kann oder der bisherige nicht mehr 
verhindert ist. Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 4 gelten für die stellvertretenden 
Verbandsräte entsprechend. 

 
 

§ 5 
 

Tätigkeit der Verbandsräte, Entschädigung 
 
 
(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf die Mitwirkung 

bei den Beratungen und Entscheidungen der Verbandsversammlung. 
 
(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter (§ 9 Abs. 1 Satz 1) erhalten einen 

pauschalen Monatsbetrag von € 160,00. Die bestellten Verbandsräte erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung einen pauschalen Monatsbetrag von € 55,00. Mit dieser 
Entschädigung sind insbesondere Reise- und Fahrtkosten sowie andere Auslagen 
abgegolten. Art. 30 Abs. 2 Satz 1 KommZG in Verbindung mit Art. 20a Abs. 2 Nr. 1 GO 
bleibt unberührt. 

 
(3) Die Aufwendungen zur Abgeltung der Ansprüche nach Abs. 2 trägt die Sparkasse. 
 
 

§ 6 
 

Einberufung der Verbandsversammlung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Ladung des Verbandsvorsitzenden 

zusammen. Die Ladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände 
angeben und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. In 
dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf vierundzwanzig 
Stunden abkürzen. 

 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich zur Entgegennahme des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts der Sparkasse (§ 8 Abs. 2 Buchst. c) zu einer Sitzung einzuberufen. 
Weitere Sitzungen beruft der Verbandsvorsitzende nach Bedarf ein. Eine Sitzung ist 
einzuberufen, wenn es ein Viertel der Verbandsräte oder ein Verbandsmitglied beantragt; 
im Antrag sind die Beratungsgegenstände anzugeben. 

 
(3) Die Aufsichtsbehörde ist von den Sitzungsterminen rechtzeitig zu verständigen. Ihre 

Vertreter haben das Recht, an der Verbandsversammlung teilzunehmen. Auf Antrag ist 
ihnen das Wort zu erteilen. 

 
 

§ 7 
 

Leitung der Sitzung; Beschlussfassung und Wahlen der Verbandsversammlung 
 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung 

vor, leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 
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(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte 

ordnungsgemäß geladen sind und die anwesenden stimmberechtigten Verbandsräte die 
Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung erreichen. 
Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der 
persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier 
Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist 
sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in 
der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 

 
(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung 

nichts anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit ein- 
facher Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. Jeder Verbandsrat 
hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf 
sich der Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so zählt er 
nicht zu den Abstimmenden. 

 
(4) Für die Wahl der von der kommunalen Trägerkörperschaft zu berufenden weiteren 

Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkasse und ihrer Ersatzleute gelten die Abs. 1 bis 
3 entsprechend; es wird geheim abgestimmt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht 
erreicht, so findet eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten 
Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben 
im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen enthalten, 
so entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. Haben ein Bewerber 
die höchste und zwei oder mehr Bewerber die gleiche nächst höhere Stimmenzahl 
erhalten, so entscheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit den Bewerber mit 
der höchsten Stimmenzahl kommt. 

 
(5) Die Verbandsräte dürfen an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der 

Beschluss ihnen selbst, ihrem Ehegatten, einem Verwandten oder Verschwägerten bis 
zum dritten Grad oder einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen 
natürlichen oder juristischen Person einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann. 
Gleiches gilt, wenn ein Verbandsrat in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten 
abgegeben hat. Die Sätze eins und zwei sind nicht anzuwenden für die Teilnahme von 
Verbandsräten an der Beratung und Abstimmung bei Beschlüssen, die der Sparkasse 
oder einem Verbandsmitglied einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen können. 

 
(6) Verbandsräte, die nach Abs. 5 an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen dürfen, 

haben während der Beratung und Abstimmung über diesen Gegenstand den 
Sitzungsraum zu verlassen. Wird streitig, ob die Voraussetzungen des Abs. 5 vorliegen, 
so entscheidet die Verbandsversammlung in Abwesenheit des betroffenen Verbandsrats. 
Die Stimmabgabe eines nach Abs. 5 ausgeschlossenen Verbandsrats macht den 
Beschluss nur dann ungültig, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war. 

 
(7) Die Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung sind unter Angabe von Tag und 

Ort der Sitzung, der Namen der anwesenden Verbandsräte, des behandelten 
Gegenstands und der Abstimmungsergebnisse (Stimmenverhältnis) in ein Beschlussbuch 
einzutragen und von dem Verbandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 
Als Schriftführer ist eine Dienstkraft der Sparkasse zuzuziehen. Jeder Verbandsrat kann 
verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie er abgestimmt hat. 
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§ 8 
 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung erledigt alle Angelegenheiten des Zweckverbands, insbeson- 

dere solche, die nach dem Sparkassengesetz und dem Gesetz über die kommunale 
Zusammenarbeit und den zu ihrem Vollzug erlassenen Vorschriften der kommunalen 
Trägerkörperschaft vorbehalten sind, soweit nicht der Verbandsvorsitzende zuständig ist. 

 
(2) Der Verbandsversammlung obliegt insbesondere 
 

a) die Zustimmung zu dem vom Verwaltungsrat beschlossenen Änderungen der Spar-
kassensatzung, 

 
b) die Wahl der von der kommunalen Trägerkörperschaft zu berufenden weiteren 

Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkasse und ihrer Ersatzleute und die 
Aufstellung der Vorschlagsliste für die von der Aufsichtsbehörde zu berufenden 
weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats und ihrer Ersatzleute, 

 
c) die Entgegennahme des vom Verwaltungsrat der Sparkasse festgestellten 

Jahresabschlusses und Lageberichts, 
 
d) die Beschlussfassung über die Vereinigung der Sparkasse mit einer benachbarten 

Sparkasse oder die Vereinigung anderer benachbarter Sparkassen mit der Sparkasse,  
 
e) die Zustimmung zum Beschluss des Vewaltungsrats der Sparkasse über deren  
 Auflösung. 

 
 

§ 9 
 

Verbandsvorsitzender 
 
 
(1) Verbandsvorsitzender ist der jeweilige Landrat des Landkreises Bad Kissingen, sein 

Stellvertreter ist der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Bad Kissingen. Sie lösen sich 
im dreijährigen Turnus zum jeweiligen 1. Juli gegenseitig ab; bis einschließlich 30. Juni 
1996 ist Verbandsvorsitzender der Oberbürgermeister und stellvertretender 
Verbandsvorsitzender der Landrat. Weiterer Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden ist 
der jeweilige an Lebensjahren älteste Verbandsrat, der zugleich dem Verwaltungsrat der 
Sparkasse angehört. Die Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden sind zugleich 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Sparkasse (Art. 7 Abs. 2 Buchst. 
c SpkG). 

 
(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und 

erledigt in eigener Zuständigkeit die Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung 
kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. Er kann einzelne seiner Befugnisse 
seinem Stellvertreter und in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung auf die 
Dienstkräfte eines Verbandsmitglieds mit dessen Zustimmung oder auf den Vorstand der 
Sparkasse übertragen. 
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(3) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen; die 

Verbandsversammlung kann den Verbandsvorsitzenden im Einzelfall von den 
Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreien. Soweit die Regelung 
der Dienstverhältnisse gemäß § 10 Abs. 3 von Organen der Sparkasse wahrgenommen 
wird, wird der Zweckverband auch vom Vorstand der Sparkasse vertreten. Für den 
Ausschluss des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter von Amtshandlungen und 
den Abschluss von Rechtsgeschäften für den Zweckverband gelten § 7 Absätze 5 und 6 
entsprechend. 

 
 

§ 10 
 

Beamte und Arbeitnehmer der Sparkasse 
 
 
(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu sein (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 

KommZG). 
 
(2) Der Besoldungsaufwand und die Versorgungslasten für die bei der Sparkasse 

beschäftigten Arbeitnehmer und Beamten wird nach Maßgabe des Art. 12 Abs. 3 SpkG 
von der Sparkasse getragen. 

 
(3) Die Regelung der Dienstverhältnisse der bei der Sparkasse beschäftigten Beamten und 

Arbeitnehmer und der Erlass von Widerspruchsbescheiden nach § 126 Abs. 3 Nr. 2 
Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG) obliegen dem Verwaltungsrat der Sparkasse; er 
kann diese Befugnisse auf den Vorstand übertragen. 

 
(4) Den Beamten und Arbeitnehmern von Sparkassen, die mit der Sparkasse Bad Kissingen 

vereinigt wurden, werden die bisher erworbenen Rechte gewährleistet, wenn sie in den 
Dienst des Zweckverbandes übergetreten sind. Der Zweckverband übernimmt die 
Versorgungslasten für die bereits vorhandenen Versorgungsempfänger dieser 
Sparkassen. 

 
 
 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 
 
 

§ 11 
 

Finanzbedarf, Verteilung des Bilanzgewinns, Haftung 
 
 
(1) Den Finanzbedarf des Zweckverbandes trägt die Sparkasse unbeschadet des Absatzes 3 

Satz 1 2.Halbsatz. 
 
(2) Bilanzgewinne der Sparkasse , die gemäß § 29 Abs. 2 der  Sparkassenordnung (SpkO) 

an die Verbandsmitglieder abgeführt werden, sind nach folgendem Schlüssel zu verteilen: 
 
- Landkreis Bad Kissingen  65 v.H., 
- Stadt Bad Kissingen         35 v.H.. 
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Die Verbandsmitglieder dürfen den an sie abgeführten Bilanzgewinn nur für öffentliche, 
mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse in Einklang stehende Zwecke 
verwenden. 
 

 
(3) Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haftet der Zweckverband unbeschränkt, 

für Verbindlichkeiten der Sparkasse haftet er nach Maßgabe des Sparkassengesetzes. Im 
Innenverhältnis werden verbliebene Verbindlichkeiten nach dem für die Verteilung des 
Bilanzgewinns in Absatz 2 festgelegten Schlüssel auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

 
 

IV. Änderung der Verbandssatzung und Auflösung des Zweckverbandes 
 
 

§ 12 
 

Änderung der Verbandssatzung 
 
 
(1) Änderungen der Verbandssatzung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung. 
 
(2) Jedes Verbandsmitglied kann seine Mitgliedschaft aus wichtigem Grund kündigen 

(außerordentliche Kündigung). 
 
(3) Die Änderung der Verbandsaufgabe, der Beitritt weiterer Mitglieder, der Austritt in den 

Fällen der Art. 44 Abs. 1 und 45 Abs. 2 Satz 2 KommZG, der Ausschluss und die 
außerordentliche Kündigung von Verbandsmitgliedern bedürfen der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde; sonstige Änderungen der Satzung sind ihr anzuzeigen. 

 
 

§ 13 
 

Auflösung des Zweckverbandes 
 
 
(1) Die beschlussmäßige Auflösung des Zweckverbandes ist nur unter folgenden 

Voraussetzungen wirksam: 
 

a) Der Beschluss der Verbandsversammlung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung, 

 
b) die Verbandsmitglieder müssen der Auflösung zustimmen, 
 
c) die Übernahme der Beamten, der unkündbaren Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer, 

die einen vertraglichen Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen haben, und der Versorgungslasten des Zweckverbands ist durch die 
Verbandsmitglieder zu regeln; die bisher erworbenen Rechte und Anwartschaften sind 
zu gewährleisten, 

 
d) die Auflösung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
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(2) Wird der Zweckverband aufgelöst und geht die Aufgabe, eine Sparkasse zu betreiben, 

ganz oder teilweise auf andere juristische Personen des Öffentlichen Rechts mit 
Dienstherrnfähigkeit über, so gilt für die Rechtsstellung und die Übernahme der Beamten 
und der Versorgungsempfänger des Zweckverbands Kapitel II Abschnitt III des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes. Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass die 
Aufgabe, eine Sparkasse zu betreiben, auf andere juristische Personen des öffentlichen 
Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übergeht, so haben die Verbandsmitglieder die Beamten 
und Versorgungsempfänger nach Maßgabe des für die Verteilung des Bilanzgewinns 
festgelegten Schlüssels (§ 11 Abs. 2) anteilig zu übernehmen, soweit nicht eine andere 
Regelung nach Absatz 1 Buchst. c getroffen wird. 

 
(3) Die rechtswirksam beschlossene und aufsichtlich genehmigte Auflösung des 

Zweckverbandes wird erst wirksam mit dem Schluss des Kalenderjahrs, das auf das Jahr 
folgt, in dem die Voraussetzungen für die Rechtswirksamkeit der Auflösung (Abs. 1) erfüllt 
worden sind. Dies gilt nicht, wenn die Auflösung des Zweckverbands mit der 
Beschlussfassung über die Vereinigung der Sparkasse (§ 8 Abs. 2 Buchst. d) verbunden 
ist. 

 
 

§ 14 
 

Abwicklung, Auseinandersetzung 
 
 
(1) Soweit bei Auflösung des Zweckverbandes die Aufgabe, eine Sparkasse zu betreiben, 

nicht ganz oder teilweise von einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts 
übernommen wird, geht das Vermögen der gleichzeitig aufgelösten Sparkasse gemäß Art. 
18 Abs. 2 SpkG nach dem für die Verteilung des Bilanzgewinns festgelegten Schlüssel  
(§ 11 Abs. 2) auf die Verbandsmitglieder über. Das übergegangene Vermögen ist zur 
Erfüllung der Verbindlichkeiten der aufgelösten Sparkasse zu verwenden. 

 
(2) Mit aus dem Zweckverband ausscheidenden oder einem Nachfolgezweckverband nicht 

angehörenden Verbandsmitgliedern finden Auseinandersetzungen statt. Die 
Auseinandersetzung erstreckt sich nach Maßgabe des in § 11 Abs. 2 festgelegten 
Schlüssels insbesondere auf die Entlassung aus der Haftpflicht (§ 11 Abs. 3) und der 
Übernahmepflicht (§ 13 Abs. 2) sowie auf das sich aus Absatz 1 ergebende 
Anwartschaftsrecht. 
 

 
 

V. Schlussvorschriften 
 
 

§ 15 
 

Schlichtung von Streitigkeiten 
 
 
Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern oder der 
Verbandsmitglieder untereinander aus dem Verbandsverhältnis (Mitgliedsstreitigkeiten) ist 
die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen. 
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§ 16 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 
(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbands werden in entsprechender 

Anwendung der für die Sparkasse geltenden Veröffentlichungsbestimmungen 
veröffentlicht, soweit nicht die Aufsichtsbehörde zur Veröffentlichung zuständig ist. 

 
(2) Soweit die Bekanntmachungen nicht von der Aufsichtsbehörde verfügt sind, sind sie vom 

Verbandsvorsitzenden zu unterzeichnen. 
 
 

§ 17 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Satzung tritt am 1. Februar 1996 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26. Juli 
1972, zuletzt geändert durch die Satzung vom 13. Dezember 1984 (Amtsblatt der Regierung 
von Unterfranken vom 08.02.1985) außer Kraft. 
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b) Satzung der Sparkasse Bad Kissingen 
 

vom 10. Februar 2003 (LRABl Nr. 50), 
zuletzt geändert mit Satzung vom 25. September 2015 (LRABl Nr. 246) 

 
 
Die Sparkasse Bad Kissingen erlässt aufgrund von Art. 21 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 
Satz 1 des Sparkassengesetzes – SpkG – (BayRS 2025-1-I) durch Beschluss des 
Verwaltungsrats vom 04.12.2002 mit Zustimmung des Zweckverbandes Sparkasse Bad 
Kissingen und mit Genehmigung der Regierung von Unterfranken (Schreiben vom 
07.01.2003 Nr. 230-1462.00-3/84) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Name, Geschäftsbezirk 
 
(1) Die Sparkasse führt den Namen „Sparkasse Bad Kissingen"; sie ist im Handelsregister 

beim Amtsgericht Schweinfurt unter der Register-Nr. HRA 3618 eingetragen. 
 
(2) Der Geschäftsbezirk der Sparkasse umfasst das Gebiet des Landkreises Bad Kissingen. 
 
 

§ 2 
 

Sitz; kommunale Trägerkörperschaft 
 
(1) Die Sparkasse hat ihren Sitz in der Stadt Bad Kissingen. 
 
(2) Kommunale Trägerkörperschaft (Art. 4 SpkG) der Sparkasse ist der Zweckverband 

Sparkasse Bad Kissingen, dem als Mitglieder der Landkreis Bad Kissingen und die Stadt 
Bad Kissingen angehören. 

 
(3) Die Sparkasse und ihre kommunale Trägerkörperschaft sind Mitglieder des 

Sparkassenverbandes Bayern. 
 
 

§ 3 
 

Rechtsform; Aufgaben 
 
(1) Die Sparkasse ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen in der Rechtsform einer 

rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Aufgabe der Sparkasse ist es, die örtliche Versorgung mit Finanzdienstleistungen nach 

Maßgabe der Sparkassenordnung (SpkO) sicherzustellen. Die Sparkasse unterstützt die 
Mitglieder ihrer kommunalen Trägerkörperschaft als Hausbank in der Erfüllung ihrer 
kommunalen Aufgaben. 

 
(3) Die Sparkasse unterhält zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die erforderlichen 

Geschäftsstellen in ihrem Geschäftsbezirk. Die Geschäftsstellen können selbständig 
firmieren; die Firma einer Geschäftsstelle setzt sich zusammen aus dem Wort 
„Sparkasse“, dem Namen der betreffenden Gemeinde und einem Zusatz, der die 
Zugehörigkeit zur Sparkasse Bad Kissingen erkennen lässt. 

 
 



V-1-b 
- 2 - 

 
 

§ 4 
 

Verwaltungsrat 
 
(1) Der Verwaltungsrat der Sparkasse besteht aus elf Mitgliedern, nämlich: 
 

- dem Verbandsvorsitzenden der kommunalen Trägerkörperschaft als Vorsitzenden 
 
- dem Stellvertretender des Verbandsvorsitzenden der kommunalen Trägerkörperschaft 

als stellvertretenden Vorsitzenden 
 

- sechs von der Verbandsversammlung der kommunalen Trägerkörperschaft gemäß Art. 8 
Abs. 3 SpkG aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern 

 
-  drei von der Regierung von Unterfranken als Sparkassenaufsichtsbehörde gemäß Art. 8 

Abs. 4 SpkG bestellten Mitgliedern. 
 
(2) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender 

Stimme teil. 
 
 

§ 5 
 

Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied. 
 
 

§ 6 
 

Vertretung 
 
(1) Die Sparkasse wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand vertreten, soweit 

sich aus Abs. 2 nichts anderes ergibt. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. 
 
(2) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats vertritt die Sparkasse gegenüber den 

Vorstandsmitgliedern; er kann die Vorstandsmitglieder im Einzelfall von den 
Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreien. Der Vorsitzende des 
Vorstands vertritt die Sparkasse in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbands 
Bayern. 
 

(3) Der Vorstand kann für bestimmte Angelegenheiten Vollmacht erteilen. 
Zeichnungsbefugnisse werden durch bankübliche Unterschriftsverzeichnisse 
ausgewiesen und in den Geschäftsstellen der Sparkasse zur Einsicht bereitgehalten. 
 

(4) Nach Maßgabe der Unterschriftenverzeichnisse unterzeichnete Urkunden sind ohne 
Rücksicht auf die Einhaltung sparkassenrechtlicher Vorschriften rechtsverbindlich. 
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§ 7 
 

Geschäftsbedingungen 
 
(1) Für den Geschäftsverkehr, einschließlich Sparverkehr, gelten die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Sparkasse (AGBSp), soweit nicht mit dem Kunden im 
Einzelfall ausdrücklich eine abweichende Vereinbarung getroffen wird. 

 
(2) Für einzelne Geschäftszweige, insbesondere den Sparverkehr, den 

Überweisungsverkehr, den Scheckverkehr, den Lastschriftverkehr, die Verwendung der 
SparkassenCard, Anderkonten, die Annahme von Verwahrstücken, die Vermietung von 
Schrankfächern und für Wertpapiergeschäfte gelten ergänzend Sonderbedingungen. 

 
(3) Der Kunde kann die Geschäftsbedingungen in den Geschäftsstellen der Sparkasse 

während der Geschäftszeiten einsehen. Auf Wunsch werden sie ihm ausgehändigt. 
 
 

§ 8 
 

Sparverkehr 
 
(1) Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, an jeden, der eine von ihr 

ausgestellte Sparurkunde vorlegt, Zahlung zu leisten. 
 
(2) Die Sparurkunde ist vom Kunden sorgfältig aufzubewahren. Die Vernichtung oder der 

Verlust einer Sparurkunde sind unverzüglich der Sparkasse anzuzeigen. 
 
(3) Besteht Verdacht, dass eine Sparurkunde gefälscht oder verfälscht wurde, können 

Rückzahlungen bis zur Klärung der Verdachtsgründe verweigert und kann die 
Sparurkunde gegen Bescheinigung zurückgehalten werden. 

 
(4) Mit dem Ablauf von dreißig Jahren nach Ende des Kalenderjahres, in dem die letzte 

Einzahlung oder Rückzahlung bewirkt worden ist, endet die Verzinsung der Spareinlage. 
Nach weiteren fünf Jahren, innerhalb deren die Sparurkunde nicht vorgelegt wurde, 
verjährt der Anspruch aus dem Guthaben. Vor Ablauf der Verjährungsfrist wird durch 
dreimonatigen Aushang in den Kassenräumen der Sparkasse (Hauptstelle und betroffene 
Geschäftsstelle) darauf hingewiesen, dass das Guthaben nach Eintritt der Verjährung der 
Sicherheitsrücklage zugeführt werden kann. Für gesperrte Spareinlagen beginnen die 
Fristen mit dem Ablauf der Sperre. 

 
(5) Im Übrigen gelten die Sonderbedingungen für den Sparverkehr. 
 
 

§ 9 
 

Zinssätze für Einlagen 
 
Die Sparkasse ist jederzeit berechtigt, Zinssätze für Einlagen zu ändern, soweit nicht mit 
dem Kunden im Einzelfall ausdrücklich eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.  
Zinssatzänderungen, die dem Kunden nicht besonders mitgeteilt wurden, treten in dem von 
der Sparkasse bestimmten Zeitpunkt, im standardisierten Privatkundengeschäft mit dem 
Preisaushang in Kraft. 
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§ 10 
 

Sparkassengenussrechte 
 
(1) Die Sparkasse ist berechtigt, Genussrechte auszugeben. Die Genussrechte dürfen an der 

Bayerischen Börse in den geregelten Markt eingeführt werden. 
 
(2) Die Emissionsbedingungen müssen so ausgestattet werden, dass die Verkaufserlöse 

dem haftenden Eigenkapital der Sparkasse zurechenbar sind. 
 
(3) Den Genussrechtsgläubigern dürfen keine Mitwirkungs- und Kontrollbefugnisse und keine 

Ansprüche am Liquidationsvermögen der Sparkasse eingeräumt werden. 
 
 

§ 11 
 

Stille Vermögenseinlagen 
 
(1) Die Sparkasse ist berechtigt, stille Vermögenseinlagen entgegenzunehmen. Den stillen 

Gesellschaftern dürfen keine Mitwirkungsbefugnisse und keine Ansprüche am 
Liquidationsvermögen der Sparkasse eingeräumt werden; § 10 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 
(2) Als stille Gesellschafter sind Unternehmen und Einrichtungen der Sparkassen-

Finanzgruppe Bayern, juristische Personen des öffentlichen Rechts und Unternehmen, 
die von diesen beherrscht werden, vorrangig zu berücksichtigen. 

 
(3) Der Gesamtbetrag der stillen Vermögenseinlagen darf 49 v. H. des 

kreditwesenrechtlichen Kernkapitals der Sparkasse nicht übersteigen; hierbei bleiben 
Vermögenseinlagen von stillen Gesellschaftern nach Absatz 2 außer Ansatz. 

 
 

§ 12 
 

Bekanntmachungen 
 
(1) Als Veröffentlichungsblatt der Sparkasse wird das Amtsblatt des Landkreises Bad 

Kissingen bestimmt. 
 

(2) Satzungen macht die Sparkasse in ihrem Veröffentlichungsblatt (Absatz 1) bekannt. 
 
(3) Sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang in den Geschäftsräumen der 

Sparkassenhauptstelle in Bad Kissingen, Von-Hessing-Straße 10 veröffentlicht. Der 
Aushang darf nicht vor Ablauf von zwei Wochen abgenommen werden. Weitergehende 
Formvorschriften bleiben unberührt. 
 

 
§ 13 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt 
die Satzung vom 6. Juli 1995 (Amtsblatt des Landkreises Bad Kissingen vom 12. August 
1995), geändert durch Satzung vom 26. Mai 1998 (Amtsblatt des Landkreises Bad Kissingen 
vom 20. Juni 1998), außer Kraft. 
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2. Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Tierkörperverwertung Unterfranken 

 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2006 

 
 
 

1. Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
 

Rechtsstellung 
 
(1) Der Zweckverband führt den Namen "Zweckverband Tierkörperverwertung Unterfranken" 

(TKVU). Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Bad Kissingen. 
 
(3) Soweit die Verbandssatzung keine Vorschriften enthält, gelten gemäß Art. 26 Abs. 1 S. 3 

KommZG die Bestimmungen der Landkreisordnung entsprechend, soweit das KommZG 
dies nicht ausschließt. 

 
 

§ 2 
 

Verbandsmitglieder 
 
(1) Verbandsmitglieder sind 

a) die Landkreise   Bad Kissingen 
    Haßberge 
    Kitzingen 
    Main-Spessart 
    Rhön-Grabfeld 
    Schweinfurt 
    Würzburg 
 

b) die kreisfreien Städte Schweinfurt 
    Würzburg 

 
 
(2) Gründungsmitglieder sind die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld, 

Schweinfurt sowie die Stadt Schweinfurt. 
 
(3) Andere Landkreise und kreisfreie Städte können dem Zweckverband beitreten, die  

Mitgliedsaufnahme setzt einen beschlussmäßigen Beitrittsantrag voraus. 
 
(4) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres aus dem 

Zweckverband austreten (Art. 44 Abs. 1 KommZG). Der Austritt muss mindestens ein 
Jahr vorher schriftlich erklärt werden. Dabei sind die Bestimmungen des § 24 dieser 
Satzung zu beachten.  
Das Recht, aus wichtigem Grunde zu kündigen (Art. 44 Abs. 3 KommZG), bleibt 
unberührt. 
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§ 3 
 

Räumlicher Wirkungsbereich 
 
(1) Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbands umfasst das Gebiet der 

Verbandsmitglieder. 
 
(2) Der Einzugsbereich wird durch Rechtsverordnung des Zweckverbands festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Aufgaben 
 
(1) Der Zweckverband erfüllt anstelle seiner Verbandsmitglieder deren gesetzliche Aufgaben 

im Vollzug des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (TierNebG) vom 
25.01.2004 (BGBl I S. 82) und des Gesetzes zur Ausführung des Tierische 
Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG)  vom 11.08.1978 (GVBl S. 525), 
soweit nicht nachstehend die Aufgaben anders verteilt werden. 

 
(2) <Gebühreneinzug durch die Verbandsmitglieder> (aufgehoben) 
 
(3) Die Einrichtung von Sammelstellen (§ 8 Abs. 2 TierNebG) ist Aufgabe der 

Verbandsmitglieder. 
 
 
 

II. Verfassung und Verwaltung 
 
 

§ 5 
 

Verbandsorgane 
 
Die Organe des Zweckverbands sind: 
 

1. die Verbandsversammlung 
2. der Verbandsausschuss 
3. der/die Verbandsvorsitzende. 

 
 

§ 6 
 

Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem/der Verbandsvorsitzenden und den übrigen 

Mitgliedern der Verbandsversammlung. 
 
(2) Die Landräte/innen und Oberbürgermeister/innen gehören kraft Amtes der 

Verbandsversammlung an. Im Falle der Verhinderung tritt an ihre Stelle ihr/ihre 
Stellvertreter/Stellvertreterin. 
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(3) Jedes Verbandsmitglied entsendet zwei weitere Mitglieder der Verbandsversammlung in 

die Verbandsversammlung. 
 
(4) Jedes Mitglieder der Verbandsversammlung hat einen Stellvertreter/eine Stellvertreterin, 

Mitglieder der Verbandsversammlung können nicht Stellvertreter/in sein. 
 
(5) Das Amt der Mitglieder der Verbandsversammlung, die kraft ihres Amtes der 

Verbandsversammlung angehören, endet mit ihrem kommunalen Wahlamt. Das Gleiche 
giIt auch für ihre Stellvertreter/innen.  
Die weiteren Mitglieder der Verbandsversammlung und ihre Stellvertreter/innen werden, 
soweit sie Mitglieder eines Kreistages oder Stadtrates sind, ebenfalls für die Dauer der 
Wahlzeit, anderenfalls für sechs Jahre, bestellt.   
Die Mitglieder der Verbandsversammlung und ihre Stellvertreter/innen üben ihr Amt bis 
zum Amtsantritt der neuen Mitglieder der Verbandsversammlung aus. 

 
 

§ 7 
 

Einberufung der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Einladung des/der Verbandsvorsitzenden 

zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände 
angeben und den Mitgliedern der Verbandsversammlung spätestens eine Woche vor der 
Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann der/die Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 
vierundzwanzig Stunden abkürzen. 

 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss 

außerdem einberufen werden, wenn es ein Drittel der Mitglieder der 
Verbandsversammlung oder die Aufsichtsbehörde beantragt; im Antrag sind die 
Beratungsgegenstände anzugeben. 

 
(3) Die Aufsichtsbehörde ist von der Sitzung zu unterrichten. Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten 

entsprechend. 
 
 

§ 8 
 

Sitzung der Verbandsversammlung 
 
(1) Der/die Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der 

Verbandsversammlung vor. Er/sie leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung während 
der Sitzung. 

 
(2) Die Vertreter/innen der Aufsichtsbehörde haben das Recht, an den Sitzungen beratend 

teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen.   
Die Verbandsversammlung kann auch andere Personen hören. 

 
 

§ 9 
 

Beschlüsse der Verbandsversammlung 
 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder der 
Verbandsversammlung ordnungsgemäß geladen sind und deren Mehrheit anwesend und  
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stimmberechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene 
Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn alle Mitglieder der 
Verbandsversammlung mit einer Beschlussfassung einverstanden sind. 

 
(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der 

persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Mitglieder der Verbandsversammlung beruht, 
innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 
Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 

 
(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung 

nicht etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit 
einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. Jedes Mitglied 
der Verbandsversammlung hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt.   
Kein Mitglied der Verbandsversammlung darf sich der Stimme enthalten; enthält sich ein 
Mitglied der Verbandsversammlung trotzdem der Stimme, so gehört es nicht zu den 
Abstimmenden. 

 
(4) Die Beschlüsse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der Namen der 

anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung, der behandelten Gegenstände und 
der Abstimmungsergebnisse (Stimmenverhältnis) in das Beschlussbuch einzutragen und 
von dem/der Verbandsvorsitzenden und dem/der Schriftführer/in zu unterzeichnen.   
Mitglieder der Verbandsversammlung, die einem Beschluss nicht zugestimmt haben, 
können bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass das in der Niederschrift vermerkt 
wird.   
Abschriften der Niederschriften sind den Verbandsmitgliedern zu übermitteln. 

 
 

§ 10 
 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Aufgaben des Zweckverbandes werden von der Verbandsversammlung 

wahrgenommen, soweit nicht nach dem Gesetz, der Verbandssatzung oder besonderen 
Beschlüssen der Verbandsversammlung der/die Verbandsvorsitzende oder der 
Verbandsausschuss selbständig entscheiden. 

 
(2) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für: 
 

1. Die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den 
Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen, 

 
2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von 

Satzungen und Verordnungen, 
 

3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Feststellung der 
Jahresrechnung, 

 
4. die Festsetzung der Entschädigung des/der Verbandsvorsitzenden und seines/ihrer 

Stellvertreters/Stellvertreterin, 
 
5. die Bildung, Besetzung und Auflösung von Ausschüssen, 
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6. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für die 
Verbandsversammlung, 

 
7. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des 

Zweckverbandes und die Bestellung von Abwicklern. 
 
 
(3) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr im Gesetz über die 

kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen Gegenstände. Sie ist insbesondere 
zuständig für die Beschlussfassung über: 

 
1. Den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken im Geschäftswert 

von mehr als 250.000,00 Euro, 
 
2. den Abschluss von Verträgen, insbesondere von Verträgen über die Übertragung der 

Verbandsaufgaben auf einen Dritten, soweit deren Geschäftswert 250.000,00 Euro 
übersteigt, 

 
3. die Bestellung eines Geschäftsleiters/einer Geschäftsleiterin. 

 
 

§ 11 
 

Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung 
 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. 
 
 

§ 12 
 

Verbandsausschuss 
 
(1) Der Verbandsausschuss besteht aus den Landräten/innen und Oberbürger-

meistern/innen. 
 
(2) Der Verbandsausschuss ist für alle Angelegenheiten des Zweckverbandes zuständig, die 

nicht der Verbandsversammlung oder dem/der Verbandsvorsitzenden zur Entscheidung 
vorbehalten sind. 

 
(3) Die §§ 7 - 9 gelten entsprechend. 
 
 

§ 13 
 

Verbandsvorsitzende(r) 
 
(1) Verbandsvorsitzende(r) ist der Landrat/die Landrätin des Landkreises Bad Kissingen. 

Seine/ihre Eigenschaft als Verbandsvorsitzende(r) wird durch seine/ihre Amtszeit im 
kommunalen Wahlamt begrenzt. 

 
(2) <Wahl eines/er stellvertretenden Verbandsvorsitzenden> (aufgehoben). 
 
 
 
 



V-2 
- 6 - 

 
 
(3) Ist der/die Verbandsvorsitzende tatsächlich oder rechtlich verhindert, so wird er/sie von 

dem Mitglied der Verbandsversammlung vertreten, das dem Verbandsausschuss am 
längsten angehört, bei gleichlanger Zugehörigkeit ist das höhere Lebensalter 
entscheidend. 

 
 

§ 14 
 

Zuständigkeit des/der Verbandsvorsitzenden 
 
(1) Der/die Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. 
 
(2) Der/die Verbandsvorsitzende vollzieht ferner die Beschlüsse der Verbandsversammlung 

und des Verbandsausschusses und erledigt in eigener Zuständigkeit alle 
Angelegenheiten, die nach der Landkreisordnung dem Landrat/der Landrätin zukommen. 
Er/sie erfüllt die ihm/ihr durch das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
zugewiesenen weiteren Aufgaben; dazu gehört insbesondere die Einstellung und 
Entlassung von Arbeitern. 

 
(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem/der 

Verbandsvorsitzenden unbeschadet des § 10 Abs. 2 weitere Angelegenheiten zur 
selbständigen Erledigung übertragen werden. 

 
(4) Der/die Verbandsvorsitzende kann laufende Verwaltungsangelegenheiten dem/der 

Geschäftsleiter/in übertragen. 
 
(5) Der/die Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die Dienstkräfte des 

Zweckverbands. Er/sie ist befugt, im Rahmen des Stellenplanes Angestellte einzustellen, 
zu kündigen und zu entlassen, soweit ihm/ihr diese Befugnisse durch Beschluss der 
Verbandsversammlung übertragen sind. 

 
(6) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der 

Schriftform. 
 
 

§ 15 
 

Rechtsstellung des/der Verbandsvorsitzenden 
 
(1) Der/die Verbandsvorsitzende ist ehrenamtlich tätig. 
 
(2) Er/sie erhält eine Aufwandsentschädigung, deren Höhe durch Satzung festgesetzt wird. 
 
 

§ 16 
 

Geschäftsstelle 
 
(1) Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes befindet sich beim Landratsamt Bad Kissingen. 

Leiter/in der Geschäftsstelle ist der/die von der Verbandsversammlung bestellte 
Geschäftsleiter/in. 
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(2) Für die Aufwendungen der Geschäftsstelle erhält der Landkreis Bad Kissingen vom 

Zweckverband nach der tatsächlichen Inanspruchnahme eine Entschädigung. Im 
beiderseitigen Einvernehmen ist auch eine Pauschalabgeltung möglich. 

 
 
 

III. Verbandswirtschaft 
 
 

§ 17 
 

Geltung der Landkreisordnung (aufgehoben). 
 
 

 
§ 18 

 
Deckung des Finanzbedarfs 

 
(1) Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu 

decken, erhebt der Zweckverband eine Umlage. 
 
(2) Die Umlagen werden nach der Summe der Einwohnerzahlen und des Nutzviehbestandes 

errechnet. 
Einwohnerzahl und Viehbestand sind der letzten der Berechnung vorausgehenden 
amtlichen Zählung zu entnehmen. 

 
(3) Bei der Festsetzung der Bemessungsgrundlage werden beim Viehbestand die 

festgestellten Tiere in Großvieheinheiten umgerechnet. 
Dabei gelten jeweils 1 Pferd, 1 Maultier, 1 Rind über 1 Jahr, 3 Jungrinder von 6 Monaten 
bis 1 Jahr, 10 Kälber, 4 Schweine, 20 Ferkel und 15 Schafe je als eine Großvieheinheit. 

 
 

§ 19 
 

Vermögensneuverteilung 1976 (aufgehoben). 
 
 

§ 20 
 

Festsetzung der Zahlung der Umlagen 
 
(1) Die Umlage wird in der Haushaltssatzung für jedes Geschäftsjahr neu festgesetzt. Sie 

kann nur während des Geschäftsjahres durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert 
werden. 

 
(2) Bei der Festsetzung der Umlage ist anzugeben: 
 

a) Die Höhe des durch Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, 
 
b) die Zahl der Einwohner im Verbandsgebiet nach der letzten amtlichen Fortschreibung, 
 
c) der Umlagenbetrag je Einwohner, 
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d) der Umlagenbetrag je Großvieheinheit, 
 
e) die Höhe des Umlagenbetrages für jedes Verbandsmitglied. 

 
(3) Die Umlagenbeträge werden den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen 

Bescheid (Umlagenbescheid), den übrigen Veranlassern durch Rechnung mitgeteilt. 
 
(4) Die Umlage wird nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung fällig. 
 
(5) Ist die Umlage bei Beginn des Geschäftsjahres noch nicht festgesetzt, so kann der 

Zweckverband bis zur Festsetzung vorläufige Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen 
Geschäftsjahr erhobenen Beträge bzw. den voraussichtlich erforderlichen Betrag 
erheben. Nach Festsetzung der Umlage für das laufende Geschäftsjahr ist über die 
vorläufigen Zahlungen abzurechnen. 

 
 

§ 21 
 

Kassenverwaltung 
 
Die Kassengeschäfte des Zweckverbands werden vom Landkreis Bad Kissingen geführt. 
 
 

§ 22 
 

Rechnungslegung - Prüfung 
 
(1) Der/die Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Verbandsversammlung 

innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres vor. 
 
(2) Die Jahresrechnung kann von einem Prüfungsausschuss, der von der 

Verbandsversammlung bestellt wird, örtlich geprüft werden. Der Prüfungsausschuss 
besteht aus drei Mitgliedern der Verbandsversammlung.   
Die Verbandsversammlung kann auch von einem Rechnungsprüfungsamt eines 
Verbandsmitglieds prüfen lassen. 

 
(3) Nach der örtlichen Prüfung wird die Jahresrechnung von der Verbandsversammlung 

festgestellt. 
 
(4) Nach der Feststellung der Jahresrechnung veranlasst der/die Verbandsvorsitzende die 

überörtliche Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. 
 
(5) Aufgrund des Ergebnisses der überörtlichen Prüfung beschließt die 

Verbandsversammlung die Entlastung. 
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IV. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 23 
 

Anzuwendende Vorschriften 
 
Soweit nicht das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder die Verbandssatzung 
etwas anderes vorschreibt, sind auf den Zweckverband die für Landkreise geltenden 
Vorschriften entsprechend anzuwenden. 
 
 

§ 24 
 

Änderung der Verbandssatzung 
 
(1) Die Änderung der Verbandsaufgabe, der Austritt von Verbandsmitgliedern und deren 

Ausschluss, der nur aus wichtigem Grunde zulässig ist, bedürfen einer Mehrheit von zwei 
Dritteln, sonstige Änderungen der Verbandssatzung der einfachen Mehrheit der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung. 

 
 
(2) Die Änderung der Verbandsaufgabe, der Beitritt, der Austritt, der Ausschluss und die  

außerordentliche Kündigung von Verbandsmitgliedern bedürfen einer Änderung der 
Verbandssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sonstige Änderungen der 
Verbandssatzung sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

 
(3) Jede Änderung der Verbandssatzung ist im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde bekanntzu- 

machen.  
Sie wird am Tage nach der Bekanntmachung wirksam. 

 
 

§ 25 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt der 

Regierung von Unterfranken bekanntgemacht. Die Verbandsmitglieder weisen in der für 
die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf diese Bekanntmachung 
hin. Die Satzungen und Verordnungen können in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes und bei den Verbandsmitgliedern eingesehen werden. 

 
(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen werden in den Amtsblättern der 

Verbandsmitglieder veröffentlicht. 
 
 

§ 26 
 

Auflösung 
 
(1) Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Die Auflösung ist wie die Verbandssatzung bekanntzumachen. 
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(2) Findet die Abwicklung statt, ist das Vermögen nach Befriedigung der Gläubiger nach dem 

Umlagenschlüssel im Zeitpunkt der Auflösung an die Verbandsmitglieder zu verteilen. 
Soweit das Vermögen die entrichteten Umlagenbeträge übersteigt, darf es nur für 
steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. 

 
(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der 

Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der 
Auflösung erhalten würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens 
aufgelöst werden würde. Der Abfindungsbetrag ist von dem auf das Ausscheiden 
folgende Jahr an in drei gleichen Jahresbeträgen zu zahlen. Im Falle der Auflösung wird 
der Ablösungsbetrag nach Abschluss der Abwicklung fällig. 

 
 

§ 27 
 

Inkrafttreten 
 
Die Verbandssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung 
von Unterfranken in Kraft.* 
 
 
 
* Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten der Verbandssatzung in der ursprünglichen 
Fassung vom 06. August 1976 (RABl. S. 243). Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der 
späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungssatzungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V-2 Anlage 
 
 

Anlage Rechtsverordnung 
 

der Regierung von Unterfranken vom 22.10.1982 Nr. 201 - 6415 b 4/1982  
über die  

Bestimmung eines Einzugsbereiches der Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Walsdorf, Lkr. Bamberg 

 
 
Die Regierung von Unterfranken erläßt aufgrund des § 15 Abs. 1 des 
Tierkörperbeseitigungsgesetzes vom 02.09.1975 (BGBl I S. 2313, ber. S. 2610) i. V. m. Art. 
2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 des Gesetztes zur Ausführung des 
Tierkörperbeseitigungsgesetzes vom 11.08.1978 (GVBl S. 525) die folgende 
 
 

Rechtsverordnung 
 
 

§ 1 
 
 
Der Einzugsbereich der Tierkörperbeseitigungsanstalt Walsdorf, Lkr. Bamberg, umfaßt Ge- 
biete aus den Regierungsbezirken Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken. 
 
 

§ 2 
 
 
Aus dem Regierungsbezirk Unterfranken werden der Tierkörperbeseitigungsanstalt Walsdorf 
die Gebiete der Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Rhön-
Grabfeld, Schweinfurt, Würzburg und der Städte Schweinfurt und Würzburg als 
Einzugsbereich zugeordnet. 
 
 

§ 3 
 
 
(1) Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach ihrer amtlichen Bekanntmachung im Amtsblatt 

der Regierung von Unterfranken in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung der Regierung von Unterfranken vom 14.09.1978 

(Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 1978 S. 133) außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. (entfallen) 
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4. Verbandssatzung des Regionalen 
Planungsverbandes Main-Rhön 

 
Vom 28.11.2006 (RABl 2006 S. 181), geändert mit Satzung vom 16.06.2008 (RABl 2008 S. 

164) 
 
Aufgrund des Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 
(BayLplG) vom 27. Dezember 2004 (GVBl S. 521, BayRS 230-1-W) erlässt der Regionale 
Planungsverband in der Region Main-Rhön (3) folgende Satzung: 

 
Inhaltsübersicht 

 
 
1. Abschnitt 
 
    Allgemeine Vorschriften 
 
 § 1 Rechtsnatur, Name und Sitz des Verbands 
 § 2 Mitglieder des Verbands, Bezeichnungen 
 § 3 Aufgaben des Verbands 
 
2. Abschnitt 
 
    Verfassung und Verwaltung 
 
 § 4 Organe des Verbands 
 § 5 Verbandsversammlung 
 § 6 Aufgaben der Verbandsversammlung 
 § 7 Sitzungen der Verbandsversammlung 
 § 8 Beschlüsse und Wahlen 
 § 9 Planungsausschuss 
 § 10 Aufgaben des Planungsausschusses 
 § 11 Sitzungen des Planungsausschusses 
 § 12 Verbandsvorsitzender 
 § 13 Aufgaben des Verbandsvorsitzenden 
 § 14 Rechtsstellung und Entschädigung 
 
3. Abschnitt 
 
    Verbandswirtschaft 
 
 § 15 Anzuwendende Vorschriften 
 § 16 Deckung des Finanzbedarfs, Kostenerstattung für Geschäftsführung 
 § 17 Kassenverwaltung 
 § 18 Örtliche und überörtliche Prüfung 
 
4. Abschnitt 
 
    Schlussvorschriften 
 
 § 19 Aufsicht 
 § 20 Öffentliche Bekanntmachungen 
 § 21 Verweisung auf andere Rechtsvorschriften 
 § 22 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Stand 31.07.2010 
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1. Abschnitt  
 

Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
 

Rechtsnatur, Name und Sitz des Verbands 
 
 
(1) Für die Region Main-Rhön (3) besteht ein Regionaler Planungsverband als Körperschaft 

des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Der Verband führt den Namen „Regionaler Planungsverband Main-Rhön". 
 
(3) Er hat seinen Sitz am Dienstsitz des jeweiligen Verbandsvorsitzenden. Die Verwaltungs- 

und Kassengeschäfte werden am Dienstsitz des jeweiligen Verbandsvorsitzenden geführt. 
 
 

§ 2 
 

Mitglieder des Verbands, Bezeichnungen 
 
 
(1) Mitglieder des Verbands sind alle Gemeinden, deren Gebiet in der Region liegt, sowie die 

Landkreise, deren Gebiet ganz oder teilweise zur Region gehört. 
 
(2) Das Gebiet der Region bestimmt sich nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern in 

der jeweils gültigen Fassung. 
 
 

§ 3 
 

Aufgaben des Verbands 
 
 
(1) Der Verband ist Träger der Regionalplanung in seinem Verbandsbereich. 
 
(2) Er hat insbesondere die Aufgabe 
 

1. den Regionalplan sowie bei Bedarf dessen Fortschreibungen auszuarbeiten und zu 
beschließen und dabei die Interessen der Verbandsmitglieder im Rahmen der 
Landesplanung abzustimmen; 

 
2. an der Ausarbeitung von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung durch 

Staatsbehörden mitzuwirken; 
 

3. Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren abzugeben, an denen der Regionale 
Planungsverband beteiligt ist; 

 
4. nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 1 BayLplG darauf hinzuwirken, dass die Ziele der 

Raumordnung beachtet sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung berücksichtigt werden; 
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5. nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 3 BayLplG bei Konflikten zwischen 
Verbandsmitgliedern, die die Regionalplanung betreffen, auf eine einvernehmliche 
Lösung hinzuwirken. Falls dies in Anspruch genommen werden soll, wendet sich 
grundsätzlich mindestens ein betroffenes Mitglied an den Verbandsvorsitzenden, der 
über das weitere Vorgehen entscheidet. 

 
(3) Der Verband hat dabei die vom Staat gesetzten Planungsziele zu beachten. Er hat die 

Grundsätze der Raumordnung gegeneinander und untereinander abzuwägen. 
 
(4) Der Regionalplan ist mit den Regionalplänen benachbarter Regionen abzustimmen. Im 

Übrigen sind die Interessen benachbarter Gebiete sowie raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen außerhalb der Region im Regionalplan angemessen zu berücksichtigen. 

 
(5) Der Verband bedient sich zur Ausarbeitung des Regionalplans und dessen 

Fortschreibung sowie zur Erstellung der Arbeitsunterlagen für die Verbandsorgane der 
zuständigen höheren Landesplanungsbehörde, die hierfür die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung stellt. 

 
 

2. Abschnitt  
 

Verfassung und Verwaltung 
 
 

§ 4 
 

Organe des Verbands 
 
 
Die Organe des Regionalen Planungsverbands sind: 
 

1. die Verbandsversammlung; 
2. der Planungsausschuss; 
3. der Verbandsvorsitzende. 

 
 

§ 5 
 

Verbandsversammlung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen 

Verbandsräten. Jedes Verbandsmitglied entsendet einen Verbandsrat. 
 
(2) Eine Gemeinde wird in der Verbandsversammlung durch den ersten Bürgermeister, eine 

kreisfreie Stadt durch den Oberbürgermeister und ein Landkreis durch den Landrat kraft 
Amtes vertreten; im Fall der Verhinderung treten an ihre Stelle ihre Stellvertreter. Die 
Beschlussorgane der Verbandsmitglieder können mit Zustimmung der in Satz 1 
genannten Personen auch andere Personen als Verbandsräte bestellen (sonstige 
Mitglieder). Diese müssen nicht Mitglieder der Beschlussorgane sein. Für jeden nach Satz 
2 bestellten Verbandsrat wird vom jeweiligen Verbandsmitglied für den Fall seiner 
Verhinderung ein Stellvertreter bestimmt. 
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(3) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, endet das 

Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamts; entsprechendes gilt für 
ihre Stellvertreter. Die übrigen Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden, sofern sie 
Mitglieder der Beschlussorgane sind, für die Dauer der Wahlzeit der Beschlussorgane, 
andernfalls für sechs Jahre bestellt. Nach Ablauf der Amtszeit üben die bisherigen 
Verbandsräte und Stellvertreter ihre Tätigkeit bis zur Bestellung bzw. bis zum Amtsantritt 
der neuen Verbandsräte weiter aus. § 12 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. Die Tätigkeit als 
Verbandsrat oder als Stellvertreter endet vorzeitig durch: 

 
1.  Verlust der Wählbarkeit; 
2.  Rücktritt aus wichtigem Grund; 
3.  Abberufung der nach Absatz 2 Satz 2 bestellten Verbandsräte bzw. deren 

Stellvertreter aus wichtigem Grund durch das Verbandsmitglied; 
4.  Ausscheiden aus der Körperschaft des entsendenden Verbandsmitglieds; 
5.  Erlöschen der Mitgliedschaft der entsendenden Gebietskörperschaft. 

 
(4) Die wählbaren Bürger der Gemeinden und Landkreise, die Verbandsmitglieder sind, 

können die Übernahme oder die weitere Ausübung des Amtes eines Verbandsrates nur 
aus wichtigen Gründen ablehnen. Als wichtiger Grund ist es insbesondere anzusehen, 
wenn der Verpflichtete durch sein Alter, seine Berufs- oder Familienverhältnisse, seinen 
Gesundheitszustand oder sonstige in seiner Person liegende Umstände an der 
Übernahme oder weiteren Ausübung des Amts verhindert ist. Ob ein wichtiger Grund 
vorliegt, entscheidet die Gebietskörperschaft, die den Verbandsrat bestellt. 

 
 

§ 6 
 

Aufgaben der Verbandsversammlung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für: 
 

1. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter; 
2. die Beschlussfassung über die Verbandssatzung (einschließlich 

Entschädigungssatzung und Geschäftsordnung); 
3. die Beschlussfassung über Gesamtfortschreibungen des Regionalplans. 

 
 

§ 7 
 

Sitzungen der Verbandsversammlung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist nach Bedarf einzuberufen. Sie ist einzuberufen, wenn 

Mitglieder, die gemeinsam mindestens ein Viertel der Stimmen des Verbandes vertreten, 
es unter Angabe der Beratungsgegenstände schriftlich beantragen. Sie soll einberufen 
werden, wenn die höhere Landesplanungsbehörde es unter Angabe der 
Beratungsgegenstände schriftlich beantragt. 
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(2) Die Verbandsversammlung wird durch den Verbandsvorsitzenden schriftlich (auch per 

Telefax oder E-Mail) einberufen. Die Einladung muss Tagungszeit und –ort sowie die 
Beratungsgegenstände angeben und den Verbandsräten spätestens drei Wochen vor der 
Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 
drei Tage abkürzen. 

 
(3) Zu den Sitzungen werden die oberste und die höhere Landesplanungsbehörde 

eingeladen. 
 
(4) Die Sitzungen werden durch den Verbandsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung 

durch einen seiner Stellvertreter geleitet. Die Stellvertreter vertreten den Vorsitzenden im 
Verhinderungsfall in ihrer Reihenfolge. Sind sowohl der Vorsitzende wie auch die 
Stellvertreter verhindert, leitet der an Lebensjahren älteste Verbandsrat die Sitzung. 

 
(5) Über die Sitzungen der Verbandsversammlung wird eine Niederschrift gefertigt, die von 

dem Vorsitzenden und dem von ihm zu bestimmenden Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 
(6) Zeitpunkt und Ort der Sitzung der Verbandsversammlung sind unter Angabe der 

Tagesordnung spätestens am fünften Tage vor der Sitzung öffentlich bekannt zu machen. 
 
(7) Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit 

oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen. Über den Ausschluss der 
Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Durch die 
Geschäftsordnung kann bestimmt werden, dass bestimmte Angelegenheiten 
grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden. 

 
(8) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffentlichkeit bekannt zu 

geben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
 
 

§ 8 
 

Beschlüsse und Wahlen 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte 

ordnungsgemäß geladen wurden und mehr als die Hälfte der Stimmen aller Mitglieder 
durch stimmberechtigte Verbandsräte vertreten ist. Über Beratungsgegenstände, die nicht 
in der Einladung angegeben wurden, darf nur Beschluss gefasst werden, wenn alle 
Verbandsräte oder ihre Stellvertreter erschienen und mit einer Beschlussfassung 
einverstanden sind. 

 
(2) Mitglieder der Verbandsversammlung können an der Beratung und Abstimmung nicht 

teilnehmen, wenn der Beschluss ihnen selbst, ihrem Ehegatten, einem Verwandten oder 
Verschwägerten bis zum dritten Grad oder einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht 
vertretenen natürlichen oder juristischen Person mit Ausnahme des entsendenden 
Verbandsmitglieds einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann. Gleiches gilt, 
wenn ein Mitglied der Verbandsversammlung in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein 
Gutachten abgegeben hat. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Wahlen. 

 
(3) Ob die Voraussetzungen nach Absatz 2 vorliegen, entscheidet die Verbandsversammlung 

ohne Mitwirkung des Beteiligten. 
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(4) Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds hat die 

Ungültigkeit des Beschlusses nur zur Folge, wenn sie für das Abstimmungsergebnis 
entscheidend war. 

 
(5) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der 

persönlichen Beteiligung der die Mehrheit der Stimmen vertretenden Verbandsräte beruht, 
innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 
Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen 
beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Einladung hinzuweisen. 

 
(6) Stimmberechtigt sind nur die Verbandsräte oder deren Stellvertreter. 
 
(7) Abstimmungen erfolgen nach der Einwohnerzahl der zur Region gehörenden Gebiete der 

Verbandsmitglieder mit der Maßgabe, dass jeder Verbandsrat für je angefangene 1000 
Einwohner eine Stimme erhält. Dabei ist der zum Jahresschluss fortgeschriebene 
Bevölkerungsstand (Wohnbevölkerung nach der amtlichen Statistik) mit Wirkung zum 1. 
Juli des folgenden Jahres für die Dauer von zwei Jahren zugrunde zu legen. Die 
Einwohner kreisangehöriger Gemeinden werden der Gemeinde und dem Landkreis 
jeweils einmal zugerechnet; die Einwohner kreisfreier Städte und gemeindefreier Gebiete 
zählen doppelt. Kein Verbandsmitglied erhält mehr als 40 v. H. der Stimmen. 

 
(8) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen gefasst, wobei zusätzlich die Zustimmung von mindestens einem Viertel 
der anwesenden Verbandsräte erforderlich ist. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt. Kein Verbandsrat oder Stellvertreter darf sich der Stimme enthalten. Es wird 
offen abgestimmt. Die Verbandsmitglieder können ihre Verbandsräte anweisen, wie sie in 
der Verbandsversammlung abzustimmen haben. Die Abstimmung entgegen der Weisung 
berührt die Gültigkeit des Beschlusses der Verbandsversammlung nicht. 

 
(9) Für Wahlen gelten die Absätze 1, 5, 6, 7 und 8 Satz 1 entsprechend. Es wird geheim 

gewählt; wenn für die Person des Verbandsvorsitzenden oder eines Stellvertreters des 
Verbandsvorsitzenden jeweils nur ein Vorschlag vorliegt und kein anwesender 
Verbandsrat widerspricht, kann deren Bestellung durch Beschluss in offener Abstimmung 
erfolgen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen und die Zustimmung von mindestens einem Viertel 
der anwesenden Verbandsräte erhält. Wird diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht 
erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten 
Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl ist derjenige gewählt, der die 
Mehrheit der anwesenden Verbandsräte auf sich vereinigt. Kommt auch hier keine 
Mehrheit zustande, entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr 
Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche 
Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr 
Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer 
von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 

 
 

§ 9 
 

 
Planungsausschuss 

 
(1) Der Planungsausschuss setzt sich aus dem Verbandsvorsitzenden sowie aus insgesamt 

24 Vertretungen der kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Städte und der 
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Landkreise entsprechend den Stimmanteilen dieser Gruppen in der Verbandsversammlung 
zusammen. Die Zuordnung der Sitze auf die einzelnen Gruppen erfolgt im Verfahren nach 
Hare/Niemeyer. Die Mitglieder des Planungsausschusses müssen nicht Verbandsräte sein. 
 
(2) Die Vertreter der kreisangehörigen Gemeinden werden durch die von den 

kreisangehörigen Gemeinden entsandten Verbandsräte oder deren Stellvertreter für die 
Dauer der Wahlzeit der Beschlussorgane der Verbandsmitglieder bestellt. Dies gilt 
entsprechend für die Vertreter der kreisfreien Städte und der Landkreise. Bei der 
Sitzverteilung innerhalb der drei Gruppen sollen die Teilräume der Region (Landkreise, 
kreisfreie Städte) jeweils entsprechend ihrer Einwohnerzahl berücksichtigt werden. 

 
(3) Für jedes Mitglied des Planungsausschusses ist ein Stellvertreter zu bestellen. Absatz 2 

gilt entsprechend. Ist der Verbandsvorsitzende zugleich zum Mitglied des 
Planungsausschusses bestellt, so vertritt ihn während der Dauer seines Amtes als 
Verbandsvorsitzender im Ausschuss sein Stellvertreter. 

 
(4) Die Tätigkeit eines Mitglieds des Planungsausschusses oder eines Stellvertreters im 

Planungsausschuss endet vorzeitig durch: 
 

1. Rücktritt aus wichtigem Grund; 
2. Abberufung aus wichtigem Grund; 
3. Verlust des Amtes als Verbandsrat in der Verbandsversammlung. 

 
Die Abberufung erfolgt durch das für die Bestellung nach Absatz 2 zuständige Gremium 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 

 
(5) Für ein vorzeitig ausscheidendes Mitglied oder einen vorzeitig ausscheidenden 

Stellvertreter im Planungsausschuss wird für den Rest der Amtszeit gemäß Absatz 2 ein 
Nachfolger bestellt. 

 
(6) § 5 Abs. 4 Sätze 1 und 2 gelten für die Mitglieder des Planungsausschusses 

entsprechend. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet das für die Bestellung nach 
Absatz 2 zuständige Gremium. 

 
 

§ 10 
 

Aufgaben des Planungsausschusses 
 
 
(1) Der Planungsausschuss ist zuständig für die Beschlussfassung über: 
 

1. die Verfahrensschritte zur  Ausarbeitung des Regionalplans; 
2. Teilfortschreibungen des Regionalplans; 
3. Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren, an denen der Planungsverband beteiligt 

wird; 
4. Angelegenheiten nach Art. 34 Abs. 2 Nrn. 3 bis 5 KommZG: 

a) Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssatzung 
 und die Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen  
 Haushaltsführung, 
b) die Beschlussfassung über den Finanzplan, 
c) die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahresabschlusses und die 

Entlastung; 
5. Zusammenarbeit mit den benachbarten Trägern der Regionalplanung. 
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(2)Der Planungsausschuss erledigt außerdem die sonstigen Aufgaben des Verbands, soweit 

nicht nach dieser Satzung die Verbandsversammlung oder der Vorsitzende zuständig ist. 
 
 

§ 11 
 

Sitzungen des Planungsausschusses 
 
 
(1) Der Planungsausschuss ist nach Bedarf einzuberufen. Er ist einzuberufen, wenn 

mindestens ein Viertel der Mitglieder es unter Angabe der Beratungsgegenstände 
schriftlich beantragt. Der Planungsausschuss soll einberufen werden, wenn die höhere 
Landesplanungsbehörde dies unter Angabe der Beratungsgegenstände schriftlich 
beantragt. 

 
(2) Der Planungsausschuss wird durch den Verbandsvorsitzenden schriftlich (auch per 

Telefax oder E-Mail) einberufen. Die Einladung muss Tagungszeit und –ort sowie die 
Beratungsgegenstände angeben und den Mitgliedern des Planungsausschusses 
spätestens drei Wochen vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann der 
Verbandsvorsitzende die Frist bis auf drei Tage abkürzen. 

 
(3) Zu den Sitzungen des Planungsausschusses werden die oberste und die höhere 

Landesplanungsbehörde eingeladen. 
 
(4) Die Sitzungen werden durch den Verbandsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung 

durch einen seiner Stellvertreter geleitet. Die Stellvertreter vertreten den Vorsitzenden im 
Verhinderungsfall in ihrer Reihenfolge. 

 
(5) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Planungsausschusses 

ordnungsgemäß geladen sind und außer dem Vorsitzenden mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. Über Beratungsgegenstände, die nicht in 
der Einladung angegeben wurden, darf nur Beschluss gefasst werden, wenn alle 
Ausschussmitglieder oder deren Stellvertreter erschienen und mit der Beschlussfassung 
einverstanden sind. § 8 Abs. 5 gilt entsprechend. 

 
(6) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
Kein Mitglied darf sich der Stimme enthalten. Es wird offen abgestimmt. 

 
(7) Die Vorschriften über den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung (§ 8 Abs. 2 bis 4), 

die Öffentlichkeit der Sitzungen der Verbandsversammlung (§ 7 Abs. 6 bis 8) und die 
Niederschrift (§ 7 Abs. 5) gelten für den Planungsausschuss entsprechend. 

 
 

§ 12 
 

Verbandsvorsitzender 
 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende und seine zwei Stellvertreter werden gemäß § 6 Nr. 1 von der 

Verbandsversammlung nach Maßgabe von § 8 aus ihrer Mitte gewählt. 
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(2) Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden auf die Dauer von 6 Jahren, 

falls sie Inhaber eines kommunalen Wahlamts eines Verbandsmitglieds sind, höchstens 
bis zum Ablauf dieses Amts gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie 
gewählt sind, bis zum Amtsantritt des neugewählten Verbandsvorsitzenden und seiner 
Stellvertreter weiter aus. 

 
(3) Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter dürfen keine Amtshandlungen 

vornehmen, die ihnen selbst, einem Angehörigen oder einer von ihnen vertretenen 
natürlichen oder juristischen Person, mit Ausnahme des regionalen Planungsverbands, 
einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil verschaffen würden. Angehörige sind alle, zu 
deren Gunsten dem Verbandsvorsitzenden und seinen Stellvertretern wegen 
familienrechtlicher Beziehungen im Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht 
zusteht. Gesetzliche Vorschriften, nach denen sie von einzelnen Amtshandlungen 
ausgeschlossen sind, bleiben unberührt. 

 
 

§ 13 
 

Aufgaben des Verbandsvorsitzenden 
 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung und im 

Planungsausschuss und bereitet die Sitzungen vor. 
 
(2) Er vollzieht die Beschlüsse des Planungsausschusses und der Verbandsversammlung. 
 
(3) Er erledigt die laufenden Angelegenheiten, die für den Planungsverband keine 

grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen. 
 
(4) Er vertritt den Planungsverband nach außen. 
 
(5) Durch Beschluss des Planungsausschusses können dem Verbandsvorsitzenden 

unbeschadet des Art. 34 Abs. 2 KommZG weitere Angelegenheiten zur selbständigen 
Erledigung übertragen werden. 

 
(6) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinen Stellvertretern sowie 

mit deren Zustimmung dem Geschäftsführer des Regionalen Planungsverbands 
übertragen. Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsangelegenheiten kann der 
Verbandsvorsitzende den Geschäftsführer des Regionalen Planungsverbands sowie mit 
Zustimmung eines Verbandsmitglieds Dienstkräfte des Verbandsmitglieds betrauen. 

 
 

§ 14 
 

Rechtsstellung und Entschädigung 
 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der 

Verbandsversammlung und des Planungsausschusses sind ehrenamtlich tätig. 
 
(2) Der Verbandsvorsitzende, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der 

Verbandsversammlung und des Planungsausschusses werden für die Teilnahme an 
Sitzungen und für sonstige mit ihrem Amt unmittelbar zusammenhängende Tätigkeiten 
nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 entschädigt. 
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(3) Die Verbandsräte und die Mitglieder des Planungsausschusses erhalten für die 

Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses 
sowie für sonstige mit dem Amt unmittelbar zusammenhängende Tätigkeiten innerhalb 
der Gebietszuständigkeit sowie bei angeordneten Fahrten für den Planungsverband 
außerhalb der Gebietszuständigkeit des Regionalen Planungsverbands Main-Rhön eine 
Reisekostenvergütung nach Maßgabe des Bayerischen Reisekostengesetzes (BayRKG). 
Sonstige notwendige Auslagen werden gegen Einzelnachweis erstattet. 

 
(4) Verbandsräte und Mitglieder des Planungsausschusses, die nicht kraft ihres Amts der 

Verbandsversammlung angehören, erhalten darüber hinaus für die Teilnahme an 
Sitzungen der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses jeweils ein 
Sitzungsgeld. Außerdem erhalten sie unter den nachstehend angeführten 
Voraussetzungen folgende Ersatzleistungen: 

 
1. Angestellten und Arbeitern wird für die notwendige Teilnahme an angeordneten 

Sitzungen und Besprechungen der entstandene nachgewiesene Verdienstausfall 
ersetzt. 

2. Selbständig Tätige erhalten für die ihnen entstandene nachgewiesene 
Zeitversäumnis eine Verdienstausfallentschädigung von 10,00 € je Stunde 
Sitzungsdauer. Das gleiche gilt für Personen, die keine Ersatzansprüche als 
Angestellte, Arbeiter oder selbständig Tätige haben, denen aber im beruflichen und 
häuslichen Bereich durch die Teilnahme an Sitzungen ein Nachteil entsteht, der in 
der Regel durch das Nachholen versäumter Arbeit oder das Heranziehen einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann. 

 
(5) Der Verbandsvorsitzende erhält neben dem Auslagenersatz nach Maßgabe des Absatzes 

3 für seine Tätigkeit eine monatliche pauschale Entschädigung. Die Stellvertreter erhalten 
eine pauschale Entschädigung für jeden Tag, an dem sie in ihrer Eigenschaft als 
Stellvertreter tätig werden. 

 
(6) Die Höhe 
 

1. des Sitzungsgeldes nach Absatz 4 Satz 1 beträgt 30 € 
2. der Entschädigung nach Absatz 5 für den Verbandsvorsitzenden beträgt 860,72 € 

monatlich 
3. der Entschädigung nach Absatz 5 für die Stellvertreter beträgt 30 € pro Tag. 

 
 

3. Abschnitt 
 

Verbandswirtschaft 
 
 

§ 15 
 

Anzuwendende Vorschriften 
 
 
Soweit nicht das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) oder diese 
Satzung etwas anderes bestimmen, gelten für die Verbandswirtschaft die Bestimmungen für 
Landkreise entsprechend. 
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§ 16 
 

Deckung des Finanzbedarfs, Kostenerstattung für Geschäftsführung 
 
 
(1) Die Kostenerstattung des Freistaats Bayern an den Regionalen Planungsverband richtet 

sich nach dem Bayer. Landesplanungsgesetz (BayLplG) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
(2) Soweit der Finanzbedarf des Verbandes durch staatliche Zuweisungen nicht gedeckt ist, 

erhebt der Verband von seinen Mitgliedern eine Umlage. 
 
(3) Die Umlage wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Umlagekraft der 

Umlagepflichtigen bemessen. Die Vorschriften über die Ermittlung der Bezirksumlage (Art. 
21 Abs. 3 FAG) gelten entsprechend. 

 
(4) Der Regionale Planungsverband erstattet der Gebietskörperschaft, die die 

Verwaltungsgeschäfte führt, auf der Grundlage einer Kostenberechnung und schriftlichen 
Vereinbarung die Kosten einschließlich der des Geschäftsführers. 

 
 

§ 17 
 

Kassenverwaltung 
 
 
Die Kassengeschäfte des Regionalen Planungsverbands werden bei der 
Gebietskörperschaft, bei der die Geschäftsstelle ihren Sitz hat, geführt. 
 
 

§ 18 
 

Örtliche und überörtliche Prüfung 
 
 
(1) Die Jahresrechnung des Regionalen Planungsverbands ist vom Rechnungsprüfungsamt 

der Gebietskörperschaft, bei der die Geschäftsstelle ihren Sitz hat, zu prüfen, bevor sie 
dem Planungsausschuss zur Feststellung vorgelegt wird. 

 
(2) Für die überörtliche Prüfung gilt Art. 91 der Landkreisordnung. 
 
 

4. Abschnitt 
 

Schlussvorschriften 
 
 

§ 19 
 

Aufsicht 
 
 
Der Regionale Planungsverband unterliegt der Aufsicht der Regierung von Unterfranken. 
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§ 20 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 
Öffentliche Bekanntmachungen des Regionalen Planungsverbands erfolgen im Amtsblatt der 
Regierung von Unterfranken. 
 
 

§ 21 
 

Verweisung auf andere Rechtsvorschriften 
 
 
Soweit diese Satzung oder das Bayerische Landesplanungsgesetz keine Regelung trifft, sind 
auf den Planungsverband die für Zweckverbände allgemein geltenden Vorschriften nach 
Maßgabe von Art. 5 Abs. 4 BayLplG anzuwenden. 
 
 

§ 22 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 
(1) Diese Satzung tritt, mit Ausnahme von § 9 Abs. 1 Satz1, am 1. Januar 2007 in Kraft. 
 
(2) Am 31. Dezember 2006 treten außer Kraft: 
 

1. die Verbandssatzung vom 16.11.1982 (RABl. 1983, S 99), zuletzt geändert durch 
die Dritte Änderungssatzung vom 04.05.1994 (RABl. S. 116), 

2. die Entschädigungssatzung vom 15.07.1973 (RABl. S. 190). 
 
(3) § 9 Abs. 1 Satz 1 tritt am 01. Mai 2008 in Kraft. Bis Ablauf des 30. April 2008 besteht der 

Planungsausschuss unverändert aus dem Verbandsvorsitzenden und 14 Vertretern der 
kreisangehörigen Gemeinden, 4 Vertretern der kreisfreien Stadt Schweinfurt und 12 
Vertretern der Landkreise. 
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5. Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM) 

 
in der Fassung vom 05. Dezember 2008 (RABI 2008 S. 276) 

 
 

Der Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain erlässt aufgrund des Art. 44 i.V.m. 
Art. 40 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. April 2007 (GVBl. S. 271) i.V.m. Art. 88 Abs. 5 Satz 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1988, zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 
958), folgende 

 
 

Verbands- und Betriebssatzung 
 

I. 
 
 

Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
 

Name, Sitz, Rechtsstellung und Stammkapital 
 
 
(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain". 

Die Kurzbezeichnung lautet FWM. 
 
 Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Er hat seinen Sitz in Würzburg. 
 
(3) Der Zweckverband führt die Fernwasserversorgung als Eigenbetrieb. 
 
(4) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu sein. 
 
(5) Die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes erfolgt nach den Vorschriften für 

Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EBV). 
 
(6) Das Stammkapital des Zweckverbandes beträgt 11.000.000 € (§ 5 Abs. 2 EBV). 
 
 
 
 

§ 2 
 

Verbandsmitglieder 
 
(1) Mitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Würzburg und die Landkreise Main-

Spessart und Würzburg sowie der Landkreis Bad Kissingen als Rechtsnachfolger für 
den ehemaligen Landkreis Hammelburg. 
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(2) Die Aufnahme weiterer Mitglieder bedarf der Zweidrittelmehrheit der satzungsmäßigen 

Stimmen in der Verbandsversammlung. Diese setzt in jedem einzelnen Fall die 
Bedingungen für die Aufnahme fest. Vor der Aufnahme ist eine Stellungnahme des 
Bayerischen Landesamtes für Umwelt einzuholen sowie die Änderung der Verbands- 
und Betriebssatzung und die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Dem 
Antrag auf Aufnahme soll im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Verbandes unter 
Berücksichtigung seiner bestehenden Verpflichtungen sowie des betriebs- und 
verbandswirtschaftlich Zumutbaren entsprochen werden. Mitglieder des Verbandes 
können nur Gebietskörperschaften sein. Gemeinden oder Gemeindeverbände können 
nicht Mitglied sein, wenn der Landkreis oder der Gemeindeverband, dem sie angehören, 
bereits Mitglied ist. 

 
(3) Ein Mitglied kann frühestens nach einer Mitgliedschaft von zehn Jahren und nur zum 

Ende eines Geschäftsjahres ausscheiden. Die Austrittserklärung muss spätestens ein 
Jahr vorher dem Vorsitzenden des Verbandes schriftlich zugegangen sein. Das Recht, 
aus wichtigem Grund zu kündigen (Art. 44 Abs. 3 KommZG), bleibt unberührt. 

 
(4) Der Austritt bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Drittel der satzungsmäßigen 

Stimmenzahl in der Verbandsversammlung, einer Änderung der Verbandssatzung und 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Das Ausscheiden eines Mitglieds darf den 
Bestand des Verbandes nicht gefährden. Im übrigen darf die Zustimmung nicht 
verweigert werden, wenn das ausscheidende Mitglied alle bis zum Kündigungstermin 
anfallenden satzungsmäßigen Verpflichtungen erfüllt hat, wenn ferner die Entschädigung 
der im Verband verbliebenen Mitglieder für die ihnen aus dem Ausscheiden des 
Mitglieds entstehenden Nachteile geregelt und eine Vereinbarung über die erforderliche 
Auseinandersetzung (§ 26 Abs. 3) getroffen ist. Die Vereinbarung muss den 
Aufwendungen des Verbandes für das ausscheidende Mitglied und der Wirtschaftlichkeit 
des Unternehmens für die im Verband verbleibenden Mitglieder Rechnung tragen. Ein 
ausscheidendes Mitglied kann im Wege der Auseinandersetzung nicht mehr erhalten, als 
es eingebracht hat. 

 
 

§ 3 
 

Räumlicher Wirkungsbereich 
 
 
Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet seiner Mitglieder. 
 
Das Gebiet des Zweckverbandes im Landkreis Bad Kissingen umfasst nur das Gebiet der 
Stadt Hammelburg, der Märkte Elfershausen, Euerdorf, Oberthulba und Sulzthal sowie der 
Gemeinden Aura/Saale, Fuchsstadt, Ramsthal und Wartmannsroth. 
 
 

§ 4 
 

Allgemeine Aufgaben 
 
 
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, Wasser, insbesondere Grundwasser, zu 

erschließen, zu Trink- und Brauchwasser, das den Leitsätzen für die zentrale 
Trinkwasserversorgung (DIN 2000) entspricht, aufzubereiten, bereitzuhalten und den 
Trägern der örtlichen Wasserversorgung im räumlichen Bereich seiner Mitglieder im 
Rahmen der versorgungswirtschaftlichen Möglichkeiten auf vertraglicher Basis zu liefern. 
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(2) Er errichtet bzw. übernimmt, betreibt und unterhält zu diesem Zweck entsprechende 

Wasserversorgungsanlagen und passt sie, soweit erforderlich, dem zukünftigen Bedarf 
des Versorgungsgebiets durch entsprechende Erweiterung an. Grundlage des 
Unternehmens ist die Studie des Landesamtes für Wasserversorgung und 
Gewässerschutz vom 14.04.1965, zuletzt fortgeschrieben unter dem 20. Juni 1979 vom 
Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft. 

 
(3) Der Zweckverband ist bestrebt, seine Arbeit unter möglichster Schonung bestehender 

Wasser- und Fischereirechte und tunlichst ohne Beeinträchtigung des Wasserhaushalts 
der Entnahmegebiete durchzuführen. 

 
(4) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Etwaige Überschüsse 

sind zu gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Aufgaben des Zweckverbandes innerhalb 
des versorgten Gebietes zu verwenden. 

 
 

§ 5 
 

Verbandseigene und andere Anlagen, Wasserabgabe 
 
 
(1) Der Zweckverband erstellt, betreibt und unterhält die Anlagen zur Gewinnung, 

Aufbereitung und Zuleitung des Wassers einschließlich der Übergabestellen an die 
Träger der örtlichen Wasserversorgung sowie die erforderlichen Hilfsanlagen.  

 
Die Übergabestellen werden im Einzelfall im Rahmen der allgemeinen 
Lieferbedingungen nach Abs. 3 durch den Verband im Benehmen mit dem Bayerischen 
Landesamt für Umwelt bestimmt. 

 
(2) Bestehende Anlagen seiner Abnehmer kann der Zweckverband auf Antrag übernehmen, 

wenn sie im Hinblick auf die Erfüllung der Verbandsaufgaben technisch und 
wirtschaftlich als Bestandteil der Gesamtanlage zu betrachten sind.  

 
Die Übernahme erfolgt bei neuen oder neuwertigen Anlagen in der Regel zum 
Herstellungswert unter Verrechnung der einmaligen Anschlussentgelte. Einzelheiten der 
Übernahme regeln die Wasserlieferungsverträge. Der Zweckverband kann einen 
geringeren als den Herstellungswert zugrunde legen, wenn und soweit die Anlage nicht 
neuwertig ist. Die Anlagen der Träger der örtlichen Wasserversorgung bleiben in deren 
Eigentum. Der Zweckverband kann auch solche Anlagen oder Anlageteile, mit 
Ausnahme der Ortsnetze, auf der Grundlage eines Beschlusses mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung 
übernehmen. Dazu wird das Benehmen mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt 
hergestellt. 

 
(3) Das Wasser wird an die Träger der örtlichen Wasserversorgung nach den allgemeinen 

Lieferbedingungen des Zweckverbandes abgegeben. 
 
(4) Der Zweckverband darf einen Endabnehmer im Belieferungsgebiet eines 

Verbandsmitgliedes nur mit Zustimmung des zuständigen Trägers der örtlichen 
Wasserversorgung unmittelbar mit Wasser beliefern. 
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§ 6 
 

Belieferungsgebiet des Zweckverbandes 
 
 
Das jeweilige Belieferungsgebiet wird auf Vorschlag des Bayerischen Landesamtes für  
Umwelt durch Beschluss der Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl festgelegt.  
 
 

§ 7 
 

Aufsichtsbehörde 
 

 
(1) Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes ist die Regierung von Unterfranken. 
 
(2) Zu den wasserwirtschaftlichen Planungen des Zweckverbandes wird das Bayerische 

Landesamt für Umwelt gehört. 
 
 
 

II. 
 
 

Verfassung, Verwaltung und Vertretung des Zweckverbandes 
 
 

§ 8 
 

Verbandsorgane 
 
 
(1) Die Organe des Zweckverbandes sind: 
 

1. die Verbandsversammlung 
2. der Verbandsvorsitzende 
3. die Werkleitung 

 
(2) Die Verbandsversammlung kann beschließende und beratende Ausschüsse bilden. Die 

Zusammensetzung der Ausschüsse regelt die Geschäftsordnung. 
 
(3) Ein Werkausschuss wird nicht gebildet. Die Aufgaben werden von der 

Verbandsversammlung wahrgenommen. 
 
 

§ 9 
 

Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen 

Verbandsräten. 
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(2) Die Landräte und der/die Oberbürgermeister/in gehören kraft Amtes als Verbandsräte 

der Verbandsversammlung an. Im Falle der Verhinderung tritt an ihre Stelle ihr 
Stellvertreter. Mit Zustimmung der in Satz 1 und 2 Genannten kann ein Mitglied auch 
andere Personen als seine Vertreter bestellen. 

 
(3) Jedes Verbandsmitglied entsendet einen weiteren durch den Kreistag oder Stadtrat aus 

seiner Mitte zu bestellenden Verbandsrat in die Verbandsversammlung. 
 
(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter; Verbandsräte können nicht Stellvertreter 

sein. 
 
(5) Das Amt der Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, 

endet mit ihrem kommunalen Wahlamt. Das gleiche gilt auch für ihre Stellvertreter. Sie 
üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte aus. Die anderen 
Verbandsräte werden, soweit sie Mitglieder des Kreistages oder des Stadtrates sind, 
ebenfalls für die Dauer der Wahlzeit, andernfalls für sechs Jahre bestellt. 

 
 

§10 
 

Sitzungen der Verbandsversammlung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen. Sie ist nach Bedarf, mindestens 

jedoch einmal jährlich einzuberufen. Sie ist durch den Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von seinem Stellvertreter, unter Angabe von Ort, Tagesordnung und Zeit 
schriftlich einzuberufen.  

 
(2) Die Verbandsversammlung ist abweichend von Art. 32 Abs. 2 Satz2 KommZG 

einzuberufen, wenn die Aufsichtsbehörde oder Verbandsräte, denen zusammen 
wenigstens ein Drittel der satzungsmäßigen Stimmenzahl zusteht, es unter Angabe der 
Beratungsgegenstände beantragen. 

 
(3) Die Einladung muss den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung 

zugehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende diese Frist bis auf 24 
Stunden abkürzen. 

 
 Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der 

Verbandsversammlung vor und leitet die Sitzung. 
 
(4) Die Aufsichtsbehörde und das Bayerische Landesamt für Umwelt sind von den 

Sitzungen zu unterrichten. Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. Ihre Vertreter haben 
das Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu 
erteilen. Die Verbandsversammlung kann auch andere Personen hören. 

 
 

§ 11 
 

Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte 

ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Stimmen vertreten ist. 
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(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der 

persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier 
Wochen zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so 
ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn in der 
Einladung ausdrücklich darauf hingewiesen wurde. 

 
(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbands- und 

Betriebssatzung nichts anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit 
ist der Antrag abgelehnt. Es wird offen abgestimmt. Stimmenenthaltungen sind nicht 
zulässig. 

 
(4) Das Stimmenrecht der Mitglieder in der Verbandsversammlung richtet sich nach der 

Einwohnerzahl ihrer Gebietskörperschaft. Jedes Mitglied hat für je angefangene 20.000 
Einwohner je Verbandsrat eine Stimme. Die Stimmenzahl wird jeweils für die Dauer einer 
kommunalen Wahlperiode ermittelt und festgelegt. Maßgebend ist der letzte 
fortgeschriebene Stand der Bevölkerung, der vom Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung vor Beginn der Wahlperiode veröffentlicht wurde. 

 
(5) Für Wahlen gelten die Absätze 1 - 4 entsprechend; die Vorschriften über die persönliche 

Beteiligung finden jedoch keine Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. Gewählt ist, 
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Im Übrigen gilt Art. 33 
Abs. 3 KommZG. 

 
(6) Über die Sitzungen der Verbandsversammlung ist eine mit Seitenzahlen versehene 

Niederschrift anzufertigen. In diese sind sämtliche Beschlüsse und Wahlergebnisse unter 
Angabe der Abstimmungsergebnisse aufzunehmen. 

 
Die Niederschrift ist vom Verbandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 
Abschriften der Niederschriften sind den Verbandsmitgliedern und der Aufsichtsbehörde 
zu übermitteln. 

 
 

§ 12 
 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Aufgaben des Zweckverbandes werden von der Verbandsversammlung 

wahrgenommen, soweit nicht nach dem KommZG, der Verbands- und Betriebssatzung 
oder besonderen Beschlüssen der Verbandsversammlung der Verbandsvorsitzende 
oder der Werkleiter selbständig entscheiden. 

 
 Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 
 

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den 
Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen, 
 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von 
Satzungen und Verordnungen, 
 

3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, über die Nachtragshaushalts-
satzungen, über Einwendungen gegen die Haushaltssatzung und die 
Nachtragshaushaltssatzungen sowie die Beschlussfassung über die Aufnahme von 
zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung, 
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4. die Beschlussfassung über den Stellenplan für die Dienstkräfte, 
 

5. die die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan, 
 

6. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresgewinns, 
Behandlung des Jahresverlustes und die Entlastung des Verbandsvorsitzenden und 
der Werkleitung, 
 

7. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter sowie die Festsetzung 
von Entschädigungen, 
 

8. die Bildung, Besetzung und Auflösung von Ausschüssen, 
 

9. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für die 
Verbandsversammlung, 
 

10. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbands- und Betriebssatzung, die 
Auflösung des Zweckverbandes und die Bestellung von Abwicklern, 

 
11. die Entscheidung über die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung, sowie die 

Veräußerung einer solchen Beteiligung an einem Unternehmen in Privatrechtsform. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist weiter zuständig 
 

1. bei Kostenüberschreitung für einzelne Maßnahmen des Vermögensplanes, die mehr 
als 10 % des Ansatzes oder der jeweiligen Auftragssumme, mindestens jedoch 
150.000,00 € übersteigen (§ 15 Abs. 5 EBV), 

 
2. bei erfolggefährdenden Mehraufwendungen, wenn diese 10 % der jährlichen 

Gesamtausgaben des Erfolgsplanes übersteigen (§ 14 Abs. 3 EBV), 
 

3. darüber hinaus für alle Angelegenheiten, die nicht nach dem Gesetz über die 
kommunale Zusammenarbeit und dieser Satzung oder der Geschäftsordnung dem 
Verbandsvorsitzenden oder dem Werkleiter zur selbständigen Erledigung vorbehalten 
oder übertragen sind, 

 
4. die Gewährung von Gehaltsvorschüssen oder Darlehen an den 

Verbandsvorsitzenden und die Mitglieder der Werkleitung, deren Stellvertreter und an 
Bedienstete des Zweckverbandes und des Eigenbetriebes, die mit diesen verwandt 
sind, 

 
5. die Rückzahlung von Eigenkapital, 

 
6. die Festsetzung allgemeiner Tarife, 

 
7. die Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss. 

 
Sie kann die Aufgaben unter 1. bis 2. dem Verbandsvorsitzenden oder dem 
Werkleiter übertragen. 

 
(3) Die Aufgaben des Werkausschusses werden von der Verbandsversammlung wahr- 

genommen. 
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§ 13 
 

Geschäftsordnung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
(2) In der Geschäftsordnung werden u. a. Einzelheiten des Geschäftsgangs geregelt. 
 
(3) Weitere Regularien enthält das Betriebs- und Organisationshandbuch. 
 
 

§ 14 
 

Rechtsstellung der Verbandsräte 
 
 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig (Art. 30 Abs. 1 

KommZG) und erhalten eine angemessene Entschädigung. 
 
(2) Die Verbandsversammlung setzt die Höhe der Entschädigung in einer separaten 

Entschädigungssatzung fest. 
 
 

§ 15 
 

Wahl des Verbandsvorsitzenden 
 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung 

aus ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsitzende soll der gesetzliche Vertreter eines 
Verbandsmitgliedes sein. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. Erhält bei mehreren Bewerbern keiner die erforderliche Mehrheit, so ist 
zwischen den Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen eine Stichwahl 
durchzuführen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 
(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs 

Jahren, sind sie Inhaber eines kommunalen  Wahlamtes eines  Verbandsmitgliedes  auf 
die Dauer dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie 
gewählt sind, bis zum Amtsantritt des neugewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus.  

 
Scheidet ein zum Vorsitzenden Gewählter aus seinem Hauptamt aus, so endet auch 
sein Amt als Vorsitzender oder Stellvertreter. Für den Rest der Wahlzeit findet eine 
Nachwahl statt. 

 
 

§ 16 
 

Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen, sofern es sich nicht um 

laufende Geschäfte des Eigenbetriebs handelt. 
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(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung. Er 

erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung 
(GO) kraft Gesetzes dem Bürgermeister übertragen werden und die ihm im Gesetz über 
die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben, sofern nicht die 
Werkleitung zuständig ist. 

 
(3) Der Verbandsvorsitzende ist berechtigt, auf der Grundlage der Leistungsverzeichnisse 

nach der Vergabe endgültige Entscheidungen zu treffen, oder außerhalb der 
Leistungsverzeichnisse Verpflichtungsgeschäfte für den Zweckverband im Einzelfall bis 
zur Höhe von 150.000 € zuzüglich Umsatzsteuer abzuschließen, wenn diese im Rahmen 
der Haushaltsansätze liegen, soweit nicht die Werkleitung zuständig ist. 

 
(4) Der Verbandsvorsitzende ist Dienstvorgesetzter der Werkleitung.  
 
 Er ist befugt, Beschäftigte bis einschließlich Entgeltgruppe 12 TV-V einzustellen und zu 
 entlassen. 
 
(5) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem 

Verbandsvorsitzenden unbeschadet des § 12 Abs. 1 dieser Satzung weitere 
Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen werden. 

 
(6) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinem Stellvertreter und 

laufende Verwaltungsangelegenheiten dem Werkleiter, Dienstkräften des 
Zweckverbandes und mit Zustimmung eines Verbandsmitgliedes dessen Dienstkräften 
übertragen. 

 
(7) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der 

Schriftform. 
 
 

§ 17 
 

Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 
 
 
Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. Unbeschadet des  
§ 14 erhält der Verbandsvorsitzende für seine Tätigkeit nach § 16 eine 
Aufwandsentschädigung, ebenso der Stellvertreter nach dem Maß seiner besonderen 
Inanspruchnahme. Näheres bestimmt die Entschädigungssatzung.  
 
 

§ 18 
 

Werkleitung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung bestellt einen Werkleiter, sie kann ihm durch Beschluss 

Angelegenheiten des Zweckverbandes unbeschadet des § 12 Abs. 1 zur selbständigen 
Erledigung übertragen. 
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(2) Der Werkleiter führt die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebs. Laufende Geschäfte 

sind insbesondere: 
 

1. Die selbständige verantwortliche Leitung des Eigenbetriebs einschließlich 
Organisation 

 und Geschäftsleitung. 
 

2. Wiederkehrende Geschäfte, z. B. Werk- und Dienstverträge, Beschaffung von Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffen, sowie Investitionsgütern des laufenden Bedarfs, auch 
soweit die Gegenstände auf Lager genommen werden. In betrieblichen Belangen 
wird der Betriebsleiter gehört. 

 
3. Der Abschluss von Verträgen mit Kunden des Eigenbetriebes. 

 
4. Der Abschluss von sonstigen Verträgen mit Verpflichtungen für den Eigenbetrieb bis 

zur Höhe von insgesamt 75.000 € zuzüglich Umsatzsteuer im Einzelfall und einer 
Laufzeit von höchstens fünf Jahren. Soweit die Verpflichtung max. 15.000 € zuzüglich 
Umsatzsteuer pro Jahr nicht übersteigt, auch der Abschluss von Verträgen mit einer 
Laufzeit von über fünf Jahren. Dazu gehört auch die Beurkundung von 
Grundstücksgeschäften (Kauf, Verkauf, Tausch, Grunddienstbarkeiten und 
Gestattungsverträge usw.) auf Grundlage der Beschlüsse der Verbandsversammlung 
oder bis zu einem Wert von 10.000 €. 

 
(3) Die Werkleitung hat dem Verbandsvorsitzenden und der Verbandsversammlung 

halbjährlich einen Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, 
sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes vorzulegen. 

 
(4) Die Werkleitung ist Vorgesetzter der Beschäftigten des Eigenbetriebs und führt die 

Dienstaufsicht über sie. Die Werkleitung ist auch zuständig für den Personaleinsatz. 
 
(5) Die Werkleitung bereitet in Angelegenheiten des Eigenbetriebs die Beschlüsse der 

Verbandsversammlung verwaltungsmäßig vor. Die Verbandsversammlung gibt ihr in 
Angelegenheiten des Eigenbetriebes die Möglichkeit zum Vortrag. 

 
(6) In Angelegenheiten des Eigenbetriebes vertritt die Werkleitung, soweit es sich dabei um 

laufende Geschäfte handelt, diesen nach außen. 
 
 

§ 19 
 

Geschäftsstelle 
 
 
(1) Der Zweckverband errichtet eine Geschäftsstelle. Diese befindet sich in Würzburg, 

Goethestraße 1, 2. OG. 
 
(2) Sie dient der Unterstützung der Verbandsorgane und erledigt alle anfallenden Arbeiten. 

Die Geschäftsstelle wird von der Werkleitung verantwortlich geführt und untersteht den 
Weisungen des Verbandsvorsitzenden. 
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III. 
 
 

Verbandswirtschaft 
 
 

§ 20 
 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
 
 
(1) Der Zweckverband ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Die Versorgung 

hat so gut und preiswert wie möglich zu erfolgen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen. Wirtschaftsjahr 
ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Die Werkleitung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht bis 

zum Ablauf von sechs Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres aufzustellen, zu 
unterschreiben und vorzulegen (§ 25 EBV). 

 
(3) Die Abschlussprüfung nimmt der Bayerische Kommunale Prüfungsverband, oder eine im 

Bereich der Versorgungswirtschaft erfahrene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor. Die 
örtliche Rechnungsprüfung wird von der Verbandsversammlung auf Grundlage des 
Berichtes der Prüfungsämter des Landkreises Würzburg und der Stadt Würzburg 
durchgeführt. 

 
(4) Nach diesen Prüfungen und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt die 

Verbandsversammlung alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das 
Wirtschaftsjahr folgenden übernächsten Jahres den Jahresabschluss in öffentlicher 
Sitzung fest und beschließt über die Entlastung. Verweigert die Verbandsversammlung 
die Entlastung, oder spricht sie mit Einschränkungen aus, hat sie die dafür maßgeblichen 
Gründe anzugeben. 

 
(5) Die Werkleitung veranlasst die örtliche Rechnungsprüfung. Überörtliches Prüfungsorgan 

ist der Bayerische Kommunale Prüfungsverband. 
 
 

§ 21 
 

Haushaltssatzung - Wirtschaftsplan 
 
 
(1) Die Entwürfe der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplanes sind den 

Verbandsmitgliedern vier Wochen vor der Beschlussfassung in der 
Verbandsversammlung zu übermitteln. 

 
(2) Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan sind vor Beginn des Wirtschaftsjahres 

von der Verbandsversammlung zu beschließen und mit den Anlagen der 
Aufsichtsbehörde vorzulegen. 
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§ 21 
 

Deckung des Finanzbedarfs 
 
 
(1) Der Zweckverband deckt seinen Aufwand durch Einlagen der Mitglieder, Zuschüsse, 

Gebühren, Beiträge, Darlehensaufnahmen, sonstige Einnahmen und Verbandsumlagen. 
 
(2) Die Verbandsmitglieder haben zur teilweisen Deckung des Verbandsaufwandes eine 

einmalige verlorene Einlage geleistet. Sie betrug 400,00 DM je angefangene 1.000 
Einwohner des Verbandsgebietes der Mitglieder. Für die Berechnung der Einlage gilt § 
11 Absatz 4 Satz 3 entsprechend. Die Einlage eines evtl. neuen Mitglieds wird auf der 
Grundlage eines Beschlusses mit zwei Dritteln der Stimmen der Verbandsversammlung 
festgesetzt und mit dem Beitritt eines Mitgliedes zum Zweckverband fällig. 

 
(3) Soweit die Einnahmen des Verbandes zur Bestreitung der Ausgaben nicht ausreichen, 

haben die Verbandsmitglieder Umlagen zur Deckung des Fehlbedarfs zu leisten. 
 
(4) Die Verbandsumlagen für Verwaltungskosten werden auf die Mitglieder im gleichen 

Verhältnis wie die Einlagen umgelegt. 
 
(5) Der Finanzbedarf der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht 

gedeckten Investitions- und Betriebskosten wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 
Umlageschlüssel für anderweitig nicht gedeckte Investitionskosten ist der jeweilige 
lnvestitionsaufwand im Gebiet der einzelnen Verbandsmitglieder. Umlageschlüssel für 
Betriebskosten ist die im abgelaufenen Jahr im Gebiet der einzelnen Verbandsmitglieder 
abgenommene Wassermenge. 

 
(6) Die Umlagen dürfen nicht zur endgültigen Finanzierung von Anlageteilen des 

Zweckverbandes verwendet werden. 
 
 

§ 23 
 

Festsetzung der Umlagen 
 
 
(1) Die Verwaltungskostenumlage (§ 22 Abs. 4) und die Investitions- und 

Betriebskostenumlage (§ 22 Abs. 5) werden in der Haushaltssatzung für jedes 
Wirtschaftsjahr neu festgesetzt. Sie können während des Wirtschaftsjahres nur durch 
eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 

 
(2) Ist die Verwaltungskostenumlage oder die lnvestitions- und Betriebskostenumlage bei 

Beginn des Wirtschaftsjahres noch nicht festgesetzt, so kann der Zweckverband bis zur 
Festsetzung vorläufige Teilbeträge entsprechend der Höhe der im abgelaufenen 
Wirtschaftsjahr erhobenen Umlage erheben. Nach Festsetzung der Umlage für das 
laufende Wirtschaftsjahr ist über die vorläufigen Zahlungen zum nächsten 
Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen. 

 
(3) Für fällige, nicht rechtzeitig entrichtete Verwaltungs-, lnvestitions- und 

Betriebskostenumlagen sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen der säumigen 
Verbandsmitglieder können Verzugszinsen bis 0,5 v. H. im Monat gefordert werden (Art. 
42 Abs. 3 Satz2 KommZG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG)). 
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§ 24 
 

Kassenverwaltung 
 
 
Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung bestellt. 
Sie dürfen Zahlungen weder selbst anordnen noch bei ihrer Anordnung mitwirken. 
 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 25 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Die Satzungen und Verordnungen sowie der endgültig festgestellte Jahresabschluss des 
Zweckverbandes werden im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken bekanntgemacht. 
 
 

§ 26 
 

Auflösung 
 
 
(1) Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Die Auflösung ist wie diese Verbands- und Betriebssatzung 
bekanntzumachen. 

 
(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf 

ihrem Gebiet gelegenen Gegenstände des Anlagevermögens zum geschätzten Zeitwert 
zu  
übernehmen. Im Übrigen ist das Vermögen nach Befriedigung der Gläubiger an die 
Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernommenen Gegenstände nach dem 
Verhältnis der von ihnen insgesamt entrichteten Investitionsumlagebeträge zu verteilen. 
Soweit das Vermögen die entrichteten Investitionsumlagebeträge übersteigt, darf es nur 
für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. 

 
(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der 

Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der 
Auflösung erhalten würde. Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen 
Gegenstände des Anlagevermögens unter Anrechnung auf seinen Abfindungsanspruch 
zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Der Abfindungsanspruch wird zwei Jahre 
nach dem Ausscheiden, spätestens im Falle der Auflösung des Zweckverbandes fällig. 
Die Beteiligten können für die Berechnung und Fälligkeit des Abfindungsanspruchs eine 
abweichende Regelung vereinbaren. 
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§ 27 
 

Inkrafttreten 
 
 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. 
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6. Verbandssatzung für den Zweckverband 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 

Schweinfurt 
 

Vom 23.04.2004 

 

(RABl Nr. 6/2004, Seite 46), zuletzt geändert mit Satzung vom 23.07.2012, RABl Nr. 
14/2012, Seite 105) 

Die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt sowie die Stadt 
Schweinfurt gestalten gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Errichtung und den 
Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG) vom 25. Juli 2002 (GVBI Seite 318) den 
Rettungszweckverband Schweinfurt zu einem Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung um. Der Zweckverband erlässt mit Zustimmung seiner 
Verbandsmitglieder und der Genehmigung der Regierung von Unterfranken dazu folgende 
Verbandssatzung: 
 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

 
 

§ 1 
 

Name und Sitz 
 
 
(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband für Rettungsdienst und 

Feuerwehralarmierung Schweinfurt". 
 
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Schweinfurt. 
 
 

§ 2 
 

Verbandsmitglieder 
 
 
Verbandsmitglieder sind die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und 
Schweinfurt sowie die Stadt Schweinfurt. 
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§ 3 
 

Räumlicher Wirkungsbereich 
 
 
Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet seiner Mitglieder. 
 

 
§ 4 

 
Aufgaben 

 
 
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe,  

1. den Rettungsdienst entsprechend den Bestimmungen des BayRDG und den zu 
seiner Ausführung erlassenen Vorschriften wahrzunehmen, 

2. eine Integrierte Leitstelle zu errichten, 
3. ab dem Zeitpunkt der Funktionstüchtigkeit der Integrierten Leitstelle die 

Alarmierung der Feuerwehr zu übernehmen und die Integrierte Leitstelle mit den  
in Art. 1 Satz 2, Art. 2 ILSG genannten Aufgaben zu betreiben sowie die für 
Notrufabfrage, Alarmierung und Kommunikation notwendige fernmeldetechnische 
Infrastruktur im Verbandsgebiet bereitzustellen und zu unterhalten. 

 
(2) Der Zeitpunkt nach Absatz 1 Nr. 3 ist, falls der Zweckverband die Integrierte Leitstelle 

nicht selbst betreibt, durch den Zweckverband im Einvernehmen mit dem Betreiber der 
Integrierten Leitstelle genau festzulegen. 

 
(3) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts. 
 
(4) Der Zweckverband kann eines seiner Verbandsmitglieder oder einen Dritten mit der 

Durchführung der ihm nach Absatz 1 Nrn. 2 und 3 obliegenden Aufgaben beauftragen. 
Für seine weiteren rettungsdienstlichen Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 1 gilt Art. 19 
BayRDG. 

 
 
 

II. Verfassung und Verwaltung 
 
 
 

§ 5 
 

Verbandsorgane 
 
 
Die Organe des Zweckverbandes sind: 
 

1. die Verbandsversammlung 
2. der Verbandsvorsitzende. 
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§ 6 
 

Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen 

Verbandsräten. 
 
(2) Die Anzahl der Vertreter eines Verbandsmitglieds in der Verbandsversammlung richtet 

sich nach seiner Einwohnerzahl. Jedes Verbandsmitglied entsendet pro angefangene 
50.000 Einwohner je einen Verbandsrat, mindestens jedoch einen Verbandsrat. 
Maßgebend sind die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung am 
31. Dezember des den allgemeinen Kommunalwahlen vorausgehenden Jahres 
festgestellten Einwohnerzahlen. Die Zusammensetzung der Verbandsversammlung kann 
nur zum 1. Mai des Jahres geändert werden, in dem allgemeine Kommunalwahlen 
stattfinden. 

 
(3) Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. 
 
 

§ 7 
 

Einberufung der Verbandsversammlung 
 
 
(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Einladung des Verbandsvorsitzenden 

zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände 
angeben und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. In 
dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 24 Stunden abkürzen. 

 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss 

außerdem einberufen werden, wenn es die Aufsichtsbehörde oder ein Drittel der 
Verbandsräte unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt; in diesem Fall ist die 
Verbandsversammlung spätestens binnen vier Wochen einzuberufen. 

 
(3) Der Betreiber der Integrierten Leitstelle, die Landesverbände der Hilfsorganisationen, die 

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, die Landesvereinigung der Privaten 
Rettungsdienste in Bayern e.V., die Stadt- und Kreisbrandräte im Verbandsgebiet und die 
Aufsichtsbehörde sind zu den öffentlichen Sitzungen einzuladen; die Aufsichtsbehörde ist 
auch zu den nichtöffentlichen Sitzungen einzuladen. Die Sätze 2 und 3 des Absatzes 1 
gelten entsprechend. 

 
(4) Personen sowie die Vertreter der Behörden und Organisationen, die nach Absatz 3 

einzuladen sind, haben das Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf Antrag 
ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann auch andere Personen 
hören. 

 
 

§ 8 
 

Beschlüsse in der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte 
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ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Verbandsräte anwesend und 
stimmberechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene 
Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn alle Verbandsräte 
erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden sind. 

 
(2) Es ist eine den Erfordernissen des Art. 54 der Gemeindeordnung entsprechende 

Niederschrift zu fertigen. Jedem Verbandsmitglied und der Aufsichtsbehörde ist ein 
Abdruck der Niederschrift zu übermitteln. Für die Einsichtnahme und Abschrifterteilung gilt 
Art. 26 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 54 Abs. 3 der Gemeindeordnung. 

 
 

§ 9 
 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
 
 
Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für die Entscheidung über 

1. die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes gemäß Art. 19 Abs. 1 und 
Abs. 2 BayRDG. 

2. den Betreiber und den Standort der Integrierten Leitstelle (Art. 4 ILSG). 
 
Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr gesetzlich zugewiesenen 
Gegenstände. 
 
 

§ 10 
 

Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 
 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. Er bereitet die 

Beratungs-gegenstände der Verbandsversammlung vor und führt in ihr den Vorsitz. Im 
übrigen richtet sich seine Zuständigkeit nach dem Gesetz über die kommunale 
Zusammenarbeit 

 
 

§ 11 
 

Geschäftsstelle 
 
 
Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle, die ihren Sitz beim Landratsamt 
Schweinfurt hat. Sie wird durch einen Geschäftsleiter geführt, der von der 
Verbandsversammlung zu bestellen ist. 
 
 

§ 12 
 

Anzuwendende Vorschriften 
 
 
Für die Verbandswirtschaft gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft 
entsprechend, soweit nicht das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit etwas anderes 
vorschreibt. 
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§ 13 
 

Umlegungsschlüssel 
 
 
(1) Bis einschließlich des Haushaltsjahres, in dem die Integrierte Leitstelle Schweinfurt 

erstmals ganzjährig in Betrieb ist, erhebt der Zweckverband zur Deckung seines 
Finanzbedarfs eine Umlage nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen seiner 
Verbandsmitglieder. 

 
(2) Ab dem Haushaltsjahr , das auf den erstmals ganzjährigen Betrieb der Integrierten 

Leitstelle folgt,  erhebt der Zweckverband zur Deckung seines Finanzbedarfs eine 
Umlage zu je 50% nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen und der Anzahl der 
jährlichen Feuerwehreinsätze der Verbandsmitglieder. 

 
(3) Hinsichtlich der Einwohnerzahlen gilt § 6 Abs. 2 Satz 3 entsprechend. Für den 

Umlegungsschlüssel nach Abs. 2 sind außerdem die durch die Integrierte Leitstelle 
ermittelten Feuerwehreinsätze des jeweils vorhergehenden Kalenderjahres maßgebend.  

 
 

§ 14 
 

Kassenverwaltung 
 
 
Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden von seiner Geschäftsstelle geführt. 
 
 
 

III. Verbandswirtschaft 
 
 

§ 15 
 

Jahresrechnung und Prüfung 
 
 
(1) Die Jahresrechnung ist innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres 

aufzustellen und innerhalb von zwölf Monaten örtlich zu prüfen. 
 
(2) Die örtliche Prüfung erfolgt durch das Kreisrechnungsprüfungsamt Bad Kissingen. 
 
(3) Die überörtliche Prüfung erfolgt durch die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle des 

Landratsamtes Schweinfurt. 
 
(4) Nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt 

die Verbandsversammlung die Jahresrechnung alsbald fest und beschließt über die 
Entlastung. 
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IV. Schlussbestimmungen 
 
 
 

§ 16 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 
Amtliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt der Regierung von 
Unterfranken veröffentlicht. Die Verbandsmitglieder weisen in ihren Amtsblättern auf diese 
Bekanntmachung hin. 
 
 

§ 17 
 

Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 
 
 
Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung einberufen, wenn der Vorsitzende 
und seine Stellvertreter verhindert sind und die Tagung der Verbandsversammlung 
unaufschiebbar ist. 
 
 

§ 18 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Regierung von Unterfranken in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Verbandssatzung tritt die 
Verbandssatzung vom 11.09.1975 (RABl 19/1975, Seite 250), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 22.03.1999 (RABl 8/1999, Seite 103, berichtigt durch Bekanntmachung vom 
28.07.1999 (RABl 10/1999, Seite 109) außer Kraft. 
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7. Satzung des Vereins „Naturpark und 
Biosphärenreservat Bayerische Rhön e.V.“ 

 
Vom 03. Februar 1997  

 
§ 1 

 
Name, Sitz, Rechtsform 

 
 
(1) Der Verein führt den Namen Verein „Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische 

Rhön". 
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Oberelsbach, Landkreis Rhön-Grabfeld. 
 
(3) Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen und erhält nach der Eintragung den 

Zusatz „eingetragener Verein (e.V.)“. Er ist ein rechtsfähiger, nicht wirtschaftlicher Verein 
des bürgerlichen Rechts nach § 21 BGB. 

 
 

§ 2 
 

Räumlicher Wirkungsbereich 
 
 
Der räumliche Wirkungsbereich des Vereins umfasst den Naturpark Bayerische Rhön in der 
jeweils gültigen Fassung in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld unter 
Einschluss des Biosphärenreservats Rhön – bayerischer Teil gemäß Rahmenkonzept vom 
01.09.1994. 
 
 

§ 3 
 

Zweck und Aufgaben 
 
 
(1) Der Verein übernimmt die durch Verordnung über den „Naturpark Bayerische Rhön“ vom 

26.11.1982 festgesetzten Aufgaben und damit die Funktion des Naturparkträgers. 
 
(2) Der Verein fördert materiell und ideell Maßnahmen, die 
 

- dem Schutz, der Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
- der umweltgerechten regionalen Entwicklung, 
- der kulturellen Identität sowie 
- der nachhaltigen Zukunftssicherung 

 
dienen. 

 
(3) Dazu zählen im gesamten räumlichen Wirkungsbereich z.B. 
 

- Die Vorbereitung und Abwicklung von Umsetzungsmaßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege. Die Tätigkeiten des Landschaftspflegeverbandes Bad Kissingen 
bleiben unberührt. 
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- im Rahmen der touristischen Entwicklung des Vereinsgebiets die Hinwirkung auf die 
verstärkte Beachtung der Grundsätze des sanften, umweltgerechten Tourismus, 

- die Vorbereitung und Abwicklung von Maßnahmen der Erholungslenkung, die dem 
Schutz von Natur und Landschaft dienen, 

- soziale und kulturelle Initiativen und Projekte, die zur Entwicklung regionaler Identität und 
kultureller Vielfalt beitragen. 

 
(4) Dazu zählen im Biosphärenreservat Rhön – bayerischer Teil z.B. 
 

- die Beratung bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts für das Biosphärenreservat Rhön. 
Der Verein stellt fachliches Wissen und technische Hilfe für Projektträger bereit und 
fördert unter Ausschöpfung aller in Frage kommenden staatlichen und privaten 
Förderquellen Einzelprojekte im Zusammenwirken mit den jeweiligen Mittelgebern und 
Zuwendungs-empfängern, 

- die Förderung und Vermarktung von solchen regionaltypischen Produkten aus der Rhön, 
die einen Beitrag zur umweltgerechten Entwicklung leisten, 

- die Entwicklung und Vermittlung von umweltgerechten Erholungs- und 
Bildungsangeboten, 

- der Betrieb von Informationszentren, 
- die Zusammenarbeit mit einer länderübergreifenden Rhönagentur. 

 
 

§ 4 
 

Gemeinnützigkeit 
 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten nur Zuwendungen, die den in § 3 genannten Zwecken und Aufgaben 
dienen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt werden. 

 
 

§ 5 
 

Mitglieder 
 
 
(1) Mitglieder sind die 
 

- Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sowie 
- die Große Kreisstadt Bad Kissingen, 

 
weitere Mitglieder können werden 

 
- Gemeinden, 
- die nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Verbände, 
- der Bayer. Bauernverband Unterfranken, Bayer. Waldbesitzerverband, die Handwerks-

kammer Unterfranken sowie die Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt, 
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soweit sie im räumlichen Wirkungsbereich gelegen sind oder ihre Organisation zumindest 
einen Teilbereich des Gebietes umfasst. Sie sollen sich von Personen aus der Region 
vertreten lassen. 

 
(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag entscheidet die 

Mitgliederversammlung. 
 
(3) Die Mitgliedschaft kann zum Ende eines Jahres unter Einhaltung einer Frist von sechs 

Monaten schriftlich beim Vorstand gekündigt werden. 
 
 

§ 6 
 

Aufhebung der Mitgliedschaft 
 
 
Verstößt ein Mitglied gegen die Grundsätze des Vereins oder verletzt es gröblich seine 
Pflichten gegenüber dem Verein, kann die Mitgliederversammlung nach Anhörung des 
Mitgliedes die Mitgliedschaft aufheben. Der Beschluss ist zu begründen. Der Vorstand teilt 
dem Mitglied die Entscheidung einschließlich der Begründung durch eingeschriebenen Brief 
mit. 
 
 

§ 7 
 

Organe 
 
 
Organe des Vereins „Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön“ sind: 
 

- die Mitgliederversammlung 
- der Vorstand 

 
 

§ 8 
 

Mitgliederversammlung 
 
 
(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den gesetzlichen oder bevollmächtigten 

Vertretern der Mitglieder zusammen. Bevollmächtigte Vertreter sind dem Vorstand 
schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Die Landkreise Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen verfügen über je 5 Stimmen. Die 

übrigen Mitglieder besitzen je eine Stimme. Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht 
zulässig. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung beschließt über: 
 

a. die Grundsätze der Vereinsarbeit, 
b. die Aufnahme von Mitgliedern, 
c. die Aufhebung der Mitgliedschaft, 
d. den Geschäftsbericht und den Rechnungsprüfungsbericht, 
e. die Entlastung des Vorstandes, 
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f. die Wahl des Vorstandes, soweit es sich um die je zwei zu berufenden Bürgermeister 

handelt, 
g. die Wahl der Mitglieder des Beirates, 
h. die Wahl der Rechnugsprüfer, 
i. die Festlegung der Beiträge, 
j. die Änderung der Satzung, 
k. die Mitgliedschaft in anderen Organisationen, 
l. die Auflösung des Vereines. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Jahr vom Vorstand schriftlich unter 

Einhaltung einer Frist von drei Wochen einberufen. Die Tagesordnung mit Ankündigung 
der Gegenstände, die zur Beschlussfassung anstehen, ist beizufügen. Weitere 
Mitgliederver-sammlungen sind einzuberufen, wenn dies der Vorstand oder ein Drittel der 
Mitglieder unter Angabe des zu behandelnden Gegenstandes beantragen. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder seinem 

Stellvertreter geleitet. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 
ordnungsgemäß eingeladen wurde und mehr als die Hälfte der Mitglieder vertreten ist. Ist 
die Mitgliederver-sammlung beschlussunfähig, wird zu einer weiteren 
Mitgliederversammlung unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen geladen, die 
unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Beschlüsse über 
Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen 
Stimmen. 

 
(6) Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu 

fertigen, die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 

§ 9 
 

Vorstand 
 
 
(1) Der Vorstand besteht aus 
 

- dem Vorsitzenden, 
- dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
- je zwei 1. Bürgermeistern aus den Mitgliedsgemeinden der beiden Landkreise und dem 

Oberbürgermeister der Stadt Bad Kissingen. 
 

Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender sind die jeweiligen Landräte der 
Landkreise Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen. Sie lösen sich im Turnus von drei Jahren 
ab. 
Vorsitzender bis zum Ablauf des 31.12.1999 ist der Landrat des Landkreises Bad 
Kissingen. 

 
(2) Die Amtsperiode des Vorstandes beträgt drei Jahre. Er kann sich eine Geschäftsordnung 

geben. 
 
(3) Der Vorstand stellt den Haushaltsplan und einen Geschäftsplan über die jährlich abzu-

wickelnden Projekte auf. 
 
 
 



V-7 
- 5 - 

 
 
(4) Der Vorstand arbeitet innerhalb des vom zu erwartenden Verwaltungsabkommens der 

Länder Bayern, Thüringen und Hessen vorgegebenen Rahmens eng mit der Verwaltungs-
stelle für das Biosphärenreservat Rhön und der Ländlichen Entwicklungsgruppe 5b-
Gebiet der Regierung von Unterfranken, zusammen. 

 
(5) Auf die Vertreter jedes Landkreises entfallen je drei einheitlich auszuübende Stimmen, auf 

die Vertreter der übrigen Mitglieder je eine Stimme. 
 
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Beschlüsse können im 
Bedarfsfalle auch im schriftlichen Verfahren herbeigeführt werden, wenn dem kein 
Vorstandsmitglied widerspricht. 

 
(7) Der Vorstand kann zur Unterstützung seiner Arbeit eine Geschäftsstelle einrichten und 

eine Geschäftsführung bestellen. 
 
 

§ 10 
 

Beirat 
 
 
(1) Der Verein gibt sich einen Beirat. Dieser ist grundsätzlich zu den Sitzungen des 

Vorstandes zu laden. Er setzt sich wie folgt zusammen: 
 

a. Vier Mitglieder des Kreistages des Landkreises Bad Kissingen 
b. Vier Mitglieder des Kreistages des Landkreises Rhön-Grabfeld 
c. Ein Mitglied des Stadtrates der Großen Kreisstadt Bad Kissingen 
d. Zwei Vertreter der nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Verbände 
e. Ein Vertreter des Bayerischen Bauernverbandes Unterfranken 
f. Ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt 
g. Ein Vertreter der Handwerkskammer Unterfranken 
h. Ein Vertreter der Verwaltungsstelle für das Biosphärenreservat Rhön, Reg. v. 

Unterfranken 
i. Ein Vertreter der Ländlichen Entwicklungsgruppe 5b-Gebiet, Reg. v. Unterfranken 

 
Vertreter mit Buchstabe h. und i. müssen nicht Mitglieder des Vereins sein. 
 
Die Amtszeit des Beirates entspricht der des Vorstandes. 
Scheidet ein Mitglied des Beirates nach Buchstabe a.,b. aus dem Kreistag aus sowie ein 
Mitglied des Beirates nach Buchstabe c. aus dem Stadtrat aus, gehört es bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung dem Beirat an. 
 
Mitglieder des Vorstandes können nicht zugleich Mitglied des Beirates sein. 
Scheidet ein Mitglied aus dem Beirat aus, so wird bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung durch den Vorstand ein Ersatzmitglied aus der entsprechenden 
Gruppe bestimmt. 
Die Mitglieder des Beirates haben das Recht auf Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung. 

 
(2) Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in wichtigen Vereinsangelegenheiten zu 

beraten. Seine Beschlüsse haben für den Vorstand empfehlenden Charakter. 
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§ 11 
 

Gesetzlicher Vertreter des Vereins 
 
 
Vorstand gemäß § 26 BGB ist der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. Sie vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich, wobei jeder den Verein alleine vertreten kann. Im 
Innenverhältnis wird bestimmt, dass der stellvertretende Vorsitzende von seinem 
Vertretungsrecht nur Gebrauch machen darf, wenn der Vorsitzende verhindert ist. Das 
Vertretungsrecht des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters ist in der Weise beschränkt, 
dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung und zu allen sonstigen Verfügungen über 
Grundstücke sowie außerdem zur Aufnahme eines Kredits von mehr als 2.000 DM und zu 
Rechtsgeschäften von mehr als 1.000 DM die Zustimmung des Vorstands im Sinne des § 9 
der Satzung erforderlich ist. 
 
 

§ 12 
 

Beiträge 
 
 
Der Verein legt für seine Mitglieder einen Mindestbeitrag fest. Die Höhe des Beitrages wird 
von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen. 
 
 

§ 13 
 

Finanzen 
 
 
(1) Der Verein finanziert die Umsetzung seiner Aufgaben im wesentlichen aus öffentlichen 

Mitteln einschließlich Mitteln der EU, Stiftungen, Spenden, Bußgeldern und Mitglieds- 
Beiträgen. 

 
(2) Die Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld und die Große Kreisstadt Bad 

Kissingen teilen sich die Verwaltungskosten des Vereins im Verhältnis 5/11 für jeden 
Landkreis und 1/11 für die Stadt Bad Kissingen. Die finanzielle Beteiligung der Landkreise 
und der Stadt Bad Kissingen an Projekten des Vereins oder eines Teiles seiner Mitglieder 
bleibt der Entscheidung der zuständigen Gremien überlassen. 

 
(3) Über die Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu führen. Zahlungen dürfen nur auf 

schriftliche Anweisung des Vorsitzenden oder eines von ihm schriftlich Bevollmächtigten 
geleistet werden. 

 
(4) Die Rechnungsprüfung erfolgt durch zwei von der Mitgliederversammlung für die 

Amtsdauer des Vorstandes zu bestellende Rechnungsprüfer. 
 
 

§ 14 
 

Auflösung des Vereins 
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Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 
das nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen nach dem im § 13 Abs. 2 
 
genannten Verteilungsschlüssel an die beteiligten Landkreise und die Stadt Bad Kissingen, 
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu 
verwenden haben. 
 
 

§ 15 
 

Gerichtsstand 
 
 
Gerichtsstand ist Bad Neustadt a. d. Saale. 
 
 

§ 16 
 

Inkrafttreten 
 
 
Die Satzung tritt am 03.02.1997 in Kraft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V-8 
 

8. Satzung des Bayerischen Landkreistags 
 

Vom 26. April 1989 (StAnz Nr. 28),  
zuletzt geändert durch Satzung vom 01. Mai 2008 (StAnz Nr. 38) 

 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
§   1 Name, Rechtsform, Sitz 
§   2 Ziel und Aufgaben 
§   3 Bezirksverbände 
§   4 Mitgliedschaft 
§   5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
§   6 Organe 
§   7 Präsidium 
§   8 Landesausschuss 
§   9 Landkreisversammlung 
§ 10 Präsident 
§ 11 Geschäftsstelle 
§ 12 Fachausschüsse 
§ 13 Vertretungen 
§ 14 Amtsdauer 
§ 15 Beschlüsse, Wahlen 
§ 16 Verbandsumlage, Entschädigung 
§ 17 Verbandswirtschaft 
§ 18 Satzungsänderung 
§ 19 Auflösung 
§ 20 Inkrafttreten 
 
 
 

§ 1 
 

Name, Rechtsform, Sitz 
 
 
(1) Die bayerischen Landkreise schließen sich aus freiem Willen zu einem kommunalen  

Spitzenverband mit dem Namen  
 

Bayerischer Landkreistag 
- Landesverband der bayerischen Landkreise -  

 
zusammen. 

 
(2) Der Bayerische Landkreistag ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er besitzt 

Dienstherreneigenschaft und hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt München. 
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§ 2 
 

Ziel und Aufgaben 
 
 
(1) Ziel des Bayerischen Landkreistags ist es, 
 

a) die kommunale Selbstverwaltung auf der Kreisebene innerhalb des demokratischen 
Staatsaufbaus zu sichern und zu stärken und 

 
b) in diesem Sinne die Anteilnahme und Mitwirkung der Bevölkerung an der 

selbstverantwortlichen Gestaltung des öffentlichen Lebens in den Landkreis zu wecken 
und zu fördern. 

 
(2) Im Hinblick auf dieses Ziel hat sich der Bayerische Landkreistag insbesondere folgende 

Aufgaben gestellt: 
 

a) Wahrung der gemeinsamen Interessen und Vertretung der bayerischen Landkreise in  
ihrer Gesamtheit gegenüber anderen Institutionen, 

 
b) Mitwirkung beim Zustandekommen und beim Vollzug von Gesetzen, Verordnungen, 

sonstigen Rechtsvorschriften und Erlassen, durch die die Landkreise berührt werden,  
u. a. durch Stellungnahmen, Eingaben und sonstige Vorschläge gegenüber den 
zuständigen Stellen, 

 
c) Information und Beratung der Landkreise einschließlich Erarbeitung von Richtlinien und 

Empfehlungen, Vermittlung des Erfahrungsaustausches unter den Landkreisen, 
 
d) Vertretung der bayerischen Landkreise im Deutschen Landkreistag und 

Zusammenarbeit mit den übrigen kommunalen Spitzenverbänden. 
 
 

§ 3 
 

Bezirksverbände 
 
 
(1) Die Landkreise in einem Regierungsbezirk bilden einen rechtlich unselbständigen 

Bezirksverband. Ihr Name lautet: „Bayerischer Landkreistag - Bezirksverband.....“ *) Die 
Bezirksverbände unterstützen den Bayerischen Landkreistag bei der Erfüllung seiner 
Ziele und Aufgaben und fördern seine Meinungsbildung. 

 
(2) Jeder Bezirksverband wählt einem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Er führt 

außerdem die Wahlen zum Landesausschuss gemäß § 8 durch, benennt einen 
Kandidaten für die Zuwahl von Kreisräten in das Präsidium gemäß § 7 Abs. 2 und 
unterbreitet Vorschläge für die Wahl des Präsidenten und des Ersten und Zweiten 
Vizepräsidenten gemäß § 7 Abs. 3. 

 
(3) Die Bezirksverbände tragen ihre Ausgaben selbst. 
 
 
 
*) „Oberbayern“, „Niederbayern“ usw. 
 
 



V-8 
- 3 - 

 
 

§ 4 
 

Mitgliedschaft 
 
 
(1) Die Mitgliedschaft beim Bayerischen Landkreistag wird durch Aufnahme erworben, über 

die das Präsidium entscheidet. Gegen die Entscheidung des Präsidiums ist Beschwerde 
zum Landesausschuss möglich. Die Mitgliedschaft beim Bayerischen Landkreistag 
schließt die mittelbare Mitgliedschaft beim Deutschen Landkreistag ein. 

 
(2) Die Mitgliedschaft kann durch Austritt beendet werden. Der Austritt ist jedoch nur zum 

Schluss eines Kalenderjahres zulässig. Die Austrittserklärung muss der Geschäftsstelle 
durch eingeschriebenen Brief spätestens sechs Monate vor dem Ende des 
Kalenderjahres zugeleitet sein. 

 
(3) Die Mitglieder werden durch ihre gesetzlichen Vertreter im Bayerischen Landkreistag 

vertreten, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. 
 
(4) Ausscheidende Mitglieder haben ihre Verpflichtungen für das laufende Kalenderjahr in 

vollem Umfang zu erfüllen und bis zur völligen Abwicklung auch solche Verpflichtungen 
weiter zu tragen, die vor dem Eingang ihrer Austrittserklärung durch den Bayerischen 
Landkreistag ordnungsgemäß begründet worden sind (insbesondere Verpflichtungen 
versorgungsrechtlicher Art). Mit dem Austritt verliert das Mitglied alle Ansprüche an das 
Verbandsvermögen. 

 
(5) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Landkreisversammlung mit sofortiger Wirkung 

ausgeschlossen werden, wenn es sich weigert, der Satzung oder ordnungsmäßig 
gefassten Beschlüssen der Organe Folge zu leisten, oder wenn es sonst durch sein 
Verhalten die Interessen des Bayerischen Landkreistages gröblichst verletzt. Vor der 
Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich zu dem Antrag auf 
Ausschließung zu äußern. Der Ausschluss bedarf einer Mehrheit von Dreivierteln der 
erschienen Stimmberechtigten. 

 
 

§ 5 
 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Bayerischen Landkreistages in 

Anspruch zu nehmen sowie an den öffentlichen Versammlungen und Veranstaltungen 
teilzunehmen. 

 
(2) Sie sind verpflichtet, zur Erfüllung der Aufgaben des Bayerischen Landkreistages 

beizutragen sowie die jährlichen Beiträge und Umlagen zu den festgesetzten Terminen zu 
leisten. 

 
(3) Für besonders umfangreiche Gutachten der Geschäftsstelle können mit Zustimmung des 

Präsidenten Gebühren erhoben werden. 
 
(4) Die Mitglieder stellen der Geschäftsstelle zum Zweck des kommunalpolitischen 

Erfahrungsaustausches ihre wichtigsten Veröffentlichungen zur Verfügung. 
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§ 6 
 

Organe 
 
 
Organe des Bayerischen Landkreistages sind: 
 
1. das Präsidium, 
 
2. der Landesausschuss 
 
3. die Landkreisversammlung 
 
 

§ 7 
 

Präsidium 
 
 
(1) Das Präsidium besteht aus 
 

a) dem Präsidenten, dem Ersten, Zweiten und Dritten Vizepräsidenten, von denen einer 
das Amt des Schatzmeisters ausübt, 

 
b) den Vorsitzenden der Bezirksverbände oder deren Stellvertretern (§ 3),  
 
c) einem Landrat, der vom mitgliederstärksten Bezirksverband zugewählt wird, 
d) jeweils einem weiteren Landrat durch Zuwahl der Bezirksverbände, die keinen Sitz 

nach Buchstabe a) erhalten 
 
e) zwei zugewählten Kreisräten oder deren Stellvertretern, 
 
f) dem Geschäftsführer. 

 
Das Präsidium kann durch Beschluss bis zu zwei Mitglieder zuwählen. 
 
(2) Die Zuwahl der Kreisräte erfolgt durch den Landesausschuss aus einer Vorschlagsliste, 

für die jeder Bezirksverband einen Kandidaten benennt. 
 
(3) Präsident, Erster, Zweiter und Dritter Vizepräsident werden von der 

Landkreisversammlung für die Dauer der gesetzlichen Wahlperiode der Kreistage 
gewählt. Die Neuwahl findet in der ersten ordentlichen Landkreisversammlung nach den 
Kreistagswahlen statt. Bei einem Ausscheiden während der Wahlperiode erfolgt eine 
Ergänzungswahl bis zum Schluss der Wahlperiode. Für die Aufstellung der 
Wahlvorschläge kann die Landkreisversammlung Richtlinien erlassen. 

 
(4) Präsident, Erster, Zweiter und Dritter Vizepräsident können zugleich Vorsitzender eines 

Bezirksverbandes sein. 
 
(5) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn an alle Mitglieder spätestens acht Tage vor dem 

Sitzungstermin schriftliche Einladung durch den Präsidenten ergangen ist und mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten ist.  
Jedes Mitglied des Präsidiums kann nur eine Stimme abgeben. 
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(6) Das Präsidium leitet die Angelegenheit des Bayerischen Landkreistages, soweit nicht die 

Zuständigkeit anderer Organe gegeben ist. 
 
 

§ 8 
 

Landesausschuss 
 
 
(1) Der Landesausschuss besteht aus je drei gewählten Vertretern der Bezirksverbände oder 

deren Stellvertretern, die nicht zugleich dem Präsidium angehören können, und von 
denen einer Kreisrat sein muss. Der mitgliederstärkste Bezirksverband wählt drei weitere 
Vertreter, von denen einer ein Kreisrat sein muss, in den Landesausschuss. 

 
(2) Der Landesausschuss überwacht die Arbeit des Präsidiums. In grundsätzlichen 

Angelegenheiten ist der Landesausschuss vom Präsidenten zu beteiligen. 
 
(3) Der Landesausschuss ist vom Präsidenten nach Bedarf, grundsätzlich zweimal im Jahr, 

einzuberufen. Auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder des 
Landesausschusses muss dieser binnen drei Wochen einberufen werden. Für die 
Beschlüsse des Landesausschusses gilt § 7 Abs. 5 entsprechend. 

 
(4) Die Mitglieder des Landesausschusses sind von allen Beschlüssen des Präsidiums zu 

verständigen. 
 
 

§ 9 
 

Landkreisversammlung 
 
 
(1) In der Landkreisversammlung (Vollversammlung der Mitglieder) wird jedes Mitglied durch 

den Landrat und einen vom Mitglied zu bestimmenden Kreisrat vertreten. 
 
(2) Die Ordentliche Landkreisversammlung ist vom Präsidenten einmal im Jahr einzuberufen. 

Auf Antrag des Landesausschusses oder des Präsidiums muss eine außerordentliche 
Landkreisversammlung einberufen werden. 

 
(3) Die Einberufung der Landkreisversammlung hat durch schriftliche Einladung des 

Präsidenten mit mindestens 14-tägiger Frist unter Bekanntgabe der Tagesordnung zu 
erfolgen. 

 
(4) Von Mitgliedern zu stellende Anträge, die in der Landkreisversammlung zur Verhandlung 

kommen sollen, müssen dem Geschäftsführer mindestens zehn Tage vor der 
Landkreisversammlung schriftlich zugegangen sein. Mit Zustimmung der Mehrheit der 
erschienen Stimmberechtigten kann die Tagesordnung während der Sitzung erweitert 
werden. 

 
(5) Die Landkreisversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen 

Stimmberechtigten. Stimmenübertragung ist nicht möglich. 
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§ 10 

 
Präsident 

 
 
(1) Der Präsident, bei seiner Verhinderung der Erste Vizepräsident, bei dessen Verhinderung 

der Zweite Vizepräsident und bei dessen Verhinderung der Dritte Vizepräsident, vertritt 
den Bayerischen Landkreistag nach innen und außen. Er erledigt die laufenden 
Angelegenheiten, die für den Bayerischen Landkreistag keine grundsätzliche Bedeutung 
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen. 

 
(2) Der Präsident führt den Vorsitz bei allen Tagungen der Verbandsorgane und vollzieht ihre 

Beschlüsse. 
 
(3) In dringenden Fällen kann der Präsident entscheiden. Er unterrichtet nachträglich das 

Präsidium. 
 
 

§ 11 
 

Geschäftsstelle 
 
 
(1) Der Bayerische Landkreistag unterhält eine an seinen Sitz gebundene Geschäftsstelle. 
 
(2) Die Geschäftsstelle wird vom Geschäftsführer (Geschäftsführendes Präsidialmitglied) 

geleitet. Der Präsident bestellt den Geschäftsführer gemäß den Beschlüssen des 
Präsidiums und des Landesausschusses. Er kann den Geschäftsführer zur Vertretung 
des  
Bayerischen Landkreistages, zum Vollzug der Beschlüsse der Verbandsorgane und zur 
Erledigung der laufenden Angelegenheiten ermächtigen. 

 
(3) Der Präsident ist Dienstvorgesetzter des Personals der Geschäftsstelle. 
 
(4) Über die Verhandlungen der Organe sind Niederschriften zu fertigen, die vom Präsidenten 

zu unterschreiben und vom Geschäftsführer gegenzuzeichnen sind. Die Niederschriften 
müssen den Wortlaut der gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 

 
 

§ 12 
 

Fachausschüsse 
 
Präsidium und Landesausschuss erlassen Richtlinien über die Einsetzung von beratenden 
Fachausschüssen, die die Arbeit der Organe und der Geschäftsstelle unterstützen. 
 
 

§ 13 
 

Vertretungen 
 
 
Präsidium und Landesausschuss wählen gemeinsam die Vertreter des Bayerischen 
Landkreistages in anderen Körperschaften, Verbänden und sonstigen Institutionen. 
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§ 14 
 

Amtsdauer 
 
 
(1) Die Amtsdauer der Vertreter der Mitglieder und der Bezirksverbände in den Verbands- 

organen und die Amtsdauer der Vertreter des Bayerischen Landkreistages enden mit dem 
Ablauf der gesetzlichen Wahlperiode der Kreistage oder innerhalb dieser Zeit mit dem 
Ausscheiden aus dem Amt oder Mandat, auf dem die Wahl beruht. 

 
(2) Bis zur Neuwahl innerhalb des Bayerischen Landkreistags führen die bisherigen Vertreter 

ihre Geschäfte weiter. Neuwahlen in die Verbandsorgane sollen alsbald, möglichst 
innerhalb von zwei Monaten, durchgeführt werden. 

 
(3) Die Vertreter des Bayerischen Landkreistages, deren Amtsperiode durch Gesetz oder 

durch Satzung festgelegt ist, müssen ihre Vertretung niederlegen, wenn Präsidium und 
Landesausschuss dies verlangen. 

 
 

§ 15 
 

Beschlüsse, Wahlen 
 
 
(1) Die Beschlüsse der Verbandsorgane werden, soweit nichts anderes Bestimmt ist, in 

offener Abstimmung mit Mehrheit der Abstimmenden gefasst. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. 

 
(2) Entscheidungen der Verbandsorgane, die in dieser Satzung oder in anderen 

Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, erfolgen in geheimer Abstimmung, 
wenn sich nicht zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten für eine offene 
Abstimmung entscheiden; abweichend hiervon werden der Präsident, der Erste, Zweite 
und Dritte Vizepräsident geheim gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Nein-Stimmen und leere Stimmzettel sind ungültig. 
Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu 
wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner der 
Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so tritt Stichwahl unter 
den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen ein. Bei Stimmengleichheit in 
der Stichwahl entscheidet das Los. 

 
 

§ 16 
 

Verbandsumlage, Entschädigung 
 
 
(1) Zur Deckung seiner Ausgaben erhebt der Bayerische Landkreistag von den 

Mitgliedslandkreisen eine jährliche Umlage nach dem Maßstab der Einwohnerzahlen 
aufgrund der letzten Volkszählung bzw. deren fortgeschriebenen Ergebnissen. Zu Beginn 
eines Kalenderjahres ist eine vom Präsidium festzusetzende Vorauszahlung auf die 
Umlage fällig. 
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(2) Die für den Bayerischen Landkreistag ehrenamtlich tätigen Vertreter der Landkreise 

erhalten Entschädigung nach Maßgabe von Richtlinien, die das Präsidium gemeinsam mit 
dem Landesausschuss beschließt. 

 
 

§ 17 
 

Verbandswirtschaft 
 
 
(1) Für das Wirtschaftsrecht des Bayerischen Landkreistags gelten der 3. Teil der 

Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Landkreiswirtschaft) sowie die hierzu 
erlassenen Ausführungsvorschriften und Vollzugsbekanntmachungen sinngemäß, wobei 
insbesondere 

a) in der Haushaltssatzung die Umlage festgesetzt wird, 
b) der Landesausschuss die Haushaltssatzung und die Jahresrechnung im Benehmen 
 mit dem Präsidium zur Vorlage an die Landkreisversammlung feststellt,  
c) die Landkreisversammlung die Haushaltssatzung und die Jahresrechnung 
beschließt, 
d) der Landesausschuss über erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige 
 Ausgaben beschließt, 
e) die Landkreisversammlung über die Entlastung des Präsidiums und des 
 Schatzmeisters beschließt. 

 
(2) Abweichend von Abs. 1gilt Folgendes: 

a) die Haushaltssatzung wird nicht öffentlich aufgelegt und auch nicht veröffentlicht; sie 
ist den Verbandsmitgliedern bekanntzugeben. 

b) Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans und der Vermögensnachweise 
können von für verbindlich erklärten Regelungen und Mustern abweichen. 

 
(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung wird vom Schatzmeister beaufsichtigt. 
 
(4) Überörtliches Prüfungsorgan ist der Bayerische Kommunale Prüfungsverband. 
 
 

§ 18 
 

Satzungsänderung 
 
 
Satzungsänderungen können nur von der Landkreisversammlung mit einer 
Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der erschienenen Stimmberechtigten beschlossen 
werden. Sie bedürfen der Genehmigung des Staatsministeriums des Innern und der 
Veröffentlichung im Bayerischen Staatsanzeiger. 
 
 

§ 19 
 

Auflösung 
 
 
(1) Die Auflösung des Bayerischen Landkreistags kann nur in einer besonderen, eigens zu 

diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Landkreisversammlung mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der erschienenen Stimmberechtigten beschlossen werden. Diese 
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Landkreisversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Verbandsmitglieder vertreten ist. Trifft dies nicht zu, so muss innerhalb von zwei Monaten 
eine neue außerordentliche Landkreisversammlung einberufen werden, die dann ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen mit einfacher Mehrheit über die Auflösung 
Beschluss fassen kann. 

 
(2) Die außerordentliche Landkreisversammlung beschließt auch über die Verwendung des 

vorhandenen Verbandsvermögens und über die Art der Liquidation. Das nach Abdeckung 
der Verbindlichkeiten des Bayerischen Landkreistags verbleibende Vermögen ist einem 
kommunalen Zweck zuzuführen. Soweit das Verbandsvermögen nicht zur Abdeckung von 
Ansprüchen der Bediensteten ausreicht, haften die Mitglieder gesamtschuldnerisch für die 
anderweitigen, insbesondere durch Leistungen des Bayerischen Versorgungsverbandes 
nicht gedeckten Verbindlichkeiten. 

 
(3) Die von der außerordentlichen Landkreisversammlung beschlossene Auflösung des 

Bayerischen Landkreistags und die Beschlussfassung über die Verwendung des 
Vermögens bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern. 

 
 

§ 20 
 

In-Kraft-Treten 
 
 
Diese Satzung tritt am 1. Mai 1990 in Kraft. *) Gleichzeitig trott die Satzung des 
Landkreisverbandes Bayern vom 22. April 1955 (StAnz Nr. 25, ber. Nr. 42), zuletzt geändert 
durch die Bekanntmachung vom 5. Juli 1976 (StAnz Nr. 30, ber. Nr. 32) außer Kraft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten der Satzung in der ursprünglichen Fassung 
vom 26.04.1989 (StAnz Nr. 28). Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der späteren Änderungen 
ergibt sich aus den jeweiligen Änderungssatzungen. 
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9. Satzung des Gebietsausschusses Rhön im 
Fremdenverkehrsverband Franken e.V. 

 
Vom 04. August 1976 in der Fassung des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom  
15. September 1977, geändert durch Beschluß der Mitgliederversammlung vom 17. Juli 
1985 
 
 
 

§ 1 
 

Organisation, Sitz 
 
Der Gebietsausschuß Rhön ist nach der Satzung des Fremdenverkehrsverbandes Franken 
e.V. eine Untergliederung dieses Vereins. Er hat seine Geschäftsstellen am Sitz der beiden 
Mitgliedslandkreise. Die Anschrift des Gebiets entspricht den Anschriften der Tourist 
Informationen der beiden Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. Weiteres regelt die 
Geschäftsordnung. 
 
 

§ 2 
 

Mitglieder 
 
 
Mitglieder des Gebietsausschusses sind die Mitglieder des Fremdenverkehrsverbandes 
Franken e.V., die im Arbeitsbereich des Gebietsausschusses Rhön ihren Wohn- oder 
Geschäftssitz haben. 
 
 

§ 3 
 

Aufgaben 
 
 
Aufgaben des Gebietsausschusses sind: 
 

a) das Gebiet Bayerische Rhön für die Aufgaben des Fremdenverkehrsverbandes 
aufzubereiten, 

 
b) zu diesem Zweck jeweils alle am Fremdenverkehr interessierten Städte, Gemeinden, 

Verkehrsvereine und Einzelpersonen zu erfassen, um möglichst einheitlich dem zu 
betreuenden Gebiet dienen zu können, 

 
c) aus der Kenntnis des Gebietes heraus die erforderlichen Werbemaßnahmen 

durchzuführen. Soweit diese Maßnahmen vom Verband bezuschußt werden, erfolgt die 
Durchführung gemeinsam mit dem Verband. 

 
d) Die Aufgaben umfassen insbesondere folgende Tätigkeiten: 

 
- Kontaktpflege mit Reiseunternehmen, Organisationen und anderen Einrichtungen 
- Vorbereitung von Abschlüssen mit diesen Institutionen 
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- Verbindung mit Fernsehen, Rundfunk und Presse 
- Schaltung von Anzeigen und PR und Öffentlichkeitsarbeit 
- Betreuung von Journalisten und Partnern aus dem FV-Gewerbe 
- Vorbereitung und Teilnahme an Touristikmessen und anderen Fremdenverkehrsveran-

staltungen 
- Entwicklung und Erstellung von Werbemitteln über den Gesamtbereich des 

Gebietsausschusses (Filme, Prospekte u.a.) 
- Ausgabe von Werbemitteln, auch aus den Landkreisen, an Interessenten 
- Zusammenarbeit mit Fachleuten des Fremdenverkehrsgewerbes und Zusammenarbeit 

mit Fachleuten als freie Mitarbeiter bei entsprechender Honorierung 
- Zusammenarbeit mit allen nachbarlichen Fremdenverkehrsverbänden, insbesondere 

im hessischen Raum der Rhön; Zusammenarbeit mit allen Kurverwaltungen, 
Fremdenverkehrsvereinen und Gemeinden 

- enger Kontakt mit dem Fremdenverkehrsverband Franken in Nürnberg sowie der 
zuständigen Abteilung der Regierung von Unterfranken 

- Beantwortung allgemeiner Anfragen 
- Haushaltsführung und alle damit verbundenen Aufgaben 

 
 

§ 4 
 

Organe 
 
 
Der Gebietsausschuß hat folgende Organe: 
 

a) die Vorstandschaft mit 1. und 2. Vorsitzenden und den Geschäftsführern 
b) den Beirat 
c) die Mitgliederversammlung 

 
 

§ 5 
 

Vorsitzender 
 
 
1. Vorsitzender ist im Wechsel jeweils auf die Dauer von drei Jahren, beginnend mit dem 1. 
Januar des jeweiligen Jahres, einer der Landräte der beiden im Gebiet Rhön gelegenen 
Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. Sein Stellvertreter ist der Landrat, der nicht 1. 
Vorsitzender ist. Die Person des 1. Vorsitzenden richtet sich nach § 3 der Geschäftsordnung. 
 
 

§ 6 
 

Vorstandschaft 
 
 
Die Vorstandschaft besteht aus dem 1. Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und zwei 
gleichberechtigten Geschäftsführern. Die Geschäftsführer sind die beiden 
Fremdenverkehrsreferenten der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. Der 
Aufgabenbereich des jeweiligen Geschäftsführers ergibt sich aus der Geschäftsordnung. 
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Die Vorstandschaft gibt dem Gebietsausschuß eine Geschäftsordnung, wozu der Beirat zu 
hören ist. 
 
 

§ 7 
 

Beirat 
 
 
Der Beirat besteht aus mindestens 12 im Fremdenverkehr erfahrenen Persönlichkeiten. Sie 
sind von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren zu wählen. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. Der Beirat soll paritätisch mit je sechs Mitgliedern aus dem Bereich 
der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld besetzt sein. Der Beirat soll wenigstens 
zweimal im Jahr einberufen werden. 
 
Den Vorsitz führt der 1. Vorsitzende. 
 
Der Beirat ist über alle wesentlichen Maßnahmen zu informieren. Im übrigen gibt der Beirat 
der Vorstandschaft Empfehlungen. 
 
 

§ 8 
 

Mitgliederversammlung 
 
 
Die Mitgliederversammlung soll wenigstens einmal im Jahr einberufen werden. Die 
Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Wahl des 1. Vorsitzenden und seines Stellvertreters für den Fall, daß § 5 nicht eintritt 
b) Wahl der Beiräte 
c) Änderung der Satzung 
d) Beratung über das Programm und den Haushalt des Gebietes 

 
 

§ 9 
 

Finanzbedarf 
 
 
(2) Der Finanzbedarf der Tourist Information Rhön wird von den beiden Landkreisen Bad  

Kissingen und Rhön-Grabfeld sowie durch Zuschüsse und sonstige Einnahmen 
aufgebracht. Die Umlage der Landkreise wird jährlich durch eine Beitragsordnung neu 
festgelegt und richtet sich nach der tatsächlichen Bettenkapazität in den beiden 
Landkreisen (z.Zt. ohne Berücksichtigung der Heilbäder). Die für die Aufteilung 
maßgebliche Bettenzahl ergibt sich aus einer jährlich durchzuführenden Erhebung bei 
allen Vermietern (z.B. für den „Verkaufskatalog Rhön"). 

 
Die Beitragsordnung mit Festlegung der jährlichen Beitragshöhe ist spätestens einen  
Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres (= Kalenderjahr) von der Vorstandschaft 
und dem Beirat zu beschließen. 
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(2) Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Vorstandschaft, wobei Einstimmigkeit 

erforderlich ist. 
 
 

§ 10 
 

Kassen- und Rechnungsprüfung 
 
 
Für die Kassen- und Rechnungsprüfung des Gebiets Rhön ist jeweils die 
Rechnungsprüfungsstelle des Landkreises zuständig, deren Landrat nicht 1. Vorsitzender ist. 
Die Rechnungsprüfung ist nach Abschluß der Jahresrechnung jeweils vom Vorsitzenden 
bzw. den Geschäftsführern zu beantragen und ihre Durchführung zu veranlassen. 
 
 

§ 11 
 
 
Die eigene Fremdenverkehrsarbeit der beiden Landkreise wird von dieser Satzung des 
Gebietes Rhön und der dazu erlassenen Geschäftsordnung nicht berührt. Die Mitgliedschaft 
in anderen Gebieten ist zulässig (z.B. im Gebiet „Fränkisches Weinland"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 
 

1. (entfallen) 
VI-2-a-aa 

2. Wasserrecht 
 

a) Heilquellenschutzgebiete (aa) 
 
 
(1) Quantitative Heilquellenschutzgebiete für die Heilquellen 
 

a) „Rakoczy“, „Pandur“, „Maxbrunnen“, „Runder Brunnen“, „Schönborn-Sprudel“, 
„Luitpold-Sprudel“ und „Balthasar-Neumann-Quelle“ der Staatsbäder Bad Kissingen 
und Bad Bocklet, festgesetzt mit Entschließung des Bayer. Staatsministeriums des 
Innern vom 20.02.1922 (Amtsblatt für das Bezirksamt Kissingen, 1922 Nr. 9). 

 
b) „Wernarzer Quelle“, „Sinnberger Quelle“ und „König-Ludwig I - Quelle“ des 

Staatsbades Bad Brückenau, festgesetzt mit Entschließung des Kgl. Ministeriums des 
Innern vom 10.06.1914 (Brückenauer Anzeiger 1914, 80). 

 
 
(2) Qualitative Heilquellenschutzgebiete für die Heilquellen 
 

a) des Staatsbades Bad Brückenau, festgesetzt mit Verordnung vom 25.03.1971 
(Amtsblatt des Landkreises Bad Brückenau Nr. 14), zuletzt geändert durch Verordnung 
des Landratsamtes Bad Kissingen vom 12.12.1988 (LRABl Nr. 482). 

 
b) „Maxbrunnen“, „Pandurbrunnen“ und „Rakoczybrunnen“ des Staatsbades Bad 

Kissingen, festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
26.01.1981 (LRABl Nr. 33), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 199). 

 
c) „Balthasar-Neumann-Quelle“ des Staatsbades Bad Bocklet, festgesetzt mit Verordnung 

des Landratsamtes Bad Kissingen vom 28.09.1984 (LRABl Nr. 410). 
 
d) „Luitpoldsprudel“ (alt und neu) des Staatsbades Bad Kissingen im Markt Bad Bocklet 

und in der Stadt Bad Kissingen, festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 10.07.2006 (LRABl Nr. 238). 

 
e) des Brunnens HB 4 des Staatsbades Bad Brückenau, festgesetzt mit Verordnung des 

Landratsamtes Bad Kissingen vom 10.03.2006 (LRABl Nr. 64). 
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Wasserschutzgebiete (bb) 
(Fundstellennachweis) 

 
 
WV Altengronau: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
10.04.1984 (LRABl Nr. 146), 
 
 
WV Arnshausen: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
10.03.1980 (LRABl Nr. 97), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 198), 
 
 
WV Aura a. d. Saale: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
10.12.1997 (LRABl Nr. 478), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 31.07.2003 (LRABl Nr. 273), 
 
 
WV Bad Bocklet : festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
06.12.2002 (LRABl Nr. 396), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 31.07.2003 (LRABl Nr. 271), 
 
 
WV Bad Kissingen (Trinkwassergewinnungsanlage Arnshausen): festgesetzt mit 
Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 16.01.1996 (LRABl Nr. 30), geändert 
durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 01.12.2003 (LRABl Nr. 317), 
 
 
WV Bad Kissingen (Brunnenanlage Münnerstadt): festgesetzt mit Verordnung der 
Regierung von Unterfranken vom 01.06.1976 (RABl S. 208), aufgebhoben mit Verordnung 
des Landratsamtes Bad Kissingen vom 11.12.2013 (LRABl Nr. 295. 
 
 
WV Bad Kissingen (Brunnenanlage Münnerstadt): festgesetzt mit Verordnung des 
Landratsamtes Bad Kissingen vom 11.12.2013 (LRABl Nr. 293) 
 
 
WV Bad Kissingen (Brunnenanlage Reiterswiesen): festgesetzt mit Verordnung des 
Landratsamtes Bad Kissingen vom 09.04.1992 (LRABl Nr. 160), geändert durch Verordnung 
des Landratsamtes Bad Kissingen vom 26.07.2004 (LRABl Nr. 194), 
 
 
WV Bad Kissingen (Quelle „Im Brühl“): festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 12.08.1996 (LRABl Nr. 362), geändert durch Verordnung des Landratsamtes 
Bad Kissingen vom 01.12.2003 (LRABl Nr. 317), 
 
 
WV Stadtwerke Bad Kissingen GmbH und Markt Oberthulba  (Markt Schondra und 
gemeindefreies Gebiet Geiersnest-Ost):  festgesetzt mit VO des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 19.06.2001 (LRABl Nr. 200), geändert durch Verordnung des Landratsamtes 
Bad Kissingen vom 31.07.2003 (LRABL Nr. 273), 
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WV Bad Brückenau: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
09.12.1986 (LRABl Nr. 500), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 26.07.2004 (LRABl Nr. 195), 

 
• Mit „KrAbl“ sind jeweils die Amtsblätter der früheren Landratsämter gemeint. Ab 

01.07.1972  
  wird das Amtsblatt „LRABl“ zitiert. 

 
 
WV Bad Brückenau-Staatsbad (Knell-Quelle): festgesetzt mit Kreisverordnung des 
ehemaligen Landratsamtes Brückenau vom 25.03.1971 (KrABl* Nr. 14), in der Fassung der 
Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 22.06.1977 (LRABl Nr. 447), 
 
 
WV Bad Brückenau-Staatsbad (Dreistelz-Quelle): festgesetzt mit Verordnung des 
Landratsamtes Bad Kissingen vom 15.03.1976 (LRABl Nr. 156), geändert durch Verordnung 
des Landratsamtes Bad Kissingen vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 202), 
 
 
WV Bad Brückenau-Staatsbad (HB 4): festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 10.03.2006 (LRABl Nr. 64), berichtigt (LRABl Nr. 126), 
 
 
WV Breitenbach: aufgehoben durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
15.06.2004 (LRABl Nr. 155), 
 
 
WV Buchrasen: aufgehoben durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
15.06.2004 (LRABl Nr. 155), 
 
 
WV Burkardroth: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
07.10.2002 (LRABl Nr. 319), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 31.07.2003 (LRABl Nr. 271), 
 
 
WV Detter-Weißenbach: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
05.05.1976 (LRABl Nr. 198), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 201), 
 
 
WV Diebach: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 27.02.1978 
(LRABl Nr. 121), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
27.05.1981 (LRABl Nr. 198), 
 
 
WV Dittlofsroda: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Main-Spessart vom 
01.10.1976 (MSBl Nr. 40/1976) i. d. F. der Verordnung vom 13.10.1976 (MSBl Nr. 42/1976), 
 
 
WV Siedlergemeinschaft Dreistelz: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 25.11.1987 (LRABl Nr. 573), 
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WV Eckarts: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 22.09.1986 
(LRABl Nr. 395), aufgehoben durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
21.11.2011 (LRABl Nr. 299), 
 
 
WV Elfershausen: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
09.02.1995 (LRABl Nr. 41), 
 
 
WV Euerdorf: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
10.09.1998 (LRABl Nr. 347), berichtigt am 21.01.1999 (LRABl Nr. 21), geändert durch 
Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 01.12.2003 (LRABl Nr. 317), 
 
 
WV Frankenbrunn: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
09.11.1983 (LRABl Nr. 432), 
 
 
WV Frauenroth: 
 
 
WV Fridritt: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 04.08.1981 
(LRABl Nr. 276), 
 
 
WV Fuchsstadt: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
17.12.1998 (LRABl Nr. 489), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 01.12.2003 (LRABl Nr. 317), 
 
 
WV Gefäll: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 23.10.1986 
(LRABl Nr. 442), 
 
 
WV Geroda: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 16.03.1982 
(LRABl Nr. 110), 
 
 
WV Haard: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 06.07.1982 
(LRABl 229), 
 
 
WV Hammelburg (Ober- und Untererthal): festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes 
Bad Kissingen vom 18.04.1996 (LRABl Nr. 172), berichtigt am 09.07.1996 (LRABl Nr. 329), 
geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 31.07.2003 (LRABl Nr. 
301), 
 
 
WV Hammelburg (Ober- und Untererthal): Veränderungssperre festgesetzt mit Verordnung 
des Landratsamtes Bad Kissingen vom 25.05.1998 (LRABl Nr. 194) und vom 09.02.1999 
(LRABl Nr. 70), 
 
 
WV Hammelburg: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
17.12.2007 (LRABl Nr. 344), 
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WV Heiligkreuz: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
13.10.1975 (LRABl 1975 Nr. 396), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad  
Kissingen vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 20), 
 
 
WV Jossa: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 10.04.1984 
(LRABl Nr. 146), 
 
 
WV Klaushof: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
19.09.1980 (LRABl Nr. 330), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 198), 
 
 
WV Maria Bildhausen: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
14.04.1987 (LRABl Nr. 198), aufgehoben durch Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 10.03.2003 (LRABl Nr. 77), 

 
 

WV Maßbach: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
10.03.1988 (LRABl Nr. 121), aufgehoben durch Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 01.09.2008 (LRABl Nr. 226), 
 
 
WV Maßbach: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
18.02.2008 (LRABl Nr. 45), berichtigt in LRABl Nr. 56 
 
 
WV Maßbach (Brunnen 1 (III) und 2 (IV) der Wassergewinnungsanlage Weichtungen): 
festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 22.11.2000 (LRABl Nr. 
413), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 31.07.2003 (LRABl 
Nr. 273), 
 
 
WV Mitgenfeld: aufgehoben durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
15.06.2004 (LRABl Nr. 155), 
 
 
WV Modlos: aufgehoben durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
21.09.2005 (LRABl Nr. 304), 
 
 
WV Motten (Lehnersbrunnenquellen I und II): festgesetzt mit Verordnung des 
Landratsamtes Bad Kissingen vom 22.05.1986 (LRABl Nr. 225), 
 
 
WV Motten: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 05.11.1986 
(LRABl Nr. 464), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
15.06.2004 (LRABl Nr. 154), 
 
 
WV Münchau: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
28.10.1985 (LRABl Nr. 451), 
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WV Münnerstadt: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
18.10.1982 (LRABl Nr. 327), 
 
 
WV Obereschenbach (Hainbuchenquelle): festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes 
Bad Kissingen vom 08.04.1976 (LRABl Nr. 168, ber. LRABl Nr. 174), geändert durch 
Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 202), 
 
 
WV Nüdlingen: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
08.07.2008 (LRABl Nr. 171), 
 
 
WV Obereschenbach (Riedquelle und östliche Quelle): aufgehoben durch Verordnung 
des Landratsamtes Bad Kissingen vom 14.10.2009 (LRABl Nr. 269), 
 
 
WV Oberleichtersbach: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
24.09.2002 (LRABl Nr. 306), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 31.07.2003 (LRABl Nr. 302), 
 
 
WV Ochsenthal: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
15.11.1983 (LRABl Nr. 439), 
 
 
WV Oberthulba: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
28.10.1981 (LRABl Nr. 344), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 24.04.1991 (LRABl Nr. 175), 
 
 
WV Oberthulba: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
23.03.2005 (LRABl Nr. 107), 
 
 
WV Pfaffenhausen (einschließlich Truppenlager Hammelburg): festgesetzt mit 
Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 16.04.1980 (LRABl Nr. 133), geändert 
durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 198), 
 
 
WV Poppenlauer: aufgehoben durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
27.09.2005 (LRABl Nr. 314), 
 
 
WV Ramsthal: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
10.09.1998 (LRABl Nr. 347), berichtigt am 21.01.1999 (LRABl Nr. 21), geändert durch 
Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 01.12.2003 (LRABl Nr. 317), 
 
 
WV Rannungen: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
15.09.1986 (LRABl Nr. 386), 
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WV Reichenbach: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
19.11.1976 (LRABl Nr. 511), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 201), 
 
 
WV Reith: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 09.11.1983 
(LRABl Nr. 432), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
24.04.1991 (LRABl Nr. 175), 
 
WV Riedenberg (Barrensteinquelle): festgesetzt mit Kreisverordnung des ehemaligen 
Landratsamtes Brückenau vom 29.07.1971 (KrABl Nr. 29/1971), 
 
 
WV Riedenberg (Goldbrunnenquelle): festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 22.01.1990 (LRABl Nr. 36), 
 
 
WV Schildeck (Kuhrasenbrunnen-Quelle): festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes 
Bad Kissingen vom 29.09.1978 (LRABl Nr. 361), geändert durch Verordnung des 
Landratsamtes Bad Kissingen vom 27.09.1981 (LRABl Nr. 200),  
 
 
WV Schmittrain: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
27.04.1987 (LRABl Nr. 224), 
 
 
WV Schondra: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
02.11.1999 (LRABl Nr. 411), berichtigt am 04.01.2000 (LRABl Nr. 13), geändert durch 
Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 31.07.2003 (LRABl Nr. 270), 
 
 
WV Schwärzelbach: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
31.03.1982 (LRABl Nr. 140), aufgehoben mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 17.02.2009 (LRABl Nr. 50), 
 
 
WV Stangenroth und Wollbach (Eckenbrunnen und Schaffersbrunnen): festgesetzt mit 
Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 22.06.1977 (LRABl Nr. 267), geändert 
durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 198), 
 
 
WV Steinach a.d. Saale: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
18.01.1982 (LRABl Nr. 43), 
 
 
WV Stellberg und Thalau: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 22.11.1976 (LRABl Nr. 16/1977), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 201), 
 
 
WV Sulzthal: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 10.09.1998 
(LRABl Nr. 347), berichtigt am 21.01.1999 (LRABl Nr. 21), geändert durch Verordnung des 
Landratsamtes Bad Kissingen vom 01.12.2003 (LRABl Nr. 317), 
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WV Thulba: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 09.11.1983 
(LRABl Nr. 432), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
24.04.1991 (LRABl Nr. 175), 
 
 
WV Thundorf: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
16.05.2006 (LRABl Nr. 174), 
 
 
WV Unterleichtersbach: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
21.03.1988 (LRABl Nr. 138), 
 
 
WV Völkersleier: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
29.11.1984 (LRABl Nr. 539), 
 
 
WV Weichtungen: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
15.07.1983 (LRABl Nr. 280), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen 
vom 17.04.1990 (LRABl Nr. 153), 
 
 
WV Wartmannsroth: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 
26.07.2007 (LRABl Nr. 156), 
 
 
WV Wildflecken: (Truppenlager - Eierhauk - Gleis-, Kriegerbrunnen- und Waldquelle): 
festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 01.02.1978 (LRABl Nr. 
185), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 27.05.1981 (LRABl 
Nr. 198), geändert durch Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 26.09.2005 
(LRABl Nr. 313) 
 
 
WV Wildflecken und Oberbach: (Brunnen I und II): festgesetzt mit Verordnung des 
Landratsamtes Bad Kissingen vom 25.07.1977 (LRABl Nr. 298), geändert durch Verordnung 
des Landratsamtes Bad Kissingen vom 27.05.1981 (LRABl Nr. 198), 
 
 
WV Windheim bei Hammelburg: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 03.12.1981 (LRABl Nr. 390), 
 
 
WV Würzburger Karl Straub-Haus: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad 
Kissingen vom 06.07.1987 (LRABl Nr. 345), 
 
 
WV Zeitlofs: festgesetzt mit Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 06.12.2006 
(LRABl Nr. 375),  
 
 
WV des Zweckverbandes „Hundsbacher Gruppe“ (Gemarkung Gauaschach): festgesetzt 
mit Verordnung des Landratsamtes Main-Spessart vom 19.09.2005 (LRABl 2006 Nr. 77). 
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b) Überschwemmungsgebiete 
 (Fundstellennachweis) 

 
I. Fränkische Saale: 
 
1. Gemarkung Nickersfelden: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 15.07.2002 (LRABl Nr. 242), geändert mit  
    VO vom 17.11.2003 (LRABl Nr. 298) 
 
2. Gemarkung Roth a. d. Saale: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 15.07.2002 (LRABl Nr. 243) 
 
3. Gemarkung Steinach a. d. Saale: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 15.07.2002 (LRABl Nr. 244) 
 
4. Gemarkung Hohn: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 15.07.2002 (LRABl Nr. 241) 
 
5. Gemarkung Bad Bocklet: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 15.07.2002 (LRABl Nr. 240) 
 
6. Gemarkung Aschach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 15.07.2002 (LRABl Nr. 239) 
 
7. Gemarkung Großenbrach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 19.12.2002 (LRABl Nr. 1), geändert mit VO 
    vom 10.02.2003 (LRABl Nr. 33) und VO vom 17.11.2003 (LRABl Nr. 299) 
 
8. Gemarkung Kleinbrach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 05.11.1985 (LRABl Nr. 480) 
 
9. Gemarkung Hausen: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 05.11.1985 (LRABl Nr. 479) 
 

10. Gemarkung Bad Kissingen: 
    Bescheid der Stadt Bad Kissingen vom 04.07.1913 i. d. F. des Änderungsbescheides vom 
    10.11.1913 und des Beschlusses der Kgl. Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg 
    - Kammer des Innern - vom 18.01.1917 Nr. 2180 a 2 * 

 
11. Gemarkung Arnshausen: 
      VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 18.04.1985 (LRABl Nr. 194) 
 
12. Gemarkung Aura a. d. Saale: 
      VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 08.03.1984 (LRABl Nr. 103) 
 
13. Gemarkung Euerdorf: 
     VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 26.03.1984 (LRABl Nr. 115) 

 
14. Gemarkung Westheim: 
      VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 22.07.1985 (LRABl Nr. 320) 
 
15. Gemarkung Langendorf: 
      VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 11.07.1985 (LRABl Nr. 303) 

 
* Die Fundstellen können nicht angegeben werden, da Amtsblätter aus dieser Zeit nicht mehr 

vorhanden sind. 
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16. Gemarkung Fuchsstadt: 
      VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 10.05.1984 (LRABl Nr. 168) 
 
17. Gemarkung Pfaffenhausen: 
      VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 12.01.1987 (LRABl Nr. 36) 
 
18. Gemarkung Hammelburg: 
      Bescheid des Landratsamtes Hammelburg vom 19.06.1958 (KrAbl Nr. 21/1958) 
 
19. Gemarkung Untereschenbach: 
      VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 22.02. 1984 (LRABl Nr. 94) 
 
20. Gemarkung Diebach: 
      VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 13.04.1984 (LRABl Nr. 145) 
 
21. Gemarkung Morlesau: 
      VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 02.04.1984 (LRABl Nr. 133) 
 
 
II. Sinn: 
 
1. Gemarkung Oberbach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 08.11.1984 (LRABl Nr. 501) 
 
2. Gemarkung Ober- und Unterriedenberg: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 19.11.1984 (LRABl Nr. 518) 
 
3. Gemarkung Bad Brückenau und Römershag: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 29.04.1985 (LRABl Nr. 210) 
 
4. Gemarkung Wernarz: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 12.12.1984 (LRABl Nr. 558) 
 
5. Gemarkung Eckarts-Rupboden: 
    VO des Landratsamtes Bad Brückenau vom 04.09.1969 (KrABl Nr. 41/1969) geändert mit  
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 30.08.1989 (LRABl Nr. 328) 
 
6. Gemarkung Zeitlofs: 
    VO des Landratsamtes Bad Brückenau vom 04.09.1969 (KrABl Nr. 41/1969) 
 
 
III. Lauer: 
 
1. Gemarkung Rothhausen: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 28.01.1986 (LRABl Nr. 64) 
 
2. Gemarkung Maßbach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 28.01.1986 (LRABl Nr. 62) 
 
3. Gemarkung Poppenlauer: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 28.01.1986 (LRABl Nr. 63) 
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4. Gemarkung Althausen: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 23.03.1987 (LRABl Nr. 153) 
 
 
5 Gemarkung Münnerstadt: 
   VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 05.11.1985 (LRABl Nr. 481) 
 
6. Gemarkung Brünn: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 05.11.1985 (LRABl Nr. 482) 
 
 
IV. Thulba: 
 
1. Gemarkung Hammelburg: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 29.10.1984 (LRABl Nr. 472), 
    geändert mit VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 09.06.2006 (LRABl Nr. 206), 
 
2. Gemarkung Untererthal: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 04.10.1984 (LRABl Nr. 427) 
 
3. Gemarkung Hassenbach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 16.05.1984 (LRABl Nr. 169) 
 
4. Gemarkung Oberthulba: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 16.05.1984 (LRABl Nr. 169) 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 30.05.1984 (LRABl Nr. 204) 
 
5. Gemarkung Obererthal: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 18.09.1984 (LRABl Nr. 395) 
 
6. Gemarkung Thulba: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 30.07.1984 (LRABl Nr. 308) 
 
7. Gemarkung Reith: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 05.07.1984 (LRABl Nr. 271) 
 
 
V. Katzenbach: 
 
1. Gemarkung Lauter: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 02.11.1998 (LRABl Nr. 430) 
 
2. Gemarkung Oberthulba: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 27.12.1984 (LRABl Nr. 587) 
 
3. Gemarkung Waldfenster: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 02.11.1998 (LRABl Nr. 428) 
 
4. Gemarkung Katzenbach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 02.11.1998 (LRABl Nr. 429) 
 
5. Gemarkung Schlimpfhof: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 28.09.1998 (LRABl Nr. 381) 
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VI. Aschach: 
 
1. Gemarkung Aschach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 04.12.1987 (LRABl Nr. 619) 
 
2. Gemarkung Burkardroth, Zahlbach, Stralsbach und Frauenroth:  
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 14.12.1987 (LRABl Nr. 620) 
 
 
VII. Schondra: 
 
1. Gemarkung Detter: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 17.12.1987 (LRABl Nr. 621) 
 
2. Gemeindefreies Gebiet Forst Detter-Süd: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 09.11.1987 (LRABl Nr. 536) 
 
3. Gemeindefreies Gebiet Neuwirtshauser Forst: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 09.11.1987 (LRABl Nr. 537) 
 
4. Gemarkung Völkersleier: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 16.10.1987 (LRABl Nr. 498) 
 
5. Gemarkung Dittlofsroda 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 21.10.1987 (LRABl Nr. 519) 
 
6. Gemarkung Heiligkreuz: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 21.10.1987 (LRABl Nr. 520) 
 
7. Gemarkung Schondra: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 02.11.1987 (LRABl Nr. 521), geändert mit  
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 18.03.1999 (LRABl Nr. 111) 
 
8. Gemarkung Schönderling: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 09.05.1988 (LRABl Nr. 185) 
 
 
VIII. Sulzbach: 
 
1. Gemarkung Euerdorf: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 13.03.1987 (LRABl Nr. 111) 
 
 
IX. Premich: 
 
1. Gemarkung Premich: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 13.02.1987 (LRABl Nr. 72) 
 
2. Gemarkung Steinach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 06.03.2007 (LRABl Nr. 54) 
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X. Jakobsgraben: 
 
1. Gemarkung Zahlbach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 07.05.1992 (LRABl Nr. 183) 
 
 
XI. Wannig: 
 
1. Gemarkung Kleinwenkheim: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 07.05.1996 (LRABl Nr. 201) 
 
2. Gemarkung Großwenkheim 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 07.05.1996 (LRABl Nr. 202) 
 
3. Gemarkung Brünn 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 07.05.1996 (LRABl Nr. 203) 
 
4. Gemarkung Poppenlauer 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 07.05.1996 (LRABl Nr. 204) 
 
5. Gemarkung Wermerichshausen 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 07.05.1996 (LRABl Nr. 205) 
 
 
XII. Kleine Sinn: 
 
1. Gemarkungen Kothen und Speicherz 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 04.12.1995 (LRABl Nr. 484) 
 
 
XIII. Edelbach: 
 
1. Gemarkung Fridritt 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 19.04.1995 (LRABl Nr. 161) 
 
 
XIV. Maßbach: 
 
1. Gemarkung Maßbach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 28.11.1996 (LRABl Nr. 517) 
 
2. Gemarkung Volkershausen: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 28.11.1996 (LRABl Nr. 518) 
 
 
XV. Wiesenbach: 
 
1. Gemarkung Stralsbach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 15.04.1997 (LRABl Nr. 137) 
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XVI. Schmalwasserbach: 
 
1. Gemarkung Steinach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 18.03.1998 (LRABl Nr. 124) 
 
 
XVII. Döllau: 
 
1. Gemarkung Motten: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 18.08.1998 (LRABl Nr. 323) 
 
 
XVIII. Einraffshofer Wasser: 
 
1. Gemarkung Unterleichtersbach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 01.02.1999 (LRABl Nr. 44) 
 
2. Gemarkung Schondra: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 01.02.1999 (LRABl Nr. 45) 
 
3. Gemarkung Mitgenfeld: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 01.02.1999 (LRABl Nr. 46) 
 
 
IXX. Leichtersbach: 
 
1. Gemarkung Unterleichtersbach: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 01.02.1999 (LRABl Nr. 42) 
 
2. Gemarkung Schönderling: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 01.02.1999 (LRABl Nr. 43) 
 
 
XX. Nudelbach: 
 
1. Gemarkung Nüdlingen: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 24.07.1996 (LRABl Nr. 342) 
 
2. Gemarkung Hausen, Stadt Bad Kissingen: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 17.01.2002 (LRABl Nr. 28) 
 
 
XXI. Talwasserbach: 
 
1. Gemarkung Münnerstadt: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 19.01.1999 (LRABl Nr. 20) 
 
2. Gemarkung Poppenlauer: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 19.01.1999 (LRABl Nr. 19) 
 
 
XXII. Oberbach: 
 
1. Gemarkung Oberbach, Markt Wildflecken: 
    VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 14.09.2000 (LRABl Nr. 305) 
Stand 01.07.2004 



c) Einteilung der Gewässer 
VI-2-c-aa 

aa) Gesetz zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes 

 
Vom 12. März 1976 (GVBl 1976, S. 33) 

 
 
Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das nach 
Anhörung des Senats hiermit bekanntgemacht wird: 
 
 

§ 1 
 
 
Die Anlage „Verzeichnis der Gewässer erster Ordnung“ zum Bayerischen Wassergesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 1975 (GVBl S. 39) erhält die Fassung der 
Anlage dieses Gesetzes. 
 
 

§ 2 
 
 
Die Verpflichtung der Bezirke zum Ausbau von Gewässern bleibt für diejenigen 
Ausbaumaßnahmen unberührt, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits begonnen wurden, 
sofern der Freistaat Bayern nicht vor Abschluß einer Ausbaumaßnahme die Verpflichtung 
übernimmt. 
 
 

§ 3 
 
 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1976 in Kraft. 
 
 

Verzeichnis der Gewässer erster Ordnung 
 
Lfd. Gewässer       Anfangspunkt  Endpunkt Länge             Bemerkung 
Nr.          in km 
__________________________________________________________________________ 
 
7 Fränk. Saale         Einmündung in  Mündung in  96,9 
          die Brend   den Main 
 
 
 
 
Anmerkung 
Durch die Aufstufung der Fränkischen Saale zum Gewässer erster Ordnung ist das 
anliegende Verzeichnis der Gewässer zweiter Ordnung, soweit es die Fränkische Saale 
betrifft, gegenstandslos. 
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bb) Auszug aus der Verordnung über die 
Genehmigungspflicht für Anlagen in oder an 

Gewässern dritter Ordnung im Regierungsbezirk 
Unterfranken 

 
Vom 5. Februar 1980 (RABl 1980 S. 45), geändert durch Verordnung vom 14. Mai 1980  
(RABl S. 127) 
 
 
Aufgrund des Art. 59 Abs. 2 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 1975 (GVBl S. 39) erläßt die Regierung von Unterfranken  
folgende 
 
 

Verordnung 
 
 

§ 1 
 
 
Die Genehmigungspflicht für die Errichtung oder wesentliche Änderung von Anlagen im 
Sinne des Art. 59 Abs. 1 BayWG wird für folgende Gewässer dritter Ordnung - einschließlich 
aller natürlichen und künstlichen Verzweigungen, soweit nicht nachfolgend ausgenommen - 
begründet: (b. w.!) 
 
 

§ 2 
 
 
(1) Diese Verordnung tritt am 01.03.1980 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung der Regierung von Unterfranken über die 

Genehmigungspflicht für Anlagen in oder an Gewässern dritter Ordnung im 
Regierungsbezirk Unterfrankenvom 20.05.1975 (RABl S. 77) außer Kraft. 
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Lfd.  Gewässer 
 
WWA Lkr   Gewässerstrecke  Länge Größe des Ein- Bemerkungen 

Nr.  Anfangspunkt Endpunkt in km     zugsgebietes am   
Gebiets-     Anfang Ende 

  kennziffer  km²  km²   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

 
 
 
 
 
 
 

243 0 000 Main von der Regnitz bis zur Fränkischen Saale 
 

53 Lauer 
244 4 100 

SW SW 
KG 

Brücke an der Staatsstraße 
2280 zwischen Stadtlauringen 
und Oberlauringen an der 
nördlichen bebauten Orts- 
grenze von Stadtlauringen 

Einmündung der Maß in 
Maßbach 

5,2 15,3 79,2 

 
54 

 
Maß 

 
SW 

 
KG 

 
Mündungsbereich des Weide- 
gartengrabens in Volkers- 
hausen (Gemeinde Maßbach) 

 
Mündung in die Lauer bei 
Maßbach 

 
5,2 

 
15,3 

 
34,8 

 
55 

 
Talwasser 
244 4 960 

 
SW 

 
KG 

 
Mündungsbereich des 
Finstergrundes 

 
Mündung in die Lauer in 
Münnerstadt 

 
5,5 

 
32,1 

 
45,6 

 
56 

 
Steinach 
(Steinacher 
Bach Premich) 
244 5 200 

 
SW 

 
KG 

 
Zusammenfluß der großen 
und kleinen Steinach unter- 
halb Premich (Gemeinde 
Burkardroth) 

 
Mündung in die Fränkische 
Saale in Stei- nach a.d. 
Saale (Gemeinde Bad 
Bocklet) 

 
6,2 

 
63,0 

 
93,7 
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Lfd.  Gewässer 
 
WWA Lkr   Gewässerstrecke  Länge Größe des Ein- Bemerkungen 

Nr.  Anfangspunkt Endpunkt in km     zugsgebietes am   
Gebiets-     Anfang Ende 

  kennziffer  km²  km²   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kleine 
57 Steinach SW KG Brücke an der Kreisstraße KG 19 Zusammenfluß der großen und 1,5 11 24,4 

 
 
 
 
 
 

Schmalwasser 

in Gefäll (Gemeinde 
Burkardroth) 

kleinen Steinach unterhalb 
Premich 
(Gemeinde Burkardroth) 
(Mündungsbereich der großen 
Steinach) 

58 - SW RGR Zusammenfluß von Dürrbach und Mündung in die Steinach westlich    6,4 13,0 30,3 
bach  KG Dreikahrbach in Schmalwasser von Steinach a.d. Saale (Gemeinde 
244 5 240 (Gemeinde Sandberg) Bad Bocklet) 

 
 
 

60 Aschach SW KG Walkmühle nordwestlich von Mündung in die Fränkische Saale    9,7 8,6 40,7 
244 5 320 Burkardroth in Aschach (Gemeinde Bad Bocklet) 
Nüdlinger 

61 Bach SW KG Dorfweiher östlich von Nüdlingen Mündung in die Fränkische Saale 5,4 5,3 25,6  
 (Nudelbach)    in Hausen (Stadt Bad Kissingen)    
 244 5 340        
62 Schrenkgraben SW KG Einlauf Ortsbachverrohrung an Mündung in die Fränkische Saale 2,0 1,2 9,8 

 (244 5 913)   der nordwestlichen Ortsgrenze in Aura a.d. Saale    
    von Wittershausen (Markt     
    Oberthulba)     
63 Thulba SW KG Zwickenmühle nördlich von Einmündung der Lauter in 13,5 3,2 46,3 

 244 6 100   Geroda Oberthulba    
64 Lauter SW KG Ursprung nörldich von Wald- Mündung in die Thulba in 12,9 1,3 30,6 

 244 6 120   fenster (Gemeinde Burkardroth) Oberthulba    
65 Schondra SW KG Steinbrücke in Schönderling Mündung in die Fränkische Saale 29,9 7,6 163,8 
 
 
66 

244 7 200 
 

Sinn 

WÜ 
 
SW 

MSP 
 

RGR 

(Gemeinde Schondra) 
Zusammenfluß der beiden 
Quell- 

in Gräfendorf 
 

Landesgrenze gegen Hessen 

 
 

30,6 

 
 

13,9 

 
 

155,3 

 
 

20,7 km WWA SW 

 244 8 100  KG bäche oberhalb Wildflecken westlich von Zeitlofs    9,2 km WWA WÜ 



 
 

Lfd.  Gewässer 
 
WWA Lkr   Gewässerstrecke  Länge Größe des Ein- Bemerkungen 

Nr.  Anfangspunkt Endpunkt in km     zugsgebietes am   
Gebiets-     Anfang Ende 

  kennziffer  km²  km²   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

 
67 Oberbach 

244 8 116 

 
 

SW 

 
 

KG 

 
 

Mündungsbereich des Kalk- 

 
 

Mündung in die Sinn in Oberbach 

 
 

1,5 

 
 

8,0 

 
 

10,1 

    brunnenbaches (Gemeinde Wildflecken)    
68 Mittelbach SW KG Ursprung nördlich der Schwarzen Mündung in die Sinn nördlich von 3,1 0,7 5,9 

 (244 8 131)   Berge Oberriedenberg (Gemeinde    
     Riedenberg)    
69 Höllgraben SW KG Ursprung bei Ebertshof Mündung in die Sinn bei Römers- 2,2 0,4 2,2 

 (244 8 135)   (Stadt Bad Brückenau) hag (Stadt Bad Brückenau)    
 
70 

 
Leimbach 

 
SW 

 
KG 

 
Zusammenfluß der Quellbäche 

 
Mündung in die Sinn in Bad 

 
1,9 

 
1,2 

 
4,7 

 (244 8 139)   1,9 km oberhalb der Mündung Brückenau    
    in die Sinn     
71 Röthbach SW KG Ursprung Mündung in die Sinn in Bad 2,1 0,6 7,7 

 (244 8 139)    Brückenau    
 
72 

 
Hofgrund- 

 
SW 

 
KG 

 
Forstwegbrücke 1,5 km oberhalb 

 
Mündung in den Röthbach in 

 
1,5 

 
1,1 

 
4,1 

 wasser   der Mündung in den Röthbach Bad Brückenau    
 (244 8 139)        
 

 
73 

 

 
Kleine Sinn 

 

 
SW 

 

 
KG 

 

 
Grenze zwischen der Gemarkung 

 
Landesgrenze gegen Hessen 
west- 

 

 
5,2 

 

 
16,5 

 

 
45,4 

 (Schmale 
Sinn) 

   
Kothen (Gemeinde Motten) und 

 
lich von Zeitlofs 

   

 244 8 200   dem Truppenübungsplatz     
    Wildflecken     

 
 

400 0 000 Wesergebiet 
 
 

102 Döllau SW KG 
Brücke der Zufahrt zum 
Wiesenhof (Gemeinde 
Motten) 

Landesgrenze gegen Hessen 
Nördlich von Motten 5,3 10,5 18,3 

VI-2-c-bb 



 
      VI-2-c-cc 
       

cc) Auszug aus dem Amtsverzeichnis für Wildbäche 
des Wasserwirtschaftsamtes Schweinfurt 

       
Stand:  01.12.1972 

       
Folgende Gewässer im Landkreis sind als Wildbäche anerkannt, für die gemäß Art. 54 Abs. 2 
Ziffer 3 BayWG der Freistaat Bayern die Unterhaltungslast trägt:   
       
       
       
Wasserwirtschaftsamt   Amtsverzeichnis     
Schweinfurt   der Wildbäche Seite 2 
              

Lfd. Gewässer Stadt- Gewässerstrecke     
Nr.   Land- Anfangspunkt Endpunkt Bemerkungen 

    kreis         
1 2 3 4 5 6   
             
             

11 Schrenk- KG 1,0 km ober- Mündung in die Fränk. Unterlauf auf 380 m Länge 
  graben   halb der Mün- Saale bei Aura/S. ausgebaut.   
      dung in die Fl.km 47,1     
      Fränk. Saale FN = 9,79 qkm    
             

12 Sinn KG Zusammenfluß Landesgrenze zu Teilausbau im Stadtgebiet von 
      der Quellbäche  Hessen westlich von Brückenau. Ausbau im Zuge 
      bei Wildflecken Zeitlofs der HW-Freilegung des  
        FN = 154 qkm Staatsbades Bad Brückenau 
             

13 Oberbach KG Einmündung des Mündung in die Sinn Unterlauf auf 280 m Länge 
      Kalkbrunnen- westlich Oberbach ausgebaut.   
      baches FN = 9,88 qkm    
             

14 Mittelbach KG 1,0 km oberhalb Mündung in die Sinn    
      der Mündung in nördlich von Ober-    
      die Sinn riedenberg    
        FN = 3,91 qkm    
             

15 Höllgraben KG 0,7 km oberhalb Mündung in die Sinn Ausgebaut auf die gesamte 
      der Mündung in  bei Römershag Länge.   
      die Sinn FN = 2,15 qkm    
             

16 Leimbach KG Zusammenfluß Mündung in die Sinn AUsgebaut im Stadtgebiet 

      der Quellbäche in Brückenau 
von 
Brückenau   

      rd. 1,5 km ober- FN = 4,68 qkm    
      halb der Mün-      
      dung in die Sinn      
             

17 Röthbach KG 1,0 km oberhalb Mündung in die Sinn    
      der Mündung in in Brückenau    
      die Sinn FN = 7,93 qkm    
             
              



      VI-2-c-dd 
       

dd) Auszug aus der Verordnung über die Gewässer 
zweiter Ordnung 

       
       

vom 13. Dezember 1979 (GVBl 1980 S. 5) 
       
       
Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erläßt das Bayer. 
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:    
       
       

§ 1 
       
Gewässer zweiter Ordnung (Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 BayWG) sind die folgenden 
Gewässer:  
       
       
       
       
Lfd.  Gewässer   Gewässerstrecke       
Nr.   Anfangspunkt   Endpunkt     
       
       
6. Regierungsbezirk Unterfranken    
       
6.2 Stromgebiet des Rheins     
       
6.2.13 Lauer Mündungsbereich der Mündung in die Fränkische Saale 

  Maß im Markt Maßbach, 
bei Gde. Niederlauer, Lkr. Rhön-
Grabfeld 

  Lkr. Bad Kissingen    
       

6.2.24 Thulba Mündungsbereich der  
Mündung in die Fränkische Saale 
bei der 

  Lauter im Markt Oberthulba, 
Stadt Hammelburg, Lkr. Bad 
Kissingen 

  Lkr. Bad Kissingen    
       
       
       

§ 2 
       
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft.    
       
       
       
       
 
 
 
 
       
     



3. Naturschutz 
VI-3-a 

a) Naturschutzgebiete im Landkreis Bad Kissingen 
(Auszug aus dem Landes-Naturschutzbuch) 

 
 
1.* „Grundwiese (Hornwiese)“ im Landkreis Bad Kissingen; 

VO der Regierung von Unterfranken vom 07.10.1939 (RegAnz. Ausg. 291) und Bek. vom 
23.11.1951 (BayBSVI I S. 214); 

 
2.* „Häuserloh-Wäldchen“ im Landkreis Bad Kissingen; 

VO der Regierung von Unterfranken vom 23.05.1940 (RegAnz. Ausg. 160/163) und Bek. 
vom 23.11.1951 (BayBSVI I S. 214); 

 
3.* „Wurmberg und Possenberg“ im Landkreis Bad Kissingen; 

VO der Regierung von Unterfranken vom 20.05.1941 (RegAnz. Ausg. 248/252) und Bek. 
vom 23.11.1951 (BayBSVI I S. 214); 

 
4. „Schachblumenwiesen bei Zeitlofs“ 

Verordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen 
vom 12. März 1975 (GVBl 1975 S. 66); 

 
5. „Feuerbachmoor“ 

Verordnung des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 9. 
Juni 1980 (GVBl S. 333) 

 
6. „Unteres Schondratal bei Gräfendorf“ 

Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 12.12.1983 (RABl S. 185) 
 
7. „Haarberg“ 

Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 17. Juli 1987 (RABl S. 111) 
 
8. „Schwarze Berge“ 

Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 25.03.1993 
 
9. „Trockengebiete bei Machtilshausen“ 

Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 29.06.1992 (RABl S. 117) 
 

10. „Waldwiesen im Neuwirtshauer Forst“ 
Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 09.12.1992 (RABl S. 203) 

 
11. „Sodenberg-Gans“ 

Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 26.11.1997 (RABl S. 1) 
 
12. „Trockenwälder und Magerrasen auf der Reiterswiesener Höhe“ 

Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 15.06.1998 (RABl S. 143) 
 
13. „Wurmberg-Possenberg“ 

Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 20.06.2002 (RABl S. 169) 
 

14. „Naturwaldinsel Buchwald“ 
Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 09.05.2005 (RABl S. 58) 

 
* Neue Bewehrungsvorschriften durch Verordnung vom 24. November 1976 (GVBl S. 490) mit 

Wirkung vom 01.01.1977 
 

 



VI-3-b 

b) Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Bad 
Kissingen 

 
 
Bezeichnung des   Größe  Gemarkung  festgesetzt mit       Fund- 
Landschaftsschutz-       VO         stelle 
gebietes                
 
 
1. Höret und    ca. 61,91 ha Arnshausen, Stadt des LRA KG      LRABl 
    Zückberg     Bad Kissingen, v. 14.09.1992      Nr. 354 
      Landkreis Bad  

Kissingen 
 
 
2. Bayerische Rhön  ca. 96000 ha Teile der  des Bezirks  RABl 

Landkreise   Unterfranken  Nr. 19 
Bad Kissingen u. v. 01.12.2003, 
Rhön-Grabfeld zuletzt geändert mit RABl 

    VO des LRA NES Nr. 5 
         v. 12.11.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI-3-c 

c) Geschützte Landschaftsbestandteile im Landkreis 
Bad Kissingen 

 
Bezeichnung des gesch.  Gemarkung  unter Schutz gest.  Fund- 
Landschaftsbestandteils     mit VO des Land-  stelle 
        ratsamtes Bad Kiss.  LRABl 
  1. „Schwarze Pfütze“  Rottershausen, Ge-  24.03.1988  Nr. 14 
      Fl.Nrn. 829 u. 830  meinde Oerlenbach,   
     Landkreis Bad Kissingen 
 
  2. „Geheinigsee“   Großwenkheim, Stadt 24.03.1988  Nr. 14 
      Fl.Nrn. 1206 u.    Münnerstadt, Land- 
      Teilfläche 1205   kreis Bad Kissingen 
 
  3. „Buchsee“    Oberthulba, Markt  24.03.1988  Nr. 14 
      Fl.Nrn. 3347 u. 3346  Oberthulba, Land- 
     kreis Bad Kissingen 
 
  4. „Erdfall“    Maßbach, Markt Maß- 18.10.1988  Nr. 40 
      Fl.Nr. 2160   bach, Landkreis Bad 
     Kissingen 
 
  5: „Wacholderheide am   Sulzthal, Markt Sulz-  25.10.1986  Nr. 40 
     Siebenberg“   thal, Landkreis Bad  
     Gewann-Nr. 65   Bad Kissingen 
 
  6. „Steppenheide-Kiefern-  Ramsthal, Gemeinde  25.10.1986  Nr. 41 
      waldstreifen am Gäns-   Ramsthal, Landkreis 
      berg“ Gewann-Nr. 434-436 Bad Kissingen 
 
  7. „Wendelorchideen am Stell- Großenbrach, Markt  20.02.1989  Nr. 86 
      berg“ Fl.Nrn. 2353/1 sowie Bad Bocklet, Land- 
      Teilflächen von 2290 und  kreis Bad Kissingen 
      2355 
 
  8. „Wichtelhöhlen“   Euerdorf, Landkreis  20.02.1989  Nr. 1 
      Fl.Nr. 2488   Bad Kissingen 
      geändert mit VO des Landratsamtes Bad Kissingen vom 15.05.2013, LRABl Nr. 114 
 
  9. „6 Linden“    Gauaschach, Stadt  06.02.1991  Nr. 1 
      Fl.Nr. 7377   Hammelburg, Land- 
     kreis Bad Kissingen 
 
10. aufgehoben 
 
11. „Niedermoor nordöstlich  Mitgenfeld, Gemeinde 02.03.1992  Nr. 90 
      von Mitgenfeld“   Oberleichtersbach, 
      Fl.Nrn. 488 u. 568 (tw)  Landkreis Bad Kissingen 
 
12. „Linden am Kirchberg“  Aura/Saale   12.07.1993  Nr. 28 
      Fl.Nrn. 234, 235, 235/1 
 
13. „Lindenstumpf“   Schondra   08.02.1994  Nr. 36 
      Fl.Nrn. 1207, 1208, 
      1209/1, 1227, 1228, 
      1229 



VI-3-d 

d) Naturdenkmäler im Landkreis Bad Kissingen 
 
Bezeichnung des Flurnummer       Gemarkung  unter Schutz gest. Fund- 
Naturdenkmals     mit VO des Land- stelle 
     ratsamtes Bad Kiss. LRABl_ 
 
Madenbachlinde 459/7 Bad Bocklet  02.03.1987  Nr. 115 
 
Dreifaltigkeitseiche 1891 Aschach  02.03.1987  Nr. 157 
 
Marieneiche 1891 Aschach  02.03.1987  Nr. 158 
 
Eiche am Marktberg 355 Aschach  02.03.1987  Nr. 160 
 
Königseiche 1545 Bad Brückenau 02.03.1987  Nr. 178 
 
Dorflinde in Wernarz 24 Wernarz  02.03.1987  Nr. 179 
 
Urbuche 183 Mitgenfeld  02.03.1987  Nr. 180 
 
Dorflinde 123 Oberriedenberg 02.03.1987  Nr. 182 
 
Dorflinde b. Schulhaus 55 Schönderling  02.03.1987  Nr. 187 
 
Flurbuche b. der  634/3 Schönderling  02.03.1987  Nr. 200 
Ziegelhütte 
 
Alte Buche 417 Schönderling  02.03.1987  Nr. 199 
 
Dorflinde 54 Singenrain  02.03.1987  Nr. 211 
 
Michaelseiche 735 Albertshausen  02.03.1987  Nr. 212 
 
Dorflinde 111 Arnshausen  02.03.1987  Nr. 213 
 
Hindenburgeiche 1045 Burkardroth  02.03.1987  Nr. 214 
 
Hutbuche 896 Frauenroth  02.03.1987  Nr. 215 
 
5 Buchen und 3326 Stangenroth  02.03.1987  Nr. 225 
2 Eichen 
 
2 Hutbuchen 5 Waldfensterer  02.03.1987  Nr. 226 
  Forst 
 
Flureiche 1933 Wollbach  02.03.1987  Nr. 227 
 
2 Dorflinden 80 Langendorf  02.03.1987  Nr. 228 
 
Linde 2334 Trimberg  02.03.1987  Nr. 236 
 
Eiche 3037 u. Ramsthal  02.03.1987  Nr. 237 
 3405  
 
 
 
 



VI-3-d 
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Bezeichnung des Flurnummer        Gemarkung  unter Schutz gest. Fund- 
Naturdenkmals     mit VO des Land- stelle 
     ratsamtes Bad Kiss. LRABl_ 
 
Dicke Eiche 2287 Sulzthal  02.03.1987  Nr. 238 
 
Eiche bei der Heilig- 1834 Sulzthal  02.03.1987  Nr. 239 
Kreuz-Kapelle 
 
Linde am Geilesberg 1258 Hammelburg  02.03.1987  Nr. 255 
 
Linde am Kloster 4591 Hammelburg  02.03.1987  Nr. 256 
Altstadt 
 
Linde an der Sieben- 4619 Hammelburg  02.03.1987  Nr. 257 
schläferkapelle 
 
Siebenstämmige Buche 1183 Diebach  02.03.1987  Nr. 258 
 
12 Eichen 299/10 Hammelburg-  02.03.1987  Nr. 259 
  Morlesau 
 
Luitpoldeiche 25 Römershag  11.05.1987  Nr. 282 
 
Eiche Obererthal 431 Obererthal  02.03.1987  Nr. 281 
 
Tanzbuche 2239 Maßbach  02.03.1987  Nr. 283 
 
Bildeiche 5 Gressertshof  02.03.1987  Nr. 284 
 
Bildeiche 1701 Großwenkheim 02.03.1987  Nr. 306 
 
Linde am Kreuz- 851 Großwenkheim 02.03.1987  Nr. 307 
schlepper 
 
Eiche am Gassenholz 735 Kleinwenkheim 02.03.1987  Nr. 308 
 
Linde bei Bildhausen 9772 Kleinwenkheim 02.03.1987  Nr. 309 
 
Eiche (Bildeiche) 9857 Nüdlingen  02.03.1987  Nr. 327 
 
Dorflinde 6175/2 Nüdlingen  02.03.1987  Nr. 328 
 
Schutzeiche 15689 Nüdlingen  02.03.1987  Nr. 329 
 
Schutzbuche 15689 Nüdlingen  02.03.1987  Nr. 330 
 
2 alte Linden 701 Frankenbrunn  02.03.1987  Nr. 348 
 
2 alte Eiben 40 Hassenbach  02.03.1987  Nr. 349 
 
Eiche in Reith 481 Reith   02.03.1987  Nr. 350 
 
Hegholzeiche 358 Wittershausen 02.03.1987   Nr. 363 
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Bezeichnung des Flurnummer        Gemarkung  unter Schutz gest. Fund- 
Naturdenkmals     mit VO des Land- stelle 
     ratsamtes Bad Kiss. LRABl_ 
 
Neuwieseiche 624 Wittershausen  02.03.1987  Nr. 364 
 
Linde am Bahndamm 627 Ebenhausen  02.03.1987  Nr. 365 
 
3 Eichen in Gereuth  910/47 Ebenhausen  02.03.1987  Nr. 366 
 
Alte Dorflinde 13 Eltingshausen  02.03.1987  Nr. 379 
 
Eiche 771 Dittlofsroda  02.03.1987  Nr. 380 
 
Dorflinde 48 Windheim/HAB 02.03.1987  Nr. 402 
 
Dorflinde 12 Wildflecken  02.03.1987  Nr. 4?? 
 
3 Rotbuchen 337 Roßbach  02.03.1987  Nr. 421 
 
6 Linden (Friedhofs- 279 Theinfeld  01.03.1988  Nr.   98 
linden) 
 
Eiche (Mardereiche) 2118 Maßbach  01.03.1988  Nr.   97 
 
8 Kastanien und  245 u. Maßbach  01.03.1988  Nr.   99 
14 Lindenbäume 246  
(Baumgang am  
Friedhof) 
 
Eiche mit 6 Stämmen 875 Waizenbach  08.02.1989  Nr.   54 
 
Bismarck-Eiche 2878/5 Bad Kissingen  08.02.1989  Nr.   84 
 
Heilsberg-Eiche 1 Roßbacher-Forst 08.02.1989  Nr.   85 
 
Ägidius-Eiche 818 Steinach  08.02.1989  Nr.   87 
 
2 Linden und 1 Eiche 862 Nickersfelden  08.02.1989  Nr.   88 
 
Eiche am Sinnberg 12635 Nüdlingen  08.02.1989  Nr. 101 
 
Ahorn an der Feld- 5027 Nüdlingen  08.02.1989  Nr. 102 
scheune 
 
Bildeiche im Eicherz 1549 Haard   08.02.1989  Nr. 103 
 
Linde an der Kann- 2800 Haard   08.02.1989  Nr. 104 
straße 
 
 
 
 
 
 



VI-3-d 
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Bezeichnung des Flurnummer        Gemarkung  unter Schutz gest. Fund- 
Naturdenkmals     mit VO des Land- stelle 
     ratsamtes Bad Kiss. LRABl_ 
 
Linde am Friedhof 443/1 Untereschenbach 08.02.1989  Nr. 116 
 
Dorflinde 83 Waizenbach  10.08.1989  Nr. 311 
 
Kastanie 83 b Waizenbach  11.08.1989  Nr. 310 
 
2 Linden 2809 Gauaschach  06.02.1991  Nr.   61 
 
Dorflinde 1678/1 Gefäll   06.02.1991  Nr.   62 
 
Dorflinde 1678/1 Gefäll   06.02.1991  Nr. 114 
 
2 Linden 2809 Gauaschach  06.02.1991  Nr. 115 
 
Rotbuche Flur-Nr. 3 3 Waldfenster  06.02.1991  Nr. 116 
 
Dorflinde 153/10 Gauaschach  06.02.1991  Nr. 121 
aufgehoben mit VO des Landratsamts Bad Kissingen vom 08.05.2013, LRABl Nr. 113 
 
2 Linden an der 4186 Gauaschach  06.02.1991  Nr. 122 
Neubaustraße 
 
Rotbuche Flur-Nr. 5 5 Waldfenster  06.02.1991  Nr. 123 
 
2 Eschen 740 Untererthal  05.12.1991  Nr. 452 
 
2 Linden 1700 Burkardroth  20.12.1991  Nr. 503 
 
3 Eichen am Hünenweg  930 Elfershausen  26.03.1998  Nr. 125 
 
Dicke Buche am Hüttenweg 2298 Sulzthal  26.03.1998  Nr. 126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI-4 
 

4. Immissionsschutz 
 
 
Die Kreisverordnung über das Verbot der Benutzung von Maschinen mit ruhestörendem Lärm in 
der Gemeinde Bad Bocklet vom 27.07.1963 (Amtsblatt für den Landkreis Bad Kissingen Nr. 
168), geändert durch Kreisverordnung vom 22.12.1965 (Amtsblatt für den Landkreis Bad 
Kissingen Nr. 57) wurde durch Verordnung des Marktes Bad Bocklet über den 
Immissionsschutz vom 11.07.1977 (LRABl 1977 Nr. 283) aufgehoben. 
 
 
Die Kreisverordnung über das Verbot der Errichtung und des Betriebs von störenden Anlagen 
und Geräten im Gebiet des Ortsteiles Bad Brückenau und im Kurbezirk der Stadt Bad 
Brückenau vom 12.06.1962 (KrABl 1962 Nr. 21) gilt seit Inkrafttreten des Bayer. Immissions-
schutzgesetzes (01.11.1974) als Gemeinderecht fort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. (entfallen) 
 
 

6. (entfallen) 



7. Personenbeförderung 
VI-7-a 

a) Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen für 
den Verkehr mit Taxis im Landkreis Bad Kissingen 

 
Vom 04. Dezember 2008 (LRABI Nr. 325) 

 
 
Aufgrund der §§ 47 Abs. 3, 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08. August 1990 (BGBl I S. 1690), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 07.09.2007 (BGBl I S. 2246) in Verbindung mit § 31 der Verordnung über die 
Zuständigkeiten im Verkehrswesen vom 22.12.1998 (GVBI S. 1025), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 11.08.2008 (GVBl S. 582), erlässt das Landratsamt Bad Kissingen folgende  
 
 

Taxiordnung 
 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 
 
Die Taxiordnung gilt für den Verkehr mit Taxis innerhalb des Landkreises Bad Kissingen.  
 
 

§ 2 
 

Betriebspflicht 
 
 
(1) Die Unternehmer/innen sind verpflichtet, den ihnen genehmigten Betrieb aufzunehmen 

und während der Geltungsdauer der Genehmigung den öffentlichen Verkehrsinteressen 
und dem Stand der Technik entsprechend aufrechtzuerhalten. 

 
(2) Kann ein Taxi für länger als 48 Stunden nicht bereitgehalten werden, ist die 

Genehmigungsbehörde unverzüglich, jedoch spätestens am zweiten Werktag des Ausfalles 
des Taxis, unter Angabe der Gründe schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

 
(3) Ab dem achten Tage ist die Nichteinhaltung der Betriebspflicht genehmigungspflichtig. 

Die Genehmigung ist unter Angabe der besonderen Gründe bei der Genehmigungsbehörde 
schriftlich zu beantragen. Bis zur Entscheidung über den Antrag ist der Betrieb 
weiterzuführen (Ausnahme: Eintritt eines unvorhersehbaren / unabwendbaren Ereignisses). 

 
 

§ 3 
 

Bereitstellen von Taxis 
 
 
(1) Taxis dürfen nur auf gekennzeichneten Taxiständen (Zeichen 229 StVO) bereitgehalten 

werden. Für das Bereitstellen von Taxis außerhalb der behördlich zugelassenen Taxistände 
ist die Erlaubnis der Genehmigungsbehörde einzuholen. 
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VI-7-a 

 
(2) Taxis müssen gemäß den gültigen Bestimmungen der Verordnung über den Betrieb von 

Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) ausgerüstet sein. Erteilte 
Ausnahmegenehmigungen sind mitzuführen und auf Verlangen berechtigten Personen zur 
Kontrolle auszuhändigen. 

 
 

§ 4 
 

Ordnung auf den Taxiständen 
 
 
(1) Unbesetzte Taxis sind in der Reihenfolge ihrer Ankunft auf den Standplätzen 

bereitzustellen. Jede Lücke ist durch unverzügliches Nachrücken des nächsten Taxis 
soweit zu schließen, dass nur eine Durchgangsmöglichkeit für Fußgänger erhalten bleibt. 
Alle Taxis müssen so abgestellt werden, dass sie den übrigen Verkehr nicht behindern und 
die Fahrgäste ungehindert ein- und aussteigen können. 

 
(2) Auf Standplätzen aufgestellte Taxis müssen durch Anwesenheit der Fahrer stets fahrbereit 

sein. 
 
(3) Den an einem Standplatz erteilten Beförderungsauftrag hat der Fahrer des vordersten 

Taxis unverzüglich auszuführen, es sei denn, der Fahrgast wählt ein anderes Taxi; diesem 
ist die sofortige Abfahrt zu ermöglichen, sofern es die örtlichen Verhältnisse zulassen. 

 
(4) Über Fernmeldeeinrichtungen eingehende Fahrtaufträge sind vom ersten hierzu 

benutzungsberechtigten Fahrer unter Angabe der Ordnungsnummer anzunehmen und 
unverzüglich auszuführen. 

 
(5) Taxis dürfen nur in einem innen und außen sauberen und gepflegten Zustand bereitgestellt 

werden. 
 
(6) Taxis dürfen auf den Taxenständen nicht instand gesetzt oder gewaschen werden. 
 
(7) Der Straßenreinigung muss jederzeit Gelegenheit gegeben werden, ihren Obliegenheiten 

auf den Taxiständen nachzukommen. 
 
 

§ 5 
 

Dienstplan 
 
 
(1) Bereitstellen und Einsetzen der Taxis kann durch einen von den Taxiunternehmern/innen 

gemeinsam aufgestellten Dienstplan geregelt werden. Der Dienstplan ist unter 
Berücksichtigung der Arbeitszeitvorschriften und der zur Ausführung von Wartungs- und 
Pflegearbeiten erforderlichen Zeit aufzustellen. Er ist der Genehmigungsbehörde zur 
Zustimmung vorzulegen. 

 
(2) Der Dienstbetrieb ist so einzurichten, dass an allen Tages- und Nachtzeiten ein 

Mindestangebot an Taxifahrzeugen garantiert wird. 
 
(3) Die Genehmigungsbehörde kann verlangen, dass ein Dienstplan aufgestellt wird oder ihn 

selbst aufstellen 
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(4) Die Dienstpläne sind von den Taxiunternehmern/innen und –fahrern/innen einzuhalten. 
 
 

§ 6 
 

Einsatz von Leihtaxis / Austausch von Taxis 
 
 
(1) Der Einsatz eines Leihtaxis ist genehmigungspflichtig. Der/die Unternehmer/in hat einen 

Antrag rechtzeitig unter Vorlage der benötigten Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde 
einzureichen 

 
(2) Der beabsichtigte Austausch eines Taxis ist der Genehmigungsbehörde rechtzeitig unter 

Vorlage der benötigten Unterlagen mitzuteilen. 
 
(3) Die Genehmigungsurkunde und der Auszug aus der Genehmigungsurkunde sind im Falle 

der Absätze 1 und 2 vor dem Einsatz der Genehmigungsbehörde zur Änderung vorzulegen. 
 
(4) Bei Eintritt eines unvorhersehbaren / unvermeidbaren Ereignisses ist die 

Genehmigungsbehörde unverzüglich, spätestens aber am zweiten Werktag nach dem 
Einsatz des jeweiligen „Ersatzfahrzeuges“ zu verständigen. 

 
 

§ 7 
 

Dienstbetrieb und weitere Pflichten 
 
 
(1) Der/die Fahrer/in hat den Wünschen des Fahrgastes im Rahmen des Zumutbaren Folge zu 

leisten, soweit Beförderungspflicht, Beförderungszweck und das Vertrauen in eine 
ordnungsgemäße und sichere Beförderung dem nicht entgegenstehen. Der/die Fahrer/in 
hat den Fahrgästen gegenüber aufmerksam und zuvorkommend zu sein. Im Fahrdienst ist 
durch das Fahrpersonal auf eine saubere und ordentliche Kleidung zu achten. 

 
(2) Fahrgästen gegenüber besteht eine Wartepflicht bis zu 10 Minuten pro Fahrt, es sei denn, 

dass eine andere Vereinbarung getroffen wird. Fahrgäste sind darauf besonders 
hinzuweisen. Fahrtunterbrechungen sind nur mit Zustimmung der Fahrgäste zulässig. 

 
(3) Während der Fahrgastbeförderung dürfen Funkgeräte nur so laut eingeschaltet sein, dass 

der/die Fahrzeugführer/in die Durchsagen versteht; eine Störung der Fahrgäste durch den 
Funkverkehr ist zu vermeiden. § 8 Abs. 3 BOKraft bleibt unberührt. 

 
(4) Der/die Taxifahrer/in hat tarifpflichtiges Gepäck ein- und auszuladen. Der Fahrgastraum 

sowie der Gepäckraum des Taxis muss uneingeschränkt nutzbar sein. 
 
(5) Hilfsbedürftigen Personen ist beim Ein- und Aussteigen Hilfe zu leisten. 
 
(6) Behinderte sowie hilfsbedürftige Fahrgäste einschließlich deren Gepäck sind auf deren 

Verlangen von der Wohnungstüre / vom Ausgangsort abzuholen und / oder an die 
Wohnungstüre / an den Zielort zu bringen. Die Wohnung des Fahrgastes darf nur mit 
dessen ausdrücklicher Zustimmung betreten werden. 

 
(7) Das Anwerben von Fahrgästen durch Ansprechen o. ä. ist untersagt. Es ist dem/der 

Fahrer/in verboten, Werbe- oder Verkaufsangebote zu unterbreiten. 
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(8) Sofern die Betriebssicherheit nicht gefährdet wird, sind Hunde und Kleintiere 

mitzubefördern. Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. Blindenhunde in 
Begleitung von Blinden sind immer zu befördern. 

 
 

§ 8 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung können gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 4 
und Abs. 2 PBefG als Ordnungswidrigkeit  mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro geahndet 
werden. 
 
 

§ 9 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Taxiordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 22.08.1979 (LRABl Nr. 
292), zuletzt geändert mit Verordnung vom 22.12.2001 (LRABl Nr.26) außer Kraft. 
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b) Verordnung des Landratsamtes Bad Kissingen über 
Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen 

für den Verkehr mit Taxen im Landkreis Bad 
Kissingen 

 
 

Vom 29. Dezember 2014 (LRABl Nr. 2015 Nr. 5) 
 
 
 
Aufgrund des § 51 Abs.1 des Personenbeförderungsgesetzes (PbefG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08. August 1990 (BGBl I S. 1960), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.09.2007 (BGBl I S. 2246) i. V. m. § 31 der Verordnung über Zuständigkeiten im 
Verkehrswesen vom 22.12.1998 (GVBl. S. 1025), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
10.04.2008 (GVBl S. 153) erlässt das Landratsamt Bad Kissingen folgende 
 
 

Taxitarifordnung 
 
 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 
 
(1) Die in dieser Verordnung festgesetzten Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen 

für den Verkehr mit Taxis gelten für Taxiunternehmen mit dem Betriebssitz im Landkreis Bad 
Kissingen. 

  
(2) Das Pflichtfahrgebiet umfasst das Gebiet des Landkreises Bad Kissingen. 
 
(3) Die jeweilige Betriebssitzgemeinde ohne ihre Ortsteile (in den durch die Ortstafeln gem. § 42 

Abs. 3 StVO gekennzeichneten Grenzen) bildet die Tarifzone I, das übrige Pflichtfahrgebiet 
die Tarifzone II. Befindet sich der Betriebssitz in einem Ortsteil, so gehört die Anfahrt zur 
Kerngemeinde ebenfalls zur Tarifzone I. 

 
 
 
 

§ 2 
 

Beförderungsentgelte 
 
 
(1) Das Beförderungsentgelt setzt sich unabhängig von der Zahl der zu befördernden Personen 

zusammen aus 
 

a. Grundpreis (Bestandteil des Mindestfahrpreises)    3,20 Euro 
 

b. Mindestfahrpreis (Grundpreis + erste Schalteinheit)    3,40 Euro 
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c. Zeitpreis (Tarifstufe 1)    (0,20 Euro je 28,8 sek.)    25,00 Euro/h 
(während der Ausführung des Beförderungsauftrages bei 
auftragsbedingten Standzeiten und bei verkehrsbedingter 
Unterschreitung der Umschaltgeschwindigkeit von 13,2 km/h  
Für die ersten zwei Km bzw. 15,7 km/h ab Km 2,01  
(Zeitpreis/Stunde: Kilometerpreis) 

 
d. Kilometerpreis (Tarifstufe 2) 

- für die ersten zwei Kilometer      1,90 Euro 
(0,20 Euro je 105,3 m) 

- ab Kilometer 2,01        1,60 Euro 
(0,20 Euro je 125,0 m) 

 
e. Zuschlägen nach Abs. 3 

 Kilometerpreis und Zeitpreis werden nach Schalteinheiten von je 0,20 Euro berechnet. 
 
(2) Fahrpreise 

Anfahrt in Zone I         frei 
Anfahrten in Zone II ab Zonengrenze I      Tarifstufe 2 
Zielfahrt in Zone I und II        Tarifstufe 2 
Zielfahrten aus der Zone II in Richtung Zone I 
sowie Rückfahrten derselben Fahrgäste 
von Zielen in der Zone II zu Zielen in Richtung Zone I 
in Zone II          Tarifstufe 1 
in Zone I          Tarifstufe 2 
 

(3) Zuschläge 
(a) Gepäck 

Üblicherweise im Kofferraum unterzubringendes 
Gepäck je Stück        0,50 Euro 
Üblicherweise im Fahrgastraum mitzunehmendes  
Handgepäck sowie Rollstühle und Kinderwagen    frei 

 
(b) Tiere 

Jedes frei transportierte Tier       0,50 Euro 
Jeder Käfig oder Transportbehälter      0,50 Euro 
Blindenhunde         frei 

 
(c) Für die Anforderung eines Kombifahrzeuges     2,50 Euro 

(Fahrzeug mit erhöhtem Ladevolumen) 
 

(d) Für die Anforderung eines Großraumfahrzeuges mit    5,00 Euro 
mindestens sechs Fahrgastplätzen 
 

(e) Die Summe der Zuschläge darf 15,00 Euro nicht übersteigen.    
 

 
(4) Bei Auftragsfahrten gelten die vorstehenden Preise entsprechend. 
 
(5) Wird ein Taxi ohne Benutzung aus der Bestellung entlassen, so hat der Besteller bzw. die 

Bestellerin den durch die Fahrt entstandenen Fahrpreis zu entrichten. 
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§ 3 
 

Begriffsbestimmungen 
 
 
(1) Anfahrten sind bestellte Leerfahrten zur Abholadresse. 
 
(2) Zielfahrten sind Fahrten, bei denen das Taxi von Kunden am Ziel entlassen wird. 
 
(3) Rückfahrten sind Fahrten, die in Zone II ihr Ziel haben, die Fahrgäste aber wieder in oder in 

Richtung Zone I zurückfahren. 
 
(4) Auftragsfahrten sind Fahrten ohne Personenbeförderung zur Erledigung von Aufträgen und 

zur Beförderung von Sachen. 
 
 

§ 4 
 

Abweichende Fahrpreise 
 
 
(1) Von den in § 2 festgesetzten Tarifen abweichende Beförderungsentgelte (insbesondere 

Sondervereinbarungen mit Krankenkassen) sind nur mit vorheriger Genehmigung des 
Landratsamtes Bad Kissingen zulässig. 

 
(2) Bei Beförderungen über den Pflichtfahrbereich hinaus ist das Beförderungsentgelt für die 

gesamte Fahrstrecke vor Antritt der Fahrt mit dem Fahrgast frei zu vereinbaren. Kommt 
keine Vereinbarung zustande, gelten die für den Pflichtfahrbereich festgesetzten 
Beförderungsentgelte als vereinbart. 

 
(3) Für Nebenleistungen kann ein zusätzliches Entgelt vereinbart werden. 
 
 

§ 5 
 

Fahrpreisanzeiger 
 
 
(1) Fahrten sind im Pflichtfahrbereich ausschließlich mit eingeschaltetem Fahrpreisanzeiger 

durchzuführen, es sei denn, es handelt sich um Fahrten im Sinne des § 4 Abs. 1. 
 
(2) Bei Störungen des Fahrpreisanzeigers ist der Fahrgast zu informieren und der Fahrpreis 

nach den zurückgelegten Kilometern zu berechnen, dabei ist der Kilometerpreis der 
Tarifstufe 2 zugrunde zu legen. 

 
(3) Wartezeiten bis zu 5 Minuten dürfen bei Störungen des Fahrpreisanzeigers nicht berechnet 

werden. Übersteigt die Wartezeit 5 Minuten, so sind für die gesamte Wartezeit 0,37 Euro pro 
Minute zu berechnen. 

 
(4) Störungen des Fahrpreisanzeigers sind unverzüglich zu beseitigen. 
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§ 6 
 

Abrechnung, Zahlungsweise 
 
 
(1) Für Fahrten innerhalb und außerhalb des Pflichtfahrbereiches kann eine Vorauszahlung in 

Höhe des voraussichtlichen Fahrpreises verlangt werden. 
 
(2) Der Fahrer/die Fahrerin muss während des Dienstes stets einen Betrag von 100,00 Euro 

wechseln können. Fahrten zum Zwecke des Geldwechselns gehen zu Lasten des 
Fahrers/der Fahrerin. 

 
(3) Dem Fahrgast ist auf Verlangen eine Quittung über das Beförderungsentgelt mit Angabe der 

Fahrstrecke und der Ordnungsnummer sowie des Namens des Unternehmens und der 
Betriebsadresse mit Datum auszustellen. 

 
 

§ 7 
 

Beförderungspflicht 
 
 
(1) Ein Anspruch auf Beförderung besteht nur innerhalb des Pflichtfahrgebietes (§ 1 Abs. 2). 
 
(2) Ein Anspruch auf Durchführung von Auftragsfahrten besteht nicht. 
 
(3) Zur Beförderung von Kindern müssen die vorgeschriebenen Rückhalte-Einrichtungen 

bereitgestellt werden. Eine Nichtbereitstellung befreit nicht von der Beförderungspflicht. § 21 
Abs. 1a Satz 1 Nr. 3a StVO bleibt unberührt. 

 
 

§ 8 
 

Allgemeine Vorschriften 
 
 
(1) Sofern der Fahrgast nichts anderes bestimmt, hat der Fahrer/die Fahrerin den kürzesten 

Weg zum Fahrtziel zu wählen, es sei denn, dass ein anderer Weg verkehrs- oder 
preisgünstiger ist und mit dem Fahrgast vereinbart wird (§ 38 BOKraft). 

 
(2) Der Fahrer/die Fahrerin hat eine Fertigung dieser Verordnung mitzuführen. Den Fahrgästen 

ist auf Verlangen Einsicht zu gewähren (§ 10 BOKraft). 
 
 

§ 9 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung können gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 4 
und Abs. 2 PBefG als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro geahndet 
werden. 
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§ 9 
 

Inkrafttreten 
 
 
(1) Diese Verordnung tritt am 01.02 2015 in Kraft. 

 
Gleichzeitig tritt die Taxitarifordnung des Landratsamtes Bad Kissingen vom 04.12.1992 
(LRABl Nr. 206), zuletzt geändert mit Verordnung vom 04.12.2008 (LRABl Nr. 25) außer 
Kraft. 

 
 
 
 
Die Fahrpreisanzeiger sind innerhalb von 15 Tagen nach Inkrafttreten dieser Verordnung auf 
die neu festgesetzten Entgelte umzustellen. 
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8. Gebührenordnung für die Feldgeschworenen des 
Landkreises Bad Kissingen  

 
Vom 14.03.2002 (LRABl Nr. 126), geändert mit Satzung vom 21.07.2011 (LRABl Nr. 196) 

 
 
Der Landkreis Bad Kissingen erlässt aufgrund Art. 19 Satz 2 des Gesetzes über die Abmarkung 
der Grundstücke (Abmarkungsgesetz - AbmG) vom 6. August 1981 (BayRS 219-2-F), geändert 
durch § 7 des Gesetzes vom 23. März 1989 (GVBl S. 89), § 2 Abs. 5 Gesetz vom 26.05.1995 
(GVBl. S. 371) und Gesetz vom 28.03.2000 (GVBl. S. 140) folgende 
 
 
 

Gebührenordnung 
 
 

§ 1 
 
 
Als Gebühr für die Dienstverrichtung der Feldgeschworenen im Landkreis Bad Kissingen 
werden für jedes selbständige Abmarkungsgeschäft ohne Rücksicht auf die Art der 
Dienstverrichtung 10,00 EUR/angefangene Stunde festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
 
(1) Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung im Amtsblatt 

des Landratsamtes Bad Kissingen in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 22.08.1998 (LRABl Nr. 315) außer Kraft. 
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9. Verordnung über die Erhebung der Kurtaxe in den 
bayerischen Staatsbädern Bad Reichenhall, Bad 
Steben, Bad Kissingen, Bad Brückenau und Bad 

Bocklet (Kurtaxordnung für die bayerischen 
Staatsbäder) 

 
Vom 15. November 2004 (GVBl S. 462), 

zuletzt geändert mit Verordnung vom 17. Mai 2011 (GVBl S. 239) 
 
 
Aufgrund des Art. 24 Abs. 1 und 3 Satz 1 des Kostengesetzes i. d. F. der Bekanntmachung vom 
20. Februar 1998 (GVBl S. 43, BayRS 2.013-1-1-F), zuletzt geändert durch Art. 16 des 
Gesetzes vom 14. April 2011 (GVBl S. 150) erlässt das Bayerische Staatsministerium der 
Finanzen folgende Verordnung: 
 
 

§ 1 
 

Kurtaxe 
 
 
(1) 1In den Kurbezirken der Staatsbäder Bad Reichenhall, Bad Bocklet, Bad Steben, Bad 

Kissingen und Bad Brückenau wird für die Bereitstellung von Einrichtungen, die zu Kur- oder 
Erholungszwecken unterhalten werden, eine Kurtaxe erhoben. ²Die Kurtaxe ist ein öffentlich-
rechtlicher Beitrag, der personenbezogen erhoben wird. 

 
(2) Für die Benutzung besonderer Einrichtungen und für Veranstaltungen, die besondere 

Aufwendungen erfordern, kann ein Entgelt gefordert werden. 
 
 

§ 2 
 

Kurbezirk 
 
 
Die Kurbezirke der Staatsbäder sind in der Anlage 1 festgelegt. 
 
 

§ 3 
 

Kurtaxpflicht 
 
 
(1) 1Kurtaxpflichtig ist, wer im Kurbezirk Unterkunft nimmt, ohne dort seine Wohnung im Sinn 

des Gesetzes über das Meldewesen oder ständigen Aufenthalt zu haben. ²Diese 
Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob von der Möglichkeit der Benutzung der Kur- 
oder Erholungseinrichtungen oder der Teilnahme an den Veranstaltungen Gebrauch 
gemacht wird. ³Unterkunft im Kurbezirk nimmt auch, wer in Wohnwagen, Fahrzeugen, Zelten 
und dergleichen wohnt. Unterkunft im vorgenannten Sinn nimmt nicht, wer ohne Zahlung 
eines Entgelts aus rein familiärem Anlass bei Verwandten wohnt. 
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(2) Die Kurtaxpflicht beginnt mit dem Tag des Eintreffens im Kurbezirk (unabhängig von der 

Länge des Aufenthalts) und endet mit dem Tag der Abreise.  
 
(3) Die Kurtaxe wird mit dem Entstehen fällig. 
 
(4) Die Kurtaxe wird  
 

- im Staatsbad Bad Reichenhall von der Bayerisches Staatsbad Bad Reichenhall  
 Kur-GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain, 

 
- im Staatsbad Bad Bocklet von der Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH, 

 
- im Staatsbad Bad Steben von der Bayerisches Staatsbad Bad Steben GmbH, 

 
- im Staatsbad Bad Kissingen von der Bayerisches Staatsbad Bad Kissingen GmbH, 

 
- im Staatsbad Bad Brückenau von der Staatliche Kurverwaltung Bad Brückenau 

 
  festgesetzt und erhoben. 

 
 

§ 4 
 

Befreiung und Ermäßigung von der Kurtaxpflicht 
 
 
(1) 1Von der Zahlung der Kurtaxe befreit sind 
 

1. Kranke, die ihre Unterkunft nicht verlassen können und für die Dauer der physischen 
Verhinderung ein ärztliches Attest vorlegen 

  
2. Personen bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres 
 
3. Begleitpersonen von Schwerbehinderten, die laut amtlichem Ausweis auf ständige 

Begleitung angewiesen sind 
 

4. Auszubildende in anerkannten Ausbildungsberufen und Praktikanten bis zur Vollendung 
ihres 25. Lebensjahres für die Dauer der beruflichen Bildungsmaßnahmen im Kurbezirk. 

 
²In Fällen des Satzes 1 Nrn. 1 und 4 wird keine Gastkarte im Sinne des § 8 ausgestellt. 

 
(2) Die Kurtaxe wird ermäßigt für 
 

1. 1Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50, sofern sie den 
Behindertenausweis vorlegen. ²Die nach § 7 Abs. 1 Verpflichteten haben eine Ablichtung 
des Behindertenausweises oder Aufzeichnungen über die Auseisnummer, das 
Gültigkeitsdatum und die ausstellende Behörde des Behindertenausweises zu den 
Unterlagen zu nehmen. 
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2. 1Tagungs- und Seminargäste, die an geschäftsmäßig organisierten, gruppenmäßig 

abgewickelten und beruflich veranlassten Tagungen und Seminaren teilnehmen, wenn 
ihre Unterkunft vom Veranstalter der Tagung oder des Seminars gebucht oder zu festen 
Konditionen reserviert wird. ²Der Erhebungsberechtigten sind auf Verlangen das 
Tagungs- oder Seminar-Programm und die Namen der die Ermäßigung in Anspruch 
nehmenden Teilnehmer sowie deren Unterkunft im Kurbezirk vorzulegen. ³Die 
Erhebungsberechtigte kann ergänzende Nachweise verlangen. 

 
3. 1Personen, die sich ausschließlich aus Anlass ihrer Berufsausübung im Kurbezirk 

aufhalten. ²Die tatsächliche Berufsausübung ist dem Vermieter bzw. der 
Erhebungsberechtigten anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen und zu 
dokumentieren. 

 
(3) 1Die Erhebungsberechtigte kann für einzelne Personen oder Personengruppen eine 

Ermäßigung oder eine Befreiung von der Zahlungspflicht der Kurtaxe gewähren, wenn es die 
besonderen Belange des Staatsbads rechtfertigen. ²Ermäßigungen oder Befreiungen für 
Personengruppen bedürfen der Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen. ³Satz 1 
gilt sinngemäß, wenn der Gast oder der Vermieter der Erhebungsberechtigten nachweist, 
dass dem Gast infolge der Kürze der Aufenthaltsdauer die Inanspruchnahme der 
Kureinrichtungen objektiv nicht möglich ist. 

 
 

§ 5 
 

Höhe der Kurtaxe 
 
 
(1) 1Die Kurtaxe wird nach der Anzahl der Aufenthaltstage berechnet, längstens jedoch für 42 

Tage im Kalenderjahr. ²Die Kurtaxe für den Abreisetag ist mit der Kurtaxe für den Anreisetag 
abgegolten. 

 
(2) Die Höhe der Kurtaxe pro Aufenthaltstag ergibt sich aus der Anlage 2. 
 
 

§ 6 
 

Meldepflicht des Gastes 
 
 
1Jede kurtaxpflichtige Person ist verpflichtet, unverzüglich nach ihrem Eintreffen im Kurbezirk 
gegenüber dem Vermieter oder seinem Beauftragten bzw. der Erhebungsberechtigten alle 
Angaben zu machen, die zur Festsetzung und Erhebung der Kurtaxe erforderlich sind. 
²Angaben nach Satz 1 gegenüber dem Vermieter oder seinem Beauftragten sind auf Verlangen 
gegenüber der Erhebungsberechtigten zu wiederholen und schriftlich zu bestätigen. 
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§ 7 
 

Aufzeichnungs-, Melde- und Einhebungspflicht 
 
 
(1) 1Die Vermieter von Unterkünften, Campingplätzen und sonstigen Flächen, die zu 

vorübergehenden Wohnzwecken dienen, sowie Unternehmer von Gesellschaftsreisen sind 
verpflichtet, die Meldedaten der kurtaxpflichtigen Personen vollständig zu erheben, jeder 
kurtaxpflichtigen Person eine Gastkarte zu erstellen oder, soweit die Erhebungsberechtigte 
die Gastkarten selbst erstellt, eine Gastkarte auszuhändigen und der Erhebungsberechtigten 
spätestens am dritten Werktag nach deren Eintreffen im Kurbezirk auf elektronischem Wege 
(Internet) zu übermitteln bzw. die Meldescheine oder/und das elektronische Handgerät in 
den Geschäftsräumen der Erhebungsberechtigten vorzulegen. ²Soweit der Betrieb des 
Vermieters über mehr als neun Betten verfügt, ist die Übermittlung auf elektronischem Wege 
(Internet) verpflichtend, auf Antrag kann die Erhebungsberechtigte zur Vermeidung von 
unbilligen Härten  auf eine elektronische Übermittlung verzichten. ³In Fällen der dauernden 
Abwesenheit des Vermieters kann die Erhebungsberechtigte die Benennung eines 
Beauftragten verlangen. 4Der Beauftragte hat die Pflichten des Vermieters nach dieser 
Verordnung als eigene zu erfüllen. 

 
(2) Bei Verlängerung des Aufenthalts gilt mit Ablauf der Gültigkeitsdauer der gelösten Gastkarte 

Absatz 1 sinngemäß. 
 
(3) 1Auf Verlangen haben die nach Absatz 1 Verpflichteten der Erhebungsberechtigten über alle 

Tatsachen und Umstände, die für die Festsetzung der Kurtaxe erheblich sind, Auskunft zu 
erteilen und die Meldeunterlagen sowie die Nachweise über das Vorliegen der 
Voraussetzungen der § 4 Abs. 1 und 2 aufzubewahren und zur Einsichtnahme vorzulegen. 
²Die Meldeunterlagen sind drei Jahre nach Vornahme der letzten Eintragung aufzubewahren. 

 
(4) 1Die nach Absatz 1 Verpflichteten haben die Kurtaxe einzubehalten und an die 

Erhebungsberechtigte abzuführen. ²Die Abführung ist spätestens einen Tag nach der 
Abreise der kurtaxpflichtigen Person vorzunehmen. ³Die Erhebungsberechtigte kann 
zulassen, dass die Kurtaxe erst am Monatsende abgeführt wird. 4In diesem Fall stellt die 
Erhebungsberechtigte eine Rechnung, die sofort zur Zahlung fällig ist. 5Die zur Erhebung 
Verpflichteten sind berechtigt, die abzuführende Kurtaxe der kurtaxpflichtigen Person in 
Rechnung zu stellen. 

 
 

§ 8 
 

Ausstellung und Gültigkeitsdauer der Gastkarte 
 
 
(1) 1Die Gastkarte wird personenbezogen ausgestellt und ist nicht übertragbar. ²Die Gastkarte 

ist bei der Inanspruchnahme der angebotenen Kurtaxleistungen unaufgefordert den 
Kontrollorganen vorzuzeigen. ³Missbräuchliche Benutzung der Gastkarte hat ihre 
Einziehung, möglicherweise auch Strafanzeige zur Folge. 4Bei Verlust der Gastkarte kann 
auf Antrag eine Ersatzgastkarte gegen eine Gebühr von fünf Euro ausgestellt werden. 
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(2) 1Die Gastkarte gilt für die ausgewiesene Zahl der Aufenthaltstage. ²Beginn und Ende der 

Gültigkeit ist mit dem Datum auf der Gastkarte einzutragen. 3Bei Verlängerung der 
Aufenthaltsdauer ist eine neue Gastkarte zu erstellen. 4§ 7 Abs. 1 gilt entsprechend. 5Bei 
Verkürzung der Aufenthaltsdauer oder in Fällen, in denen die Voraussetzungen  nach § 4 
Abs. 1 oder 2 während des Aufenthalts eintreten, ist die bisherige Gastkarte spätestens am 
Tag nach der Abreise bzw. dem Vorliegen der Voraussetzungen  nach § 4 Abs. 1 oder 2 an 
die Erhebungsberechtigte zurückzugeben. 6Diese bescheinigt die tatsächliche 
Aufenthaltsdauer bzw. den Umfang der Kurtaxpflicht. 7In Fällen des Satzes 5 wirkt sich die 
Änderung frühestens für den Tag vor der Rückgabe der Gastkarte an die 
Erhebungsberechtigte auf die Kurtaxhöhe aus. 

 
 

§ 9 
 

Meldeformulare 
 
 
(1) 1Die Meldeformulare werden als fortlaufend nummerierte Wertscheine erstellt und 

herausgegeben. ²Sie sind ausschließlich bei der Erhebungsberechtigten zu beziehen. 
³Fehlerhaft ausgefüllte oder durch Beschädigung unbrauchbar gewordene Meldescheine 
sind der Erhebungsberechtigten unverzüglich zurückzugeben.  

 
(2) Bei Einsatz eines EDV-gestützten Meldesystems werden die Meldeformulare ausschließlich 

mittels einer von der Erhebungsberechtigten an die Vermieter ausgegebenen Melde-
Software erstellt, mit fortlaufender Meldescheinnummer versehen und mit Drucker 
ausgegeben. 

 
 

§ 10 
 

Haftung 
 
 
1Für die Zahlung der Kurtaxe haften die kurtaxpflichtige Person und die Vermieter von 
Unterkünften, Campingplätzen und sonstigen Flächen, die zu vorübergehenden Wohnzwecken 
dienen, sowie die Unternehmer von Gesellschaftsreisen als Gesamtschuldner. ²Hat ein nach § 
7 Abs. 1 Verpflichteter in einer Rechnung eine höhere Kurtaxe, als nach dieser Verordnung für 
den Aufenthalt geschuldet wird, ausgewiesen, schuldet er der Erhebungsbeauftragten den 
Mehrbetrag. 
 
 

§ 11 
 

Zuwiderhandlungen 
 
 
Zuwiderhandlungen gegen Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Festsetzung, Erhebung 
und Abführung der Kurtaxe (§§ 6, 7, 8 und 9) können nach Art. 26 des Kostengesetzes mit 
Geldbuße belegt werden. 
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§ 12 
 

Schlussbestimmungen 
 
 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 
 
(2) Kur- und Gästekarten, die vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung ausgestellt wurden, 

behalten ihre Gültigkeit nach Maßgabe der bisherigen Vorschriften. 
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Anlage 1   (Auszug) 
(zu § 2) 
 
 
 

Kurbezirke der bayerischen Staatsbäder 
 
...... 
 
 
3. Bad Kissingen 
 
Der Kurbezirk umfasst das Gebiet der Stadt Bad Kissingen, ausgenommen die Gemeindeteile 
Albertshausen und Poppenroth. 
 
 
4. Bad Brückenau 
 
Der Kurbezirk umfasst vom Gebiet der Stadt Bad Brückenau die Gemeindeteile Staatsbad 
Brückenau (mit dem sogenannten Villenviertel) und Wernarz sowie das Gebiet zwischen dem 
Gemeindeteil Staatsbad Brückenau und dem Washingtonplatz. 
 
 
5. Bad Bocklet 
 
Der Kurbezirk umfasst das Gebiet des Marktes Bad Bocklet, ausgenommen den Gemeindeteil 
Nickersfelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI-9 
- 8 - 

 
 
Anlage 2   (Auszug) 
(zu § 5) 
 
 
 

Höhe der Kurtaxe (einschließlich Umsatzsteuer) 
in den bayerischen Staatsbädern 

 
 
ab 01. Januar 2012 
 
....... 
 
 
Bad Kissingen: 
 
Normalsatz     3,40 € 
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1  2,90 € 
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nrn. 2 u. 3  1,70 € 
 
 
Bad Brückenau: 
 
Normalsatz     2,60 € 
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1  2,00 € 
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nrn. 2 u. 3  1,30 € 
 
 
Bad Bocklet: 
 
Normalsatz     2,10 € 
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1  1,60 € 
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nrn. 2 u. 3  1,05 € 
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10. Spielbankordnung 
 

Vom 13. Juni 1996 (GVBl S. 232) 
 
 
Aufgrund des Art. 4 Abs. 1 des Gesetzes über Spielbanken im Freistaat Bayern vom 26. Juli 
1995 (GVBl S. 350, BayRS 2187-1-I) erlässt das Bayerische Staatsministerium des Innern im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen folgende Verordnung 
 
 
 

§ 1 
 

Zugelassene Spiele und Spielregeln 
 
 

(1) In den Spielbanken  ist der Betrieb folgender Glücksspiele zugelassen: 
 

a) Roulette, Baccara, Blackjack, Poker (Großes Spiel), 
 
b) Automatenspiele (Kleines Spiel), 

 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann weitere Glücksspiele widerruflich zulassen. 
 
(3) Das Kleine Spiel darf nur in besonderen Sälen veranstaltet werden, die von den anderen 

Spielsälen getrennt sind. 
 
(4) Die Spielbankleitung setzt die Spielregeln nach den internationalen Gepflogenheiten fest. Die 

Spielregeln für alle veranstalteten Spiele sind in den Spielsälen auszuhängen. Sie sind für 
die Spielbank und alle Spielgäste verbindlich. 

 
 

§ 2 
 

Spielzeiten 
 
 
(1) Die Spielbanken dürfen täglich geöffnet sein von frühestens 15.00 Uhr bis längstens  

4.00 Uhr. Das Kleine Spiel kann bis zu drei Stunden früher geöffnet werden. 
 
(2) An folgenden Tagen ist das Spiel verboten: 
 

Karfreitag, 
1. Mai, 
Fronleichnam, 
Allerheiligen, 
Buß- und Bettag, 
Volkstrauertag, 
24. Dezember, 
25. Dezember. 

 
Der Spielbankbetrieb des Vortages kann an diesen Tagen bis spätestens 2.00 Uhr 
fortgeführt werden, nicht jedoch am Karfreitag und am Buß- und Bettag. 

 
 
 



VI-10 
- 2 - 

 
 
(3) Die Aufsichtsbehörde kann aus besonderem Anlass an weiteren Tagen das Spiel verbieten. 
 
(4) Die täglichen Öffnungszeiten und die Spielverbotstage sind an den Eingängen der 

Spielbanken durch Aushang bekanntzugeben 
 
(5) Mit dem Spielbetrieb darf nur begonnen werden, wenn mindestens ein Mitglied des 

Spielbankaufsichtsdienstes anwesend ist. 
 
 

§ 3 
 

Spielverbote 
 
 

Die Teilnahme am Spiel ist Personen verboten, 
 

1. die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; 
 

2. die in der Aufsichtführung oder dem Betrieb der Spielbank mitwirken, zu ihr oder einer 
anderen bayerischen Spielbank in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen oder einen 
Nebenbetrieb führen oder in diesem beschäftigt sind, sowie die Ehepartner dieses 
Personenkreises; 

 
3. bei denen Anlass besteht, anzunehmen, dass ihre Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse der Teilnahme am Glücksspiel nicht entsprechen; 
 

4. denen die Spielbank wegen Verstoßes gegen die Spielbankordnung oder die Spielregeln 
oder wegen des Verdachts eines erheblichen Verstoßes oder auf Grund des Hausrechts 
den Zutritt zur Spielbank untersagt hat, 

 
5. die gegenüber der Spielbank eine Eigensperre beantragt haben. 

 
 

§ 4 
 

Zutrittsberechtigung 
 
 
(1) Der Zutritt zu den Spielsälen ist nur mit Eintrittskarten gestattet. Sie dürfen nur als befristet, 

jederzeit widerruflich und nicht übertragbar ausgestellt werden. 
 
(2) Die Eintrittskarte darf nur gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises oder 

Reisepasses mit Lichtbild ausgegeben werden. Hiervon kann für den ausschließlichen Zutritt 
zum Kleinen Spiel abgesehen werden, wenn nicht zweifelhaft ist, dass das Alterserfordernis 
für die Spielteilnahme erfüllt ist.. 

 
(3) Eintrittskarten sind nicht erforderlich für Personen, die durch die Spielbankleitung persönlich 

eingeführt werden. 
 
(4) Die Spielbankleitung kann an einen beschränkten Kreis von Personen Ehrenkarten 

ausgeben. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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§ 5 

 
Zutrittsverbot 

 
 
(1) Die Spielbank ist berechtigt, zur Einhaltung der Spielverbote den Zutritt zu verwehren oder 

die Zutrittsberechtigung zu entziehen. Bereits ausgegebene Eintritts- oder Ehrenkarten sind 
zu entziehen, wenn der Spielgast gegen die Spielbankordnung verstößt oder unrichtige 
Angaben gemacht hat.: 

 
Die Befugnis der Spielbank, auf Grund des Hausrechts den Zutritt ohne Angaben von 
Gründen zu verwehren oder Personen zum Verlassen der Spielbank aufzufordern, bleibt 
unberührt. 

 
 

§ 6 
 

Besucherdatei 
 
 
(1) Die Spielbank hat eine Besucherdatei zu führen. Darin sind Vor- und Zuname, 

Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Art, Nummer und 
ausstellende Behörde des amtlichen Ausweises, Besuchstage sowie Beginn und Ende der 
Spielverbote nach § 3 Nrn. 3, 4 und 5 festzuhalten. Die Daten der Besucherdatei sind nach 
Ablauf der auf den letzten Besuch folgenden zwei Kalenderjahre zu löschen, es sei denn die 
weitere Speicherung der Daten ist im Einzelfall erforderlich oder allgemein durch besondere 
gesetzliche Regelungen vorgesehen. Für das Kleine Spiel kann von der Führung einer 
Besucherdatei abgesehen werden. 

 
(2) Die Spielbank kann von den Besuchenden Auskünfte und geeignete Nachweise über die 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zur Prüfung eines Spielverbots verlangen. 
 
(3) Besteht ein Spielverbot nach § 3 Nrn. 3, 4 oder 5, so kann diese Sperre unter Verwendung 

der in der Besucherdatei nach Absatz 1 gespeicherten Daten anderen Spielbanken mitgeteilt 
werden. Die Spielbank kann Sperren anderer Spielbanken übernehmen. Eine Übermittlung 
an ausländische Spielbanken außerhalb der Europäischen Union ist nur zulässig, wenn die 
Datenschutzbestimmungen des Landes ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten. Die 
Spielbank soll den Betroffenen in Kenntnis setzen, welchen Spielbanken die Sperre 
übermittelt wird. 

 
 

§ 7 
 

Spieleinsätze und Spielmarken 
 
 
(1) Die Einsätze müssen in Spielmarken (Jetons), die bei der Kasse der Spielbank oder am 

Spieltisch zu lösen sind, oder in Bargeld gültiger deutscher Währung geleistet werden. Eine 
Spielansage ist nur gültig, wenn der genannte Betrag bezahlt ist und die Spielansage vom 
Tischchef durch Wiederholung der Ansage angenommen worden ist. 

 
(2) Die Mindest- und die Höchsteinsätze für die einzelnen Spiele sind in den Spielregeln zu 

bestimmen und an den Spieltischen und Spielautomaten an gut sichtbarer Stelle 
bekanntzugeben. 
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(3) Jeder Spielgast ist für seinen Einsatz selbst verantwortlich. Maßgeblich für die Feststellung 

des Gewinns ist die Satzlage im Augenblick der Entscheidung. Im Zweifelsfall entscheidet 
die Spielleitung. 

 
(4) Die Spielmarken sind bei Verlassen der Spielbank an den Kassen umzuwechseln. Bei 

späterer Vorlage besteht kein Einlösungsanspruch. Gewinne aus dem Automatenspiel über 
fünftausend Deutsche Mark dürfen nur gegen Vorlage eines Lichtbildausweises ausgezahlt 
werden. 

 
(5) Die Spielbank kann Spielmarken jederzeit aus dem Spiel nehmen und durch andere 

ersetzen. Die aus dem Spiel genommenen Spielmarken verlieren mit der Herausnahme die 
Gültigkeit. 

 
 

§ 8 
 

Verbot technischer Hilfsmittel 
 
 
Die Spielbank kann den Besuchenden die Benutzung technischer Hilfsmittel jeglicher Art 
untersagen. 
 
 

§ 9 
 

Kreditverbot 
 
 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Besuchern und dem Personal der Spielbank über die 
Anwendung dieser Spielordnung werden durch den Direktor der Spielbank oder dessen 
Beauftragten geregelt. Ihre Entscheidung ist endgültig. 
 
 

§ 10 
 

Aufsicht 
 
 
(1) Alle Besuchenden der Spielbank sind verpflichtet, den Anordnungen der 

Spielbankbediensteten Folge zu leisten und auf Verlangen Eintrittskarten und 
Ausweispapiere vorzulegen. 

 
(2) Meinungsverschiedenheiten zwischen Spielgästen und dem Personal der Spielbank über die 

Anwendung der Spielbankordnung oder die Spielregeln werden durch die Spielbankleitung 
oder deren Beauftragte geregelt. 

 
 

§ 11 
 

Aushang 
 
Diese Spielbankordnung ist an den Eingängen und in den Spielsälen deutlich sichtbar 
auszuhängen. 
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§ 12 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 
(1) Diese Verordnung tritt am 01. Juli 1996 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
 

1. Die Spielordnung der Regierung von Unterfranken vom 5. Dezember 1985 (RABl S. 260), 
 

2. die Spielordnung der Regierung von Schwaben vom 13. Dezember 1985 (RABl S. 169), 
 

3. die Spielordnung der Regierung von Oberbayern vom 4. Dezember 1985 (RABl S. 256). 
 



Anhang: 
 

1. Amtsblatt Nr. 32/1978 mit Angaben über den Landkreis Bad Kissignen und die gemeindlichen 
Verwaltungseinheiten 
 
 

               AMTSBLATT               

DES LANDRATSAMTS BAD KISSINGEN 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Nr. 32          1. Oktober 1978 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
S O N D E R D R U C K 

(345) 
20a -  G e b i e t s r e f o r m; 

 Angaben über den Landkreis Bad Kissingen und die gemeindlichen Verwaltungsein- 
            heiten nach dem Gebietsstand vom 1. Mai 1978 
 
In der Ausgabe des Amtsblatts des Landratsamts Bad Kissingen Nr. 1 neue Folge vom  
1. Juli 1972 wurden Zusammenfassungen über die Änderungen durch die Landkreis- und 
Gemeindegebietsreform veröffentlicht, die teilweise überholt sind. 
 
Alle bisher eingetretenen Änderungen werden deshalb neu nach dem Gebietsstand vom  
1. Mai 1978 zusammenfassend dargestellt. 
 
Den Behörden und allen anderen Interessierten steht damit ein   N a c h s c h l a g b l a t t   zur 
Verfügung, das die wesentlichen Angaben enthält und eine Vielzahl von Rückfragen ersparen 
wird. 
 
Die Größe der einzelnen Gemeindegebiete wurde nicht mit angeführt, weil in den nächsten 
Jahren durch die Eingliederung der gemeindefreien Gebiete noch erhebliche Flächenverände-
rungen eintreten werden. 
EAPl 013 - 01, 022 - 02, 057 - 05 
 
I n h a l t:                Seite: 

1 Auszug aus der Verordnung zur Neugliederung Bayerns in Landkreise und 
   kreisfreie Städte vom 27.12.1971                2 

2 Auszug aus der Verordnung zur Bestimmung der Namen der Landkreise und der 
   Sitze der Kreisverwaltungen vom 10.04.1973              3 

3 Auszug aus der Verordnung zur Änderung von Grenzen der Regierungsbezirke, 
   Landkreise und kreisfreien Städte vom 12.03.1976             3 

4 Strukturdaten für den Landkreis Bad Kissingen              4 

5 Gemeindliche Verwaltungseinheiten im Landkreis Bad Kissingen nach dem Gebiets- 
   stand vom 1. Mai 1978 und Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 30.06.1977         7 

6 Gemeinden und ehemalige Gemeinden mit Angaben über die Veränderungen im 
   Bestand (Zusammenlegungen u.a.)               8 

7 Zusammenfassung der durch Zusammenschlüsse und Eingliederungen neu gebildeten 
   und vergrößerten Gemeinden               17 



8 Sonstige Orte (Gemeindeteile) und ihre gemeindliche Zugehörigkeit          19 

9 Gemeindefreie Gebiete                20 

10 Standesamtsbezirke nach dem Gebietsstand vom 1. Mai 1978; 
     Zuordnung der gemeindefreien Gebiete und der Truppenübungsplätze         21 
Anhang:  1 Amtsbezirksübersichtskarte mit Gemarkungsgrenzen u.a. (Verkleinerung)   
1  Auszug aus der Verordnung zur Neugliederung Bayerns in Landkreise und kreisfreie  
    Städte vom 27.12.1971 (GVBl S. 495) 
 
 

§ 28 
Neugliederung der Landkreise 

Die Landkreise umfassen folgende Gebiete: 
..... 

2. Landkreis Bad Kissingen mit dem Sitz der Kreisverwaltung in Bad Kissingen 
a) das Gebiet der Stadt Bad Kissingen, 
b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bad Kissingen mit Ausnahme des Gebietes der 

Gemeinde Strahlungen und des gemeindefreien Gebiets Jeusing, 
c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bad Brückenau, 
d) aus dem bisherigen Landkreis Gemünden a.Main die Gebietsteile der Gemeinden 

Heßdorf, Höllrich, Karsbach und Weyersfeld, die im Truppenübungsplatz Hammelburg 
liegen, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Hammelburg mit Ausnahme des Gebiets der 
Gemeinden Greßthal und Wasserlosen, 

f) aus dem bisherigen Landkreis Karlstadt das Gebiet der Gemeinde Gauaschach, das 
Gebiet der Gemeinde Bonnland (abgesiedelt) sowie den Gebietsteil der Gemeinde 
Münster, der im Truppenübungsplatz Hammelburg liegt. 

..... 
 

§ 29 
Eingliederung in kreisangehörige Gemeinden 

 
In die Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, werden die Gemeinde Bonnland 
(abgesiedelt) und der Gebietsteil der Gemeinde Münster (bisheriger Landkreis Karlstadt), die 
Gebietsteile der Gemeinden Heßdorf, Höllrich, Karsbach und Weyersfeld (bisheriger Landkreis 
Gemünden a.Main) und die Gebietsteile der Gemeinden Obereschenbach und Fuchsstadt 
sowie das gemeindefreie Gebiet Hundsfeld (bisheriger Landkreis Hammelburg), die sämtlich im 
Truppenübungsplatz Hammelburg liegen, eingegliedert. 
 
 

§ 30 
Gesamtrechtsnachfolge 

 
Die Gesamtrechtsnachfolge für die bisherigen Landkreise wird wie folgt bestimmt: 
Bisheriger Landkreis:     Gesamtrechtsnachfolger Landkreis: 
 
..... 

Bad Brückenau 
Bad Kissingen     Bad Kissingen 
Hammelburg 

..... 
 

§ 36 
Name und Sitz 

 
Die in dieser Verordnung bestimmten Namen der Landkreise und Sitze der Kreisverwaltungen 
sind vorläufig; sie werden endgültig bestimmt nach Anhörung der neuen Kreistage. 



 
§ 37 

Inkrafttreten 
 
...  tritt diese Verordnung am 1. Juli 1972 in Kraft. 
2  Auszug aus der Verordnung zur Bestimmung der Namen der Landkreise und der Sitze 
    der Kreisverwaltungen 
    vom 10.04.1973 (GVBl S. 218) 
 
..... 

§ 6 
Regierungsbezirk Unterfranken 

Die Namen der Landkreise und die Sitze der Kreisverwaltungen werden in der Reihenfolge des 
§ 28 der Neugliederungsverordnung wie folgt bestimmt: 
 
Name des Landkreises     Sitz der Kreisverwaltung 
 
1. Aschaffenburg      Aschaffenburg 
2. Bad Kissingen      Bad Kissingen 
3. Rhön-Grabfeld      Bad Neustadt a.d. Saale 
4. Haßberge       Haßfurt 
5. Kitzingen       Kitzingen 
6. Miltenberg       Miltenberg 
7. Main-Spessart      Karlstadt 
8. Schweinfurt       Schweinfurt 
9. Würzburg       Würzburg 

..... 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1973 in Kraft. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
3  Auszug aus der Verordnung zur Änderung von Grenzen der Regierungsbezirke, Landkreise 
    und kreisfreien Städte vom 12.03.1976 (GVBl S. 37) 
 
..... 

2. Abschnitt 
Änderungen von Grenzen zwischen Landkreisen. 

..... 
 

§ 9 
Änderungen im Regierungsbezirk Unterfranken 

 
..... 

(3) In den Landkreis Rhön-Grabfeld wird die Gemeinde   B u r g l a u e r.   bisher Landkreis Bad 
Kissingen, eingegliedert. 
.....  

 
§ 17 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1978 in Kraft. 



 
 
 
 
4  S t r u k t u r d a t e n   für den Landkreis Bad Kissingen nach dem Gebietsstand vom 
    1. Mai 1978 
 
 
Zahl der   E i n w o h n e r: 
 
Aufgliederung nach dem fortgeschriebenen Stand vom 31.12.1971: 
a) Ehemaliger Landkreis 
    Bad Kissingen   46’855 
    - Strahlungen        744 
    - Burglauer      1’182  =  44’929 = 43,3 % 

b) Ehemals kreisfreie 
    Stadt Bad Kissingen        12’293 = 11,8 % 

           57’222 = 55,1 % 
 
c) Ehemaliger Landkreis 
    Hammelburg   27’682 
    - Greßthal         562 
    - Wasserlosen        718 
     26’402 
    + Gauaschach, 
       (ehemal. Lkr. Karlstadt)       715 = 27’117 = 26,1 % 

d) Ehemaliger Landkreis 
    Bad Brückenau        19’552 = 18,8 % 
Zusammen Stand 31.12.1971    103’891 
  Stand 30.06.1977    103’180 
  Stand 30.09.1977    103’052 
     davon männlich      49’087 
   - weiblich      53’965 
  Stand 31.12.1977    102’831 
 
 
Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970, bezogen auf den Landkreis Bad Kissingen 
nach dem Gebietsstand vom 1. Mai 1978: 
 
W o h n b e v ö l k e r u n g   insgesamt 102’859 
     davon männlich   49’006 
                weiblich   53’853 
 
Es standen im Alter 
unter 15 Jahre        27’011  = 26,2 % 
von 15 bis unter 65 Jahre       62’192  = 60,5 % 
von 65 und mehr Jahren       13’656  = 13,3 % 
 
Es waren 
römisch-katholisch        83’999  = 81,7 % 
evangelisch         17’408  = 16,9 % 
sonstigen Kirchen usw. zugehörig oder  
ohne Bekenntnis          1’452  = 1,4 % 
 
Privathaushalte insgesamt       31’922  
darunter Einzelpersonenhaushalte        6’138 
Durchschnittliche Haushaltsgröße        3,2 
Personen in Anstalten         3’466 



Es waren 
Deutsche       101’942  = 99,1 % 
Nichtdeutsche              917  =   0,9 % 
Wohnbevölkerung mit Schulabschluß 
  insgesamt        74’040   
davon nach dem höchsten Schulabschluß 
Volksschule        60’630  = 81,9 % 
Mittlere Reife          5’555  =   7,5 % 
Abitur              915  =   1,2 % 
Berufsfach-/Fachschule        4’842  =   6,5 % 
Ingenieurschule            348  =   0,5 % 
Hochschule          1’750  =   2,4 % 
 
Wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt 
durch eigene Rente und dgl.      16’693  = 16,2 % 

Erwerbstätige insgesamt      46’415  = 45,1 % 

nach Wirtschaftsbereichen 
Land- und Forstwirtschaft        8’180  = 17,6 % 
Produzierendes Gewerbe      18’310  = 39,4 % 
Handel und Verkehr         5’276  = 11,4 % 
Sonstiger Bereich (Dienstleistungen)    14’649  = 31,6 % 

nach der Stellung im Beruf 
Selbständige          5’529  = 11,9 % 
Mithelfende Familienangehörige       6’417  = 13,8 % 
Beamte          4’466  =   9,6 % 
Angestellte, kaufmännische Lehrlinge      8’610  = 18,6 % 
Arbeiter, gewerbliche Lehrlinge     21’393  = 46,1 % 
 
G e b i e t s f l ä c h e 
des Landkreises Bad Kissingen nach dem Gebietsstand vom 1. Mai 1978 und den 
Flächenermittlungen vom 1. Januar 1975: 
 
Aufgliederung: 
a) Ehemaliger Landkreis 
    Bad Kissingen  45’515,27 ha 
    - Strahlungen    1’343,07 
    - Burglauer     1’230,43 
    - gemeindefreies Gebiet 
      Jeusing        369,83   =   42’571,94 ha  = 37,4 % 

b) Ehemals kreisfreie 
    Stadt Bad Kissingen          1’247,58 ha  =   1,1 % 

           43’819,52 ha  = 38,5 % 

c) Ehemaliger Landkreis 
    Hammelburg   35’060,55 ha 
    - Greßthal          847,47 ha 
    - Wasserlosen   905,99    1’753,46      
     33’307,09 
    + Gauaschach 1’466,95 ha 
    + Bonnland         843,90 
    + Teile der 
        Gemeinden 
        Weyersfeld       22,64 
        Höllrich           387,59 
        Heßdorf            39,97 
        Karsbach          86,28 
        Münster            34,42  2’872,75 36’179,84 ha  = 31,8 % 



 
 
 
d) Ehemaliger Landkreis 
    Bad Brückenau     33’814,42 ha  = 29,7 % 
 
Gesamtfläche   1’138,1378 km2   =  113’813,78 ha 
 

 

Zahl der am 1. Mai 1978 im Landkreis Bad Kissingen bestehenden 

 

   gemeindlichen Verwaltungseinheiten       15 

   davon 
   - Einheitsgemeinden         11 
   - Verwaltungsgemeinschaften          4 
 
Zahl der Mitgliedsgemeinden von Verwaltungsgemeinschaften      15 
 
Zahl der Gemeinden insgesamt        26 

   davon 
   - Städte (einschl. der Großen Kreisstadt Bad Kissingen)       4 
   - Märkte           11 
 
 
 
 
Aufgliederung der Zahl der Gemeinden:  
 
Größengruppe: Insgesamt: Davon im Bereich der ehemaligen Landkreise: 
 
     Bad  Bad  Hammel- Karl- 
     Kissingen: Brückenau: burg:  stadt: 
 
 
Bis 1000 Einw.  2         2 
  1001 -   2000 Einw.           10    2     5        3 
  2001 -   3000 Einw.     3      1      2 
  3001 -   4000 Einw.  4    2     1        1 
  4001 -   5000 Einw.  1    1 
  5001 -   8000 Einw.  3    2        1 
  8001 - 10000 Einw.  1    1 
10001 - 20000 Einw.  1         1 
20001 - 25000 Einw.  1    1          
             __  __   __      __    __ 
 
Zusammen            26    9     8        9      - 
 
Zum Vergleich: 
 
 1970          119  56   26    35     2 
 1938          128  57 *)   33    36     2 
 
    
 
 
      *) Die Stadt Bad Kissingen mitgerechnet 



5   G e m e i n d l i c h e 
     V e r w a l t u n g s e i n h e i t e n     (VE, Oberbegriff für:)  
 a) Einheitsgemeinden     (EG)                                   *) 
 b) Verwaltungsgemeinschaften    (VG) 
 
im Landkreis Bad Kissingen - Stand ab 1. Mai 1978 
      Mitgliedsgemeinden von VG: 
          Einwohnerzahlen 
          am 30.6.1977: 
  1 EG  Markt  Bad Bocklet       3’495 
  2 VG   Bad Brückenau Stadt Bad Brückenau             6’537 
       Markt Geroda                        1’004 
       Gemeinde Motten       1’655 
       Gemeinde Oberleichtersbach 1’679 
       Gemeinde Riedenberg            1’237 
       Markt Schondra                    1’609           13’721 
  3 EG  Stadt **)  Bad Kissingen              22’126 
  4 EG  Markt  Burkardroth       7’287 
  5  VG   Elfershausen  Markt Elfershausen      2’782 
       Gemeinde Fuchsstadt      1’439 4’221 

  6 VG   Euerdorf  Gemeinde Aura a.d. Saale       785 
       Markt Euerdorf       1’531 
       Gemeinde Ramsthal             1’100 
       Markt Sulzthal                     916  4’332 
                     
  7 EG  Stadt  Hammelburg               12’852 
  8  VG   Maßbach  Markt Maßbach      4’459 
       Gemeinde Rannungen     1’079 
       Gemeinde Thundorf i.Ufr.     1’072  6’610 
  9 EG  Stadt   Münnerstadt       8’264 
10 EG  Gemeinde Nüdlingen       3’591 
11 EG  Markt  Oberthulba       3’816 
12 EG  Gemeinde Oerlenbach       5’042 
13 EG  Gemeinde Wartmannsroth      2’361 
14 EG  Markt  Wildflecken       3’307 
15 EG  Markt  Zeitlofs              2’155 
                  103’180  
___________________________________________________________________________________________ 
  
G e m e i n d e n   in alphabetischer Reihenfolge: 
 
    Einwohnerzahlen      Einwohnerzahlen 
    am 30.06.1977:      am 30.06.1977: 

Gemeinde    Aura a.d. Saale               785 Gemeinde Nüdlingen   3’591 
Markt         Bad Bocklet  3’495 Gemeinde Oberleichtersbach  1’679 
Stadt          Bad Brückenau  6’537 Markt  Oberthulba   3’816 
Stadt          Bad Kissingen          22’126 Gemeinde Oerlenbach   5’042 
Markt         Burkardroth  7’287 Gemeinde Ramsthal   1’100 
Markt         Elfershausen  2’782 Gemeinde Rannungen   1’079 
Markt           Euerdorf   1’531 Gemeinde Riedenberg   1’237 
Gemeinde    Fuchsstadt  1’439 Markt  Schondra   1’609 
Markt         Geroda   1’004 Markt  Sulzthal      916 
Stadt          Hammelburg          12’852 Gemeinde Thundorf i.Ufr.  1’072  
Markt         Maßbach   4’459 Gemeinde Wartmannsroth  2’361 
Gemeinde   Motten   1’655 Markt  Wildflecken   3’307 
Stadt          Münnerstadt  8’264 Markt  Zeitlofs         2’155 
                  103’180 
 *) Die amtl. Namenszusätze u. Bezeichnungen sind aufgeführt. Sie müssen im amtl. Schriftverkehr angegeben  
    werden. 
**) Große Kreisstadt 
 



6  Gemeinden und ehemalige Gemeinden 
    mit Angaben über die Veränderungen im Bestand (Zusammenlegungen) 
 
a) Im ehemaligen Landkreis   B a d   K i s s i n g e n 
    bestanden 1938 die folgenden 57 Gemeinden 
    (die szt. noch kreisfreie Stadt Bad Kissingen mitgerechnet) 
__________________________________________________________________________ 

Name:      Bemerkungen; 
      V e r ä n d e r u n g e n  

 
    Einwohnerzahl  (E   = Eingliederung 
    am 31.12.1971,   Z   = Zusammenschluß 
    soweit nicht  VG = Verwaltungsgemeinschaft): 
    anders vermerkt: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Albertshausen b. Bad Kissingen    490 E z. 1.7.1972 in die Stadt Bad Kissingen. Vgl. dort! 

Althausen      282 E z. 1.1.1972 in die Stadt Münnerstadt. Vgl. dort! 

Arnshausen   *)    1’065 E z. 1.7.1972 in die Stadt Bad Kissingen. Vgl. dort! 

Aschach b. Bad Kissingen (Markt)     796 Z z. 1.1.1972 mit Bad Bocklet. Vgl. dort! 

Bad Bocklet    1’022 Z z. 1.1.1972 mit dem Markt Aschach u. der Gemeinde  

      Großenbrach. 

      E des Marktes Steinach a.d.Saale mit Hohn, Nickersfelden u. 

      Roth a.d.Saale zum 1.5.1978. 

Bad Kissingen (Stadt)              12’293 Seit 1.7.1972 Große Kreisstadt! 

      E v.Albertshausen, Arnshausen, Garitz, Hausen, Kleinbrach, 

      Poppenroth, Reiterswiesen u. Winkels z. 1.7.1972. 

      Von 1908 bis 1940 und von 1948 bis 30.6.1972 war die 

      Stadt kreisfrei. 

Brünn b. Münnerstadt      169 E z. 1.1.1972 in die Stadt Münnerstadt. Vgl. dort! 

Burghausen b. Münnerstadt     257 E z. 1.1.1972 in die Stadt Münnerstadt. Vgl. dort! 

Burglauer    1’182 Umgliederung z. 1.5.1978 in den Landkreis Rhön-Grabfeld u. 

      Zuordnung zur VG Bad Neustadt a.d.Saale. 

Burkardroth (Markt)      678 Z z. 1.1.1972 mit Frauenroth, Gefäll, Katzenbach, Lauter b. 

      Bad Kissingen, Oehrberg, Stralsbach, Waldfenster, 

      Wollbach b. Bad Kissingen u. Zahlbach. 

      E von Premich und Stangenroth z. 1.5.1978. 

 

Ebenhausen  *)    1’337 Z z. 1.1.1972 mit Oerlenbach. Vgl. dort! 

Eltingshausen  *)      914 Z z. 1.1.1972 mit Oerlenbach. Vgl. dort! 

Frauenroth      186 Z z. 1.1.172 mit Burkardroth. Vgl. dort! 

Fridritt       246 E z. 1.1.1972 in die Stadt Münnerstadt. Vgl. dort! 

Garitz     3’113 E z. 1.7.1972 in die Stadt Bad Kissingen. Vgl. dort! 

Gefäll       607 Z z. 1.1.1972 mit Burkardroth. Vgl. dort! 

Großenbrach      347 Z z. 1.1.1972 mit Bad Bocklet. Vgl. dort! 

Großwenkheim      919 E z. 1.1.1972 in die Stadt Münnerstadt. Vgl. dort! 

 
*) Umgliederung vom Bezirksamt Hammelburg 1879/80 
 
 
 



Name:      Bemerkungen; 
      V e r ä n d e r u n g e n  

 
    Einwohnerzahl  (E   = Eingliederung 
    am 31.12.1971,   Z   = Zusammenschluß 
    soweit nicht  VG = Verwaltungsgemeinschaft): 
    anders vermerkt: 
__________________________________________________________________________ 
Haard        713 E z. 1.1.1972 in die Gemeinde Nüdlingen. 

Hassenbach       389 E z. 1.7.1972 in den Markt Oberthulba. Vgl. dort! 

Hausen b. Bad Kissingen   1’569 E z. 1.7.1972 in die Stadt Bad Kissingen. Vgl. dort! 

Hohn        217 E z. 1.1.1972 in den Markt Steinach a.d.Saale. Vgl. dort! 

      Seit 1.5.1978 Markt Bad Bocklet. Vgl. dort! 

Katzenbach       352 Z z. 1.1.1972 mit dem Markt Burkardroth. Vgl. dort! 

Kleinbrach       220 E z. 1.7.1972 in die Stadt Bad Kissingen. Vgl. dort! 

Kleinwenkheim       623 E z. 1.1.1972 in die Stadt Münnerstadt. Vgl. dort! 

      Maria Bildhausen war zum 1.4.1951 von der Gemeinde 

      Strahlungen in die Gemeinde Kleinwenkheim umgegliedert 

      worden. 

Lauter b. Bad Kissingen      400 Z z. 1.1.1972 mit dem Markt Burkardroth. Vgl. dort! 

Maßbach (Markt)    1’854 E v. Poppenlauer, Theinfeld, Volkershausen u. Weichtungen 

      zum 1.1.1972. 

      Umgliederung von Theinfeld nach Thundorf sowie Rands- 

      bachmühle von Thundorf nach Maßbach z. 1.5.1978. 

      Zuordnung zur 3-gliedr. VG Maßbach z. 1.5.1978. 

Münnerstadt (Stadt)   4’457 E von Althausen, Brünn b. Münnerstadt, Burghausen b.  

      Münnerstadt, Fridritt, Großwenkheim, Kleinwenkheim (mit 

      Maria Bildhausen), Reichenbach, Seubrigshausen, Wer- 

      merichshausen u. Windheim z. 1.1.1972. 

Nickersfelden         64 Einw.-Zahl  v. 31.12.1970. 

      E z. 1.4.1972 in den Markt Steinach a.d.Saale. Vgl. dort! 

      Seit 1.5.1978 Markt Bad Bocklet. Vgl. dort! 

Nüdlingen    2’934 E der Gemeinde Haard z. 1.1.1972. 

Oehrberg       412 Z z. 1.1.1972 mit dem Markt Burkardroth. Vgl. dort! 

Oerlenbach  *)    1’654 Z mit den Gemeinden Ebenhausen, Eltingshausen und 

      Rottershausen z. 1.1.1972. 

Poppenlauer    2’008 E z. 1.1.1972 in den Markt Maßbach. Vgl. dort! 

      Seit 1.5.1978 3-gliedr. VG Maßbach. 

Poppenroth       551 E z. 1.7.1972 in die Stadt Bad Kissingen. Vgl. dort! 

Premich     1’177 Einw.-Zahl v. 30.6.1977. 

      E z. 1.5.1978 in den Markt Burkardroth. Vgl. dort! 

Rannungen    1’079 Einw.-Zahl v. 30.6.1977. 

      Zuordnung zur 3-gliedr. VG Maßbach z. 1.5.1978. 

Reichenbach       579 E z. 1.1.1972 in die Stadt Münnerstadt. Vgl. dort! 

Reiterswiesen    1’649 E z. 1.7.1972 in die Stadt Bad Kissingen. Vgl. dort! 

Roth a.d. Saale       194 Einw.-Zahl v. 31.12.1970. 

      E z. 1.4.1971 in den Markt Steinach a.d.Saale. Vgl. dort! 

      Seit 1.5.1978 Markt Bad Bocklet. Vgl. dort! 

*) Umgliederung vom Bezirksamt Hammelburg 1879/80 
 
 



Name:      Bemerkungen; 
      V e r ä n d e r u n g e n  

 
    Einwohnerzahl  (E   = Eingliederung 
    am 31.12.1971,   Z   = Zusammenschluß 
    soweit nicht  VG = Verwaltungsgemeinschaft): 
    anders vermerkt: 
__________________________________________________________________________ 
 

Rothhausen       353 Einw.-Zahl v. 30.6.1977. 

      Z z. 1.5.1978 mit Thundorf (vgl. dort) u. Zuordnung zur 

      3-gliedr. VG Maßbach 

Rottershausen       914 Z z. 1.1.1972 mit Oerlenbach. Vgl. dort! 

Schlimpfhof       243 E z. 1.7.1972 in den Markt Oberthulba. Vgl. dort! 

Seubrigshausen       486 E z. 1.1.1972 in die Stadt Münnerstadt. Vgl. dort! 

Stangenroth       998 Einw.-Zahl v. 30.6.1977. 

      E z. 1.5.1978 in den Markt Burkardroth. Vgl. dort! 

Steinach a.d.Saale (Markt)     855 Einw.-Zahl v. 31.12.1970. 

      E v. Roth und Nickersfelden z.  1.4.1971, v. Hohn z. 1.1.1972. 

      E in den Markt Bad Bocklet z. 1.5.1978. Vgl. dort! 

 

Strahlungen       744 Umkreisung in den Landkreis Rhön-Grabfeld z. 1.7.1972. 

      Seit 1.5.1978 VG Bad Neustadt a.d.Saale. 

Stralsbach       573 Z z. 1.1.1972 mit dem Markt Burkardroth. Vgl. dort! 

Theinfeld       190 E z. 1.1.1972 in den Markt Maßbach. Vgl. dort! 

      Umgliederung z. 1.5.1978 nach Thundorf. Vgl. dort! 

      Zuordnung zur VG Maßbach. 

Thundorf i. Ufr.       543 Einw.-Zahl v. 30.6.1977. 

      Z z. 1.5.1978 mit Rothhausen und Theinfeld, jedoch ohne 

      Exklave Randsbachsmühle (bisher Thundorf, ab. 1.5.1978 

      Maßbach) und Zuordnung zur 3-gliedr. VG Maßbach. 

Volkershausen       327 E z. 1.1.1972 in den Markt Maßbach. Vgl. dort! 

      Seit 1.5.1978 VG  Maßbach. 

Waldfenster       620 Z z. 1.1.1972 mit dem Markt Burkardroth. Vgl. dort! 

Weichtungen       421 E z. 1.1.1972 in den Markt Maßbach. Vgl. dort! 

      Seit 1.5.1978 VG Maßbach. 

Wermerichshausen      275 E z. 1.1.1972 in die Stadt Münnerstadt. Vgl. dort! 

Windheim       257 E z. 1.1.1972 in die Stadt Münnerstadt. Vgl. dort! 

Winkels        826 E z. 1.7.1972 in die Stadt Bad Kissingen. Vgl. dort! 

Wollbach b. Bad Kissingen     707 Z  z. 1.1.1972 mit dem Markt Burkardroth. Vgl. dort! 

Zahlbach       798 Z  z. 1.1.1972 mit dem Markt Burkardroth. Vgl. dort. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zu 6 
b)  Im ehemaligen Landkreis   B a d   B r ü c k e n a u 
     bestanden 1938 die folgenden 33 Gemeinden 
__________________________________________________________________________ 
Name:      Bemerkungen; 
      V e r ä n d e r u n g e n  

 
    Einwohnerzahl  (E   = Eingliederung 
    am 31.12.1971,   Z   = Zusammenschluß 
    soweit nicht  VG = Verwaltungsgemeinschaft): 
    anders vermerkt: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Altglashütten       216 Einwohnerzahl von 1933. 

      1938 abgesiedelt, 1.10.1942 aufgelöst u. Heeresgutsbezirk 

      Wildflecken zugeteilt. Vgl. Wildflecken! 

Bad Brückenau (Stadt)   6’111 E von Römershag und Wernarz 1.4.1939. 

      E von Volkers sowie Zuordnung zur 6-gliedrigen VG Bad 

      Brückenau z. 1.5.1978. 

      Name bis 8.4.1970 „Brückenau“ 

Breitenbach       236 Z z. 1.5.1978 mit Oberleichtersbach (vgl. dort) sowie 

      Zuordnung zur 6-gliedrigen VG Bad Brückenau. 

Detter (Markt)       425 E z. 1.5.1978 in den Markt Zeitlofs (vgl. dort) 

Eckarts-Rupboden  *)      463 E z. 1.5.1978 in den Markt Zeitlofs (vgl. dort) 

Geroda        645 Einwohnerzahl vom 30.6.1970. 

      Z zum 1.7.1971 mit dem Markt Platz, Zuordnung zur 

      6-gliedrigen VG Bad Brückenau z. 1.5.1978. 

Heiligkreuz       124 Einwohnerzahl v. 30.6.1970. 

      E zum 1.7.1972 in die Gemeinde Wartmannsroth (vgl. dort,  

      ehem. Landkreis Hammelburg) 

Kothen        542 Z zum 1.5.1978 mit Motten u. Speicherz sowie Zuordnung 

      zur 6-gliedrigen VG Bad Brückenau. 

Mitgenfeld       157 Z zum 1.5.1978 mit Oberleichtersbach (vgl. dort) sowie 

      Zuordnung zur 6-gliedrigen VG Bad Brückenau. 

Modlos        402 Z z. 1.5.1978 mit Oberleichtersbach (vgl. dort) sowie Zuord- 

      nung zur 6-gliedrigen VG Bad Brückenau. 

Motten        944 Z z. 1.5.1978 mit Kothen u. Speicherz sowie Zuordnung 

      zur 6-gliedrigen VG Bad Brückenau. 

Neuglashütten       128 Einwohnerzahl von 1933. 

      1938 abgesiedelt, 1.10.1942 aufgelöst u. Heeresgutsbezirk 

      Wildflecken zugeteilt. Vgl. Neuwildflecken! 

 
 
 
 
 
 
 
*) Eckarts u. Rupoden wurden erstmals bei den Gemeindewahlen am 9.9.1818 als eine Gemeinde behandelt. 
 
 
 
 
 



Name:      Bemerkungen; 
      V e r ä n d e r u n g e n  

 
    Einwohnerzahl  (E   = Eingliederung 
    am 31.12.1971,   Z   = Zusammenschluß 
    soweit nicht  VG = Verwaltungsgemeinschaft): 
    anders vermerkt: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Neuwildflecken    2’025 Einwohnerzahl v. 30.6.1970. 

      Gebildet am 1.4.1951 aus dem Heeresgutsbezirk Wildflecken, 

      u.a. auch aus den Gebieten der früheren Gemeinden Alt- 

      glashütten, Neuglashütten, Reußendorf (mit Silberhof), 

      Rothenrain u. Werberg. 

      Z zum 1.7.1970 mit der Gemeinde Wildflecken. Vgl. dort! 

Oberbach (Markt)      997 E zum 1.5.1978 in die Gemeinde Wildflecken. Vgl. dort! 

Oberleichtersbach      543 Z zum 1.5.1978 mit Breitenbach, Mitgenfeld, Modlos u. 

      Unterleichtersbach sowie Zuordnung zur 6-gliedrigen VG 

      Bad Brückenau. 

Oberriedenberg       678 Einwohnerzahl vom 30.5.1970. 

      Z zum 1.4.1971 mit der Gemeinde Unterriedenberg;  

      neuer Name: „Riedenberg“. 

      Zuordnung zur 6-gliedrigen VG Bad Brückenau zum 1.5.1978. 

Platz (Markt)       395 Einwohnerzahl vom 30.6.1970. 

      Z zum 1.7.1971 mit der Gemeinde Geroda zum „Markt“ 

      Geroda sowie Zuordnung zur 6-gliedrigen VG Bad Brückenau 

      zum 1.5.1978. 

Reußendorf       432 Einwohnerzahl von 1933. 

      1938 abgesiedelt, 1.10.1942 aufgelöst u. Heeresgutsbezirk 

      Wildflecken zugeteilt. Vgl. Neuwildflecken! 

Römershag       374 Einwohnerzahl von 1933. 

      E zum 1.4.1939 in die Stadt Bad Brückenau, die zum  

      1.5.1978 der 6-gliedrigen VG Bad Brückenau zugeteilt 

      wurde. 

Roßbach       202 E zum 1.5.1978 in den Markt Zeitlofs (vgl. dort) 

Rothenrain       186 Einwohnerzahl von 1933. 

      1938 abgesiedelt, 1.10.1942 aufgelöst u. Heeresgutsbezirk 

      Wildflecken zugeteilt. Vgl. Neuwildflecken! 

 

Schönderling       694 Z zum 1.5.1978 zum „Markt“ Schondra sowie Zuordnung 

      zur 6-gliedrigen VG Bad Brückenau 

Schondra (Markt)       773 

Singenrain       142 

Speicherz       169 Z zum 1.5.1978 mit Motten und Kothen sowie Zuordnung zur 

      6-gliedrigen VG Bad Brückenau. 

 
 
 
 
 
 



Zu 6 
c)  Im ehemaligen Landkreis   H a m m e l b u r g 
     bestanden 1938 die folgenden 36 Gemeinden 
__________________________________________________________________________ 
Name:      Bemerkungen; 
      V e r ä n d e r u n g e n  

 
    Einwohnerzahl  (E   = Eingliederung 
    am 31.12.1971,   Z   = Zusammenschluß 
    soweit nicht  VG = Verwaltungsgemeinschaft): 
    anders vermerkt: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Aura a.d.Saale       785 Zuordnung zur 4-gliedrigen VG Euerdorf zum 1.5.1978. 

Diebach        804 Einw.-Zahl v. 30.6.1970. 

      E zum 1.1.1972 in die Stadt Hammelburg. Vgl. dort! 

Dittlofsroda       407 Z zum 1.5.1978 mit Wartmannsroth. Vgl. dort! 

Elfershausen (Markt)   1’132 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E von Trimberg und Engenthal z. 1.4.1971, von 

      Machtilshausen z. 1.7.1971, von Langendorf z. 1.5.1978 

      sowie Zuordnung zur 2-gliedrigen VG Elfershausen 

      zum 1.5.1978. 

Engenthal       166 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.4.1971 in den Markt Elfershausen. Vgl. dort! 

      Seit 1.5.1978 VG Elfershausen. 

Euerdorf (Markt)    1’211 E von Wirmsthal zum 1.5.1978 sowie Zuordnung zur 

      4-gliedrigen VG Euerdorf zum 1.5.1978. 

Feuerthal       233 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.1.1972 in die Stadt Hammelburg. Vgl. dort! 

Frankenbrunn       380 E zum 1.5.1978 in den Markt Oberthulba. Vgl. dort! 

Fuchsstadt    1’439 Zuordnung zur 2-gliedrigen VG Elfershausen z. 1.5.1978. 

Greßthal        574 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      Umkreisung in den Landkreis Schweinfurt z. 1.7.1972. 

Hammelburg (Stadt)   7’410 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E von Westheim z. 1.1.1971, Pfaffenhausen z. 1.4.1971, 

      Diebach, Feuerthal, Morlesau, Obererthal und Untererthal 

      z. 1.1.1972, Obereschenbach mit Untereschenbach z. 

      1.4.1972, Gauaschach z. 1.5.1978. 

      E von Bonnland (abgesiedelt, Lkr. Karlstadt) und des  

      gemeindefreien Gebiets Hundsfeld z. 1.7.1972. 

Hetzlos        217 E zum 1.5.1978 in den Markt Oberthulba. Vgl. dort! 

Hundsfeld       510 Einw.-Zahl von 1933. 

      1936/37 abgesiedelt. 1943 aufgelöst und dem Heeresgutsbe- 

      zirk Hammelburg zugeteilt. Ab 1.4.1949 gemeindefreies  

      Gebiet. Vgl. Hammelburg! 

Langendorf       642 E zum 1.5.1978 in den Markt Elfershausen w. Zuordnung 

      zur VG Elfershausen. Vgl. dort! 

 

 



Name:      Bemerkungen; 
      V e r ä n d e r u n g e n  

 
    Einwohnerzahl  (E   = Eingliederung 
    am 31.12.1971,   Z   = Zusammenschluß 
    soweit nicht  VG = Verwaltungsgemeinschaft): 
    anders vermerkt: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Unterleichtersbach      341 Z zum 1.5.1978 mit Oberleichtersbach (vgl. dort). 

      Zuordnung zur 6-gliedrigen VG Bad Brückenau. 

Unterriedenberg       294 Einwohnerzahl vom 30.6.1970. 

      Z zum 1.4.1971 mit der Gemeinde Oberriedenberg: 

      neuer Name: „Riedenberg“. Zuordnung zur 6-gliedrigen VG 

      Bad Brückenau zum 1.5.1978. 

Volkers        426 E zum 1.5.1978 in die Stadt Bad Brückenau, die zum 

      1.5.1978 der 6-gliedrigen VG Bad Brückenau zugeordnet 

      wurde. 

Weißenbach       386 E zum 1.5.1978 in den Markt Zeitlofs (vgl. dort) 

Werberg        264 Einwohnerzahl von 1933. 

      1938 abgesiedelt, 1.10.1942 aufgelöst u. dem Heeresguts- 

      bezirk Wildflecken zugeteilt. Vgl. Neuwildflecken! 

      1966 endgültig abgesiedelt. 

Wernarz         357 Einwohnerzahl von 1933. 

      E zum 1.4.1939 in die Stadt Bad Brückenau, die zum 

      1.5.1978 der 6-gliedrigen VG Bad Brückenau zugeordnet 

      wurde. 

Wildflecken (Markt seit 1.5.1978)     684 Einwohnerzahl vom 30.6.1970. 

      Z zum 1.7.1970 mit der Gemeinde Neuwildflecken (vgl. dort); 

      neuer Name: „Wildflecken“; 

      E des Marktes Oberbach zum 1.5.1978. 

Zeitlofs (Markt)       679 E von Detter, Eckarts-Rupboden, Roßbach u. Weißenbach 

      zum 1.5.1978. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Züntersbach (früher Zündersbach) 1863 nach Hessen umgegliedert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Name:      Bemerkungen; 
      V e r ä n d e r u n g e n  

 
    Einwohnerzahl  (E   = Eingliederung 
    am 31.12.1971,   Z   = Zusammenschluß 
    soweit nicht  VG = Verwaltungsgemeinschaft): 
    anders vermerkt: 
__________________________________________________________________________ 
 

 

Machtilshausen       610 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.7.1971 in den Markt Elfershausen. Vgl. dort! 

      Seit 1.5.1978 VG Elfershausen 

Morlesau       240 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.1.1972 in die Stadt Hammelburg. Vgl. dort! 

Obererthal       430 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.1.1972 in die Stadt Hammelburg. Vgl. dort! 

Obereschenbach       497 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E der Gemeinde Untereschenbach zum 1.7.1970. 

      E in die Stadt Hammelburg z. 1.4.1972. Vgl. dort! 

Oberthulba (Markt)   1’053 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E von Wittershausen zum 1.7.1971, von Hassenbach und 

      Schlimpfhof zum 1.7.1972, von Frankenbrunn, Hetzlos, 

      Reith und Thulba zum 1.5.1978. 

Pfaffenhausen    1’842 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.4.1971 in die Stadt Hammelburg. Vgl. dort! 

Ramsthal    1’100 Zuordnung zur VG Euerdorf zum 1.5.1978. 

Reith        224 E zum 1.5.1978 in den Markt Oberthulba. Vgl. dort! 

Schwärzelbach       569 Z zum 1.5.1978 mit Wartmannsroth. Vgl. dort! 

Sulzthal (Markt)       916 Zuordnung zur VG Euerdorf z. 1.5.1978. 

Thulba           848 E zum 1.5.1978 in den Markt Oberthulba. Vgl. dort! 

Trimberg       311 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.4.1971 in den Markt Elfershausen. Vgl. dort! 

      Seit 1.5.1978 VG Elfershausen. 

Untererthal       837 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.1.1972 in die Stadt Hammelburg. Vgl. dort! 

Untereschenbach    262 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.7.1970 in die Gemeinde Obereschenbach, z. 

      1.4.1972 in die Stadt Hammelburg. Vgl. dort! 

Völkersleier       426 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.1.1972 in die Gemeinde Wartmannsroth. Vgl. dort! 

Waizenbach i. Ufr.      244 Z mit Wartmannsroth z. 1.5.1978. Vgl. dort! 

Wartmannsroth       315 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E von Völkersleier z. 1.1.1972, von Heiligkreuz z. 1.7.1972; 

      Z mit Dittlofsroda, Schwärzelbach, Waizenbach i. Ufr. 

      und Windheim z. 1.5.1978. 

 

 

 

 



Name:      Bemerkungen; 
      V e r ä n d e r u n g e n  

 
    Einwohnerzahl  (E   = Eingliederung 
    am 31.12.1971,   Z   = Zusammenschluß 
    soweit nicht  VG = Verwaltungsgemeinschaft): 
    anders vermerkt: 
__________________________________________________________________________ 
 

 

Wasserlosen       694 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      Umgliederung in den Lkr. Schweinfurt zum 1.7.1972. 

 

Westheim       588 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E zum 1.1.1971 in die Stadt Hammelburg. Vgl. dort! 

 

Windheim       288 Z mit Wartmannsroth zum 1.5.1978. Vgl. dort! 

 

Wirmsthal       320 E zum 1.5.1978 in den Markt Euerdorf und Zuordnung 

      zur 4-gliedrigen VG Euerdorf. Vgl. dort! 

 

Wittershausen       384 Einw.-Zahl vom 30.6.1970. 

      E z. 1.7.1971 in den Markt Oberthulba. Vgl. dort! 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

d)  Aus dem ehemaligen Landkreis   K a r l s t a d t   2 Gemeinden: 
____________________________________________________________________________________________ 

Name:      Bemerkungen; 
      V e r ä n d e r u n g e n  

 
    Einwohnerzahl  (E   = Eingliederung 
    am 31.12.1971,   Z   = Zusammenschluß 
    soweit nicht  VG = Verwaltungsgemeinschaft): 
    anders vermerkt: 
__________________________________________________________________________ 
 

Bonnland    273/418 Einwohnerzahlen 1993/1952. 

      1938 erstmals abgesiedelt. 1943 aufgelöst und dem Heeres- 

      gutsbezirk Hammelburg zueteilt. 1.4.1949 wieder herge- 

      stellt und dem Lkr. Karlstadt zugeteilt, dann wieder 1961-63 

      abgesiedelt. 1.7.1972 umgekreist und in die Stadt Hammel- 

      burg eingegliedert. Vgl. Hammelburg! 

 

Gauaschach        672 Umkreisung in den Lkr. Bad Kissingen zum 1.7.1972. 

      E zum 1.5.1978 in die Stadt Hammelburg. Vgl. dort! 

 

 

 

 



7  Zusammenfassung der durch Zusammenschlüsse  Abkürzungen: 
    und Eingliederungen neu gebildeten und ver-   EG = Einheitsgemeinde 
    größerten Gemeinden      St   = Stadt 
         M   = Markt 
   O R TS V E R Z E I C H N I S   G   = Gemeinde 
       Landkreis Bad Kissingen   VG = Verwaltungsgemeinschaft 
         Stand seit 1.5.1978    MG = Mitgliedsgemeinde einer VG 

 
  G e m e i n d e n:    G e m e i n d e n: 
  Ehemalige Gemeinden:   Ehemalige Gemeinden: 
 

                                                          Einwohner:          (Stand):                                                          Einwohner:         (Stand): 
EG M Bad Bocklet  1’022 (31.12.71) EG M Burkardroth    678 (31.12.71) 
 Aschach     796 (31.12.71) Frauenroth     186 (31.12.71) 
 Großenbrach     347 (31.12.71) Gefäll      507 (31.12.71) 
 Hohn      217 (31.12.71) Katzenbach     352 (31.12.71) 
 Nickersfelden      64 (31.12.70) Lauter      400 (31.12.71) 
 Roth      194 (31.12.70) Oehrberg     412 (31.12.71) 
 Steinach     855 (31.12.70) Premich  1’177 (30.06.77) 
       Stangenroth     998 (30.06.77) 
VG       Stralsbach     573 (31.12.71) 
MG St Bad Brückenau 5’111 (30.06.77) Waldfenster     620 (31.12.71) 
 Römershag     374 (1993)  Wollbach     707 (31.12.71) 
 Volkers     426 (30.06.77) Zahlbach     798 (31.12.71) 
 Wernarz     357 (1933) 
MG M Geroda     645 (30.05.70) VG 
 Platz      395 (30.06.70) MG M Elfershausen1’132 (30.06.70) 
MG G Motten     944 (30.06.77) Engenthal     166 (30.06.70) 
 Kothen     542 (30.06.77) Langendorf     542 (30.06.77) 
 Speicherz     169 (30.06.77) Machtilshausen    510 (30.06.70) 
MG G Oberleichtersbach    543 (30.06.77) Trimberg     311 (30.06.70) 
 Breitenbach      236 (30.06.77) MG G Fuchsstadt 1’439 (30.06.77) 
 Mitgenfeld     157 (30.06.77) 
 Modlos     402 (30.06.77) VG 
 Unterleichtersbach    341 (30.06.77) MG M Euerdorf 1’211 (30.06.77) 
MG G Riedenberg     Wirmsthal     320 (30.06.77) 
 Oberriedenberg    678 (30.06.70) MG G Aura a.d.Saale   795 (30.06.77) 
 Unterriedenberg    294 (30.06.70) MG G Ramsthal 1’100 (30.06.77) 
MG M Schondra     773 (30.06.77) MG M Sulzthal    916 (30.06.77) 
 Schönderling     694 (30.06.77) 
 Singenrain     142 (30.06.77) EG St Hammelburg 7’410 (30.06.70) 
EG St  Bad Kissingen          12’293 (31.12.71) Diebach     804 (30.06.70 
 Albertshausen    490 (31.12.71) Feuerthal     233 (30.06.70) 
 Arnshausen  1’065 (31.12.71) Gauaschach     672 (30.06.77) 
 Garitz   3’113 (31.12.71) Morlesau     240 (30.06.70) 
 Hausen  1’569 (31.12.71) Obererthal     430 (30.06.70) 
 Kleinbrach     220 (31.12.71) Obereschenbach    497 (30.06.70) 
 Poppenroth     551 (31.12.71) Pfaffenhausen 1’842 (30.06.70) 
 Reiterswiesen  1’649 (31.12.71) Untererthal     837 (30.06.70) 
 Winkels     826 (31.12.71) Untereschenbach    262 (30.06.70) 
       Westheim     588 (30.06.70) 
     
 
     
 
 
 
 
 
 



  G e m e i n d e n:    G e m e i n d e n: 
  Ehemalige Gemeinden:   Ehemalige Gemeinden: 
 

                                                          Einwohner:          (Stand):                                                          Einwohner:         (Stand): 
VG 
MG M Maßbach  1’854 (31.12.71) EG G Wartmannsroth 315 (30.06.70) 
 Poppenlauer  2’008 (31.12.71) Dittlofsroda     407 (30.06.77) 
 Volkershausen    327 (31.12.71) Heiligkreuz     124 (30.06.70) 
 Weichtungen     421 (31.12.71) Schwärzelbach    569 (30.06.77) 
MG G  Rannungen  1’079 (30.06.77) Völkersleier     426 (30.06.70) 
MG G Thundorf i.Ufr.    543 (30.06.77) Waizenbach     244 (30.06.77) 
 Rothhausen     353 (30.06.77) Windheim (b.Hlbg.)    288 (30.06.77) 
EG St Münnerstadt  4’457 (31.12.71) EG M Wildflecken    684 (30.06.70) 
 Althausen     282 (31.12.71) Neuwildflecken 2’025 (30.06.70) 
 Brünn         169 (31.12.71) Oberbach     997 (30.06.77) 
 Burghausen     257 (31.12.71) 
 Fridritt      246 (31.12.71) EG M Zeitlofs      679 (30.06.77) 
 Großwenkheim    919 (31.12.71) Detter       425 (30.06.77) 
 Kleinwenkheim    623 (31.12.71) Eckarts-Rupboden    463 (30.06.77) 
 Reichenbach     579 (31.12.71) Roßbach     202 (30.06.77) 
 Seubrigshausen    486 (31.12.71) Weißenbach     386 (30.06.77) 
 Wermerichshausen    275 (31.12.71) 
 Windheim (b.Mü’st.)    257 (31.12.71) 
 
EG G Nüdlingen  2’934 (31.12.71) 
 Haard      713 (31.12.71) 
 
EG M Oberthulba  1’053 (30.06.70) 
 Frankenbrunn     380 (30.06.77) 
 Hassenbach     389 (31.12.71) 
 Hetzlos     217 (30.06.77) 
 Reith      224 (30.06.77) 
 Schlimpfhof     243 (31.12.71) 
 Thulba       848 (30.06.77) 
 Wittershausen    384 (30.06.70) 
 
EG G Oerlenbach  1’654 (31.12.71) 
 Ebenhausen  1’337 (31.12.71) 
 Eltingshausen     914 (31.12.71) 
 Rottershausen    914 (31.12.71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8  S o n s t i g e   O r t e   (Gemeindeteile) und ihre gemeindliche Zugehörigkeit 

 
 Name des Gemeindeteils:    Teil der Gemeinde: 

 

 Altstadt      Hammelburg 

 Am Auersberg (seit 1976)    Wildflecken 
 Auershof          (bis 1976)  
 
 Bildhausen     vgl. Maria Bildhausen 

 Buchrasen     Oberleichtersbach 

 Dreistelz     bis 30.4.1978 Modlos 
       seit 1.5.1978 Oberleichtersbach 

 Eckartsroth     bis 30.4.1978 Oberbach 
       seit 1.5.1978 Wildflecken 

 Einraffshof     Schondra 

 Eisenhammer     bis 30.4.1978 Kothen 
       seit 1.5.1978 Motten 

 Heckmühle     bis 31.12.1971 Völkersleier 
       seit 1.1.1972 Wartmannsroth 

 Lager Hammelburg    bis 31.3.1971 Pfaffenhausen 
       seit 1.4.1971 Hammelburg 

 Maria Bildhausen     bis 31.3.1951 Strahlungen 
       bis 31.12.1971 Kleinwenkheim 
       seit 1.1.1972 Münnerstadt 

 Münchau     bis 30.4.1978 Schönderling 
       seit 1.5.1978 Schondra 

 Neuwirtshaus     bis 30.4.1978 Schwärzelbach 
       seit 1.5.1978 Wartmannsroth 

 Obergeiersnest     bis 30.4.1978 Schönderling 
       seit 1.5.1978 Schondra 

 Ochsenthal     bis 31.12.1971 Morlesau 
       seit 1.1.1972 Hammelburg 

 Quackhof     bis 30.4.1978 Kothen 
       seit 1.5.1978 Motten 

 Rheinfeldshof     Strahlungen; seit 1.7.1972 Lkr. Bad Neustadt 

 Rindhof      wie Maria Bildhausen 

 Saaleck (Schloß)     Hammelburg 

 Saline Kissingen     bis 30.6.1972 Hausen 
       seit 1.7.1972 Bad Kissingen 

 Schildeck     Schondra 

 Schwarze Pfütze     bis 31.12.1971 Rottershausen 
       seit 1.1.1972 Oerlenbach 

 Seeshof      bis 31.12.1971 Obererthal 
       seit 1.1.1972 Hammelburg 

 Silberhof     Reußendorf, 1938 abgesiedelt 
 Staatsbad Brückenau (seit 1970) 
 Bad Brückenau         (bis 1970)   Bad Brückenau 

 Steinberg     bis 30.4.1978 Premich 
       seit 1.5.1978 Burkardroth 

 Trübenbrunn     Zeitlofs 

 Untergeiersnest     bis 30.4.1978 Schönderling 
       seit 1.5.1978 Schondra 

 Volkersberg     bis 30.4.1978 Volkers 
       seit 1.5.1978 Bad Brückenau 

 Waldsiedlung Rottershausen   bis 31.12.1971 Rottershausen 
       seit 1.1.1972 Oerlenbach 



9  G e m e i n d e f r e i e   G e b i e t e 

 Amtl.-neuer Name:    Alte Bezeichnung: 
       (Forstbezirk) 
 _____________________________________________________________________________________              
a) Im bisherigen Landkreis   Bad Kissingen: 
 Bildhausen-Nordost    Bildhausen II 

 Bildhausen-Südwest    Bildhausen I 

 Gressertshof 

 Jeusing           ab 1.7.1972 
             Landkreis Schweinfurt 

 Klauswald-Nord    Klaushof II 

 Klauswald-Süd    Klaushof I 

 Maßberg 

 Salzforst 

 Steinacher Forst 

 l.d. Saale     Steinach a.d. Saale 

 Waldfensterer Forst    Waldfenster 
b) Im bisherigen Landkreis   Bad Brückenau: 
 Forst Detter-Nord    Detter I 

 Forst Detter-Süd    Detter II 

 Dreistelzer Forst    Dreistelz 

 Eckartser Hart u. Fondsberg   Eckartserhart und 

       Pfundsberg 

 Gebirgswald 

 Geiersnest-Ost    Geiersnest A 

 Geiersnest-West    Geiersnest B 

 Großer Auersberg 

 Kälberberg 

 Mottener Forst-Nord    Motten I 

 Mottener Forst-Süd    Motten III 

 Mottener Forst-West    Motten II 

 Römershager Forst-Nord   Römershag I 

 Römershager Forst-Ost   Römershag II 

 Römershager Forst-Süd   Römershag IV 

 Römershager Forst-West   Römershag III      ab 1.1.1972 in die Stadt  
                Bad Brückenau eingegliedert 

 Roßbacher Forst    Roßbach 

 Rupbodener Forst    Rupboden 
c) Im bisherigen Landkreis   Hammelburg: 
 Euerdorfer Forst    Euerdorf 

 Hundsfeld            ab 1.7.1972 Stadt Hammelburg 

 Neuwirtshauser Forst    Neuwirtshaus  

 Omerz u. Roter Berg    Omerz und Rotheberg    

            



10 S t a n d e s a m t s b e z i r k e   im Landkreis Bad Kissingen nach dem Gebietsstand 

 vom 1. Mai 1978; 

 
 Zuordnung der   g e m e i n d e f r e i e n   G e b i e t e   und der   T r u p p e n ü b u n g s p l ä t z e 

 

 

      Alle wichtigen Einzelheiten können entnommen werden 

 

 a) für die Zeit ab 1. Januar   1 8 7 6 
     den Ausführungsbestimmungen der K.Regierung von Unterfranken und Aschaffen- 
     burg vom 16.11.1875 
    (Kreis-Amtsblatt von Unterfranken und Aschaffenburg Nr. 121 vom 22.11.1875  
    Seite 1077 ff.), 
 
 b) nach dem Stand vom 26. März 1976 
     unter Angabe der seit   1 9 4 0   eingetretenen Änderungen 
     der Bekanntmachung vom 26. März 1976 
     (Amtsblatt der Regierung von Unterfranken - RABl Nr. 9 vom 5. Mai 1976 
     Seite 103 ff.), 
 
 c) nach dem Stand vom 1. Juni 1976 
     - Änderung hinsichtlich   B o n n l a n d - 
     der Rechtsverordnung der Regierung von Unterfranken vom 8. Mai 1976 
     (RABl S. 201), 
 
 d) nach dem Stand vom   1.  M a i   1 9 7 8 
     der Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 26. Juli 1977 
     (RABl S. 157 ff.); 
  
     Hinweis zu § 20 Abs. 4 dieser Verordnung vom 26. Juli 1977: 
     Durch Entscheidung der Regierung von Unterfranken vom 27. Juni 1977 
     Nr. 230 - 1023 ea 1 (StAnz. Nr. 28) wurde der Name der Gemeinde „Wartmanns- 
     roth“ festgelegt; 
 
     Hinweis zu § 24 Abs. 4 dieser Verordnung vom 26. Juli 1977: 
     Das gemeindefreie Gebiet   J e u s i n g   wurde dem Standesamtsbezirk  
     Üchtelhausen zugeteilt 
     (Name der Gemeinde Üchtelhausen gemäß Entscheidung der Regierung von 
     Unterfranken vom 20. Juni 1977 Nr. 230 - 1033 ea 5 -StAnz.Nr.26-). 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

   Landratsamt Bad Kissingen 

   D y g a,   Landrat     



2. Amtsblatt Nr. 30/1979 
 

               AMTSBLATT               

DES LANDRATSAMTS BAD KISSINGEN 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Nr. 30          1. Oktober 1979 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

E r g ä n z u n g s b l a t t   zum   S o n d e r d r u c k 
des Amtsblatts des Landratsamts Bad Kissingen Nr. 32 vom 01.10.1978 
(311) 
20a - G e b i e t s r e f o r m ; 
          Angaben über den Landkreis Bad Kissingen und die gemeindlichen Verwaltungseinhei- 
          ten nach dem Gebietsstand vom 1. Januar 1980 
Die Stadt Bad Brückenau und die Gemeinde Motten wurden mit Wirkung vom 1. Januar 1980 
aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau entlassen (Art. 42 und 65 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Änderung der Zugehörigkeit von Gemeinden zu Verwaltungsgemeinschaften 
vom 10.8.1979 - GVBl S. 223 -) 
 

Folgende Änderungen des o.a. Sonderdrucks sind deshalb veranlaßt: 
a) Auf Seite 6 oben muß es jetzt lauten: 
    Zahl der am 1. Januar 1980 im Landkreis Bad Kissingen bestehenden 

    gemeindlichen Verwaltungseinheiten 17  (vorher seit 1.5.78      15) 
     davon 
    - Einheitsgemeinden   13  (vorher seit 1.5.78      11) 
    - Verwaltungsgemeinschaften    4  (unverändert) 

    Zahl der Gemeinden insgesamt 
    davon 
    - Städte (einschl. der 
      Großen Kreisstadt Bad Kissingen)   4  (unverändert) 
    - Märkte     11   (unverändert) 

b) Die Zusammenfassung lfd. Nr. 5 (Seite 7) ist neu gefaßt auf der Rückseite dieses Er- 
     gänzungsblattes abgedruckt. 
c) In der Zusammenfassung lfd. Nr. 6 Buchst. b (Seiten 11/12) sind folgende Zusätze jeweils 
    rechts anzubringen: 
 

    Bei „Bad Brückenau (Stadt)“: „Ab 1.1.1980 aus der VG entlassen“. 
    Bei „Kothen“, jeweils  „Ab 1.1.1980 aus der VG entlassen, nunmehr 
          „Motten“ und    Einheitsgemeinde Motten.“ 
          „Speicherz“ 

d) In der Zusammenfassung lfd. Nr. 7 (Seiten 17/18) ist folgendes zu ändern: 
    Vor „St Bad Brückenau“  sind „VG“ und „MG“ zu streichen. 
            Statt „MG“ ist „EG“ zu setzen. 
            Nach „Wernarz“ ist ein Strich zu ziehen. 
    Vor „M Geroda“ ist einzufügen:  „VG Bad Brückenau“. 
    Die drei Zeilen „MG  G Motten, Kothen, Speicherz“ sind hier zu streichen und vor 
Münnerstadt mit „EG“ neu einzufügen. 
Andere Berichtigungen des Sonderdrucks: 
Auf Seite 6 ganz unten ist der Zahl „33“ anzufügen  „**)“ und nachzutragen: 
                 „**)  Die erst später förmlich gebildete Gemeinde Neuwild- 
            flecken mitgerechnet“ 
Auf Seite 11 oben muß der Eingangssatz lauten: „Im ehemaligen Landkreis   B a d   B r ü c k e n a u 
    bestanden seit 1938 folgende 33 Gemeinden (einschl. Neuwildflecken)“ 
____________________________________________________________________________________________ 

Landratsamt Bad Kissingen:    D y g a ,   Landrat        
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